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1 Zusammenfassung 

1 :ÕÓÁÍÍÅÎÆÁÓÓÕÎÇ 

Die Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV) regelt die Informationspflichten 

von Hªndlern- und Herstellern neuer Personenkraftwagen (Pkw) gegen¿ber Verbraucherinnen und 

Verbrauchern. Mit der Novellierung im Februar 2024 wurden viele Anpassungen vorgenommen, wie 

z.B. die Verpflichtung zur Angabe von WLTP-Verbrauchswerten auf dem Pkw-Label. Um eine erneute 

Novellierung der Pkw-EnVKV vorzubereiten, sieht Ä 11 der geltenden Verordnung einen Pr¿fbericht 

mit Vorschlªgen zu deren Weiterentwicklung vor. Darin sollen unter anderem Mºglichkeiten zur 

Einf¿hrung von Energieverbrauchsklassen f¿r Elektrofahrzeuge, Optionen zur Weiterentwicklung der 

Kennzeichnung von Gebrauchtfahrzeugen sowie Vorschlªge f¿r klarere Angaben zu mºglichen 

Kosten durch die CO2-Bepreisung von Energietrªgern und die Kfz-Steuer aufgezeigt werden. Diese 

und weitere Fragestellungen wurde im Rahmen der vorliegenden Studie fachlich-wissenschaftlich und 

juristisch untersucht und bewertet. Auf dieser Grundlage wurden konkrete Regelungsvorschlªge f¿r 

die Weiterentwicklung der Verordnung erarbeitet, die nachfolgend zusammengefasst werden. Die 

Untersuchung teilt sich dabei in f¿nf inhaltliche Arbeitspakete auf, die sich in der Berichtsstruktur 

widerspiegeln:  

Â Kapitel 3: Regelungsvorschlªge f¿r eine einheitlichere Energieverbrauchskennzeichnung von Pkw 

im EU-Binnenmarkt 

Â Kapitel 4: Regelungsvorschlªge f¿r die Klasseneinteilung auf dem Pkw-Label 

Â Kapitel 5: Regelungsvorschlªge f¿r die Kennzeichnung und Klassifizierung von Gebrauchtwagen 

Â Kapitel 6: Regelungsvorschlªge f¿r weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

Â Kapitel 7: Regelungsvorschlªge zur Definition des Verkaufsortes und Werbung 

1.1 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÆİÒ ÅÉÎÅ ÅÉÎÈÅÉÔÌÉÃÈÅÒÅ 
%ÎÅÒÇÉÅÖÅÒÂÒÁÕÃÈÓËÅÎÎÚÅÉÃÈÎÕÎÇ ÖÏÎ 0Ë× ÉÍ %5Ȥ"ÉÎÎÅÎÍÁÒËÔ 

Die EU-Richtlinie 1999/94/EG vom 13. Dezember 1999 zielt darauf ab, dass Verbraucherinnen und 

Verbraucher verlªssliche und vergleichbare Informationen ¿ber den Kraftstoffverbrauch und die CO2-

Emissionen neuer Pkw erhalten. Die Umsetzung dieser EU-Richtlinie ist f¿r alle EU-Mitgliedstaaten 

verbindlich und erfolgt in Deutschland ¿ber die Pkw-EnVKV. Trotz EU-weit einheitlicher 

Mindestanforderungen zur Umsetzung der Richtlinie variieren die nationalen Umsetzungen in den EU-

Mitgliedstaaten betrªchtlich, was bei Fahrzeugherstellern und europaweit tªtigen Hªndlern erhebliche 

Mehraufwªnde verursacht und die Vergleichbarkeit der Kennzeichnung von Pkw-Modellen in EU-

Mitgliedstaaten einschrªnkt.  

Im Rahmen der Studie wurde eine Bestandsaufnahme der nationalen Umsetzungen gemªÇ der EU-

Richtlinie 1999/94/EG vorgenommen. Auf dieser Basis wurden drei zentrale Ansatzpunkte f¿r eine 

Weiterentwicklung der EU-Richtlinie identifiziert und deren Vor- und Nachteile hinsichtlich einer EU-

weiten, verpflichtenden Umsetzung abgewogen. SchlieÇlich wurden die folgenden Vorschlªge f¿r eine 

Weiterentwicklung der EU-Richtlinie formuliert, die auf eine EU-weite Harmonisierung abzielen: 

Â Harmonisierung des Label-Designs: Es wird empfohlen, ein einheitliches Label-Design, basierend 

auf dem bekannten EU-Energielabel mit einer Farbskala mit sieben Klassen von ĂAñ bis ĂGñ, EU-weit 

einzuf¿hren. Einerseits ist die Farbskala des EU-Energielabels den Verbraucherinnen und 
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1 Zusammenfassung 

Verbrauchern bereits durch viele Produktgruppen vertraut. Andererseits ermºglicht dies eine 

einfache und intuitive Vergleichbarkeit der Pkw hinsichtlich bestimmter Kenn- bzw. Messwerte, wie 

Emissionen und Energieverbrauch.  

Â Harmonisierung der BezugsgrºÇe: Es wird die Verwendung absoluter Kenn- bzw. Messwerte als 

einheitliche BezugsgrºÇe f¿r die Einordnung der neuen Pkw in Klassen empfohlen. Absolute 

BezugsgrºÇen sind f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher leichter verstªndlich und ermºglichen 

einen direkten Vergleich aller Pkw-Modelle, unabhªngig von deren Segment. 

Â Harmonisierung der Klasseneinteilung: Es wird empfohlen, einheitliche Grenzwerte f¿r die 

Klasseneinteilung festzulegen, die in allen EU-Mitgliedstaaten angewendet werden. Eine einheitliche 

Klasseneinteilung stªrkt den EU-Binnenmarkt und fºrdert den fairen Wettbewerb, da alle Pkw-

Modelle in allen Mitgliedstaaten gleich klassifiziert werden. 

Â Harmonisierung weiterer Angaben auf dem Label: Es wird empfohlen, den Hinweis EU-weit um 

weitere kaufrelevante Informationen, wie z.B. Energie- bzw. Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Emissionen 

und elektrische Reichweite zu erweitern. Neben dem Ausweis der spezifischen CO2-Emissionen 

sollten Angaben zu Energie- bzw. Kraftstoffkosten und zu den CO2-Emissionen ¿ber die 

Nutzungsphase der Fahrzeuge sowie perspektivisch zum Carbon Footprint der Batterie EU-weit 

verpflichtend gemacht werden und die Angaben ¿ber die Kfz-Steuer optional sein. Diese 

zusªtzlichen Informationen zu Betriebskosten und Umweltwirkungen von Pkw w¿rden die 

Transparenz erhºhen und eine bewusste Kaufentscheidung erleichtern, was zu einer stªrkeren 

Nachfrage nach verbrauchsarmen und umweltfreundlichen Fahrzeugen f¿hren kann. 

Ein EU-weit harmonisierter Hinweis mit konsistenten Informationen ermºglicht es, verschiedene Pkw-

Modelle EU-weit zu vergleichen. Die lªnder¿bergreifende Vereinheitlichung des Pkw-Labels kann 

zudem Anreize f¿r Innovationen in umweltfreundlichen Fahrzeugtechnologien verstªrken. Mit einer 

EU-weiten Harmonisierung des Hinweises gehen aber zunªchst auch Umsetzungskosten einher. So 

m¿ssen die nationalen Behºrden und die Akteure der Automobilwirtschaft sich auf ein neues 

Kennzeichnungssystem umstellen, was f¿r alle Marktakteure ï einschlieÇlich der 

¦berwachungsbehºrden ï mit einmaligen Anpassungskosten verbunden ist.  

1.2 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÆİÒ ÄÉÅ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇ ÁÕÆ ÄÅÍ 0Ë×Ȥ,ÁÂÅÌ 

In der aktuellen Pkw-EnVKV werden Pkw nach CO2-Emissionen in CO2-Klassen auf einer Skala von A 

(Pkw mit null CO2-Emissionen) bis G (Pkw mit den hºchsten CO2-Emissionen) eingeteilt. F¿r die 

Weiterentwicklung der Pkw-EnVKV werden in AP1 (1) grundsªtzliche Ausgestaltungsoptionen einer 

Klasseneinteilung von Pkw-Neuzulassungen diskutiert, (2) f¿nf Regelungsvorschlªge f¿r die zu 

verwendenden physikalischen MessgrºÇen einer Klasseneinteilung entwickelt sowie (3) zwei davon 

tiefer betrachtet und Klasseneinteilungen entwickelt. Dabei ist eine einfache Klassifikation denkbar, in 

der jedes Fahrzeug in genau eine Klasse eingeordnet wird, oder aber eine Doppelklassifikation, in der 

jedes Fahrzeug zweimal klassifiziert wird. 

Die f¿nf betrachteten Regelungsvorschlªge sind:  

1. Einfache Klassifikation nach Endenergie,  

2. Einfache Klassifikation nach Primªrenergie,  

3. Einfache Klassifikation nach Lebenszyklus-Emissionen,  
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1 Zusammenfassung 

4. Doppelte Klassifikation nach Endenergie gemªÇ Position des Pkw unter (a) allen neuen Pkw 

und (b) unter allen neuen Pkw mit dem gleichen Antrieb sowie  

5. Doppelte Klassifikation nach Energiekosten.  

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden zwei Varianten vertieft betrachtet und konkrete 

Regelungsvorschlªge ausgearbeitet: (1) eine doppelte Klasseneinteilung nach Endenergie in kWh/100 

km sowohl antriebsscharf als auch f¿r alle Antriebe gleich und (2) eine antriebs¿bergreifende 

Klasseneinteilung nach Primªrenergieverbrauch in kWh/100 km. Es wurden f¿r beide Varianten 

konkrete Regelungsvorschlªge entwickelt und der erwartete Verlauf der Hªufigkeit von Klassen im 

¿bergreifenden Label berechnet.  

Die Datenbasis f¿r die Ausarbeitung der genauen Klasseneinteilung sind dabei alle Pkw-

Neuzulassungen auf Einzelfahrzeugebene nach Antrieben, Emissionen und Energieverbrauch gemªÇ 

WLTP in Deutschland im Zeitraum 2018 bis 2022. F¿r die Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen bis 

2030 wurden Annahmen bzgl. des Markthochlaufes alternativer Antriebe und dem autonomen 

Effizienzfortschritt getroffen. F¿r die hªufigsten Antriebsarten (BEV, PHEV, Benzin und Diesel) wurden 

Hªufigkeitsverteilungen f¿r End- und Primªrenergieverbrauch von Fahrzeugen nach der Methode der 

kleinesten Quadrate ermittelt und bis 2030 projiziert.  

F¿r die Zielverteilung von 5 % in Klasse A, 12 % in B und F, 19 % in C und E sowie 26 % in D und 7 % 

in Klasse G im Jahr 2027 wurden im Ergebnis Klassengrenzen f¿r die zwei ausgewªhlten 

Regelungsvorschlªge abgeleitet. In der antriebsscharfen Einteilung wªren bspw. BEV mit weniger als 

10,6 kWh/100 km Endenergieverbrauch in Klasse A und mit 10,6 bis 11,7 kWh/100km in Klasse B. In 

dieser Art und Weise wurden f¿r alle Antriebe sowie antriebs¿bergreifend Klassengrenzen berechnet. 

Abbildung 1 zeigt den berechneten Zeitverlauf der Pkw-Neuzulassungen nach CO2-Klassen von 2024 

bis 2029. Dabei wurden ein Hochlauf alternativer Antriebe (BEV und PHEV) und eine jªhrliche 

Effizienzsteigerung von 2,5 % angenommen. Die Klassengrenzen wurden so gewªhlt, dass sich die 

gew¿nschte Zielverteilung ergibt. Man erkennt, dass mit der Zeit mehr Fahrzeuge in die Klassen A und 

B fallen und immer weniger Fahrzeuge in den Klassen F und G sind. Ob und wie der Verlauf genauso 

eintreten wird, hªngt stark vom zuk¿nftigen Markthochlauf der Batteriefahrzeuge ab.  

Im Vergleich der vertieft betrachteten Optionen wird eine doppelte Klasseneinteilung nach Endenergie 

empfohlen, d.h. zwei Klasseneinteilungen pro Fahrzeug: Sowohl im Vergleich zu allen neuen Pkw als 

auch im Vergleich zu den neuen Pkw mit demselben Antrieb. Im Gegensatz zur Primªrenergie ist die 

Endenergie leichter verstªndlich, zeitlich nicht verªnderlich und benºtigt keine exogenen Annahmen. 

Eine doppelte Einteilung ist zwar etwas komplexer als eine einfache, aber damit ist ein Vergleich 

sowohl mit den Fahrzeugen desselben Antriebes als auch mit anderen Antrieben gut mºglich. Wenn 

Elektrofahrzeuge in einigen Jahren sehr groÇe Anteile an den Neuzulassungen haben, ist damit auch 

ein Vergleich der BEV untereinander mºglich. 
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1 Zusammenfassung 

1.3 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÆİÒ ÄÉÅ +ÅÎÎÚÅÉÃÈÎÕÎÇ ÕÎÄ +ÌÁÓÓÉÆÉÚÉÅÒÕÎÇ ÖÏÎ 
'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎ 

Nach der geltenden Pkw-EnVKV ist das Pkw-Label nur f¿r den Verkauf von Neuwagen verpflichtend 

anzuwenden. F¿r Gebrauchtwagen kann das Pkw-Label unter Ber¿cksichtigung einiger Vorgaben 

freiwillig erstellt werden. Die Weiterentwicklung eines Gebrauchtwagenlabels mit dem Ziel einer 

breiteren Anwendung kann die Wirksamkeit und Reichweite des Pkw-Labels erheblich steigern, da der 

Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland mit 6,03 Millionen Besitzumschreibung 2023 im Vergleich zu 

2,84 Millionen Neuzulassungen von groÇer Bedeutung ist. Im Rahmen der Untersuchung werden 

methodische Grundlagen zu einer mºglichen Gebrauchtwagenkennzeichnungen erarbeitet, 

Regelungsoptionen abgeleitet und bewertet und Vorschlªge f¿r eine Weiterentwicklung der 

Gebrauchtwagenkennzeichnung entwickelt.  

Im Kontext der Weiterentwicklung der Gebrauchtwagenkennzeichnung stellt sich die Frage, ob der 

Energieverbrauch eines Pkw durch Alterung zunimmt und die im WLTP-Pr¿fverfahren erhobenen CO2-

Emissions- und Energieverbrauchsangaben f¿r Neuwagen auch noch f¿r Gebrauchtwagen gelten 

kºnnen. Um dies zu ¿berpr¿fen, m¿ssen die Fahrzeuge unter den gleichen Bedingungen auf dem 

Pr¿fstand ein WLTP-Pr¿fverfahren durchlaufen.  

Eine solche ¦berpr¿fung der Emissions- und Verbrauchswerte von Gebrauchtwagen hat die EU-

Kommission Ende des Jahres 2024 in das bestehende In-Service-Conformity (ISC)-Verfahren 

aufgenommen. Stichprobenartige Pr¿fung m¿ssen ab dem Jahr 2024 von den nationalen 

Typgenehmigungsbehºrden durchgef¿hrt werden. Die ersten Pr¿fberichte sind im Mªrz 2025 zu 

erwarten, weshalb zum Zeitpunkt der Untersuchung keine amtlichen Daten vorliegen, welche eine 

¦bereinstimmung oder Abweichung der Verbrauchswerte von Gebrauchtfahrzeugen belegen kºnnten.  

Abbildung 1: Erwartete Verteilung der Neuzulassungen nach Klassen bis 2029 nach 

Endenergieverbrauch. Quelle: Eigene Darstellung. 
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1 Zusammenfassung 

Aufgrund dieser Unsicherheit, bestehen nach juristischer Einschªtzung Haftungsrisiken f¿r Hªndler 

und Verkªufer, die ein Gebrauchtwagenlabel auf Grundlage der initialen Emissions- und 

Verbrauchsangaben f¿r Neuwagen erstellen. Entscheidend ist dabei, dass Angaben zum 

Kraftstoffverbrauch und den CO2-Emissionen auf einem Gebrauchtwagenlabel als "ºffentliche 

 uÇerungen" oder "vereinbarte Beschaffenheit" zu qualifizieren sind und damit einen verbindlichen 

Charakter haben. Sollten die auf dem Pkw-Label oder in der Werbung angegebenen Verbrauchs- und 

Emissionswerte nicht auf dem Pr¿fstand reproduzierbar sein, kann dies als Sachmangel gewertet 

werden und es kºnnten vertragliche Anspr¿che geltend gemacht werden. Die Einf¿hrung einer 

verpflichtenden Kennzeichnung f¿r Gebrauchtwagen wird vor dem Hintergrund dieser Haftungsrisiken 

f¿r Hªndler als unverhªltnismªÇig angesehen. Nach Abwªgung der verschiedenen 

Regelungsoptionen werden f¿r eine Weiterentwicklung der Gebrauchtwagenkennzeichnung zu 

diesem Zeitpunkt unter anderem die folgenden Ansªtze empfohlen:  

Â Weiterentwicklung einer freiwilligen Gebrauchtwagenkennzeichnung 

Â Bereitstellung und Vermarktung des Gebrauchtwagenlabels f¿r Hªndler aber auch zur direkten 

Erstellung durch Verbraucherinnen und Verbraucher ¿ber eine Online-Plattform nach dem Vorbild 

des EPA-Gebrauchtwagenlabels in den USA. 

Â Beschrªnkung des Anwendungsbereichs des Gebrauchtwagenlabels auf WLTP-gepr¿fte Fahrzeuge 

Â Orientierung am Neuwagenlabel bei der Gestaltung des Pkw-Labels f¿r Gebrauchtwagen, jedoch 

mit Abweichungen hinsichtlich der Angaben auf dem Gebrauchtwagenlabel. 

Â Zur Begrenzung der Haftungsrisiken wird empfohlen, eine Klarstellung auf dem Gebrauchtwagen-

Label aufzunehmen, die verdeutlicht, dass es sich um einen Gebrauchtwagen handelt und 

gegen¿ber den Verbrauchswerten von Neuwagen Abweichungen bestehen kºnnen. Zudem wird die 

Dokumentation der Kenntnisnahme dieser Klarstellung auf mºgliche alters- und zustandsbedingte 

Abweichungen der Emissions- und Verbrauchswerte auf einem gesonderten Formularblatt 

empfohlen.  

1.4 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÆİÒ ×ÅÉÔÅÒÅ !ÎÇÁÂÅÎ ÁÕÆ ÄÅÍ 0Ë×Ȥ,ÁÂÅÌ 

3ÃÒÅÅÎÉÎÇ ×ÅÉÔÅÒÅÒ !ÎÇÁÂÅÎ ÁÕÆ ÄÅÍ 0Ë×Ȥ,ÁÂÅÌ ÕÎÄ !ÎÇÁÂÅÎ ÚÕ &ÏÌÇÅËÏÓÔÅÎ 

Die im Rahmen dieser Studie ausgearbeiteten Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Angaben auf 

dem Pkw-Label zielen darauf ab, Verbraucherinnen und Verbrauchern eine klare Orientierung zu 

bieten, sie bei der Auswahl umweltfreundlicherer Fahrzeuge zu unterst¿tzen und ihnen im Sinne eines 

zweiten Preisschildes hilfreiche Informationen zu mºglichen Folgekosten einer Kaufentscheidung zu 

geben. Dabei liegt ein Fokus auf einer zukunftsfªhigen Weiterentwicklung, die neue wichtige 

zusªtzliche Informationen f¿r Fahrzeuge mit alternativen Antrieben bereitstellt und eine 

Differenzierung zwischen diesen Fahrzeugen ermºglicht. Folgende Angaben werden f¿r eine 

Weiterentwicklung empfohlen:  

Â Endenergieverbrauch im Fahrzeugbetrieb: Mit Blick auf die Gesamtbewertung wird empfohlen, 

den betriebsbedingten Endenergieverbrauch im kombinierten Zyklus als zentralen Parameter im 

Label zu nutzen und als neue Grundlage der Effizienzklassen und der Farbskala zu verwenden, 

analog zur Kennzeichnung von Haushaltsgerªten.  

Â WtW-CO2-Emissionen und Batterieherstellung: Die Angabe der CO2-Emissionen ¿ber die 

gesamte Lebensdauer bzw. die Nutzungsphase des Fahrzeugs sowie zusªtzlich die Angabe der 
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1 Zusammenfassung 

CO2-Emissionen der Batterieherstellung ermºglicht eine umfassendere Bewertung der 

Umweltauswirkungen verschiedener Fahrzeuge, einschlieÇlich Elektrofahrzeuge. Dies setzt jedoch 

die Datenbereitstellung im Rahmen des EU-Batteriepasses (ab 2027 verpflichtend) voraus.  

Â Mºgliche Energiekosten ¿ber 10 Jahre: Die Darstellung der Energiekosten ¿ber einen lªngeren 

Zeitraum bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern eine bessere Grundlage f¿r finanzielle 

Entscheidungen und reizt den Kauf von verbrauchsarmen Fahrzeugen und Elektrofahrzeugen an. 

Damit soll die Angabe der Kosten durch die CO2-Bepreisung auf Kraftstoffe abgelºst werden, die nur 

einen Bruchteil der energieverbrauchsbezogenen Kosten darstellt. Es wird empfohlen, diese 

Information aufzuwerten und die Gesamtkosten graphisch auf einem Farbstrahl darzustellen, ¿ber 

den Kunden mit einem Blick eine Einordnung zum Gesamtmarkt erhalten, also ob das Fahrzeug 

unter- oder ¿berdurchschnittlich hohe Energiekosten verursacht. Da die Energiekosten f¿r 10 Jahre, 

insbesondere die Kraftstoffpreise, nur schwer prognostizierbar sind, begegnet eine solche 

Pflichtangabe f¿r die Aussteller des Labels jedoch auch haftungsrechtlichen Risiken und Bedenken. 

Â Ladedauer: Die Angabe der Reichweite von Elektrofahrzeugen sollte ergªnzt werden um die 

Angabe der Ladedauer. Beide Angaben sind wichtige Informationen, um die Alltagstauglichkeit von 

Fahrzeugen zu bewerten. Daf¿r ist die Entwicklung eines einheitlichen Pr¿fverfahrens erforderlich, 

was auf europªischer Ebene vorangebracht werden sollte. Hilfreich wªre beispielsweise eine auf 

den Normverbrauch bezogene Angabe als nachgeladene Reichweite innerhalb einer definierten Zeit 

(z. B. km pro 30 min. Ladezeit bei definierter Ladeleistung).  

Â Zusªtzliche Informationen: Die Angaben auf dem Label sollten durch einen QR-Code ergªnzt 

werden, der zu weiterf¿hrenden Informationen, wie z.B. den phasenspezifischen 

Endenergieverbrªuchen, f¿hrt. Weiterhin sollte eine Weiterleitung zu einem noch bereitzustellenden, 

interaktiven Tool eingerichtet werden, mit dem Parameter in der Kosten- und Emissionsberechnung 

individuell angepasst werden kºnnen, um den groÇen Unsicherheiten durch vorgegebene 

Vorfestlegungen hinsichtlich Bezugszeitraum, Jahresfahrleistung und den Energiepreisen zu 

begegnen.1  

!ÎÇÁÂÅÎ ÚÕ 5Í×ÅÌÔ×ÉÒËÕÎÇÅÎ ÖÏÎ &ÁÈÒÚÅÕÇÅÎ 

Mit zunehmender Elektrifizierung der Antriebe der Neufahrzeugflotte nimmt die Bedeutung von CO2-

Emissionen bei der Energiebereitstellung und Produktion gegen¿ber den direkten 

Treibhausgasemissionen der neuen Fahrzeuge zu. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage einer 

mºglichen Ausweisung von CO2-Emissionen ¿ber den gesamten Produktlebenszyklus des Fahrzeugs. 

Die Angabe von Well-to-Wheel-Emissionen als Information f¿r ein konkretes Bezugsjahr lªsst sich 

basierend auf dem modellspezifischen Verbrauch mit wenig Aufwand umsetzen. Faktoren f¿r die 

Energiebereitstellung in Deutschland liegen hier teilweise schon vor. Eine Einf¿hrung wªre daher 

zeitnah mºglich. 

Bez¿glich der Herstellungsemissionen brªuchte es zunªchst eine detaillierte Bilanzierung, ªhnlich wie 

beim Batteriepass, f¿r das gesamte Fahrzeug inklusive Verwertung/Entsorgung. Eine solche 

Erweiterung bedeutet jedoch einen erheblichen Aufwand und erscheint f¿r die nªchste Novellierung 

 

1 Aus juristischer Sicht sind die Anforderungen, die für die Verwendung eines QR-Codes / weiterführenden Links gelten, derzeit noch nicht 
höchstrichterlich geklärt. Tendenziell dürften weiterführende Informationen über die Pflichtangaben hinaus bzw. Tools zu einer weiterführenden 
Information der Verbraucherinnen und Verbraucher zulässig sein. Dies bedarf aber einer rechtlichen Prüfung anhand der Umstände des 
Einzelfalls. 
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1 Zusammenfassung 

der Pkw-EnVKV unrealistisch. Auch sollten ggf. erst Erfahrungen mit dem Batteriepass abgewartet 

werden, um festzustellen, ob diese Methode grundsªtzlich zu robusten und vergleichbaren 

Ergebnissen f¿hrt. 

Kurzfristiger bietet sich bereits die Integration des Carbon Footprint f¿r die Batterie an. Spªtestens mit 

der Einf¿hrung des Batteriepasses 2027 sollten die Informationen umfassend vorliegen. Damit 

entsteht zwar nur zwischen Verbrennern und BEV eine nªherungsweise Vergleichbarkeit, die Angabe 

wªre jedoch belastbar und modellspezifisch und es w¿rde kein zusªtzlicher Erhebungsaufwand 

entstehen. Alternativ kºnnte kurzfristig auch dem schwedischen Ansatz einer groben antriebs- und 

gewichtsbasierten Abschªtzung der Herstellungsemissionen gefolgt werden. Dies ermºglicht zwar 

eine grobe Einordnung zwischen den Antrieben, bedeutet jedoch einen zusªtzlichen 

Umsetzungsaufwand bei deutlich weniger prªzisen Werten, die sich am Ende wahrscheinlich noch 

nicht zu einer quantitativ belastbaren Information zu den Lebenswegemissionen addieren lassen.  

1.5 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÚÕÒ $ÅÆÉÎÉÔÉÏÎ ÄÅÓ 6ÅÒËÁÕÆÓÏÒÔÅÓ ÕÎÄ 7ÅÒÂÕÎÇ 

)ÎÔÅÇÒÁÔÉÏÎ ÄÉÇÉÔÁÌÅÒ 6ÅÒËÁÕÆÓÏÒÔÅ ÉÎ ÄÉÅ 0Ë×Ȥ%Î6+6 

Die Pkw-EnVKV sieht aktuell einen physischen Verkaufsraum als Verkaufsort vor, an dem Kunden 

Fahrzeuge besichtigen und erwerben kºnnen. Durch die Zunahme des Online-Fahrzeugkaufs wird 

eine Anpassung der Verordnung notwendig, um digitale Verkaufsorte adªquat zu ber¿cksichtigen. Die 

Anpassung der Pkw-EnVKV an die digitale Realitªt des Fahrzeugkaufs soll f¿r mehr Rechtssicherheit 

und -klarheit sorgen und die Verordnung f¿r die Zukunft r¿sten. 

F¿r die Integration Ădigitaler Verkaufsorteñ in die Pkw-EnVKV erscheint es am zweckmªÇigsten und 

praktikabelsten, den Begriff des Ădigitalen Verkaufsortsñ in der Verordnung selbst zu definieren und f¿r 

diesen selbstªndige Regelungen zu schaffen. Dies kann mittels Aufnahme einer neuen Definition in Ä 

2 Pkw-EnVKV und mittels einer neuen Vorschrift f¿r Ădigitale Verkaufsorteñ erfolgen, wonach die 

Anforderungen an die Pflichtangaben in einem neuen Teil II zur Anlage 1 nªher erlªutert werden. 

Die vorgeschlagene Definition f¿r den Ădigitalen Verkaufsortñ umfasst Online-Plattformen sowie 

virtuelle Handelsmessen, die den Fernabsatz von neuen Personenkraftwagen ermºglichen. 

Ausgenommen werden sollen aber reine Informationsseiten ohne Verkaufsfunktion. Die 

Hinweispflichten f¿r digitale Verkaufsorte gelten in dem Augenblick, in dem potenziellen Kªufer 

erstmals Informationen zur Motorisierung, zum Beispiel zu Motorleistung, Hubraum oder 

Beschleunigung, angezeigt werden. Die Hersteller sind verpflichtet, die notwendigen Angaben f¿r die 

Erstellung des Hinweises bereitzustellen. 

2ÅÇÅÌÕÎÇÅÎ ÚÕÒ 7ÅÒÂÕÎÇ 

Einige in der Pkw-EnVKV f¿r Werbung festgelegte Handlungsalternativen werfen hinsichtlich ihrer 

Reichweite und ihres Inhaltes Fragen auf und waren in der Vergangenheit dementsprechend 

wiederholt Gegenstand von Abmahnungen und gerichtlichen Auseinandersetzungen. Dies betrifft 

bspw. die Anforderungen in Anlage 4 der Verordnung Ăgut lesbarñ, Ănicht weniger hervorgehoben als 

der Hauptteil der Werbebotschaftñ und Ăbeim fl¿chtigen Lesen leicht verstªndlichñ. 
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1 Zusammenfassung 

Obwohl die derzeitige Regelung Schwachstellen aufweist, wird im Ergebnis empfohlen, diese auch 

k¿nftig beizubehalten, anstelle im Zuge einer neuerlichen Novellierung der Pkw-EnVKV den Versuch 

einer inhaltlichen Konkretisierung vorzunehmen. Insoweit erscheint zweifelhaft, ob die wesentliche 

Zielsetzung einer hºheren Rechtssicherheit im Wege einer Novellierung, die zudem europarechtlichen 

Vorgaben gen¿gen m¿sste, erreicht werden kºnnte. Eine Konkretisierung m¿sste ï um ein hºheres 

MaÇ an Rechtssicherheit zu ermºglichen ï eine Vielzahl mºglicher Fallkonstellationen erfassen, mit 

der Folge, dass sich die Anforderungen an eine Neuregelung zu einzelfallgetrieben darstellen 

kºnnten. 

Auch im Hinblick auf die Frage, wie k¿nftig bei TV-Werbung und Video-Clips mit Pflichtangaben 

umgegangen werden sollte, erscheint es zweckmªÇig, die bisherige Unterscheidung hinsichtlich der 

Pflichtangaben beizubehalten. Bedingt durch die europarechtlichen Wertungen, die TV-Werbung ï 

anders als Video-Clips ï als audiovisuellen Mediendienst einordnen, ist eine unterschiedliche 

rechtliche Behandlung sinnvoll. Allerdings kºnnte erwogen werden, im Zuge einer etwaigen 

Novellierung der Richtlinie 2010/13/EU darauf hinzuwirken, zuk¿nftig einen Gleichlauf von TV-

Werbung und Video-Clips herzustellen.  
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2 Zielsetzung und methodisches Vorgehen 

2 :ÉÅÌÓÅÔÚÕÎÇ ÕÎÄ ÍÅÔÈÏÄÉÓÃÈÅÓ 6ÏÒÇÅÈÅÎ 

Die im Januar 2024 novellierte Pkw-EnVKV sieht in Ä 11 eine ¦berpr¿fung der Pkw-EnVKV vor. In 

Vorbereitung auf diese ¦berpr¿fung sollen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verschiedene 

Aspekte rund um eine Weiterentwicklung der Pkw-EnVKV wissenschaftlich und juristisch untersucht 

werden. Dies betrifft unter anderem Energieverbrauchsklassen f¿r Elektrofahrzeuge, eine 

Kennzeichnung von Gebrauchtfahrzeugen und einen klareren Ausweis der aufgrund der CO2-

Bepreisung von Energietrªgern und der Kfz-Steuer anfallenden Kosten.  

Im Folgenden werden die Zielsetzungen und das methodische Vorgehen der einzelnen Kapitel 

zusammengefasst:  

Kapitel 3: Regelungsvorschlªge f¿r eine einheitlichere Energieverbrauchskennzeichnung von Pkw im 

EU-Binnenmarkt 

In Kapitel 3 werden Mºglichkeiten zur Weiterentwicklung der EU-Richtlinie 1999/94/EG und einer 

Vereinheitlichung der Umsetzungen in EU-Mitgliedstaaten identifiziert. Dazu wird zunªchst ein 

¦berblick ¿ber die Umsetzung der EU-Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten gegeben und anschlieÇend 

Vorschlªge f¿r die Weiterentwicklung der EU-Richtlinie abgeleitet. Hierzu wird der Stand der 

Umsetzung der EU-Richtlinie 1999/94/EG in die nationale Gesetzgebung auf Basis vorhandener 

Berichte der EU, wissenschaftlicher Literatur und der jeweiligen nationalen Gesetzgebungen ï soweit 

zugªnglich ï analysiert. 

Kapitel 4: Regelungsvorschlªge f¿r die Klasseneinteilung auf dem Pkw-Label 

In Kapitel 4 werden zunªchst die methodischen Grundlagen einer Energieeffizienz-Klasseneinteilung 

erarbeitet, um eine fundierte Basis f¿r die Bewertung und Entwicklung von Regelungsvorschlªgen zu 

schaffen. Dies beinhaltet die Analyse bestehender Klassifizierungssysteme und die Identifikation 

relevanter Parameter, wie CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch. Basierend auf den methodischen 

Grundlagen werden f¿nf verschiedene Regelungsvorschlªge entwickelt und bewertet. Aus den f¿nf 

initialen Regelungsvorschlªgen werden in Absprache mit dem Auftraggeber zwei Vorschlªge 

ausgewªhlt und weiterentwickelt. 

Kapitel 5: Regelungsvorschlªge f¿r die Kennzeichnung und Klassifizierung von Gebrauchtwagen 

Kapitel 5 widmet sich der Entwicklung von Regelungsvorschlªgen f¿r die Kennzeichnung und 

Klassifizierung von Gebrauchtwagen. Hierzu werden zunªchst Chancen und Risiken eines 

Gebrauchtwagenlabels anhand relevanter Daten und Literatur und Beispielen aus anderen Lªndern 

analysiert. AnschlieÇend werden methodische Grundlagen zu Verbrauchs- und Emissionsangaben 

von Gebrauchtwagen und rechtlichen Risiken einer Gebrauchtwagenkennzeichnung dargestellt. 

Regelungsvorschlªge f¿r ein Gebrauchtwagenlabel werden vor dem Hintergrund der rechtlichen 

Risiken und der Datenlage bewertet. AbschlieÇend werden Vorschlªge zur Weiterentwicklung einer 

freiwilligen Gebrauchtwagenkennzeichnung unterbreitet. 
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2 Zielsetzung und methodisches Vorgehen 

Kapitel 6: Regelungsvorschlªge f¿r weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

In Kapitel 6 werden potenzielle weitere Angaben auf dem Pkw-Label unter Ber¿cksichtigung der 

Datenqualitªt und -quellen identifiziert und analysiert. In diesem Zusammenhang werden Best 

Practices aus anderen Lªndern, wie z. B. Schweden, UK und USA untersucht und Lºsungsoptionen 

f¿r die Angabe zu Folgekosten und Umweltwirkungen von Fahrzeugen einschlieÇlich mºglicher 

Datenquellen vorgeschlagen. 

Kapitel 7: Regelungsvorschlªge zur Definition des Verkaufsortes und Werbung 

In Kapitel 7 werden juristische Aspekte zur Weiterentwicklung der Pkw-EnVKV untersucht und 

Regelungsvorschlªge entwickelt. Dabei steht die Diskussion von Regelungsoptionen f¿r digitale und 

analoge Verkaufsorte sowie der Anpassung der entsprechenden Rechtsbegriffe im Fokus. SchlieÇlich 

werden Vorschlªge zur Weiterentwicklung der Kennzeichnungspflichten im Bereich der Online-

Werbung diskutiert. 
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3 Regelungsvorschläge für eine einheitlichere Energieverbrauchskennzeichnung von Pkw im EU-Binnenmarkt 

3 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÆİÒ ÅÉÎÅ ÅÉÎÈÅÉÔÌÉÃÈÅÒÅ 

%ÎÅÒÇÉÅÖÅÒÂÒÁÕÃÈÓËÅÎÎÚÅÉÃÈÎÕÎÇ ÖÏÎ 0Ë× ÉÍ %5Ȥ

"ÉÎÎÅÎÍÁÒËÔ 

3.1 !ÎÁÌÙÓÅ ÚÕÍ 3ÔÁÔÕÓ ÑÕÏ ÄÅÒ 5ÍÓÅÔÚÕÎÇ ÄÅÒ %5Ȥ2ÉÃÈÔÌÉÎÉÅ ÉÎ ÄÅÎ %5Ȥ
-ÉÔÇÌÉÅÄÓÔÁÁÔÅÎ 

Die EU-Richtlinie 1999/94/EG ¿ber die Bereitstellung von Verbrauchsinformationen ¿ber den 

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen beim Marketing f¿r neue Personenkraftwagen legt fest, 

welche Informationen in welcher Art und Weise ¿ber den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen 

beim Verkauf, der Langzeitmiete oder Leasing von neuen Pkw bereitgestellt werden sollten, damit 

Verbraucherinnen und Verbraucher eine sachkundige Kaufentscheidung treffen kºnnen. Mit der 

Umsetzung der Richtlinie soll ein Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissionen und des 

Kraftstoffverbrauchs von Pkw im Verkehrssektor geleistet werden, indem Verbraucherinnen und 

Verbraucher genaue, zweckdienliche und vergleichbare Informationen ¿ber den spezifischen 

Kraftstoffverbrauch sowie CO2-Emissionen erhalten und somit ihre Kaufentscheidung zugunsten 

verbrauchs- und emissionsªrmerer Fahrzeuge ausfªllt. Die Richtlinie dient ebenfalls als Anreiz f¿r 

Automobilhersteller, vermehrt verbrauchs- sowie emissionsªrmere bzw. emissionsfreie Pkw zu 

entwickeln und auf den Markt zu bringen, und bezweckt damit maÇgeblich die Beseitigung der 

Informationsasymmetrien zwischen Automobilherstellern und Verbraucherinnen/Verbraucher (Haq & 

Weiss, 2016).  

.ÁÔÉÏÎÁÌÅ 5ÍÓÅÔÚÕÎÇ 

Die Mindestanforderungen zur Umsetzung der Richtlinie an Hersteller bzw. Autohändler zum Zweck 

der Verbrauchsinformation lauten wie folgt: 

1. Hinweis am Verkaufsort (Label) ¿ber den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen an 

jedem neuen Pkw. 

2. Leitfaden ¿ber den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen, der am Verkaufsort und 

zusªtzlich an einer zu bestimmenden Stelle erhªltlich ist. 

3. Aushang oder Schautafel mit einer Liste der offiziellen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-

Emissionswerte aller neuen Pkw, die an diesem Verkaufsort ausgestellt, zum Verkauf oder 

Leasing angeboten werden. 

4. Alle Werbeschriften m¿ssen die offiziellen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte der 

betreffenden Personenkraftwagenmodelle enthalten. 

3ÔÁÎÄ ÄÅÒ 'ÅÓÅÔÚÇÅÂÕÎÇ 

Die EU-Richtlinie 1999/94/EG wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht novelliert, dennoch wurden 

in den vergangenen Jahren  nderungen vorgenommen sowie Empfehlungen der Europªischen 

Kommission (EU-Kommission) ausgesprochen: 

Â Mit der Empfehlung 2003/217/EC der Kommission vom 26. Mªrz 2003 ¿ber die Anwendung der in 

der Richtlinie 1999/94/EG enthaltenen Bestimmungen ¿ber Werbeschriften in anderen Medien 
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sollten die Mitgliedstaaten daf¿r Sorge tragen, dass elektronisch verbreitetes Werbematerial einen 

Hinweis auf den Leitfaden enthªlt. 

Â Mit der Richtlinie 2003/73/EG der Kommission vom 24. Juli 2003 zur  nderung des Anhang III der 

Richtlinie 1999/94/EG wurde festgelegt, dass der Aushang oder die Schautafel vollstªndig und 

dauerhaft durch einen elektrischen Bildschirm ersetzt werden kann.  

Â Mit der Empfehlung 2017/948/EC der Kommission vom 31. Mai 2017 wurde empfohlen, die 

Bereitstellung der einschlªgigen Verbrauchsinformationen auf Basis des neuen weltweit 

harmonisierten Pr¿fverfahrens f¿r Personenwagen und leichte Fahrzeuge (World Harmonised Light 

Vehicles Test Procedure, WLTP) vorzunehmen. Damit soll sichergestellt werden, dass 

Verbraucherinnen und Verbraucher so bald wie mºglich Zugang zu reprªsentativeren WLTP-

basierten Werten haben und somit weiterhin eine sachkundige Kaufentscheidung treffen kºnnen. 

6ÏÒÇÅÈÅÎ ÚÕÒ "ÅÓÔÁÎÄÓÁÕÆÎÁÈÍÅ ÄÅÒ ÎÁÔÉÏÎÁÌÅÎ 5ÍÓÅÔÚÕÎÇ 

Ziel der Bestandsaufnahme ist es, eine mºglichst vollstªndige ¦bersicht ¿ber die Umsetzung der EU-

Richtlinie 1999/94/EG in den EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich der unter Abschnitt 3.1 genannten 

Mindestanforderungen abzubilden und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten bei der Umsetzung der 

jeweiligen visuellen Ausgestaltung und Angaben der Verbrauchsinformationen auf dem Hinweis (Pkw-

Label) aufzuzeigen. Zugleich sollen hierdurch Ansatzpunkte f¿r eine mºgliche Vereinheitlichung des 

Hinweises in den EU-Mitgliedstaaten identifiziert werden. Daneben wurden weitere, ausgewªhlte 

Nicht-EU-Staaten in das Screening miteinbezogen.  

F¿r die Erarbeitung der Bestandsaufnahme wurden die in den EU-Mitgliedstaaten g¿ltigen Hinweise 

zu den Verbrauchsinformationen recherchiert. Ausgangspunkt f¿r die Recherche bilden die 

Vorgªngerstudie zur Vorbereitung der Novellierung der Pkw-EnVKV (Leinberger et al., 2017), der 

Report zur Evaluation der EU-Richtlinie 1999/94/EG von Gibson et al. (2016), der finale Report zur 

Analyse eingef¿hrter MaÇnahmen zur Verbesserung des Bewusstseins der Verbraucherinnen und 

Verbraucher ¿ber Emissionen und den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen von Brannigan et al. 

(2021)2 sowie die EU-Richtlinie 1999/94/EG. Ferner wurden die jeweiligen nationalen Regelungen ï 

sofern zugªnglich ï f¿r die Recherche herangezogen. 

Die Darstellung der Ergebnisse der Bestandsaufnahme orientiert sich an der Darstellung aus der 

Vorgªngerstudie zur Vorbereitung der Novellierung (Leinberger et al., 2017) und wurde 

korrespondierend zu den Arbeitspaketen 1-3 weiterentwickelt. Die Ausf¿hrungen der Ergebnisse 

fokussiert den Status quo der Umsetzung des Hinweises am Verkaufsort (Label) in den EU-

Mitgliedstaaten, die in ihrer jeweiligen nationalen Umsetzung ¿ber die Mindestanforderungen zur 

Kennzeichnungspflicht gemªÇ der EU-Richtlinie 1999/94/EG hinausgehen. Weitere ausgewªhlte 

Nicht-EU-Staaten ï die USA und das Vereinigte Kºnigreich (UK) ï werden beispielhaft als Exkurs 

prªsentiert. 

Von einer detaillierten Bestandsaufnahme der nationalen Implementierung der ¿brigen Instrumente f¿r 

das Informieren der Verbraucherinnen und Verbraucher (Leitfaden, Aushang oder Schautafel sowie 

Werbeschriften) wurde abgesehen, da bereits in der Vorgªngerstudie von Leinberger et al. (2017) und 

in den weiteren, angef¿hrten Studien res¿miert wurde, dass alle EU-Mitgliedstaaten die 

 

2 Die Studie wurde im Auftrag der Europäischen Kommission für die Generaldirektion Klimapolitik (GD CLIMA) erstellt. 
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Mindestanforderungen hinsichtlich der verschiedenen ¿brigen Informationsinstrumente in ihr 

jeweiliges nationales Recht ¿berf¿hrt und damit erf¿llt haben.  

3.2 %ÒÇÅÂÎÉÓÓÅ ÄÅÒ "ÅÓÔÁÎÄÓÁÕÆÎÁÈÍÅ ÄÅÒ ÎÁÔÉÏÎÁÌÅÎ 5ÍÓÅÔÚÕÎÇ ÄÅÒ %5Ȥ
2ÉÃÈÔÌÉÎÉÅ ÉÎ ÄÅÎ %5Ȥ-ÉÔÇÌÉÅÄÓÔÁÁÔÅÎ 

Entsprechend der Vorgaben der EU-Richtlinie 1999/94/EG sollen die EU-Mitgliedstaaten sicherstellen, 

dass am Verkaufsort ein Hinweis auf den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen an jedem 

neuen Pkw-Modell oder in dessen Nªhe deutlich sichtbar angebracht wird. Hierzu sind in der Richtlinie 

die folgenden Mindestanforderungen zur Ausstellung des Hinweises gem. Anlage 1 festgelegt: 

Â Der Hinweis muss ein Standardformat haben. 

Â Die GrºÇe des Hinweises betrªgt DIN A4. 

Â Der Hinweis enthªlt einen Bezug zum Fahrzeugmodell und zum Kraftstofftyp des betreffenden 

Pkws. 

Â Angabe des offiziellen spezifischen Kraftstoffverbrauchs und der offiziellen spezifischen CO2-

Emissionen, die im Rahmen des Typengenehmigungsverfahrens festgestellt werden. 

Â Verweis auf einen Leitfaden. 

Â Zusªtzlich zu vermerkender Text: ĂDer Kraftstoffverbrauch und der CO2-AusstoÇ eines Fahrzeugs 

sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug, sondern auch 

vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhªngig. CO2 ist das f¿r die Erderwªrmung 

hauptsªchlich verantwortliche Treibhausgas.ñ 

Die bisherige Bestandsaufnahme ergab, dass alle 27 EU-Mitgliedstaaten die Mindestanforderungen 

zur nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie 1999/94 durch dessen Implementierung in die jeweilige 

nationale Gesetzgebung erf¿llen (Leinberger et al., 2017; Gibson et al., 2016; Haq & Weiss, 2016). 

Entsprechend der gesetzten Vorgaben haben die EU-Mitgliedstaaten jedoch ein gewisses Maß an 

Flexibilität bei der Umsetzung des Hinweises am Verkaufsort. Dies bezieht sich einerseits auf die 

visuelle Ausgestaltung und andererseits auf die Angaben von Verbrauchsinformationen, die über die 

festgelegten Mindestanforderungen hinaus gehen. Die Ergebnisse sind der Darstellung in der Tabelle 

4 zu entnehmen und werden nachfolgend beschrieben.  

3.2.1 6ÉÓÕÅÌÌÅ !ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇ 

3.2.1.1 ,ÁÂÅÌȤ4ÙÐ 

13 der 27 EU-Mitgliedstaaten verwenden bei der Ausweisung des Hinweises am Verkaufsort ein 

grafisches Label mit einer Farbskala. Davon orientieren sich zehn EU-Mitgliedstaaten an dem Design 

und der Struktur der Farbskala des EU-Energielabels. Die übrigen drei EU-Mitgliedstaaten (Belgien, 

Österreich und Portugal) verwenden eine alternative Darstellung der Farbskala (siehe hierzu die 

Auflistung der Label im Einzelnen in Abschnitt 3.5). Die an dem EU-Energielabel angelehnten 

verwendeten Farbskalen werden in den benannten zehn EU-Mitgliedstaaten in unterschiedlichen 

Abstufungen verwendet: 
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Â Sieben Lªnder verwenden sieben Abstufungen (A bis G) (Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, 

Frankreich, Niederlande und Spanien) 

Â Dªnemark verwendet zehn Abstufungen (A+++ bis G) 

Â Irland verwendet zwºlf Abstufungen (ohne Klassenspezifizierung mit Buchstaben)3 

Â Schweden verwendet 13 Abstufungen mit sieben Farbtºnen (A bis M) 

Tabelle 1: EU-Mitgliedstaaten mit Label-Typ orientiert am EU-Energielabel nach Effizienzklassen. Quelle: 

Eigene Darstellung. 

Label-Typ Effizienzklasse EU-Mitgliedstaat 

EU-Energiela-
bel 

7 (A bis G) Bulgarien, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Nie-
derlande, Spanien 

EU-Energiela-
bel 

10 (A+++ bis G) Dänemark 

EU-Energiela-
bel 

12 (ohne Klassenspe-
zifizierung mit Buch-
staben) 

Irland 

EU-Energiela-
bel 

13 Abstufungen mit 
sieben Farbtönen (A 
bis M) 

Schweden 

 

F¿r die Zuordnung der neuen Pkw in eine Effizienzklasse entsprechend der jeweiligen Abstufung 

werden in zehn EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Irland, ¥sterreich, Portugal, Schweden) die absoluten CO2-Emissionswerte auf Basis der offiziellen 

spezifischen CO2-Emissionen des jeweiligen Fahrzeugmodells herangezogen und f¿r die Einteilung in 

die Effizienzklasse zugrunde gelegt. In Dªnemark ist die Zuordnung neuer Pkw auf Basis des 

Kraftstoffverbrauchs in Kilometer je Liter maÇgeblich. Dabei wird der gemessene Kraftstoffverbrauch 

im Rahmen des WLTP-Messverfahrens in Kilometer umgerechnet (Retsinformation, 2018). In den 

Niederlanden und in Spanien wird derzeit ein relativer Berechnungsansatz f¿r die Zuordnung eines 

neuen Pkw-Modells in die entsprechende Effizienzklasse herangezogen.  

Nach der aktuellen Bestandsaufnahme konnten f¿r 14 EU-Mitgliedstaaten keine vollstªndigen 

Ergebnisse zur Umsetzung und grafischen Ausgestaltung des Hinweises abweichend von der 

Vorgªngerstudie (Leinberger et al., 2017) validiert werden. Dies betrifft die Lªnder Griechenland, 

Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Rumªnien, Slowakei, Slowenien, Tschechische 

Republik, Ungarn und Zypern.  

3.2.1.2 $ÅÆÉÎÉÔÉÏÎ ÄÅÒ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇ 

In den zehn EU-Mitgliedstaaten Bulgarien, Dªnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Irland, Niederlande, Schweden und Spanien werden die an dem EU-Energielabel angelehnten 

 

3 Bei der Einführung dieses Labels wurde sich darauf geeinigt, dass es zunächst nicht gesetzlich vorgeschrieben ist und nur für Neuwagen gilt 
(SIMI, 2020). 
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Klassen, in die neue Pkw eingeordnet werden, unterschiedlich definiert. Das bedeutet, dass die 

Definition der einzelnen Klassen in Bezug auf die Einordnung der neuen Pkw in den jeweiligen EU-

Mitgliedstaaten unterschiedlich festgesetzt ist. Dies ist einerseits auf die unterschiedlich zugrunde 

gelegten BezugsgrºÇen (z. B. relativer oder absoluter Ansatz) und andererseits auf die Festlegung der 

Klassengrenzen in den jeweiligen Lªndern zur¿ckzuf¿hren. Daraus folgt, dass ein Pkw je nach Land 

in eine andere Klasse eingeordnet werden kann. 

Anhand der nachstehenden Abbildung 2 und Tabelle 2 soll dieser Sacherhalt beispielhaft verdeutlicht 

werden. Wªhrend beispielsweise in Deutschland und Schweden nur neue Pkw-Modelle mit Null 

Emissionen in Gramm je Kilometer in die beste Klasse ĂAñ eingestuft werden, werden sªmtliche neue 

Pkw-Modelle in Estland, Finnland sowie in Frankreich mit einem maximalen CO2-Emissionswert von 

100 Gramm je Kilometer ebenfalls der Klasse ĂAñ zugeordnet. Gleiches gilt f¿r die Zuordnung der 

schlechtesten Klasse ĂGñ. Hier liegen die Grenzwerte zwischen CO2-Emissionswerten von 176 

(Deutschland) und 250 Gramm je Kilometer (Frankreich).  

 

Abbildung 2: Verteilung von Fahrzeugen auf CO2-Klassen in ausgewªhlten EU-Mitgliedstaaten im 

¦berblick. Quelle: Eigene Darstellung. 

Tabelle 2: Klassengrenzen f¿r CO2-Emissionen in ausgewªhlte EU-Mitgliedstaaten. Quelle: Eigene 

Darstellung. 

  0 A (A) B (BC) C (DE) D (FG) E (HI) F (JK) G (LM) 

BE 0 90 120 150 180 210 240 > 240 

BG   123 139 156 172 189 204 > 205 

DE   0 95 115 135 150 170 > 176 

E   100 120 135 150 175 200 > 200 

FI   100 120 130 150 175 200 > 200 

FR   100 120 140 160 200 250 > 250 

(SE)   0 50 95 125 170 225 > 226 
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Anders als in den ¿brigen Lªndern, basiert die Einteilung der CO2-Klassen in Dªnemark auf dem 

Kraftstoffverbrauch in Kilometer pro Liter. Damit wird angegeben, wie viele Kilometer ein neues 

Fahrzeug mit einem Liter Kraftstoff fªhrt. Demnach werden derzeit beispielsweise Fahrzeuge, die 

mindestens 28,4 Kilometer mit einem Liter Benzin fahren der besten CO2-Klasse ĂA+++ñ zugeordnet. 

Dementsprechend werden Fahrzeuge, die weniger als 8,7 Kilometer je Liter Benzin fahren derzeit der 

schlechtesten CO2-Klasse ĂGñ zugeordnet. Damit richtet sich die Einordnung der Pkw in Dªnemark 

nach dem Kraftstofftyp, wobei f¿r diesel- und benzinbetriebene Pkw unterschiedliche Klassengrenzen 

gelten (Retsinformation, 2018). 

3.2.1.3 !ÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅ ,ÁÂÅÌȤ4ÙÐÅÎ 

!ÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅ ,ÁÂÅÌȤ4ÙÐÅÎ ÁÕÆ "ÁÓÉÓ ÁÂÓÏÌÕÔÅÒ "ÅÚÕÇÓÇÒĘħÅÎ 

Â In Belgien wird auf dem Hinweis zum Kraftstoffverbrauch eine alternative Farbskala verwendet, 

mittels dieser neue Pkw-Modelle in jeweils die Kategorie Ă0ñ (ĂNullñ) bzw. ĂAñ oder ĂBñ eingeteilt 

werden. Hierbei werden alle neuen Pkw, die keine spezifischen CO2-Emissionen im Fahrbetrieb 

ausstoÇen, der blauen Kategorie Ă0ñ zugeordnet (EnergyWatchers, 2023).  

Â In ¥sterreich wird auf dem Hinweis ¿ber die Informationen zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch 

und CO2-Emissionen eine alternative Farbskala verwendet, mittels dieser die neuen Pkw-Modelle 

basierend auf ihren spezifischen CO2-Emissionen in Gramm je Kilometer Ăgering zum 

Treibhauseffektñ beitragen oder einen Ăhohen Beitrag zum Treibhauseffektñ haben (Bundesgremium 

des Fahrzeughandels, 2024). 

Â In Portugal ist auf dem Hinweis ein Bereich zur Einstufung des Pkw-Modells im Vergleich zu 

anderen Pkw in Form eines von gr¿n bis rot abgestuften Farbcodes, der den niedrigsten bis 

hºchsten Kraftstoffverbrauch angibt, zu finden (Gibson et al., 2016; Haq & Weiss, 2016). 

Tabelle 3: EU-Mitgliedstaaten mit alternativer Farbskala im Label. Quelle: Eigene Darstellung. 

Label-Typ CO2-Klasse EU-Mitgliedstaat 

Alternative 
Farbskala 

8 (0, A bis G) Belgien 

Alternative 
Farbskala 

Alternative Skala 
(Treibhauseffekt) 

Österreich 

Alternative 
Farbskala 

Alternative Skala (4 
Kategorien) 

Portugal 

 

!ÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅ ,ÁÂÅÌȤ4ÙÐÅÎ ÁÕÆ "ÁÓÉÓ ÒÅÌÁÔÉÖÅÒ "ÅÚÕÇÓÇÒĘħÅÎ 

Sowohl in den Niederlanden als auch in Spanien werden neue Pkw auf Basis eines relativen Ansatzes 

einer Energieeffizienzklasse zugeordnet. Dabei werden prozentuale Werte f¿r die Einordnung in die 

jeweilige Klasse zugrunde gelegt. Als BezugsgrºÇe f¿r die Normierung der spezifischen absoluten 

CO2-Emissionen dient dabei in beiden Lªndern die FahrzeuggrºÇe (Grundflªche bzw. Segment) 

(Milieu Centraal, 2023; Ministerio de la Presidencia, 2002). 
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Tabelle 4: Lªnder¿bersicht zur visuellen Ausgestaltung und Angaben von Verbrauchsinformationen auf den Hinweisen. Quelle: Eigene Darstellung. 

Mitglied-
staat 

Label-Typ CO2-Klasse Bezugsgröße 
(rel./absolut)  

Marke Mo-
dell 

Motor-
leis-
tung 

Kraft-
stoff-art 

Energie-
verbrauch 

CO2-
Emissio-
nen 

Schadstoff-
emissionen 

Kosten Sonstige Angaben 

Belgien Alterna-
tive Farb-
skala 

8 (0, A bis G) CO2-Emssio-
nen 
Absoluter An-
satz 

x x   x x x NOX   Logo (optional), 
Ausstellungsjahr, 
Getriebeart 

Bulgarien EU-Ener-
gielabel 

7 (A bis G) CO2-Emssio-
nen 
Absoluter An-
satz 

x x x x x x       

Dänemark EU-Ener-
gielabel 

10 (A+++ bis G) Kraftstoffver-
brauch 
absoluter An-
satz 

x x   x x x   Kfz-Steuer, 
Energiekosten 
(20.000 km) 

Anwendung f. 
leichte Nutz-Kfz.,  
Fahrzeugtyp, 
Hubraum 
Sicherheit (5 
Sterne nach Euro 
NACP) 

Deutschland EU-Ener-
gielabel 

7 (A bis G) CO2-Emssio-
nen 
Absoluter An-
satz 

x x   x x x   Kfz-Steuer, 
Energiekosten 
(15.000 Km), 
CO2-Kosten (10 
Jahre) 

FIN, 
Ausstellungsda-
tum 

Estland EU-Ener-
gielabel 

7 (A bis G) CO2-Emssio-
nen 
Absoluter An-
satz 

x x x x x x   Energiekosten 
(10.000 Km) 

Hubraum 

Finnland EU-Ener-
gielabel 

7 (A bis G) CO2-Emssio-
nen 
Absoluter An-
satz 

x x   x x x NOX, HC, CO Kfz-Steuer, Ener-
giekosten 
(18.000 Km) 

Lärm 
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Mitgliedstaat Label-Typ CO2-Klasse Bezugsgröße 
(rel./absolut)  

Marke Mo-
dell 

Mo-
tor -
leis-
tung 

Kraft-
stoff-
art 

Ener-
giever-
brauch 

CO2-
Emis-
sionen 

Schadstoff-
emissionen 

Kosten Sonstige Anga-
ben 

Frankreich EU-Energielabel 7 (A bis G) CO2-Emssionen 
Absoluter Ansatz 

x x   x x x NOX, HC, CO     

Irland (freiwillig)  EU-Energielabel 12  CO2-Emssionen 
Absoluter Ansatz 

x x   x x x   Kfz-Steuer FIN, Hubraum, 
Getriebeart, 
Kraftstoffquali-
tät, Energiever-
brauch (18.000 
Km) 

Niederlande EU-Energielabel 7 (A bis G) Relativer Ansatz x x   x x x     Logo, Energie-
verbrauch je 
Km, Jahr 

Österreich Alternative 
Farbskala 

Alternative Skala 
Treibhauseffekt 

CO2-Emssionen 
Absoluter Ansatz 

x x x x x x       

Portugal EU-Energielabel Alternative Skala (4 
Kategorien) 

CO2-Emssionen 
Absoluter Ansatz 

x x   x x x       

Schweden EU-Energielabel 13 (A bis M) CO2-Emssionen 
Absoluter Ansatz 

x x   x x x     Angabe über  
Zulassung für  
alternative  
Kraftstoffe 

Spanien EU-Energielabel 7 (A bis G) Relativer Ansatz x x x x x x     Energiever-
brauch  
je Km 
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3.2.2 7ÅÉÔÅÒÅ !ÎÇÁÂÅÎ ÁÕÆ ÄÅÍ (ÉÎ×ÅÉÓ ɉ0Ë×Ȥ,ÁÂÅÌɊ 

Die im Detail untersuchten Umsetzungsvarianten von EU-Mitgliedstaaten bieten Verbraucherinnen 

und Verbrauchern mittels des Hinweises nicht nur ¿ber die visuelle Ausgestaltung weitere 

Informationen zu neuen Personenkraftwagen, sondern gehen mit zusªtzlichen Verbrauchsangaben 

¿ber die Kennzeichnungspflichten hinaus. Die Informationen zum Fahrzeugmodell, Kraftstofftyp, 

Kraftstoffverbrauch, zu CO2-Emissionen sowie einschlªgigen Texthinweisen werden in den nªher 

betrachteten EU-Mitgliedstaaten teilweise um feingliedrige Informationen auf dem Hinweis ergªnzt. 

Ferner werden in einigen EU-Mitgliedstaaten zusªtzliche Verbrauchsinformationen angegeben. 

Nachfolgend sind beispielhaft anhand der 13 detailliert betrachteten EU-Mitgliedstaaten die 

zusªtzlichen Angaben aufgef¿hrt. 

3.2.2.1 &ÁÈÒÚÅÕÇÔÙÐÅÎÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÅÎ 

Die Ausweisung des Fahrzeugmodells auf dem Hinweis ist f¿r die EU-Mitgliedstaaten verpflichtend. 

Dennoch werden in einigen EU-Mitgliedstaaten feingliedrigere, weitere fahrzeugtypenspezifische 

Informationen auf dem Hinweis geboten, z.B.: 

Â Motorisierung: In Belgien, Bulgarien, Dªnemark, Estland, ¥sterreich und Spanien werden auf dem 

Hinweis Informationen zur Motorisierung ausgewiesen; grºÇtenteils entweder ¿ber Angaben zur 

Motorleistung in Kilowatt (kW) oder ¿ber Angaben zum Hubraum (in cm3). 

Â Fahrzeugsicherheit: In Dªnemark beinhaltet der Hinweis Informationen zur Fahrzeugsicherheit 

nach dem Euro NCAP-Testverfahren. 

Â Getriebeart: Estland und Irland weisen ¿ber den Hinweis Informationen ¿ber die Getriebeart aus. 

3.2.2.2 !ÎÔÒÉÅÂÓÐÅÚÉÆÉÓÃÈÅ 0Ë×Ȥ,ÁÂÅÌ 

In Deutschland wurden mit der Zustimmung des Bundesrats am 2. Februar 2024 zur  nderung der 

Pkw-EnVKV die Einf¿hrung von antriebsspezifischen Musterhinweisen beschlossen: 

Â Muster 1: Verbrennungsmotor (Benzin, Diesel und LPG) 

Â Muster 2: Verbrennungsmotor (Erdgas) 

Â Muster 3: Plug-in-Hybrid (Benzin, Diesel und LPG) 

Â Muster 4: Elektromotor (Strom) 

Â Muster 5: Brennstoffzelle (Wasserstoff) 

In Schweden werden auf der einschlªgigen Informationsseite von Mobility Sweden zum Energietiketter 

antriebsspezifische Hinweise beispielhaft angef¿hrt: 

Â Muster 1: Verbrennungsmotor  

Â Muster 2: Plug-In-Hybride 

Â Muster 3: Elektromotor 
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3.2.2.3 %ÎÅÒÇÉÅÖÅÒÂÒÁÕÃÈÓÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÅÎ 

Neben Angaben zum Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer, wird auf dem Label in den Niederlanden 

auch der Kraftstoffverbrauch je Kilometer ausgewiesen. Ferner werden auf den antriebsspezifischen 

Hinweisen in Deutschland, Irland, ¥sterreich und Schweden neben den gewohnten Angaben zum 

Kraftstoffverbrauch in Litern pro 100 Kilometer (Liter/ 100 km) auch der Stromverbrauch in 

Kilowattstunden je 100 Kilometer (kWh/ 100 km) ausgewiesen. In Schweden werden für neue 

batterieelektrische Pkw der Stromverbrauch in Wattstunden je Kilometer (Wh/ km) sowie der Strommix 

(Ăsvensk elmixñ; nationaler Strommix) angegeben. Auf dem Label in Irland wird außerdem eine 

Information zur Kraftstoffqualität ausgewiesen. Auf dem schwedischen Label wird ferner eine Angabe 

über die Zulassung für alternative Kraftstoffe je nach Antriebsart ausgewiesen (Mobility Sweden, 

2023).  

3.2.2.4 5Í×ÅÌÔÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÅÎ 

Neben den spezifischen CO2-Emissionen weisen vier EU-Mitgliedstaaten zusªtzliche Informationen 

¿ber die durch die Verbrennung der Kraftstoffe Benzin oder Diesel entstehenden 

Luftschadstoffemissionen aus (Belgien, Finnland und Frankreich). Wªhrend auf dem belgischen Label 

Angaben zu Stickoxiden (NOx) gemacht werden m¿ssen, umfassen diese in Finnland, Frankreich und 

Slowenien zusªtzliche Informationen ¿ber den AusstoÇ von Kohlenmonoxid (CO) sowie unverbrannte 

Kohlenwasserstoffe (HC). Dar¿ber hinaus finden sich auf dem Label in Finnland Angaben zu den 

Lªrmemissionen in Dezibel (dB), die durch den Betrieb des neuen Pkw verursacht werden. 

3.2.2.5 +ÏÓÔÅÎÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÅÎ 

Die Label beinhalten in einigen EU-Mitgliedstaaten auch Informationen ¿ber Kosten, die 

Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten w¿rde, wenn sie sich f¿r den jeweiligen neuen Pkw 

entscheiden sollten. Dabei handelt es sich um Angaben zu den Folgekosten, die nach der 

Anschaffung des Fahrzeugs anfallen, wie z.B. die jªhrlich anfallende Kraftfahrzeugsteuer sowie zu 

den Energieverbrauchskosten. So werden auf den Labels in Dªnemark, Deutschland, Estland, 

Finnland und Irland Angaben zur jªhrlich zu entrichtenden Kfz-Steuer gemacht. Ferner werden auf 

den Hinweisen in Dªnemark, Deutschland, Estland und Finnland Angaben zu den 

Energieverbrauchskosten auf Basis einer angenommenen jªhrlichen Fahrleistung von 10.000 

Kilometer (Estland), 15.000 Kilometer (Deutschland), 18.000 Kilometer (Finnland) sowie 20.000 bzw. 

25.000 Kilometer (Dªnemark) gemacht. Auf dem dªnischen Label wird dabei die Jahresfahrleistung 

von 20.000 Kilometer f¿r Pkw und 25.000 Kilometer f¿r Transporter zugrunde gelegt. Bei Transportern 

wird auch bei gemischter privater/gewerblicher und privater Nutzung eine zusªtzliche Steuer 

angegeben (Retsinformation, 2018). 

3.2.2.6 6ÉÓÕÅÌÌÅ )ÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÅÎ 

Auf den Hinweisen in Belgien und den Niederlanden sind Logos der Herstellermarke anzugeben, 

wobei die Angabe eines Logos auf dem Label in Belgien optional ist. Dar¿ber hinaus ist auf dem 

Hinweis in Schweden ein QR-Code zu finden. ¦ber diesen QR-Code haben Verbraucherinnen und 

Verbraucher derzeit die Mºglichkeit, den Treib- bzw. Kraftstoffreport 2021 einzusehen 

(Energimyndigheten, 2022). 
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3.2.2.7 !Î×ÅÎÄÕÎÇÓÂÅÒÅÉÃÈ 

GemªÇ den Vorgaben der EU-Richtlinie 1999/94/EG ist eine verpflichtende Kennzeichnung von neuen 

Pkw vorgeschrieben. Die Kennzeichnungspflichten gelten somit beispielsweise bisher nicht f¿r 

Gebrauchtwagen oder leichte Nutzfahrzeuge. Dennoch wird bzw. wurde in vereinzelten Lªndern die 

Ausweitung der Anwendung des Hinweises auf Gebrauchtwagen oder leichte Nutzfahrzeuge 

vorgenommen: 

Â In Finnland wurde ein Gebrauchtwagenlabel auf Grundlage der Richtlinie 1999/94/EG eingef¿hrt. 

Aufgrund mangelnder Aktualitªt der Daten zu Kraftstoffverbrauch und Emissionen unterschiedlicher 

Pkw wurde der Car Comparison Service der Finnish Transport and Communication Agency 

(Traficom) im Jahr 2021 eingestellt. Die Traficom verweist auf die Verbrauchs- und 

Emissionsangaben der Pkw-Hªndler und kommerzieller Webseiten (Traficom, 2021).  

Â In Dªnemark gilt die Kennzeichnungspflicht nicht nur f¿r neue Pkw, sondern auch f¿r neue leichte 

Nutzfahrzeuge (z. B. Lieferwagen). Danach m¿ssen auf dem Label Angaben ¿ber den Fahrzeugtyp 

gemacht werden (Retsinformation, 2018). 

Â In Deutschland wurde mit der Novelle der Pkw-EnVKV im Jahr 2024 die Kennzeichnung von WLTP 

gepr¿ften gebrauchten Fahrzeugen auf freiwilliger Basis ermºglicht. 

Tabelle 5: Weitere Angaben von Verbrauchsinformationen in ausgewªhlten EU-Mitgliedstaaten. Quelle: 

Eigene Darstellung. 

  BE BG DK DE EE FI FR IL SE AT 
Typeninformationen                     
Motorleistung (kW) x x x   x         x 
Hubraum (cm³)     x    x       x     
Getriebeart         x     x     
Fz.-Sicherheit     x               
Energieverbrauchsinformationen                     
Stromverbrauch (Wh/km, 
kWh/100km)        x       x x x 
Strommix                 x   
Elektrische Reichweite                     
Kraftstoffqualität               x     
Umweltinformationen                     
Luftschadstoffemissionen  x         x x       
Lärmemissionen           x         
Kosteninformationen                     
Energiekosten (Kraftstoff + Strom)     x x x x         
Kfz-Steuer     x x x x   x     
Visuelle Informationen                     
Logo (x)                   
QR-Code                 x   
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%ØËÕÒÓȡ 5Í×ÅÌÔÌÁÂÅÌ 6ÅÒÅÉÎÉÇÔÅ +ĘÎÉÇÒÅÉÃÈ 

Nach dem Brexit hat das Vereinigte Kºnigreich im April 2020 ein eigenes Pkw-Label eingef¿hrt und 

zuletzt im April 2023 aktualisiert (VCA, 2023). Es gibt drei Label-Varianten f¿r die Antriebs- bzw. 

Kraftstoffarten: (1) Benzin/Diesel, (2) Plug-in Hybrid und (3) Elektro-Pkw. Das Label untergliedert sich 

in vier auch optisch gut differenzierbare Blºcke und gibt die folgenden Verbrauchsinformationen an: 

Â Die ĂBetriebskostenñ enthalten eine Angabe der absoluten monatlichen Energiekosten sowie der 

jªhrlich zu erwartenden Kfz-Steuer im ersten und zweiten Jahr. Im ersten Jahr hªngt die Steuerhºhe 

von den CO2-Emissionen des Fahrzeugs ab, z.B. sind Elektroantriebe von der Zulassungssteuer 

befreit.  

Â Die Ăelektrische Reichweiteñ wird f¿r Plug-in Hybride und Elektroantriebe aufgef¿hrt und mit einem 

Hinweis auf eine grobe Angabe auf Basis durchschnittlicher Werte versehen. F¿r Benzin- oder 

Diesel-Antriebe entfªllt dieser Block.  

Â Die ĂAuspuffemissionenñ zeigen die CO2-Emissionen im kombinierten Zyklus als absoluten Wert 

(in g/km) und in Relation zu einer 7-stufigen Farbskala von CO2-Klassen. Zudem werden die 

Schadstoffklassen (u.a. Euro-Standard) angegeben, verbunden mit einem Hinweis auf 

Zufahrtsmºglichkeiten zu den Umweltzonen ĂSaubere Luftñ und ĂUltra niedrige Emissionenñ. 

Â Die ĂEnergieeffizienzñ enthªlt zum einen die Typeninformationen Marke/Modell, Motorleistung, 

Kraftstofftyp und Getriebeart. Zum anderen wird der absolute Kraftstoffverbrauch im kombinierten 

Zyklus und phasenspezifisch in ĂLiter pro 100 kmñ und ĂMiles per Gallonñ angegeben. Die Phasen 

sind als ĂNiedrig (Stadt)ñ, ĂMittel (Gemeinde)ñ, ĂHoch (Umland)ñ, ĂSehr hoch (Autobahn)ñ 

ausgewiesen. Zudem werden erneut die absoluten CO2-Emissionen mit Verweis auf den 

kombinierten Zyklus aufgef¿hrt sowie der Stromverbrauch f¿r Elektroantriebe und Plug-in Hybride. 

F¿r vollelektrische Pkw wird als Werte f¿r den Kraftstoffverbrauch ĂN/Añ eingetragen, es erfolgt also 

keine phasenspezifische Angabe des Stromverbrauchs.  
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Abbildung 3: Beispielhinweis UK (Benzin/Diesel). Quelle: VCA (2024). 
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%ØËÕÒÓȡ %0!Ȥ,ÁÂÅÌ 53! 

Die ĂU.S. Environmental Protection Agencyñ hat 2011 ein neues ĂEnergieeffizienz und Umweltlabelñ f¿r 

Neufahrzeuge eingef¿hrt (EPA, 2011). Es gibt aktuell 10 Label-Varianten f¿r unterschiedliche Antriebs- 

und Kraftstoffarten, die sich grºÇtenteils lediglich in der Verwendung von Symbolen unterscheiden. 

Der Aufbau gliedert sich stets in drei wesentliche optisch hervorgehobene Blºcke und bietet die 

folgenden Verbrauchsinformationen: 

Â Im Block ĂEnergieeffizienzñ sticht die Angabe des Energieverbrauchs im kombinierten Zyklus 

hervor (in ĂMiles per Gallon (equivalent)ñ). Daneben befinden sich kleiner gedruckt die Werte f¿r die 

Phasen ĂStadtñ und ĂAutobahnñ sowie die Spannbreite der Energieverbrªuche im gleichen 

Fahrzeugsegment und der Verbrauch des besten Fahrzeugs insgesamt. Darunter ist f¿r 

Elektroantriebe die Reichweite angeben und ¿ber einen Balken visualisiert. Auch die 

durchschnittliche Ladedauer bei 240 V Spannung wird aufgef¿hrt. Zusªtzlich werden in dem Block 

die Energiekosten ¿ber 5 Jahre prominent platziert, und zwar als Einsparungen gegen¿ber dem 

Flottendurchschnitt. 

Â Im Block Ăjªhrliche Energiekostenñ werden diese noch einmal als absoluter Wert aufgef¿hrt. 

Â Der dritte Block zeigt ĂKlassifizierungen im Flottenvergleichñ f¿r den Energieverbrauch, die 

betriebsbedingten CO2-Emissionen und Smog-Emissionen in jeweils 10 Stufen.  

Â Dar¿ber hinaus werden auf dem Label Erlªuterungen zu einigen Angaben gegeben und ¿ber einen 

ĂQR-Codeñ weiterf¿hrende Informationen verlinkt. Eine Angabe des Fahrzeugmodells oder anderer 

Typeninformation, mit Ausnahme der Antriebs- und Kraftstoffart, ist auf dem Label nicht enthalten 
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Abbildung 4: Beispielhinweise USA (Benzin und BEV). Quelle: EPA (2023). 
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3.3 !ÎÓÁÔÚÐÕÎËÔÅ ÚÕÒ 6ÅÒÅÉÎÈÅÉÔÌÉÃÈÕÎÇ ÄÅÒ %ÎÅÒÇÉÅÖÅÒÂÒÁÕÃÈÓËÅÎÎÚÅÉÃÈÎÕÎÇ 
ÉÎ %5Ȥ-ÉÔÇÌÉÅÄÓÔÁÁÔÅÎ 

Die im Rahmen der Bestandsaufnahme im Detail4 betrachteten EU-Mitgliedstaaten gehen bereits 

grºÇtenteils ¿ber die Mindestanforderungen der Kennzeichnungspflichten auf Grundlage der EU-

Richtlinie 1999/94/EG hinaus. Da die derzeitige Fassung der EU-Richtlinie 1999/94/EG ein gewisses 

MaÇ an Flexibilitªt bei der Umsetzung der Vorgaben bietet, unterscheiden sich die Ausgestaltungen 

z.B. in Bezug auf den Umfang der angegebenen Informationen, die Gestaltung des Hinweises oder 

der Kriterien f¿r die Einordnung der Pkw in verschiedene Klassen in den jeweiligen Lªndern teilweise 

deutlich. Dies erschwert den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Kraftstoffverbrauchs- und 

Emissionswerte verschiedener Pkw-Modelle lªnder¿bergreifend zu vergleichen und kann die 

Wirksamkeit dieses Informationsinstruments nachdr¿cklich einschrªnken. Es bieten sich aber eine 

Vielzahl von Ansatzpunkten f¿r eine Vereinheitlichung der Hinweise in den EU-Mitgliedstaaten. 

In diesem Zusammenhang werden die drei nachfolgenden Ansatzpunkte genauer diskutiert und dabei 

jeweils auf deren Vor- und Nachteile sowie deren Wirksamkeit unter wettbewerbspolitischen 

Gesichtspunkten eingegangen: 

1. Vereinheitlichung des Label-Designs und der BezugsgrºÇe 

2. Festlegung der Effizienzklassen 

3. Ausweitung der Angaben um weitere (kaufrelevante) Informationen 

Zu diesen drei Ansatzpunkten werden im Folgenden konkrete Vorschlªge f¿r eine Weiterentwicklung 

der EU-Richtlinie 1999/94/EG abgeleitet und formuliert (siehe Abschnitt 3.4). F¿r die Diskussion der 

Vor- und Nachteile der zu diskutierenden Ansatzpunkte werden neben den Ergebnissen der 

Bestandsaufnahme auch der EU-Report zur Wirksamkeit der EU-Richtlinie 1999/94/EC (Brannigan et 

al. 2021)5 sowie weitere Erkenntnisse aus der Literatur herangezogen. Zusªtzlich wird zur 

Verdeutlichung unterschiedlicher Aspekte auf einzelne Lªnderbeispiele (siehe Abschnitt 3.5) 

zur¿ckgegriffen. 

3.3.1 6ÅÒÅÉÎÈÅÉÔÌÉÃÈÕÎÇ ÄÅÓ ,ÁÂÅÌȤ$ÅÓÉÇÎÓ ÕÎÄ ÄÅÒ "ÅÚÕÇÓÇÒĘħÅ  

Ein mºglicher Ansatzpunkt f¿r eine Vereinheitlichung des Hinweises in den EU-Mitgliedstaaten besteht 

in der visuellen Gestaltung des Hinweises (Label-Design) und der BezugsgrºÇe. Mit Blick auf das 

Label-Design stehen in der nachfolgenden Betrachtung die Verwendung von grafischen und farbigen 

Label-Elementen (Farbskalen), die Farbcodierung sowie die Skalentypen im Fokus. Hinsichtlich der 

Aspekte rundum die BezugsgrºÇe wird insbesondere auf die Bezugsparameter zur Einordnung in eine 

Klasse eingegangen.  

 

4 Für die Bestandsaufnahme wurden jene EU-Mitgliedsstaaten näher betrachtet, die über die geforderten Mindestangaben basierend auf der EU-
Richtlinie 1999/94/EC Angaben machen. 

5 Der Report wurde im Auftrag der Generaldirektion Klimapolitik (DG Clima) der Europäischen Kommission angefertigt (Contract Ref. 
CLIMA.C4/ETU/2019/0008). Ziel der Studie war es, der Europäischen Kommission evidenzbasierte Handlungsempfehlungen zur Steigerung des 
Bewusstseins von Verbraucherinnen und Verbrauchern hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen mit Fokus auf die EU-
Richtlinie 1999/94/EC vorzulegen. In dem Report wurden sowohl relevante Stakeholdergruppen befragt, als auch Literaturanalysen und 
Verbraucherexperimente durchgeführt, auf die an geeigneten Stellen Bezug genommen wird. 
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6ÏÒȤ ÕÎÄ .ÁÃÈÔÅÉÌÅ ÅÉÎÅÒ 6ÅÒÅÉÎÈÅÉÔÌÉÃÈÕÎÇ ÄÅÓ ,ÁÂÅÌȤ$ÅÓÉÇÎÓ 

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme zeigen, dass die visuelle Gestaltung des Hinweises innerhalb 

der EU stark variiert. Wªhrend etwa die Hªlfte aller EU-Mitgliedstaaten grafische und farbige 

Elemente, wie z.B. eine Farbskala, f¿r die Energieverbrauchskennzeichnung eingef¿hrt hat, erf¿llen 

die ¿brigen EU-Mitgliedstaaten zumeist nur die Mindestanforderungen, die sich aus der Richtlinie 

EU/1999/94/EG ergeben und verwenden bisher keine grafischen bzw. farbigen Elemente.  

Unter den EU-Mitgliedstaaten, die bereits eine Farbskala eingef¿hrt haben, variieren wiederum die 

verwendeten Farbcodes sowie die Skalentypen. Hierbei ergab die Bestandsaufnahme, dass die 

Mehrzahl derjenigen EU-Mitgliedstaaten, die bereits eine Farbskala verwenden, sich bei der 

Ausgestaltung der Farbskala an dem Design des EU-Energielabels orientiert (Bulgarien, Deutschland, 

Estland, Finnland, Frankreich, Niederlande, Spanien, Dªnemark, Irland). Lediglich drei EU-

Mitgliedstaaten verwenden eine alternative Farbskala (Belgien, ¥sterreich, Portugal). Das Design der 

alternativen Farbskalen entspricht dabei einem skalierten, farbcodierten Vergleich (Belgien, Portugal) 

oder ein Vergleich mittels einer Farbbandbreite bzw. Farbkontinuums (¥sterreich). Dabei sind die 

Skalentypen auf dem Hinweis horizontal angelegt.  

Obwohl sich die meisten EU-Mitgliedstaaten f¿r ein Design ªhnlich dem EU-Energielabel entschieden 

haben, gibt es dennoch Unterschiede, z. B. bei der Anzahl der verwendeten farbigen CO2-

Bªnder/Kategorien sowie der verwendeten Farbcodes. Aus der Bestandsaufnahme geht hervor, dass 

sieben bis 13 Klassen mit unterschiedlichen Abstufungen (von A bis G, A+++ bis G oder A bis M) 

verwendet werden. Auffªllig ist z.B. die Handhabung in Schweden: Hier wird zwischen den Klassen A 

bis M unterschieden, jedoch nur sieben Farbcodes verwendet (vgl. Unterabschnitt 3.2.1).  

Die Ergebnisse der letzten Evaluation der EU-Richtlinie sowie der EU-Report zur Wirksamkeit der EU-

Richtlinie 1999/94/EC implizieren, dass die Verwendung von grafischen und farbigen Elementen, 

insbesondere von Farbskalen, insgesamt eine positive Wirkung auf Verbraucherinnen und 

Verbraucher hat: 

Â Hohe Verstªndlichkeit: Mit der Nutzung von Farbskalen werden verschiedene Farbtºne verwendet, 

mit denen die ĂPerformanceñ eines Pkw dargestellt wird. Auf diese Weise kºnnen Verbraucherinnen 

und Verbraucher schnell erfassen, wie energieeffizient ein Pkw ist oder wie viel Emissionen dieser 

ausstºÇt, ohne sich detailliert mit den dahinterstehenden Werten auseinandersetzen zu m¿ssen. 

Â Hohe Vergleichbarkeit: Mit der Nutzung von Farbskalen kºnnen Verbraucherinnen und 

Verbraucher verschiedene Pkw hinsichtlich ihrer Energie- bzw. Kraftstoffverbrªuche oder 

Emissionswerte direkt und intuitiv vergleichen. 

Â Erhºhte Aufmerksamkeit und Fokussierung: ¦ber eine Farbskala werden wichtige Informationen 

hervorgehoben und kºnnen durch Verbraucherinnen und Verbraucher z¿gig erfasst werden. 

Brannigan et al. (2021) res¿mieren, dass eine Farbskala, die sich an dem EU-Energielabel orientiert, 

am besten geeignet ist. So wurde z.B. festgestellt, dass die Farbskala in Anlehnung an das EU-

Energielabel, wie sie bereits von einigen EU-Mitgliedstaaten verwendet wird, von den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern aufgrund dessen Bekanntheit bereits gut erkannt und verstanden 

wird (Dabei wurde auÇerdem res¿miert, dass insbesondere die Verwendung von sieben Klassen am 

effektivsten sei, wohingegen die Verwendung von Klassen wie A+++, A++ sowie A+ nach den 

bisherigen Erkenntnissen vermieden werden sollte (Brannigan et al., 2021; AIRUSE, 2016; BEUC, 

2016; Gibson et al., 2016; Haq & Weiss, 2016).  
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Diese Ergebnisse wurden auch durch eine Befragung verschiedener Stakeholdergruppen durch 

Brannigan et al. (2021) bekrªftigt. Hierbei sprachen sich 23 von 29 Befragten f¿r die Gestaltung der 

Farbskala auf Grundlage der EU-Verordnung 2017/1369/EU mit den sieben 

Klassifizierungsabstufungen von A bis G und der Farbskala von Gr¿n bis Rot aus. Demgegen¿ber 

bewerteten die Befragten eine Verwendung einer alternativen Farbskala als weniger effektiv, einerseits 

liegt dies an der fehlenden Vertrautheit bzw. der fehlenden Bekanntheit und andererseits dem 

fehlenden Vertrauen selbst. So m¿ssten sich die Verbraucherinnen und Verbraucher bei einer 

einheitlichen Einf¿hrung einer alternativen Farbskala zunªchst an ein neues grafisches System 

gewºhnen, was einige Zeit in Anspruch nehmen kºnnte. 

Tabelle 6: Vor- und Nachteile eines einheitlichen Label-Designs in Anlehnung an das EU-Energielabel. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Vorteile Nachteile 

Á Einfach/leicht durch Verbraucher/-innen zu 

interpretieren 

Á Direkte Vergleichbarkeit verschiedener Pkw  

Á Hohe Vertrautheit 

Á Grad der Lenkungswirkung unklar, da bei der 

Fahrzeugauswahl durch Verbraucher/-innen 

unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen 

 

Inwiefern die in Tabelle 6 angef¿hrten Vorteile in ihrer Gªnze zum Tragen kommen und entsprechend 

wirken, konnte bisher noch nicht eineindeutig nachgewiesen werden. Denn bei der Fahrzeugauswahl 

durch die Verbraucherinnen und Verbraucher spielt eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren eine 

Rolle. Dies sind z. B. insbesondere die mºglichen Kosten, der Energie- bzw. Kraftstoffverbrauch, 

Komfort, GrºÇe, Zuverlªssigkeit, Sicherheit, Motorleistung sowie Marke und Image eines Fahrzeugs.  

Auch wenn Verbraucherinnen und Verbraucher Umweltmerkmale in ihrer Kaufentscheidung 

ber¿cksichtigen, kºnnen die Informationen ¿ber den Energie- bzw. Kraftstoffverbrauch und die 

Umweltauswirkungen weniger wichtig bei der Fahrzeugauswahl sein als andere oben genannte 

Faktoren (Haq & Weiss, 2016). Daher ist es wichtig, dass zugunsten der Verstªndlichkeit neben der 

Vereinheitlichung des Label-Designs auch gepr¿ft wird, welche weiteren Angaben auf dem Hinweis 

gemacht werden kºnnten und Potenzial f¿r eine Harmonisierung in allen EU-Mitgliedstaaten haben 

(siehe Unterabschnitt 3.3.3). 

6ÏÒȤ ÕÎÄ .ÁÃÈÔÅÉÌÅ ÄÅÒ 6ÅÒÅÉÎÈÅÉÔÌÉÃÈÕÎÇ ÄÅÒ "ÅÚÕÇÓÇÒĘħÅ 

Das Potenzial zur Vereinheitlichung der Gestaltung des Labels steht in direktem Zusammenhang mit 

der Vereinheitlichung der BezugsgrºÇe6. Die Bestandsaufnahme zeigt, dass es auch hier bisher 

zahlreiche Unterschiede gibt. Wªhrend etwa die Hªlfte der EU-Mitgliedstaaten aufgrund des Verzichts 

auf eine Farbskala auf dem Label keine damit korrespondierenden Referenzwerte verwendet, 

verwenden die EU-Mitgliedstaaten, die bereits eine Farbskala eingef¿hrt haben, entweder absolute 

oder relative Referenzwerte.  

 

6 Im Folgenden auch als Referenzwerte oder Bezugsparameter bezeichnet. 
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 hnlich wie bei der Gestaltung des Label-Designs, ¿berwiegt derzeit die Verwendung absoluter 

BezugsgrºÇen. Wªhrend elf EU-Mitgliedstaaten eine absolute BezugsgrºÇe zugrunde legen, 

verwenden nur noch zwei EU-Mitgliedstaaten relative BezugsgrºÇen (Niederlande, Spanien). 

Wªhrend eine Einordnung der Pkw anhand absoluter Referenzwerte einen Vergleich aller Fahrzeuge 

miteinander ermºglicht, eignet sich ein Vergleich auf Basis relativer Referenzwerte eher f¿r Fahrzeuge 

innerhalb derselben oder einer ªhnlichen Klasse. 

a) Vor- und Nachteile einer absoluten BezugsgrºÇe 

Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Verwendung einer absoluten BezugsgrºÇe 

am besten f¿r die Vergleichbarkeit von Energie- bzw. Kraftstoffverbrauch und Emissionswerten eines 

Pkw mit allen anderen Pkw geeignet ist. So wird in der Evaluation zur EU-Richtlinie 1999/94/EC von 

2016 res¿miert, dass mit der Verwendung einer absoluten BezugsgrºÇe die Klassifizierung und damit 

verbundene Einordnung der Pkw in entsprechende Energieeffizienzklassen f¿r Verbraucherinnen und 

Verbraucher transparenter und leicht verstªndlicher ist (Gibson et al., 2016). Zum einen wird bei der 

Verwendung von absoluten BezugsgrºÇen eine Kennzahl bzw. ein Messwert in ihrer direkten Form 

der Information verwendet, so dass mºgliche Fehlinterpretationen durch Verbraucherinnen und 

Verbraucher ebendieser Kennzahlen bzw. Messwerte minimiert werden kºnnen. Zum anderen birgt 

die Verwendung von relativen BezugsgrºÇen das Risiko, dass Verbraucherinnen und Verbraucher 

eine Einordnung der Pkw wiederum eher fehlinterpretieren (Brannigan et al., 2021; Hille et al., 2018).  

Dies bekrªftigen auch die Ergebnisse aus dem Report der EU von 2021. Aus der Befragung von 

Stakeholdergruppen ging hervor, dass 18 von 29 Befragten ï und damit die Mehrheit ï den absoluten 

Ansatz zur Darlegung der CO2-Darstellung bevorzugen. Als Begr¿ndung wurde von den 

verschiedenen Stakeholdergruppen angef¿hrt, dass ein relativer Ansatz f¿r Verbraucherinnen und 

Verbraucher verwirrend sein kann und diese primªr nicht dazu ermutige, Pkw mit den geringsten 

Emissionswerten zu kaufen. Dabei verwiesen die jeweiligen Befragten auf das vormals in Deutschland 

geltende Pkw-Label sowie auf die nach wie vor verwendeten BezugsgrºÇen in den Niederlanden und 

in Spanien (Brannigan et al., 2021).  

Zudem f¿hrten die Befragten an, dass die CO2-Emissionswerte als Schl¿sselparameter f¿r die 

Dekarbonisierung im Verkehrssektor gelten. Sechs der 29 Befragten bef¿rworten die Verwendung 

eines relativen Ansatzes und begr¿ndeten dies damit, dass die Verbrauchenden Pkw ¿berwiegend 

innerhalb einer bestimmten Klasse kauften, so dass vor allem der Vergleich innerhalb einer 

Fahrzeugklassen relevant sei. In diesem Zusammenhang wurde auch vorgeschlagen, dass der 

relative Ansatz zusªtzlich zum absoluten Ansatz als Sekundªrinformation im Hinweis aufgenommen 

werden kºnnte, um die Verbraucherinnen und Verbraucher umfassend ¿ber ihre Fahrzeugwahl zu 

informieren (Brannigan et al., 2021). Die Vor- und Nachteile einer einheitlichen BezugsgrºÇe sind in 

Tabelle 7 zusammengefasst.  

a) Vor- und Nachteile einer relativen BezugsgrºÇe 

Inwiefern eine bestmºgliche Wirksamkeit durch die Verwendung einer absoluten BezugsgrºÇe erzielt 

werden kann, kann bisher nur mit einer begrenzt definitiven Aussagekraft belegt werden. In diesem 

Zusammenhang greifen dieselben Argumente, wie bei der Diskussion einer Vereinheitlichung des 

Label-Designs: da Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Fahrzeugauswahl/Kaufentscheidung nicht 

primªr auf Basis von Umweltmerkmalen treffen, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren in 

ihre Entscheidung einbeziehen (wie z. B. Komfort, GrºÇe, Zuverlªssigkeit, Sicherheit, Motorleistung, 



 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   σφ 
 

3 Regelungsvorschläge für eine einheitlichere Energieverbrauchskennzeichnung von Pkw im EU-Binnenmarkt 

Marke und Image), ist unklar, inwieweit dieser Ansatz die Wirksamkeit des Hinweises verbessern 

kann. Daher soll auch an dieser Stelle angemerkt werden, dass es wichtig ist zu pr¿fen, welche 

weiteren Angaben auf dem Hinweis ein Potenzial f¿r eine Harmonisierung in allen EU-Mitgliedstaaten 

darstellt, um die Wirksamkeit des Hinweises bestmºglich zu erhºhen (siehe Unterabschnitt 3.3.3). 

Tabelle 7: Vor- und Nachteile einer einheitlichen BezugsgrºÇe. Quelle: Eigene Darstellung. 

 Vorteile Nachteile 

Absolute BezugsgrºÇe Á Verbraucher/-innen kºnnen alle 

Pkw direkt miteinander 

vergleichen  

Á Hohe Verstªndlichkeit f¿r 

Verbraucher/-innen 

Á Minderung des Risikos von 

Fehlinterpretationen 

Á Kann Automobilhersteller 

anregen energieeffizientere und 

CO2-emissionsarme/-freie Pkw 

herzustellen 

Á Verbraucher/-innen, die einen 

Fahrzeugkauf innerhalb eines 

Pkw-Segments vornehmen 

wollen, kºnnen Pkw desselben 

Segments nicht miteinander 

vergleichen  

Relative BezugsgrºÇe Á Verbraucher/-innen kºnnen Pkw 

desselben Segments 

miteinander vergleichen 

(ĂPerformanceñ innerhalb des 

Segments) 

Á Verbraucher/-innen kºnnen 

nicht alle Pkw direkt 

miteinander vergleichen 

(ĂPerformanceñ ¿ber alle Pkw-

Segmente) 

Á Risiko von Fehlinterpretationen  

3.3.2 &ÅÓÔÌÅÇÕÎÇ ÄÅÒ %ÆÆÉÚÉÅÎÚËÌÁÓÓÅÎ 

Ein weiterer Ansatzpunkt f¿r die Vereinheitlichung liegt darin, die in den jeweiligen Lªndern zugrunde 

gelegten Klassengrenzen zu vereinheitlichen. Dies lieÇe sich allerdings nur abbilden, wenn ¿ber alle 

EU-Mitgliedstaaten hinweg die gleiche BezugsgrºÇe zur Einordnung in die Klassen sowie eine 

Einordung mittels einer Farbskala verwendet w¿rden. Damit w¿rde ein Pkw-Modell in allen EU-

Mitgliedstaaten derselben Klasse zugeordnet. 

Wie bereits in der Bestandsaufnahme beispielhaft aufgezeigt, variieren neben der Klassenbreiten bzw. 

Klassengrenzen in den EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, 

Frankreich und Schweden (vgl. 3.2.1) auch die zugrunde gelegten Messwerte, welche als jeweilige 

Referenz f¿r die Einordnung verschiedener Pkw-Modelle in Klassen verwendet werden.  

Aufgrund dieser derzeit unterschiedlichen Ansªtze und Handhabung der Kennzeichnung des Energie- 

bzw. Kraftstoffverbrauchs in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ist es mºglich, dass dasselbe 
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Pkw-Modell ï je nachdem in welchem Land es auf dem Markt angeboten wird ï unterschiedlichen 

Klassen zugeordnet wird. Das folgende Beispiel verdeutlicht so einen Fall (siehe Tabelle 8): 

Tabelle 8: Beispielhafte Darstellung einer Zuordnung von drei Volkswagen Golf Pkw-Modellen in CO2-

Klassen in unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten. Quelle: Eigene Darstellung. 

Marke + 
Modell 

Motor Kraftstoff 
Leistung Verbrauch 

CO2-Emissio-
nen (kombi-

niert) BE BG DE EE FI FR SE 

in kW in l in g/km 

VW Golf 
VIII 1.0 
TSI  

ICE Benzin 66 5,3 120 B A D B B B G 

VW Golf 
VIII 2.0 
TDI SCR 
Style DSG 

ICE Diesel 110 4,5 118 B B D B B B G 

VW Golf 
VIII GTI 
Clubsport 
DSG 

ICE Benzin 221 7,4 168 D D E E E E I 

Die drei in der Tabelle 8 angef¿hrten Pkw-Modelle eines Volkswagen Golfs fallen jeweils in 

unterschiedliche Klassen, obwohl sie die gleichen Energie- bzw. Kraftstoffverbrauchs- sowie CO2-

Emissionswerte aufweisen. So wird z.B. der VW Golf VIII 1.0 TSI auf Basis seiner kombinierten CO2-

Emissionen von 120 Gramm je Kilometer in Belgien der Klasse ĂBñ zugeordnet. Demgegen¿ber fªllt 

dasselbe Pkw-Modell in Deutschland in die Klasse ĂDñ und in Schweden in die Klasse ĂGñ.  

Blickt man auch auf die EU-Mitgliedstaaten, die eine Farbskala mit einer relativen BezugsgrºÇe 

eingef¿hrt haben, bestehe dieselbe Diskrepanz. So zeigt eine Bewertung von Haq und Weiss (2016) 

auf, dass eine Verwendung der relativen anstatt der absoluten BezugsgrºÇe zu erheblichen 

Unterschieden bei der Zuordnung eines Pkw-Modells in eine Klasse f¿hren kann. Dabei sind die 

jeweiligen Diskrepanzen der Zuordnung zwischen den EU-Mitgliedstaaten innerhalb der Pkw-

Segmente mit kleineren Pkw-Modellen (z.B. Pkw-Segmente der Kleinst-, Kleinwagen und 

Kompaktklasse) geringer als bei Pkw-Modellen, die der Oberklasse bzw. dem Segment der 

Luxusklasse oder Sportwagen zugeordnet werden kºnnen (Haq und Weiss, 2016).  

6ÏÒȤ ÕÎÄ .ÁÃÈÔÅÉÌÅ ÄÅÒ 6ÅÒÅÉÎÈÅÉÔÌÉÃÈÕÎÇ ÄÅÒ +ÌÁÓÓÅÎ 

Das beschriebene Beispiel und die Erkenntnisse aus der bisherigen Literatur zeigen auf, dass eine 

Harmonisierung der Klassen und der damit verbundenen Vereinheitlichung der Klassenbreiten und -

grenzen dazu f¿hren w¿rde, dass Pkw-Modelle entsprechend ihrer Energie- bzw. 

Kraftstoffverbrauchswerte und CO2-Emissionswerte EU-weit einheitlichen Klassen zugeordnet werden 

w¿rden. Dies w¿rde den EU-Binnenmarkt stªrken und insbesondere der Wettbewerb hinsichtlich der 

Innovation von umweltfreundlichen Fahrzeugtechnologien fºrdern, denn alle Pkw mit verschiedenen 

Antriebsarten und Kraftstofftypen w¿rden in allen EU-Mitgliedstaaten auf die gleiche Weise hinsichtlich 

bestimmter Kenn- und MessgrºÇen bewertet und je nach Messwert derselben Klasse zugeordnet. 

Eine Vereinheitlichung der Klassen, also die Definition einheitlicher Klassenbreiten bzw. 

Klassengrenzen in allen EU-Mitgliedstaaten, kann aus verschiedenen Gr¿nden auch groÇe 

Herausforderungen mit sich bringen. Denn dieser Schritt der Harmonisierung setzt einerseits voraus, 

dass alle EU-Mitgliedstaaten dasselbe Label-Design sowie dieselbe BezugsgrºÇe verwenden. 
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Andererseits kºnnen die EU-Mitgliedstaaten durch eine nationale Festlegung der Klassengrenzen 

diese besser an die Verteilung der durchschnittlichen Energie- bzw. Kraftstoffverbrauchs- und 

Emissionswerte der Neufahrzeugflotten in ihren Lªndern anpassen. Die Festlegung einer einheitlichen 

Skala f¿r alle EU-Mitgliedstaaten w¿rde dies ausschlieÇen. 

Tabelle 9: Vor- und Nachteile einer Harmonisierung der Klasseneinteilung. Quelle: Eigene Darstellung. 

Vorteile Nachteile 

Á Alle Pkw-Modelle mit identischen Energie- bzw. 

Kraftstoffverbrauchswerten und/oder CO2-

Emissionswerten werden EU-weit derselben 

Energieeffizienzklasse eingeordnet. 

Á Stªrkung des direkten und fairen Wettbewerbs 

Á Nationale Automobil- bzw. Fahrzeugmªrkte (= 

nationale Fahrzeugflotte) unterscheiden sich in 

ihren durchschnittlichen Energie- bzw. 

Kraftstoffverbrauchs- und Emissionswerten 

Á Verkn¿pfung des Labels mit finanzpolitischen 

Instrumenten in einzelnen Lªndern  

 

3.3.3 !ÕÓ×ÅÉÔÕÎÇ ÄÅÒ !ÎÇÁÂÅÎ ÕÍ ×ÅÉÔÅÒÅ ɉËÁÕÆÒÅÌÅÖÁÎÔÅɊ )ÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÅÎ 

Die bisherige Bestandsaufnahme zeigt, dass einige EU-Mitgliedstaaten weitere kaufrelevante 

Informationen, wie Energieverbrauchs-, Kosten- und Umweltinformationen f¿r die Verbraucherinnen 

und Verbraucher auf dem Hinweis kenntlich machen, deren Ausweisung ¿ber die Mindestanforderung 

der EU-Richtlinie 1999/94/EG hinausgeht und daher nicht einheitlich in den EU-Mitgliedstaaten 

ausgewiesen wird.  

6ÏÒȤ ÕÎÄ .ÁÃÈÔÅÉÌÅ ÄÅÒ !ÎÇÁÂÅ ÖÏÎ +ÏÓÔÅÎÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÅÎ 

Bisherige Erkenntnisse verweisen darauf, Informationen ¿ber den Energie- bzw. Kraftstoffverbrauch 

um Informationen ¿ber die Betriebskosten bzw. Folgekosten zu ergªnzen. Dabei wird der Angabe von 

Energie- und Kraftstoffkosten eine hohe Wirksamkeit beigemessen, da die Kraftstoffeinsparung ein 

Hauptgrund ist, warum sich Verbraucherinnen und Verbraucher f¿r kraftstoffsparende oder mit 

alternativen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge entscheiden; insbesondere vor dem Hintergrund der 

unsicheren und durchschnittlich hohen Kraftstoffpreise (Brannigan et al., 2021; LowCVP and TEPR, 

2018; Codagnone, 2013). 

Die Kosteninformationen, die bereits auf den Hinweisen in einigen EU-Mitgliedstaaten ausgewiesen 

werden, beziehen sich auf ebendiese laufenden Kosten, die mit der Anschaffung und der 

Fahrzeugnutzung einhergehen7. Derzeit werden z.B. bereits in Dªnemark, Deutschland, Estland, 

Finnland und Irland (freiwillig) Angaben zur Kraftfahrzeugsteuer (Kfz-Steuer) und/oder zu den 

Energietrªgerkosten bei einer bestimmten jªhrlichen Fahrleistung gemacht (vgl. 3.2.2). Dar¿ber 

hinaus finden sich Angaben zu den Folgekosten auch auf dem Hinweis in UK und dem EPA-Label. 

 

7 Im Folgenden auch als Folgekosten oder laufende Kosten bezeichnet. 
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Dass die genannten EU-Mitgliedstaaten bereits Angaben ¿ber die Folgekosten Kfz-Steuer und 

Energietrªgerkosten auf dem Hinweis machen, ist ein wirksames Signal f¿r Verbraucherinnen und 

Verbraucher und ist daher als ein weiterer Ansatzpunkt f¿r die Vereinheitlichung des Hinweises in den 

EU-Mitgliedstaaten zu diskutieren. Anhand der Lªnderbeispiele und Erkenntnissen aus der Literatur 

kann daher abgeleitet werden, dass eine Ergªnzung des Hinweises um Informationen zu den Energie- 

bzw. Kraftstoffkosten und zu der Kfz-Steuer zu einer stªrkeren Sensibilisierung und 

Bewusstseinsbildung der Verbraucherinnen und Verbraucher beitragen w¿rde als z.B. die alleinige 

Angabe des Energie- bzw. Kraftstoffverbrauchs. 

Dar¿ber hinaus werden Angaben ¿ber Kosten, die ¿ber die Lebenszeit des Fahrzeugs aufkommen, 

den sog. Total Costs of Ownership (TCO), ebenso eine groÇe Bedeutung beigemessen. Hierbei 

spielten diese insbesondere hinsichtlich der Auswahl- bzw. Kaufentscheidung f¿r Pkw mit alternativen 

Antrieben eine grºÇere Rolle. 

Energie- bzw. Kraftstoffkosten 

Â Energie- bzw. Kraftstoffkosten sind der wichtigste und wirksamste Treiber f¿r die Auswahl- bzw. 

Kaufentscheidung eines Pkw; werden aber von den Verbraucherinnen und Verbrauchern teilweise 

falsch eingeschªtzt. Beispielsweise optimieren die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher ihre 

Entscheidungen in Bezug auf den Energie- bzw. Kraftstoffverbrauch nicht und machen groÇe Fehler, 

wenn sie gebeten werden, ihre Kraftstoffkosten und -einsparungen im Laufe der Zeit zu schªtzen 

(Brannigan et al. 2021, EPA, 2010a). Folglich kann eine Ergªnzung des Hinweises um Angaben zu 

den Energie- bzw. Kraftstoffkosten dazu beitragen, Fehleinschªtzungen aufzulºsen. 

Â Diese Einschªtzung bekrªftigen auch die Ergebnisse der Stakeholderbefragung aus dem EU-Report 

von 2021. Etwa 36 % der Befragten bewerteten die Angabe von Energie- bzw. Kraftstoffkosten als 

eines der n¿tzlichsten Informationsbestandteile auf dem Hinweis. Die meisten Stakeholder gaben 

an, dass Angaben zu den Energie- und Kraftstoffkosten zu einem gewissen Grad zur 

Sensibilisierung beitragen w¿rde (Brannigan et al., 2021).  

Â Die Ergebnisse der Stakeholderbefragung deuten jedoch auch darauf hin, dass eine 

Vereinheitlichung dieser Angabe in der Umsetzung mit Herausforderungen verbunden ist. Einerseits 

sei mit hªufigen Anpassungsbedarfen zu rechnen und andererseits w¿rden kostenbedingte 

BezugsgrºÇen, wie z.B. die Auswahl einer einheitlichen, durchschnittlichen Jahresfahrleistung in 

Kilometer ¿ber alle EU-Mitgliedstaaten schwer abschªtzbar, da sich diese von EU-Mitgliedsstaat zu 

EU-Mitgliedstaat unterscheiden kann.  

Â Blickt man auf jene EU-Mitgliedstaaten, die bereits Angaben ¿ber die jªhrlichen, durchschnittlichen 

Energie- bzw. Kraftstoffkosten in Abhªngigkeit einer angenommenen Jahresfahrleistung ausweisen, 

wird diese Herausforderung deutlich. So werden z.B. die Energie- bzw. Kraftstoffkosten in Estland 

mit einer Jahresfahrleistung von 10.000 Kilometer, in Deutschland mit einer Jahresfahrleistung von 

15.000 Kilometer, in Finnland mit einer Jahresfahrleistung von 18.000 Kilometer und in Dªnemark 

mit einer Jahresfahrleistung von 20.000 Kilometer f¿r Pkw angegeben (siehe Abschnitt 3.2.2. und 

Abschnitt 3.5). 

Kfz-Steuer 

Â Auch die Angabe der Kfz-Steuer wird als eine n¿tzliche Information eingeschªtzt. Jedoch wirkt die 

Angabe der Kfz-Steuer nur dann besonders effektiv, wenn den Verbraucherinnen und Verbrauchern 

damit zugleich eine Information transportiert wird, die im Zusammenhang mit fiskalischen 
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MaÇnahmen steht und somit die Kaufentscheidung maÇgeblich mitbeeinflusst (z. B. Bonus-Malus-

System).  

Â Ein Beispiel hierf¿r ist die Angabe der sog. Eigent¿mersteuer auf dem Hinweis in Dªnemark. Die 

ĂEigent¿mersteuerñ ist in Dªnemark seit 1997 an die Energie- bzw. Kraftstoffeffizienz gekoppelt und 

wird auf der Grundlage des Kraftstoffverbrauchs berechnet und ist je nach Kraftstoffart des 

Fahrzeugs unterschiedlich (SKAT.dk, 2016). Untersuchungen im Rahmen der Evaluation der EU-

Richtlinie in 2016 ergaben, dass die Angabe der Eigent¿mersteuer auf dem Hinweis mindestens 

eine sekundªre Wirkung8 auf die Fahrzeugauswahl haben kºnnte, da die auf dem Hinweis 

gemachte Angabe zum Energie- bzw. Kraftstoffverbrauch durch Verbraucherinnen und Verbraucher 

dazu verwendet w¿rden, die Hºhe ihrer zu zahlenden Eigent¿mersteuer zu ermitteln (Gibson et al., 

2016). 

Â Zwar wird eine EU-weite, Angabe der Kfz-Steuer auf dem Hinweis als n¿tzliche Information 

bewertet, ist jedoch auch mit Umsetzungsproblemen verbunden. Da die EU-Lªnder unterschiedliche 

Steuersysteme f¿r Kfz anwenden, die auf verschiedene Faktoren (z. B. Hubraum, CO2-Emissionen, 

Fahrzeuggewicht, Fahrzeugsicherheit, etc.) beruhen, erscheint eine EU-weite Harmonisierung sehr 

komplex, wenn nicht sogar unmºglich. 

Total Costs of Ownership  

Â Die Angabe von Informationen zu den TCO werden voraussichtlich die Wahrscheinlichkeit erhºhen, 

dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher hinsichtlich der Fahrzeugauswahl zuk¿nftig eher f¿r 

Pkw mit alternativen Antrieben, wie BEV und PHEV, entscheiden (Brannigan et al., 2021). Mit dieser 

Annahme ist die Erkenntnis verbunden, dass Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Angabe 

von den TCO rationalere Entscheidungen treffen w¿rden (Durmotier et al., 2015).  

Â Mit Blick auf die TCO liegen mºgliche Herausforderungen insbesondere darin, dass seitens der 

Verbraucherinnen und Verbraucher bisher wenig Verstªndnis bzw. Kenntnis ¿ber die TCO besteht. 

Zugleich liegt darin wiederum ein Potenzial, denn eine einheitliche Angabe von TCO in allen EU-

Mitgliedstaaten kann damit f¿r ein hºheres Verstªndnis sorgen; dies ist insbesondere mit Blick auf 

die Gesamtkosten von Pkw mit alternativen Antrieben vorteilhaft, da diese zuk¿nftig vergleichsweise 

geringer sein werden als jene von Pkw mit konventionellen Antrieben.  

Â Dennoch werden in diesem Zusammenhang auch Umsetzungsprobleme aufgrund der Unsicherheit 

¿ber die Gewichtung sowie der Entwicklung verschiedener Kostenbestandteile, wie z.B. 

Wartungskosten, Versicherungskosten, Steuern, Batteriewechselkosten, gesehen (Brannigan et al., 

2021).  

%ÎÅÒÇÉÅÖÅÒÂÒÁÕÃÈÓȤ ÕÎÄ 5Í×ÅÌÔÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÅÎ 

Neben Informationen zu den Energiekosten, der Kfz-Steuer und den TCO liegen Erkenntnisse vor, 

dass weitere Energieverbrauchs- und Umweltinformationen, wie z. B. Informationen ¿ber die 

Luftverschmutzung (z.B. via Angabe der Luftschadstoffemissionen) oder die Angabe der elektrischen 

Reichweite einen positiven Effekt auf die Bewusstseinssteigerung der Verbraucherinnen und 

Verbraucher haben.  

Erkenntnisse dazu von Brannigan et al. (2021) deuten darauf hin, dass Informationen ¿ber 

Luftschadstoffe insbesondere f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich f¿r einen Neuwagen 

 

8 Die Evaluation der EU-Richtlinie in 2016 deuten darauf hin, dass eine primäre positive Wirkung auf die Reduktion von CO2-Emissionen von 
Neuwagen von den steuerlichen Maßnahmen ausgeht und damit stärker ins Gewicht fällt, als die Angabe auf dem Hinweis. 
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interessierten als ein n¿tzlicher Informationsbestandteil angesehen wird. Demgegen¿ber deuten die 

Ergebnisse aus der Stakeholderbefragung darauf hin, dass die Angaben von Informationen ¿ber die 

Luftverschmutzung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich f¿r einen Gebrauchtwagen 

interessierten, vergleichsweise weniger relevant seien. 

Weitere Energieverbrauchsangaben f¿r E-Fahrzeuge 

Â Generell besteht in der Literatur ein Konsens dar¿ber, dass die elektrische Reichweite und die 

Ladezeit zu den Hindernissen gehºren, sich f¿r ein E-Fahrzeug zu entscheiden. Die 

Reichweitenangst wird hªufig als einer der Faktoren genannt, die dazu beitragen, dass sich die 

Verbraucherinnen und Verbraucher gegen den Kauf eines Elektrofahrzeugs entscheiden. Die 

Bereitstellung dieser Informationen d¿rfte hilfreich sein, da die Reichweiten derzeit im Allgemeinen 

deutlich hºher sind, als die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher glaubt. Darauf deuten 

auch die Ergebnisse von Brannigan et al. 2021 hin: So verstanden 55 % der Verbraucherinnen und 

Verbraucher, die in dem Experiment ein Hinweis mit Angaben zur elektrischen Reichweite (in 

Kilometer angegeben) auf Anhieb; 27 % bewerteten die Angabe der elektrischen Reichweite als eine 

der wichtigsten Informationen (Brannigan et al., 2021).  

Â Eine der grºÇten Herausforderungen f¿r eine einheitliche Angabe der elektrischen Reichweite in 

allen EU-Mitgliedstaaten liegt in der Methodik. Bei der Bestimmung der Ladedauer bestehen die 

methodischen Herausforderungen darin, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Ladetypen und -leistungen ber¿cksichtigt werden m¿ssen (was zu erheblichen Unterschieden bei 

den Ladezeiten f¿r ein bestimmtes Fahrzeugmodell f¿hren kann). 

Auspuffemissionen vs. Well-to-Wheel-Emissionen 

Â In diesem Zusammenhang wird auch darauf verwiesen, dass diese Informationen insbesondere nur 

dann einen positiven Effekt aufweisen, wenn mºglichst realitªtsnahe Angaben dazu gemacht 

w¿rden (z. B. Realverbrªuche, Angabe von CO2-WtW- oder Lebenszyklusemissionen) (Brannigan et 

al 2021, S.36; AIRUSE, 2016; Ricardo and TEPR, 2016; Haq and Weiss, 2016; ANEC and BEUC, 

2014). 

Â Begr¿ndet wurde dies u. a. damit, dass die alleinige Angabe von Auspuffemissionen Hersteller von 

E-Pkw nicht dazu anreizen, die Energieeffizienz ebendieser Pkw zu verbessern, da 

Auspuffemissionen von E-Pkw immer Null sind. Diese Annahme bekrªftigen die Erkenntnisse aus 

den Verbraucherexperimenten des EU-Reports. Lt. diesen f¿hrten die Angabe von WtW- anstelle 

von TtW-Emissionen dazu, dass sich die Verbraucherinnen und Verbraucher innerhalb jedes 

Antriebstrangs f¿r die effizienteren Fahrzeuge entschieden (+0,2 % durchschnittlicher 

Energieeffizienzgewinn ¿ber alle Antriebsstrªnge hinweg).  

Â Zudem ergaben die Ergebnisse, dass Verbrauchende Angaben ¿ber die WtW-Emissionen als 

genauso gut verstªndlich und n¿tzlich bewerteten, wie die Angaben zu den Auspuffemissionen 

(Brannigan et al. 2021, S.37f.). 

Â Die Angabe von WtW-Emissionswerten kann zu einer Steigerung der Nachfrage energieeffizienterer 

Antriebe f¿hren; f¿hrt lt. den Erkenntnissen aber nicht automatisch zu einer Steigerung der 

Nachfrage nach Pkw mit alternativen Antrieben. Brannigan et al. (2021) erklªrten dies damit, dass 

Verbraucherinnen und Verbraucher mºglicherweise im Zuge der Fahrzeugauswahl keine 

Unterschiede zwischen Modellen in Bezug auf die CO2-Emissionsklassen sahen; so fielen z. B. bei 

der Angabe von WtW-Emissionen weniger Pkw in die gr¿nen Klasse ĂAñ oder ĂBñ, vielmehr in die 

gelben bzw. roten Klassen ĂCñ, ĂDñ und ĂEñ.  
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Â Diese Diskrepanz kºnnte sich lt. der Autoren zuk¿nftig auflºsen, da z. B. mit dem zunehmenden 

Einsatz von erneuerbaren Energietrªgern zur Produktion von Strom, die WtW-Emissionswerte 

geringer w¿rden und damit Pkw-Modelle vermehrt den gr¿nen Klassen zugeordnet w¿rden 

(Branigan et al., 2021, S.37). 

Tabelle 10: Vor- und Nachteile Angaben weiterer Informationen. Quelle: Eigene Darstellung. 

 Vorteile Nachteile 

Energie- bzw. Kraftstoffkosten Á Verbraucher/-innen kºnnen ihre 

Energie- bzw. Kraftstoffkosten 

realitªtsnªher (¿ber eine 

definierte Haltedauer) 

einschªtzen 

Á Verbraucher/-innen kºnnen in 

ihrer Kaufentscheidung wirksam 

beeinflussen 

Á Zuverlªssigkeit und 

Verstªndlichkeit unklar 

aufgrund methodischer 

Bedenken 

Kfz-Steuer Á Lenkungswirkung bei 

Verkn¿pfung mit fiskalischen 

MaÇnahmen hoch 

 

Á Verschiedene nationale 

Steuersysteme 

Á Verkn¿pfung des Labels mit 

finanzpolitischen Instrumenten 

in einzelnen Lªndern  

Total Costs of Ownership Á Zuk¿nftig: Fºrderung Pkw mit 

alternativen Antrieben 

Á Mangelndes Verstªndnis 

seitens der Verbraucher/-innen 

Á Unzureichende 

Standardisierung 

Á Komplexitªt der Berechnung 

Energieverbrauchs- und 

Umweltemissionen 

Á Angabe von elektrischer 

Reichweite und Ladedauer kann 

zu Abbau von Hemmnissen 

f¿hren 

Á Angabe von WtW-Emissionen 

kann zu einer Auswahl 

energieeffizienter Fahrzeuge 

f¿hren 

Á Angabe von elektrischer 

Reichweite und Ladedauer 

bringt methodische 

Herausforderungen mit sich 

Á Angabe von Auspuffemissionen 

kann zu einer Auswahl von 

weniger energieeffizienten 

Fahrzeuge f¿hren 
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3.4 6ÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÆİÒ ÄÉÅ 6ÅÒÅÉÎÈÅÉÔÌÉÃÈÕÎÇ ÄÅÓ (ÉÎ×ÅÉÓÅÓ ÉÎ ÄÅÎ %5Ȥ

-ÉÔÇÌÉÅÄÓÔÁÁÔÅÎ 

Um eine Vereinheitlichung des Hinweises in allen EU-Mitgliedstaaten zu erzielen, ist es wichtig, dass 

bei der Weiterentwicklung der EU-Richtlinie 1999/94/EG die Umsetzbarkeit seitens der EU-

Mitgliedstaaten, die Zweckdienlichkeit mit Blick auf Verbraucherinnen und Verbraucher und die 

Automobilhersteller vor dem Hintergrund der klima- und umweltpolitischen Ziele ber¿cksichtigt wird.  

Da sich seit der Einf¿hrung der Richtlinie der Fahrzeugbinnenmarkt in der EU einerseits durch den 

stetigen technologischen Fortschritt in der Automobilindustrie und andererseits durch die verschªrften 

klima- und umweltpolitischen Ziele in der EU deutlich verªndert hat, sollte die Weiterentwicklung der 

Richtlinie diesen Verªnderungen gerecht werden. 

Anhand der in Kapitel 3.2 und 3.3 analysierten Punkte werden unter Einordnung der 

wettbewerbspolitischen Implikationen nachfolgend konkrete Vorschlªge f¿r die Weiterentwicklung der 

EU-Richtlinie zur Vereinheitlichung des Hinweises formuliert. 

3.4.1 7ÅÔÔÂÅ×ÅÒÂÓÐÏÌÉÔÉÓÃÈÅ )ÍÐÌÉËÁÔÉÏÎÅÎ 

Erste Handlungsempfehlungen zur Harmonisierung des Hinweises ergaben sich bereits aus den 

Ergebnissen der ersten Studie des ADAC (2005) zur Wirksamkeit der EU-Richtlinie 1999/94/EG im 

Auftrag der EU-Kommission. Darin wurde res¿miert, dass eine Harmonisierung der Ausgestaltung des 

Hinweises in allen EU-Mitgliedstaaten sowohl f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher als auch f¿r die 

Automobilindustrie mit einem Abbau von Informationsasymmetrien oder Transaktionskosten, 

einhergehen kºnnte.  

Eine EU-weite Vereinheitlichung des Hinweises hinsichtlich seiner Gestaltung und seines 

Informationsgehaltes kann den fairen und direkten Wettbewerb auf dem EU-Binnenmarkt sowie 

positive Umweltwirkungen aus den folgenden Gr¿nden fºrdern: 

Â Erhºhte Transparenz f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher durch Abbau von 

Informationsasymmetrien: Ein einheitlicher Hinweis mit konsistenten Informationen in allen EU-

Mitgliedstaaten ermºglicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern einen einfachen Vergleich von 

verschiedenen Pkw-Modellen, unabhªngig davon, in welchem EU-Land sie zum Verkauf angeboten 

werden und gibt ihnen die Mºglichkeit eine fundiertere (Kauf-)Entscheidung lªnder¿bergreifend zu 

treffen. 

Â Fairer Wettbewerb zwischen den Automobilherstellern durch den Abbau von 

Informationsasymmetrien und uneinheitlichen Marktanforderungen: Mit einer einheitlichen 

Kennzeichnung werden die gleichen Anforderungen innerhalb des EU-Fahrzeugbinnenmarkts f¿r 

alle Automobilhersteller geschaffen. Dies reduziert f¿r die Automobilhersteller den Aufwand und die 

Kosten f¿r die Einhaltung von Vorschriften im Vergleich zu einer Vielzahl von nationalen Vorschriften 

und erleichtert insbesondere kleinen und mittelgroÇen Automobilherstellern den Marktzugang. 

Â Steigerung der positiven Umweltwirkung durch verstªrkte Innovationsanreize: Ein EU-weiter 

harmonisierter Hinweis kann verstªrkte Anreize f¿r die Automobilhersteller schaffen, in die 

Forschung und Entwicklung von umweltfreundlichen Fahrzeug- bzw. Antriebstechnologien mit 

geringen Emissionen und Energieverbrauch zu investieren. 
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3.4.2 6ÅÒÅÉÎÈÅÉÔÌÉÃÈÕÎÇ ÄÅÓ (ÉÎ×ÅÉÓÅÓ ÉÎ ÄÅÎ %5Ȥ-ÉÔÇÌÉÅÄÓÔÁÁÔÅÎ 

Die in Kapitel 3.3 diskutierten Ansatzpunkte f¿r eine Vereinheitlichung des Hinweises in allen EU-

Mitgliedstaaten kºnnen dazu beitragen, die Wirksamkeit dieses Informationsinstruments zu erhºhen.  

Gleichzeitig sollte ein gewisses MaÇ an Flexibilitªt beibehalten werden, so dass im Zuge der 

Harmonisierung die nationalen Belange, wie z.B. die Einbettung der jeweiligen Vorgaben unter 

Ber¿cksichtigung fiskalischer MaÇnahmen, ber¿cksichtigt werden.  

(ÁÒÍÏÎÉÓÉÅÒÕÎÇ ÄÅÓ ,ÁÂÅÌȤ$ÅÓÉÇÎÓ ÉÎ !ÎÌÅÈÎÕÎÇ ÁÎ ÄÁÓ %5Ȥ%ÎÅÒÇÉÅÌÁÂÅÌ 

Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse ist eine Vereinheitlichung des Label-Designs in Anlehnung an 

das EU-Energielabel mit einer Farbskala von A bis G in allen EU-Mitgliedstaaten aus den folgenden 

Gr¿nden zu empfehlen: 

Â Durch die Bekanntheit des EU-Energielabel-Designs besteht bereits eine hohe Vertraut- bzw. 

Bekanntheit mit dem Labelsystem. 

Â Die sieben Energieeffizienzklassen von A bis G werden durch Verbraucherinnen und Verbraucher 

gut verstanden. 

Â Ermºglicht die direkte Vergleichbarkeit verschiedener Pkw-Modelle ¿ber alle Pkw-Segmente hinweg 

(nur bei einer Vereinheitlichung der BezugsgrºÇe auf Basis von absoluten Kenn- bzw. Messwerten). 

Im Zuge einer Vereinheitlichung des Label-Designs in Anlehnung an das EU-Energielabel unter 

Verwendung einer siebenstufigen Farbskala von A bis G ist auch eine Vereinheitlichung der 

BezugsgrºÇe auf Basis von absoluten Kenn- bzw. Messwerten zu empfehlen, damit alle Vorteile 

mºglichst in Gªnze wirken.  

(ÁÒÍÏÎÉÓÉÅÒÕÎÇ ÄÅÒ "ÅÚÕÇÓÇÒĘħÅ ÄÅÒ 6ÅÒÂÒÁÕÃÈÓËÌÁÓÓÅ ÁÕÆ "ÁÓÉÓ ÁÂÓÏÌÕÔÅÒ +ÅÎÎȤ ÂÚ×Ȣ -ÅÓÓ×ÅÒÔÅ  

Es wird eine Vereinheitlichung der BezugsgrºÇe in allen EU-Mitgliedstaaten vorgeschlagen. Dabei 

wird eine Verwendung absoluter Kenn- bzw. Messwerte zur Einordnung in eine Klasse empfohlen: 

Â Die Zuordnung von Pkw in eine Klasse auf Basis absoluter BezugsgrºÇen ist f¿r Verbraucherinnen 

und Verbraucher transparenter und leicht verstªndlich. 

Â Das Risiko von Fehlinterpretationen wird durch die Anwendung absoluter Kenn- bzw. Messwerte 

vermindert. 

Â Ermºglicht die direkte Vergleichbarkeit verschiedener Pkw-Modelle ¿ber alle Pkw-Segmente hinweg. 

Es ist in diesem Zusammenhang zu empfehlen, dass f¿r eine bestmºgliche Wirksamkeit dieser 

Anpassungen jener Bezugsparameter einheitlich verwendet wird, f¿r den in jedem EU-Mitgliedstaat 

bereits standardisierte Methodiken zur Ermittlung der Kennzahlen etabliert wurden. Hierbei ist die 

Verwendung von CO2-Emissionswerten auf Basis des WLTP-Messverfahrens in Verbindung mit der 

einheitlichen Verwendung einer absoluten BezugsgrºÇe als Bewertungsgrundlage zu empfehlen.  

(ÁÒÍÏÎÉÓÉÅÒÕÎÇ ÄÅÒ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇÇÒÅÎÚÅÎ 

Unter Ber¿cksichtigung der empfohlenen Vorschlªge 1. bis 2. kann eine einheitliche Verwendung der 

Klassen, welche mittels der Definition von Schwellenwerten f¿r die Einordnung in Klassen durch die 

EU vorgegeben werden, in allen EU-Mitgliedstaaten nach jetzigem Stand aus den folgenden Gr¿nden 

eher nicht empfohlen werden: 
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Â Die bisherigen Erkenntnisse ergaben, dass eine EU-weite Festlegung der Klassengrenzen die 

unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten auf den jeweiligen nationalen Automobil- bzw. 

Fahrzeugmªrkten nicht hinreichend Rechnung tragen w¿rde. 

Â Zusªtzlich ergaben die Erkenntnisse, dass dieser Schritt der Harmonisierung in Lªndern, in denen 

die Einordnung in die Klassen in engem Zusammenhang mit fiskalischen MaÇnahmen (wie z. B. in 

Dªnemark) steht, als besonders schwer umsetzbar eingestuft wird, da hier im Falle einer 

Harmonisierung in die verschiedenen nationalen Steuersysteme eingegriffen w¿rde. 

(ÁÒÍÏÎÉÓÉÅÒÕÎÇ ×ÅÉÔÅÒÅÒ !ÎÇÁÂÅÎ ÁÕÆ ÄÅÍ (ÉÎ×ÅÉÓ 

Es hat sich gezeigt, dass eine EU-weite Angabe der Folgekosten auf dem Hinweis eine positive 

Wirkung auf die Verbraucherinnen und Verbraucher besitzt. Daher wird empfohlen, dass insbesondere 

Informationen ¿ber die Energie- bzw. Kraftstoffkosten grundsªtzlich auf dem Hinweis EU-weit 

angegeben werden sollten, da die reine Angabe von Energie- bzw. Verbrauchswerten weniger 

aussagekrªftig ist. Hierbei sollten die Energie- bzw. Kraftstoffkosten der jeweiligen Lªnder 

herangezogen werden. 

In diesem Zusammenhang sollte jedoch den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten ¿berlassen werden, 

welche jªhrliche durchschnittliche Fahrleistung sie f¿r die Ermittlung der Energie- bzw. Kraftstoffkosten 

zugrunde legen, da sich diese Durchschnittswerte in den Lªndern deutlich unterscheiden und eine 

einheitliche EU-weite angenommene, durchschnittliche Jahresfahrleistung zu einer Unter- oder 

¦berschªtzung der Energie- bzw. Kraftstoffkosten je nach Land f¿hren kann. 
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3.5 ,ßÎÄÅÒÂÅÉÓÐÉÅÌÅ 

Nachfolgend sind einige Lªnderbeispiele aufgef¿hrt. Sofern Informationen ¿ber die Performanz des 

Labels in den jeweiligen Lªndern ermittelt werden konnten, wurden diese zusammenfassend 

angef¿hrt. 

3.5.1 "ÅÌÇÉÅÎ 

 

Abbildung 5: Musterlabel Belgien. Quelle: EnergyWatchers (2023). 
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6ÏÒÇÁÂÅÎ 

Auf dem Hinweis (siehe Musterlabel) m¿ssen. bzw. kºnnen die folgenden Angaben gemacht werden: 

Â Es m¿ssen Angaben zur Marke, Modell, Variante, Kraftstoffart und Getriebeart gemacht werden 

Â Es kºnnen die Markenlogos jeweils eingef¿gt werden (oben links; Ăfacultatieve meldingñ)  

Â Es m¿ssen Angaben zum Energieverbrauch gemacht werden; diese werden nach WLTP gemªÇ der 

Verordnung Nr. 1151/2017 der Kommission vom 1. Juni 2017 gemacht. Dabei wird der gemessene 

Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs in l je 100 km angegeben auf eine Dezimalstelle gerundet.  

Â Es m¿ssen Angaben zu den CO2-Emissionen gemacht werden und wird in eine von acht 

unterschiedlichen Feldern mit unterschiedlichen Farben zugeordnet (alternative Farbskala, absolute 

BezugsgrºÇe).  

Â Die Einordnung des Fahrzeugs in einen farbigen Bereich wird mittels eines schwarzen Pfeils 

kenntlich gemacht. Der schwarze Pfeil am unteren Ende der Farbskala zeigt, wie die COϜ-

Emissionen im Vergleich zu den durchschnittlichen Emissionen der auf dem Markt befindlichen 

Fahrzeuge (139 g/km zum Zeitpunkt der Einf¿hrung des Labels) sind. Bei den reinen 

Elektrofahrzeugen befindet sich der Pfeil unter dem blauen Feld (Null-Emissionen). 

Â Mit Fl¿ssiggas (LPG) und Erdgas (CNG) betriebene Fahrzeuge werden in keine COϜ-Kategorie 

eingestuft. Da die Zahl der verkauften Fahrzeuge zu gering ist, gibt es keinen durchschnittlichen 

Referenzwert f¿r diese Fahrzeuge. AuÇerdem wird die ¿berwiegende Mehrheit der Autogasanlagen 

nachger¿stet. Statistisch gesehen werden sie daher als Benzinfahrzeuge eingestuft. 

Â Angaben zu den NOx-Emissionen (Luftschadstoffe); diese werden nach WLTP gemªÇ der 

Verordnung Nr. 1151/2017 der Kommission vom 1. Juni 2017 gemacht.  

Â Angaben zu den CO2-Emissionswerten; diese werden nach WLTP gemªÇ der Verordnung Nr. 

1151/2017 der Kommission vom 1. Juni 2017 gemacht. Dabei werden die CO2-Emissionen in g/km 

angegeben. 

Â Hinweistext ¿ber die Bedeutung/ die Rolle von CO2-Emissionen des Fahrstils. 
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3.5.2 $ßÎÅÍÁÒË 

6ÏÒÇÁÂÅÎ 

Â (1) Angaben zum Fahrzeugtyp (leichtes Nutzfahrzeug, wie z.B. Vans/Transporter oder Pkw), Marke, 

Modell, Variante, Kraftstoffart  

Â (2+3) Angaben zum Energieverbrauch; diese werden nach WLTP gemªÇ der Verordnung Nr. 

1151/2017 der Kommission vom 1. Juni 2017 gemacht. Dabei wird der gemessene 

Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs in km pro Liter umgerechnet, auf eine Dezimalstelle gerundet 

und in 10 Klassen von A+++ bis G geordnet (Farbskala ªhnlich dem EU-Energielabel, absolute 

BezugsgrºÇe).  

Â (2) Die Einordnung des Fahrzeugs in eine Effizienzklasse wird mittels eines farbigen Pfeils kenntlich 

gemacht. 

Â (4) Angaben zu den CO2-Emissionswerten; diese werden nach WLTP gemªÇ der Verordnung Nr. 

1151/2017 der Kommission vom 1. Juni 2017 gemacht. Dabei werden die CO2-Emissionen in g/km 

angegeben 

Â (5) Angaben zum jªhrlichen Kraftstoffverbrauch; Der berechnete Kraftstoffverbrauch wird gemªÇ 

Kraftstoffsteuergesetz in km pro Liter und der daraus resultierenden ĂEigent¿mersteuerñ gemªÇ 

Kraftstoffverbrauchsteuergesetz in DKK pro Jahr angegeben. Die ĂEigent¿mersteuerñ in Dªnemark 

Abbildung 6: Musterlabel Dªnemark. Quelle: Retsinformation (2012). 



 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   τω 
 

3 Regelungsvorschläge für eine einheitlichere Energieverbrauchskennzeichnung von Pkw im EU-Binnenmarkt 

wird als Ăgr¿ne Eigent¿mersteuerñ bezeichnet und ist seit dem Jahr 1997 an die Kraftstoffeffizienz 

gekoppelt. Die jªhrliche Steuer wird auf der Grundlage des Kraftstoffverbrauchs berechnet und ist je 

nach Kraftstoffart des Fahrzeugs unterschiedlich (SKAT.dk, 2016). 

Â (5) Angaben der jªhrlichen Kraftstoffkosten in DKK; Als Jahresfahrleistung werden 20.000 km f¿r 

Pkw und 25.000 km f¿r leichte Nutzfahrzeuge/Transporter pro Jahr sowie ein vom Zentralamt f¿r 

Transport ermittelter Preis pro Liter angegeben. F¿r Transporter wird bei gemischter 

privater/gewerblicher und privater Nutzung zusªtzlich eine Steuer ausgewiesen. 

Â (6) Angaben zur Fahrzeugsicherheit; Es wird eine ĂSternmarkierungñ mit einem Farbcode oder 

ĂNicht getestetñ angegeben und sagt aus, ob die Sicherheit des Fahrzeugs anhand von Tests nach 

Euro NCAP (European New Car Assessment) beurteilt wurde und ein entsprechender textlicher 

Hinweis.9 

Â (7) Hinweistext ¿ber die Bedeutung/ die Rolle von CO2-Emissionen des Fahrstils. 

0ÅÒÆÏÒÍÁÎÚ 

Â Hohe Vertrautheit: Das Label hat einen hohen Bekanntheitsgrad unter den Verbraucherinnen und 

Verbrauchern (hºher 75 %).  

Â Hohe Verstªndlichkeit: Die Informationen auf dem Label werden von den Verbraucherinnen und 

Verbrauchern verstanden 

Â Die hohe Vertrautheit und hohe Verstªndlichkeit des Labels wurde durch die an den 

Kraftstoffverbrauch gekoppelte Besteuerung sowie die Verwendung einer dem EU-Energielabel 

ªhnlichen Farbskala erhºht. So erkundigen sich Verbraucherinnen und Verbraucher hªufig ¿ber die 

Hºhe der zu zahlenden Steuer, um zu entscheiden, welches Fahrzeug sie kaufen mºchten (Gibson 

et al., 2016). 

  

 

9 Die Bewertung im EuroNCAP-Sicherheitssystem kann sich ermäßigend auf die Zulassungssteuer auswirken. Die Zulassungssteuer in Dänemark 
ist im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten hoch; sie soll die Anzahl und Größe der Pkw reduzieren und primär auf Basis des Pkw-Kaufpreises 
berechnet. Ermäßigende Faktoren können gewährt werden (Gibson et al. 2016). 
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3.5.3 %ÓÔÌÁÎÄ 

6ÏÒÇÁÂÅÎ 

Â Es m¿ssen Angaben zum Modell und zur Kraftstoffart gemacht werden 

Â Es m¿ssen Angaben zum Energie- bzw. Kraftstoffverbrauchs gemacht werden; diese werden nach 

WLTP gemªÇ der Verordnung Nr. 1151/2017 der Kommission vom 1. Juni 2017 gemacht. Dabei wird 

der gemessene Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs in l je 100 km angegeben auf eine Dezimalstelle 

gerundet.  

Â Angaben zu den CO2-Emissionswerten; diese werden nach WLTP gemªÇ der Verordnung Nr. 

1151/2017 der Kommission vom 1. Juni 2017 gemacht. Dabei werden die CO2-Emissionen in g/km 

angegeben; diese werden eine sieben Klassen von A bis G zugeordnet (Farbskala ªhnlich dem EU-

Energielabel, absolute BezugsgrºÇe).  

Â Die Einordnung des Fahrzeugs in einen farbigen Bereich wird mittels eines gr¿nlichen Farbstreifens 

kenntlich gemacht.  

Â Angaben der jªhrlichen Kraftstoffkosten in Euro; Als Jahresfahrleistung werden 10.000 km f¿r Pkw 

zugrunde gelegt. Der zugrunde gelegte Kraftstoffpreis wird als geschätzter Durchschnitt des 

vorangegangenen Kalenderjahres ermittelt: Benzin x Κ/l, Diesel x Κ/l, Gas x Κ/kg, Strom x Κ/kWh. 

Â Hinweistexte aus der Verordnung: Hinweistext ¿ber die Bedeutung/ die Rolle von CO2-Emissionen 

des Fahrstils 

  

Abbildung 7: Musterlabel Estland. Quelle: Kliimaministeerium (2023). 
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3.5.4 &ÒÁÎËÒÅÉÃÈ 

6ÏÒÇÁÂÅÎ 

Â Es m¿ssen Angaben zur Marke, der Handelsbezeichnung des Modells, der Version (oder der 

administrativen Bezeichnung des Typs, CNIT) und des Kraftstofftyps gemacht werden. Bei Bedarf 

kºnnen auch weitere technische Merkmale des Fahrzeugmodells auf dem Hinweis angegeben 

werden (z. B. Getriebetyp, Motorleistung) 

Â Es m¿ssen Angaben zum Energie- bzw. Kraftstoffverbrauchs gemacht werden; dabei m¿ssen lt. 

Gesetzgebung Angaben f¿r Einstofffahrzeuge Angaben zum kombinierten Verbrauch, zum 

Verbrauch innerorts und Verbrauch auÇerorts in l/100 km angegeben werden. F¿r 

Zweistofffahrzeuge f¿r Fl¿ssig- oder Erdgas, LPG oder Erdgas m¿ssen dieselben 

Verbrauchsangaben gemacht werden. F¿r Einstofffahrzeuge m¿ssen die CO2-Emissionen in g/ km 

ausgewiesen werden.  

Â Angaben zu den CO2-Emissionswerten; Dabei werden die CO2-Emissionen in g/km angegeben; 

diese werden eine sieben Klassen von A bis G zugeordnet (Farbskala ªhnlich dem EU-Energielabel, 

absolute BezugsgrºÇe).  

Â Hinweistexte aus der Verordnung: Hinweistext ¿ber die Bedeutung/ die Rolle von CO2-Emissionen 

des Fahrstils 

Â Nach Angaben der franzºsischen Energieagentur wird der Hinweis derzeit ¿berarbeitet 

Abbildung 8: Musterlabel Frankreich. Quelle: Ecologic Institute (2013). 
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3.5.5 .ÉÅÄÅÒÌÁÎÄÅ 

6ÏÒÇÁÂÅÎ 

Â (I) Es m¿ssen Angaben zur Marke, Modell und zur Kraftstoffart gemacht werden. Anstelle der Marke 

kann auch das Logo eingesetzt werden. 

Â Es m¿ssen Angaben zum Energie- bzw. Kraftstoffverbrauchs gemacht werden; ausgedr¿ckt in Litern 

pro 100 km, zu einer Dezimalgenauigkeit f¿r Benzin, LPG oder Diesel oder m3100 km f¿r Erdgas. 

Â Es m¿ssen Angaben zum Energie- bzw. Kraftstoffverbrauch gemacht werden; ausgedr¿ckt in 1 Liter 

bei km, prªziser, von einer Dezimalzahl f¿r Benzin, LPG oder Diesel oder 1 m3bei km f¿r Erdgas. 

Â Die Energieeffizienzklasse muss auf der Grundlage der relativen Energieeffizienz angegeben 

werden. Diese Klasse ist auf derselben Ebene wie der geltende Pfeil anzugeben. Dabei entspricht 

der Pfeil derselben Farbe wie die Klasse. 

Â Offizielle spezifische CO2-Emissionen, ausgedr¿ckt in Gramm pro Kilometer, gerundet auf die 

nªchste ganze Zahl 

Â Hinweistexte aus der Verordnung: Hinweistext ¿ber die Bedeutung/ die Rolle von CO2-Emissionen 

des Fahrstils 

 

Abbildung 9: Musterlabel Niederlande. Quelle: Ecologic Institute (2013). 
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4 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÆİÒ ÄÉÅ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇ ÁÕÆ 

ÄÅÍ 0Ë×Ȥ,ÁÂÅÌ 

In der aktuellen Pkw-EnVKV werden neue Pkw nach ihren spezifischen CO2-Emissionen auf einer 

Skala von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient) in CO2-Klassen eingeteilt. F¿r die 

Weiterentwicklung der Pkw-EnVKV ist das Ziel von AP1,  

1. grundsªtzliche Ausgestaltungsoptionen einer Klasseneinteilung nach Energieverbrauch von 

Pkw-Neuzulassungen zu diskutieren,  

2. f¿nf Regelungsvorschlªge f¿r die zu verwendende physikalischen MessgrºÇe einer 

Klasseneinteilung zu machen, sowie  

3. zwei davon tiefer zu betrachten und Klasseneinteilungen zu entwickeln.  

 

Die Zielsetzung f¿r die Entwicklung der Vorschlªge zur Weiterentwicklung der Klasseneinteilung 

umfasst dabei eine einheitliche Bewertung von BEVs in der aktuellen Klasseneinteilung sowie eine 

bessere Vergleichbarkeit des Energieverbrauchs von BEV, PHEV, und verbrennungsmotorischen Pkw. 

Dieses Kapitel gliedert sich in zwei Teile. In Abschnitt 4.1 vorgestellt, welche Optionen in der 

Ausgestaltung einer Klasseneinteilung zur Verf¿gung stehen und wie sich verschiedene 

Ausprªgungen dabei bewerten lassen. Auf Basis dessen werden f¿nf Vorschlªge f¿r eine 

Neuregelung entwickelt und zwei davon f¿r die weitere Betrachtung empfohlen. Diese werden 

anschlieÇend in Kapitel genauer bewertet.  

4.1 %ÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÖÏÎ 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅÎ ÆİÒ ÅÉÎÅ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇ  

4.1.1 (ÉÎÔÅÒÇÒÕÎÄ ÕÎÄ .ÕÔÚÅÎ ÖÏÎ %ÎÅÒÇÉÅÖÅÒÂÒÁÕÃÈÓËÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇÅÎ 

Das Pkw-Label und die Zuordnung von Neuwagen in Energieverbrauchsklassen ist ein Instrument zur 

Unterst¿tzung der Kaufentscheidung bei Pkw. Daher ist es zentral, dass es (1) gut verstªndlich ist, (2) 

verschiedene Antriebe gut vergleichbar macht sowie (3) umwelt- und kaufrelevante Informationen 

transparent macht.  

Die Kaufentscheidung ist ein komplexer Prozess zu dem es eine Reihe von Ansªtzen in der Literatur 

gibt. Peters und de Haan (2006) beschrieben den Pkw Kauf als zweistufigen Prozess, in dem zuerst 

eine sehr starke, grobe und wenig rationale Vorauswahl getroffen wird, bspw. welche Antriebe, Marke 

oder GrºÇe ¿berhaupt in Frage kommt, und dann in einem zweiten Schritt verschiedene Modelle und 

Fahrzeuge anhand einer Reihe von Merkmalen vergleichend in Betracht gezogen, weiter recherchiert, 

ggf. getestet und schlieÇlich entschieden wird. Dieser zweite Schritt entspricht der 

Nutzwertmaximierung in der ºkonomischen und ºkonometrischen Literatur.  
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Abbildung 10: Wichtige Faktoren im Kaufentscheidungsprozess bei Privatkªufern. Quelle: Plºtz et al. 

(2013). Auswertung auf Basis von Peters und de Haan (2006). Die Legende bezieht sich auf die FahrzeuggrºÇe 

und Anzahl der Befragten. 

Wichtige Hinweise zur Ausgestaltung der Klasseneinteilung ergeben sich aus der existierenden 

Literatur zu Kaufentscheidungen sowie der Praxis der Energieverbrauchsklasseneinteilung von Pkw in 

Deutschland und in anderen Lªndern. Im Vergleich der Europªischen Lªnder zeigt sich in der 

¦bersicht der Kennzeichnungen in Europa, dass Deutschland lange einen Sonderweg gegangen ist: 

Fast alle Lªnder geben den absoluten Verbrauch in Liter pro 100 km in der Kennzeichnung an. Die 

Masse als BezugsgrºÇe f¿r eine relative Klasseneinteilung wurde europaweit ausschlieÇlich in 

Deutschland verwendet. Die Niederlande und Spanien sind die einzigen zwei anderen Lªnder, die 

eine relative Klasseneinteilung verwenden. Dabei wird die FahrzeuggrºÇe als Grundflªche bzw. 

Segment dargestellt herangezogen (Gibson et al., 2016). Dar¿ber hinaus wird auf dem 

amerikanischen EPA-Label der Verbrauch zzgl. der Betriebskosten ¿ber f¿nf Jahre ausgewiesen.  
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Abbildung 11: Referenzierung von MessgrºÇen im Pkw-Label in Mitgliedstaaten der EU27 und dem 

Vereinigten Kºnigreich. Quelle: Leinberger et al. (2017). 

Befragungen von Nutzerinnen und Nutzern zeigen, dass die Klasseneinteilung im alten Pkw-Label als 

auf dem absoluten Verbrauch bzw. den absoluten CO2-Emissionen basierend Liter pro 100 km) 

verstehen (1006 Befragte ï Leinberger et al., 2017). Es haben 69 % der Befragten in Deutschland die 

bisherige Klasseneinteilung als absolute Klasseneinteilung interpretiert und lediglich jede sechste 

befragte Person (17 %) hat richtig verstanden, dass die Klasseneinteilung auch das Fahrzeuggewicht 

ber¿cksichtigte (relative Klasseneinteilung). Auch weitere Untersuchungen zeigen, dass eine relative 

Klasseneinteilung von Verbraucherinnen und Verbrauchern hªufig fehlinterpretiert wird (Codagnone et 

al., 2013; ADAC, 2005; ICCT, 2015). Eine wichtige Schlussfolgerung lautet daher, dass eine absolute 

Klasseneinteilung - d.h. die Angabe z.B. der CO2-Emissionen oder des Energieverbrauchs (in einer 

gªngigen Einheit) pro km ï von den Pkw-Kªufern am besten verstanden wird und somit auch deren 

Erwartung entspricht.  

 

Abbildung 12: Verstªndnis der Pkw- Klasseneinteilung in Deutschland unter N = 1006 Befragten. Quelle: 

Leinberger et al. (2017). 
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Neben der Wahl der Bezugs- bzw. MessgrºÇe hat die Erfahrung mit der Klasseneinteilung in 

Deutschland gezeigt, dass mºglichst zu Beginn der Einf¿hrung einer neuen Klasseneinteilung nur ein 

begrenzter Teil der Neuzulassungen in den besonders verbrauchs- bzw. CO2-emissionsarmen 

Klassen A und B sein sollte. Wenn gute Klasseneinteilungen leicht zu erreichen sind, sorgt der 

technologische Fortschritt teilweise sehr schnell daf¿r, dass immer mehr Fahrzeuge in verbrauchs- 

bzw. CO2-emissionsarmen Klassen wie A oder B eingeordnet werden. Wenn ein GroÇteil der 

Fahrzeuge in immer weniger Klassen eingeordnet wird, verliert die Klasseneinteilung deutlich an Wert 

und Aussagekraft: Nur wenn die Klasseneinteilung Fahrzeuge deutlich nach ihrem Verbrauch bzw. 

ihren CO2-Emissionen differenziert, hat es auch einen informatorischen Wert f¿r die 

Kaufentscheidung.  

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie schnell sich die Verteilung der Neuwagen in Deutschland in 

der Klasseneinteilung (gemªÇ Pkw-EnVKV von 2011) verschoben hat: Wªhrend auf der achtteiligen 

Skala im Jahr 2011 insgesamt 30 % der neuzugelassenen Pkw in die oberen drei Klassen A+ bis B 

zugeordnet wurden, waren es im Jahr 2015 bereits knapp 70 % der Pkw-Neuzulassungen. Analog 

wuchs der Anteil neuzugelassener Pkw der zwei besten Klassen A+ und A von 10 % im Jahr 2011 auf 

¿ber ein Drittel im Jahr 2015.  

 

Abbildung 13: Anteil der Klassen an den Pkw-Neuzulassungen in Deutschland 2011 - 2017 nach der 

damaligen Pkw-EnVKV. Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von KBA-Daten.  

Bereits im Jahr 2016 verteilten sich 90 % aller Neuzulassungen auf vier von acht Klassen, d.h. die 

Klasseneinteilung hatte nur noch begrenzten informatorischen Gehalt. Dies legt nahe, dass (1) die 

oberen Klassen anfªnglich nur schwer zu erreichen sein sollten und auch die hinteren Klassen in 

einigen Jahren noch belegt sein sollten oder (2) die Klasseneinteilung regelmªÇig ¿berpr¿ft werden 

sollte, da die Klasseneinteilung sonst kaum zwischen den Fahrzeugen differenziert und damit wenig 

Information f¿r die Kunden bietet. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt f¿r Informationen auf dem Label betreffen die Kosten aufgrund des 

Energieverbrauchs des Fahrzeuges. Fahrzeuge mit verbrauchsªrmeren Antrieben sind bei gleicher 

GrºÇe, Antriebsleistung und Ausstattung oft teurer in der Anschaffung aber g¿nstiger im Betrieb, als 

weniger sparsame Pkw, da Energieeffizienztechnologien oft zusªtzliche Investitionen in die Fahrzeuge 
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darstellen (komplexere Motorsteuerung oder teurere Leichtbau-Materialien). Dies gilt sowohl im 

Vergleich von Diesel mit Benzin, Mild-hybrid mit Benzin sowie Batterie-Pkw mit Benzin-Pkw. Zwar 

kºnnen die geringen Betriebskosten die hºheren Anschaffungskosten bei entsprechend hoher 

Fahrfahrleistung bzw. Haltedauer ¿berkompensieren und den Nutzerinnen und Nutzer eine Netto-

Ersparnis bereiten. Empirische Erkenntnisse aus der Literatur zeigen jedoch auch deutlich, dass 

Nutzerinnen und Nutzer ¿ber die Pkw-Betriebskosten oft nicht gen¿gend Kenntnis besitzen und die 

Betriebskosten im Mittel mindestens doppelt so hoch sind, wie von den Nutzerinnen und Nutzern 

geschªtzt (Andor et al., 2020).  

Zusammenfassend lassen sich folgende zentrale Punkte f¿r die Ausgestaltung der Klasseneinteilung 

festhalten:  

Â Die Klasseneinteilung sollte aus Gr¿nden der Transparenz und der Verstªndlichkeit direkt auf der 

absoluten MessgrºÇe (z.B. dem Energieverbrauch) basieren. 

Â Die Klasseneinteilung sollte so festgelegt werden, dass sich Fahrzeuge auf alle Klassen verteilen 

und zunªchst nur wenige Fahrzeuge in die besten Klassen fallen. 

Â Das Label sollte auch Verbrauchskosten leicht nachvollziehbar darstellen und damit transparent 

machen. 

4.1.2 !ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇÓÏÐÔÉÏÎÅÎ ÆİÒ ÄÉÅ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇ 

Nach der einf¿hrenden Diskussion im vorherigen Unterabschnitt werden nun f¿nf konkrete 

Ausgestaltungsoptionen vorgestellt und diskutiert. Daf¿r werden in einem ersten Schritt die wichtigen 

EntscheidungsgrºÇen f¿r eine Ausgestaltung der Klasseneinteilung bei Neu-Pkw aufgezeigt und in 

einem zweiten Schritt ihre Vor- und Nachteile aufgezeigt.  

Mindestens f¿nf Dimensionen in der Entwicklung und Ausgestaltung einer Klasseneinteilung sollten 

beachtet werden:  

1. Die Auswahl der physikalischen MessgrºÇe f¿r die Bewertung bzw. Klassifikation; 

2. Die Entscheidung ob die MessgrºÇe (z.B. der Energieverbrauch) absolut oder relativ bewertet 
wird; 

3. Zeigt die Klasseneinteilung nur eine Skala oder mºglicherweise mehrere? 

4. Gilt eine Skala f¿r alle Antriebe oder sollen f¿r verschiedene Antriebe verschiedene Skalen 
verwendet werden? 

5. Festlegung der genauen Klassengrenzen.  

Diese f¿nf Dimensionen werden im Folgenden vorgestellt. 
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Abbildung 14: Dimensionen bei der Festlegung einer Klasseneinteilung. Quelle: Eigene Darstellung. 

&ÅÓÔÌÅÇÕÎÇ ÄÅÒ -ÅÓÓÇÒĘħÅ 

F¿r die Einordnung eines Fahrzeuges in eine Energieverbrauchsklasse (oder kurz "Klasse") muss 

eine MessgrºÇe definiert werden. In den meisten Lªndern Europas wurde bisher die MessgrºÇe CO2-

Emissionen pro km, d.h. gCO2/km, herangezogen. Diese wird ¿ber einen Testzyklus (Neuer 

Europªischer Fahrzyklus - NEFZ oder Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure - WLTP) 

ermittelt. Die CO2-Messwerte stehen direkt zur Verf¿gung und werden auf Basis der des 

Kraftstoffverbrauchs der verbrennungsmotorischen Fahranteile des WLTP ermittelt.10 F¿r eine neue 

Klasseneinteilung, die BEV besser vergleichbar mit verbrennungsmotorischen Pkw macht, sind die 

CO2-Emissionswerte nicht geeignet, da diese nur als Auspuffemission gemessen werden und alle 

BEV dabei genau 0 gCO2/km aufweisen.  

Eine alternative MessgrºÇe ist die Endenergie, gemessen in Wattstunden pro Kilometer (Wh/km) 

oder Kilowattstunden pro 100 Kilometer (kWh/100 km). Dabei ist gemªÇ Ä 3 des Gesetzes zur 

Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland (Energieeffizienzgesetz - EnEfG) Endenergie 

"derjenige Teil der eingesetzten Primªrenergie, der den Verbraucherinnen und Verbrauchern nach 

Abzug von Energiewandlungs- und ¦bertragungsverlusten zur Verf¿gung steht, dabei gehºren 

Umgebungswªrme oder -kªlte sowie Solarthermie nicht zur Endenergie" und Primªrenergie ist "die 

Energie, die mit den urspr¿nglich vorkommenden Energieformen oder Energiequellen zur Verf¿gung 

steht." (Bafa 2024). Die nachstehende Abbildung zeigt den Endenergieverbrauch aller neuen Pkw in 

Deutschland im Jahr 2022 auf Basis der aktuellen WLTP-Werte nach Antrieb in zwei Einheiten.  

Ein Vorteil der MessgrºÇe Endenergie liegt darin, dass diese ¿ber alle Antriebsarten hinweg berechnet 

werden kann. Damit kºnnen sowohl elektrische als auch verbrennungsmotorische Antriebsarten 

hinsichtlich ihres Endenergieverbrauchs direkt verglichen werden und antriebs¿bergreifend besonders 

energiesparsame Fahrzeuge identifiziert werden. Ein zusªtzlicher Vorteil gegen¿ber der MessgrºÇe 

Auspuff-CO2-Emissionen ist zudem, dass auch batterieelektrische Fahrzeuge anhand des 

Endenergieverbrauches untereinander verglichen werden kºnnen.  

 

10 In Deutschland wurden bis zur zweiten Änderung der Pkw-EnVKV die neuen Pkw nicht allein anhand ihrer spezifischen CO2-Emissionen (in 
gCO2/km) beurteilt, sondern für die Zuordnung zu einer CO2-Effizienzklasse war auch das Fahrzeuggewicht (Masse des fahrbereiten Fahrzeugs) 
zu berücksichtigen. 
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Abbildung 15: Normierte Hªufigkeitsverteilung des Endenergieverbrauchs neuer Pkw in Deutschland 

2022 in kWh/100 km (links) und Liter Benzin- quivalent/100km (rechts) nach Antriebsart. Quelle: Eigene 

Darstellung nach EEA-Daten. Balken unterscheiden sich leicht pro Antrieb zwischen den Einheiten, da die 

Histogramme jeweils neu berechnet wurden. 

Eine weitere mºgliche MessgrºÇe ist der Primªrenergieverbrauch. Primªrenergie ist definiert als 

"Energiegehalt eines Energietrªgers bzw. eines Rohstoffes, der noch keiner Umwandlung unterworfen 

wurde" (BDEW, 2022). Dieser wird auch in kWh/100km gemessen. Der Unterschied zwischen 

Endenergie und Primªrenergie besteht darin, dass Endenergie nur den dem Verbraucher direkt zur 

Verf¿gung stehenden Energiegehalt der Energietrªger bezeichnet wªhrend Primªrenergie auch 

mºgliche Energieverluste in der Bereitstellung des Energietrªgers ber¿cksichtigt. Insbesondere bei 

Strom als Energietrªger werden die Stromproduktion mit den unterschiedlichen Wirkungsgraden 

verschiedener Kraftwerke oder Erzeugungsanlagen und die ¦bertragungsverluste beim Transport im 

Stromnetz ber¿cksichtigt. Auch bei der Produktion von Benzin und Diesel in einer Raffinerie treten 

Energieverluste auf, so dass nur ein Teil der Energie im Primªrenergietrªger Rohºl im Benzin 

enthalten ist. F¿r die Umrechnung von Endenergie in Primªrenergie werden sogenannte 

Primªrenergiefaktoren verwendet und es stehen hierzu standardisierte Primªrenergiefaktoren als 

Durchschnittswerte f¿r ein Land in der Literatur bereit (vgl. BDEW 2022 und DIN V 18599). Ein 

Nachteil der Primªrenergie (bei gesamtwirtschaftlicher Durchschnittsbetrachtung) besteht zugleich 

darin, dass sich diese Wirkungsgrade und die Vorketten sehr schnell verªndern kºnnen. Insbesondere 

mit dem ¦bergang zu erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung ist derzeit und in den 

kommenden Jahren eine sehr starke Verªnderung der Zusammensetzung der Energietrªger sowie 

des Kraftwerksparks und der Erzeugungsanlagen zu erwarten. Dies sorgt daf¿r, dass die Umrechnung 

zwischen Primªrenergie und Endenergie sich von Jahr zu Jahr deutlich ªndert.  
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Anstelle des direkten Energieverbrauches im Sinne von Tank-to-Wheel kºnnen auch die gesamten 

CO2-Emissionen des Betriebs inklusive Erzeugung, Transport und Bereitstellung der Energietrªger 

verwendet werden ("Well-to-Wheel"-Ansatz). Das heiÇt, man kºnnte wie bisher gCO2/km als 

MessgrºÇe verwenden. Allerdings bezºgen sich die Emissionswerte dann nicht mehr nur auf die 

Auspuffemissionen, sondern auf die gesamten Emissionen von der Energietrªgergewinnung ¿ber die 

Herstellung und den Transport der Energie sowie bis zur Umwandlung im Fahrzeug. Ein Vorteil dieses 

Ansatzes best¿nde darin, dass hierbei die direkte Klimawirksamkeit verschiedener Fahrzeuge 

inklusive der Energietrªger betrachtet w¿rden. Das ist interessant, da neben dem Energieverbrauch 

und den Betriebskosten auch die Klimafreundlichkeit der Fahrzeuge in der Kaufentscheidung eine 

wichtige Rolle spielt. Allerdings sind diese sogenannten Well-to-Wheel-Emissionen recht aufwendig zu 

berechnen. Auch hier sind die verschiedenen Vorketten in der Bereitstellung der Energietrªger, das 

heiÇt beispielsweise die Gewinnung, Produktion und den Transport von Benzin und Diesel ebenso wie 

die Erzeugung, der Transport von Strom, zu ber¿cksichtigen. Nicht nur wandelt sich die 

Stromproduktion gerade sehr stark und auch in den kommenden Jahren, auch bei der Gewinnung, 

Produktion und dem Transport von fossilen Energietrªgern gibt es gewisse Unsicherheiten. 

Da Verbrauchskosten eines Fahrzeugs ein wichtiger Faktor der Kaufentscheidung sind, wªre eine 

weitere MessgrºÇe die Kosten des Betriebs der verschiedenen Fahrzeuge. Man m¿sste also die 

Energiekosten, Wartungskosten, mºglicherweise auch Versicherung, das heiÇt verschiedene 

relevante Verbrauchskosten f¿r jedes Fahrzeug individuell berechnen und zur Verf¿gung stellen. Darin 

zeigen sich mehrere Schwierigkeiten. Zum einen gibt es auch hier groÇe Unsicherheiten wie die 

Wartungskosten oder auch die direkten Energiekosten einschl. der CO2-Kosten verschiedener 

Kraftstoffe in den nªchsten Jahren sein werden. Gerade bei den Elektrofahrzeugen gibt es noch sehr 

wenig Wissen ¿ber die Wartungskosten. Eine zweite Schwierigkeit besteht darin, dass die Werte 

wirklich Fahrzeug individuell berechnet werden m¿ssten. So kºnnen verschiedene Fahrzeuge mit dem 

gleichen Antrieb sehr unterschiedliche Wartungskosten haben und diese sich auch innerhalb einer 

Marke von Modell zu Modell oder beim gleichen Modell zwischen verschiedenen Modellgenerationen 

stark verªndern. Dies ist bei der Einf¿hrung des Fahrzeuges nicht vorhersehbar. Es kºnnten f¿r so 

eine Berechnung also nur Mittelwerte f¿r verschiedene Antriebe verwendet werden, die aber teilweise 

groÇen Schwankungen und Unsicherheiten unterliegen und nur teilweise ¿berhaupt 

fahrzeugindividuell ber¿cksichtigt werden kºnnten. Daher erscheinen die gesamten Betriebskosten 

der Nutzung insgesamt eine schwierige MessgrºÇe f¿r die Betrachtung hier.  

Allerdings wªren die Energiekosten inkl. der CO2-Kosten ein guter Mittelweg. Diese machen einen 

wichtigen Teil der Betriebskosten aus, kºnnen leicht aus Multiplikation des Endenergieverbrauches mit 

Energietrªgerpreisen berechnet werden und sie sind den Kªuferinnen und Kªufern sehr vertraut sowie 

Kaufentscheidungsrelevant. Unsicherheit bestehen hier ¿ber die Entwicklung von 

Energietrªgerpreisen aber es kºnnten ggf. die Preise des Vorjahres als Referenz verwendet werden 

(auÇer bei den CO2-Kosten denn f¿r diese liegen bereits Szenarien vor und es ist klar, dass Sie bspw. 

im Rahmen des BEHG steigen werden). 

Zusammenfassend lªsst sich festhalten, dass eine Reihe von MessgrºÇen zur Verf¿gung steht, die f¿r 

die Berechnung der Klasseneinteilung verwendet werden kºnnten. Jede dieser MessgrºÇen hat 

gewisse Vor- und Nachteile. Bei manchen stehen fahrzeugindividuelle Daten sehr gut zur Verf¿gung, 

bei anderen MessgrºÇen wªre dies aufwendiger oder teilweise nicht mºglich. Insgesamt erscheint die 

Endenergie die beste MessgrºÇe zu sein, denn die Information ist direkt fahrzeugspezifisch verf¿gbar, 

sie ist stabil ¿ber die Zeit, sie korreliert sehr eng mit den Betriebskosten und erlaubt eine einheitliche 

Betrachtung aller verschiedenen Antriebe anhand der gleichen GrºÇe. Im Vergleich dazu haben die 
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Betriebskosten den Vorteil, dass sie sehr Kaufentscheidungsrelevant sind, aber Ihre Entwicklung 

unsicher ist und sie auch nur einen indirekten Bezug zum Energieverbrauch oder der Nachhaltigkeit 

des Fahrzeuges haben. 

2ÅÌÁÔÉÖÅ ÏÄÅÒ ÁÂÓÏÌÕÔÅ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇȩ 

Die zweite Bewertungsdimension f¿r die Ausgestaltung einer Pkw- Klasseneinteilung ist die Frage 

nach einer relativen oder absoluten Klasseneinteilung. Bei einer absoluten Klasseneinteilung wird nur 

die MessgrºÇe selbst angegeben, typischerweise normiert auf den Kilometer oder kumuliert. Bei einer 

relativen Klasseneinteilung hingegen wird diese MessgrºÇe nochmals normiert und auf eine 

zusªtzliche physikalische GrºÇe wie Grundflªche oder Masse bezogen, typischerweise auf einen 

Indikator f¿r die FahrzeuggrºÇe. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Fahrzeuge 

unterschiedlicher GrºÇe sehr unterschiedliche Einsatzzwecke haben und der Autokªufer sich in der 

Regel von vornherein auf eine ungefªhre FahrzeuggrºÇe festlegt.  

Eine absolute Klasseneinteilung hat den klaren Vorteil, dass sie eindeutig den Erwartungen der 

Autokªufer an eine Klasseneinteilung entspricht und von den meisten Menschen auch gut verstanden 

wird. Richtig ist, dass bei einer absoluten Kennzeichnung groÇe Fahrzeuge, die schwer sind und 

einen hohen Energieverbrauch haben, eher in schlechte Klassen fallen, weil sie rein physikalisch 

aufgrund ihrer GrºÇe viel mehr Energie verbrauchen. Dieses Argument, dass groÇe Fahrzeuge per se 

immer eine schlechtere Energieeffizienz aufweisen als kleine Fahrzeuge, ist mit den 

batterieelektrischen Fahrzeugen ¿ber alle Antriebsarten hinweg nicht mehr haltbar. Es ist zwar richtig, 

dass grºÇere und schwerere Fahrzeuge innerhalb aller Fahrzeuge mit gleichem Antrieb in der Regel 

einen hºheren Energieverbrauch haben, aber ¿ber alle Antriebe hinweg gilt dies nicht mehr. Ein 

groÇes batterieelektrisches Fahrzeug kann weniger Endenergie pro Kilometer verbrauchen als ein 

kleines Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. 

%ÉÎÆÁÃÈÅ ÏÄÅÒ ÍÅÈÒÆÁÃÈÅ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇȩ 

Die nªchste Bewertungsdimension betrifft die Frage, ob nur eine Klasseneinteilung gezeigt wird oder 

ggf. mehrere Klasseneinteilungen f¿r ein Fahrzeug. In der Regel entsprechen die Pkw- 

Klasseneinteilungen in den verschiedenen europªischen Lªndern derzeit einer einfachen 

Klasseneinteilung. Dies bedeutet, dass eine Einstufung in Klassen ausgewiesen wird. Es wªre jedoch 

denkbar, zwei oder mehrere Klasseneinteilungen parallel nebeneinander darzustellen. Somit kºnnten 

verschiedene Gruppen von Fahrzeugen miteinander verglichen werden. Beispielsweise kºnnte eine 

Klasseneinteilung den Vergleich aller Fahrzeuge aller Antriebsarten untereinander zeigen und eine 

zweite Klasseneinteilung einen Vergleich von Fahrzeugen innerhalb derselben GrºÇenklasse oder 

innerhalb der gleichen Antriebsart aufzeigen.  

Eine einfache Klasseneinteilung hªtte den klaren Vorteil, dass es f¿r potenzielle Kªufer leicht 

verstªndlich wªre. Es wªre klar erkennbar, worauf sich der Vergleich bezieht. Die Mehrheit der Kªufer 

w¿rden davon ausgehen, dass hier der konkrete Pkw unabhªngig von der Antriebsart mit allen 

anderen Pkw verglichen wird. Wenn zwei oder mehr Klasseneinteilungen pro Pkw vorliegen (d.h. eine 

Zuordnung zu zwei oder mehr Klassen des gleichen Fahrzeugs), w¿rde dies deutlich komplexer und 

f¿r den Kªufer schwerer zu verstehen sein. Eine solche Klasseneinteilung m¿sste daher sehr deutlich 

machen, auf welche Grundgesamtheit sich welche Einstufung bezieht. Insgesamt w¿rde eine doppelte 

oder mehrfache Klasseneinteilung bedeuten, dass mehr Informationen dargestellt werden kºnnen, 

z.B. der Vergleich ¿ber alle Fahrzeuge oder der Vergleich innerhalb einer Gruppe. Dies geht aber 
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eindeutig zu Lasten der Verstªndlichkeit und kann zu groÇer Verwirrung bei den Kªufern f¿hren. Bei 

einer Entscheidungsfindung f¿r ein einfaches oder mehrfaches Label m¿ssen diese beiden Aspekte 

klar gegeneinander abgewogen werden. 

!ÎÔÒÉÅÂÓİÂÅÒÇÒÅÉÆÅÎÄÅ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇȩ 

Eine weitere Bewertungsdimension betrifft die Frage, welche Grundgesamtheit betrachtet wird. 

Werden alle Fahrzeuge aller Antriebsarten gemeinsam klassifiziert oder gibt es f¿r jede Antriebsart 

oder f¿r verschiedene Antriebsarten unterschiedliche, jeweils antriebsspezifische Klasseneinteilung?  

Die Verwendung einer Farbskala f¿r alle Antriebe hat den Vorteil, dass die Bewertung einheitlich ist. 

Potenzielle Kªufer kºnnen klar erkennen, ob das angebotene Fahrzeug eher sparsam oder eher 

verbrauchsintensiv im Vergleich zu allen anderen angebotenen Fahrzeugen ist. Aber kann es dem 

Kªufer, der sich bereits f¿r einen Antrieb entschieden hat, mehr Informationen bieten? D.h. wenn ein 

Kunde z.B. fest vorhat, ein batterieelektrisches Fahrzeug zu kaufen, erlaubt ein Label nur f¿r 

batterieelektrische Fahrzeuge einen hºheren Differenzierungsgrad, so dass auch batterieelektrische 

Fahrzeuge in sehr unterschiedliche Klassen eingeteilt werden kºnnten. Eine Klasseneinteilung f¿r alle 

Antriebe bietet dem Kªufer hier wenig Information, da fast alle batterieelektrischen Fahrzeuge in 

Klasse A wªren. Analog dazu wªre es bei verbrennungsmotorischen Pkw mºglich, die groÇe 

Spannbreite des Energieverbrauchs innerhalb aller verbrennungsmotorischen Fahrzeuge 

aufzuzeigen.  

Wird hingegen ein antriebs¿bergreifendes Label mit dem Endenergieverbrauch pro km als MessgrºÇe 

verwendet, ist zwar eine sehr hohe Vergleichbarkeit gegeben, jedoch wªre aufgrund der grundsªtzlich 

technisch sehr unterschiedlichen Wirkungsgrade der verschiedenen Antriebe ebenfalls klar, dass 

batterieelektrische Fahrzeuge immer in den oberen Effizienzklassen landen w¿rden. Demgegen¿ber 

w¿rden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in den mittleren und unteren Effizienzklassen landen. Dies 

ist technisch relativ eindeutig, da batterieelektrische Fahrzeuge insgesamt einen zwei- bis dreimal 

hºheren Wirkungsgrad haben als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.  

&ÅÓÔÌÅÇÕÎÇ ÄÅÒ +ÌÁÓÓÅÎÇÒÅÎÚÅÎ 

In der Literatur hat sich eine siebenteilige Skala (A bis G) als am sinnvollsten erwiesen, da sie durch 

sieben Klassen genug Platz f¿r Differenzierung bietet, aber nicht zu viele "gr¿ne" Klassen vorhanden 

sind (kein "A+++" o. .), da sonst wieder eine Differenzierung f¿r die Kªufer fehlt. 

Die Festlegung der Klassengrenzen kann mathematisch auf verschiedene Weise erfolgen. Zum einen 

kºnnen Schwellenwerte definiert werden, z.B. die Obergrenze der niedrigsten Klasse oder die 

Untergrenze der hºchsten Klasse. Eine andere Mºglichkeit wªre, eine Zielverteilung festzulegen, z.B., 

dass in einem bestimmten Jahr die Verteilung auf die Effizienzklassen symmetrisch und gestrichelt 

oder symmetrisch und gleichmªÇig sein soll. Eine weitere Mºglichkeit besteht darin, bestimmte Anteile 

in den verschiedenen Effizienzklassen f¿r verschiedene Zieljahre und auf Basis simulierter zuk¿nftiger 

Jahre festzulegen. Diese Klassengrenzen lassen sich anhand von MessgrºÇen wie dem 

Energieverbrauch ermitteln. Sechs mºgliche Beispiele von Zielverteilungen sind in nachstehender 

Abbildung f¿r eine siebenteilige Effizienzklassenskala gezeigt.  

Nachstehende Abbildung zeigt exemplarisch eine Reihe mºglicher Zielverteilungen der Pkw-

Neuzulassungen auf Effizienzklassen (Pkw-EnVKV von 2011). Diese Zielverteilung kann symmetrisch 

sein oder auch nicht und sie kann stark auf eine oder wenige Klassen fokussieren. Es gibt keine 
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umfangreichen Untersuchungen zu den Erwartungen der Kªufer an die Verteilung von 

Effizienzklassen, aber damit die Klasseneinteilung einen Informationswert hat, bietet es sich an, dass 

wenige Fahrzeug in Klassen A oder B kommen, viele in Klassen C bis E sowie wenige in Klassen F 

und G. Dies trifft in stªrkerer oder schwªcherer Ausprªgung auf alle beispielhaften Verteilungen in der 

Abbildung zu. Da bei einer sieben-teiligen Skala Klasse D (als vierte Klasse) in der Mitte liegt, bietet 

es sich an, symmetrische Verteilungen um die Klasse D symmetrisch zu machen. 

 

Abbildung 16: Sechs mºgliche Ziel-Aufteilungen nach Energieverbrauchsklassen. Quelle: Leinberger et al. 

(2017). 

Zusammenfassend lªsst sich festhalten (Leinberger et al., 2017): 

Â Die hºchste Klasse A sollte mehrere Jahre mºglichst schwach besetzt bleiben oder die 

Klasseneinteilung regelmªÇig ¿berpr¿ft werden 

Â Ein typischer Wert bzw. die Referenz sollte mºglichst in der Mitte im Sinne des Medians liegen 

(Klasse D), d.h. ungefªhr die gleiche Zahl von Fahrzeugen ist besser und schlechter  

Â Die Klassengrenzen ergeben sich aus der gew¿nschten prozentualen Aufteilung im Zieljahr 

Â Eine symmetrische Verteilung der Produkte auf die Klassen erscheint plausibel aber nicht zwingend. 

$ÉÓËÕÓÓÉÏÎ 

Die Liste der hier betrachteten Dimensionen ist weder vollstªndig noch erschºpfend. Es ist auch 

wichtig zu beachten, dass die Entscheidung innerhalb einer Dimension nicht unabhªngig von den 

Entscheidungen in den anderen Dimensionen ist. Beispielsweise hat die Wahl der MessgrºÇe 

Auswirkungen auf die Ergebnisse eines antriebs¿bergreifenden oder antriebsspezifischen Labels. 

Dar¿ber hinaus kann selbst innerhalb einer MessgrºÇe oder einer Klasseneinteilung die Wahl der 

Klassen sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Wie so oft bei politischen Instrumenten spielt 

nicht nur die Frage des Instrumententyps, d.h. hier der Bewertungsdimension, sondern auch die Frage 

der Ausgestaltung, d.h. der konkreten Klassengrenzen, eine wichtige Rolle. 

Die verschiedenen Bewertungsdimensionen mit mºglichen Ausprªgungen sind in nachstehender 

Tabelle 11 noch einmal zusammengefasst. Im folgenden Abschnitt werden f¿nf Regelungsvorschlªge 

durch Kombination verschiedener Mºglichkeiten in den f¿nf gezeigten Bewertungsdimensionen 

 

symmetrisch symmetrisch VDA 2008

rechts schief real 2011
rechts 

symmetrisch



 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   φτ 
 

4 Regelungsvorschläge für die Klasseneinteilung auf dem Pkw-Label 

ausgewªhlt. In diesem Abschnitt werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen 

Regelungsvorschlªge diskutiert.  

Tabelle 11: ¦bersicht der Bewertungsdimensionen mit jeweils mehreren mºglichen Ausprªgungen. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Dimensionen MessgrºÇe Relativ oder 

Absolut? 

Eines oder 

mehrere 

Label? 

Antriebs-

¿bergreifend? 

Klassen-

grenzen 

Mºglichkeit 1 Endenergie Absolutes 

Label? 

Ein Label f¿r 

alle 

F¿r alle Antriebe 

gleich 

Zielverteilung 

fest 

Mºglichkeit 2 Primªrenergie Relativ zum 

Leergewicht 

Doppellabel F¿r manche 

Antriebe gleich 

Schwellwerte 

fest 

Mºglichkeit 3 CO2-Emissionen 

(Auspuff) 

Relativ zum 

Segment 

Andere nicht 

grafische 

Darstellung 

F¿r alle Antriebe 

verschiedenen 

 

Mºglichkeit 4 CO2-Emissionen 

Well-to-Wheel) 

    

weitere  Energiekosten... ... ... ... ... 

4.1.3 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÆİÒ ÅÉÎÅ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇ  

Nach der vorhergehenden ¦bersicht einiger wichtiger Bewertungsdimensionen und mºglicher 

Ausgestaltungsoptionen werden nachfolgend f¿nf konkrete Regelungsvorschlªge vorgeschlagen.  

Wir schlagen die folgenden f¿nf Festlegungen f¿r die weitere Diskussion vor: 

1. Einfachlabel Endenergie:  

- MessgrºÇe: Endenergieverbrauch in Wh/km und/oder LBenzin-ªquiv./100 km 

- Absolute MessgrºÇe 

- Einfache Klasseneinteilung 

- F¿r alle Antriebe gleich 

2. Einfachlabel Primªrenergie:  

- MessgrºÇe: Primªrenergieverbrauch in Wh/km und/oder LBenzin-ªquiv./100 km  

- Absolute MessgrºÇe  

- Einfache Klasseneinteilung 

- F¿r alle Antriebe gleich 

3. Einfachlabel Well-to-Wheel-CO2-Emissionen:  

- MessgrºÇe: Emissionen ¿ber den Lebenszyklus des Fahrzeugs und/oder Emissionen der 

Nutzung ¿ber die Lebensdauer des Fahrzeugs in gCO2ªq/km  

- Absolute MessgrºÇe  

- Einfache Klasseneinteilung 

- F¿r alle Antriebe gleich 

4. Doppellabel Endenergie:  

- MessgrºÇe: Endenergieverbrauch in Wh/km und/oder LBenzin-ªquiv./100 km  
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- Absolute MessgrºÇe  

- Doppelte Klasseneinteilung: Position des Pkw unter (1) allen neuen Pkw und (2) unter allen 

neuen Pkw mit dem gleichen Antrieb  

- Sowohl f¿r alle Antriebe gleich als auch Antriebsscharf 

5. Doppellabel Energiekosten:  

- MessgrºÇe: Energiekosten inkl. CO2-Kosten in Euro/km 

- Absolute MessgrºÇe  

- Doppelte Klasseneinteilung 

- Sowohl f¿r alle Antriebe gleich als auch antriebsscharf. 

Der erste Vorschlag beschreibt eine einfache Kennzeichnung auf der Grundlage des 

Endenergieverbrauchs. Als MessgrºÇe wird der Energieverbrauch verwendet. Er kann in Wh/km bzw. 

kWh/100 km oder in Litern Benzinªquivalent pro 100 Kilometer angegeben werden. Es soll ein 

absolutes Niveau sein, d.h. es wird nur der Energieverbrauch pro km verwendet und es ist eine 

einfache Klassenteilung, das f¿r alle Antriebe gleich sein soll. AuÇerdem soll die hºchste 

Effizienzklasse A nur bei einem niedrigen Energieverbrauch von weniger als 10 kWh/100 km vergeben 

werden. Damit wird sichergestellt, dass die erste hºchste Klasse anfangs nur schwach besetzt ist oder 

leer bleibt und erst nach und nach durch Effizienzfortschritte gef¿llt werden kann.  

Der zweite Vorschlag ist eine einfache Klassenteilung nach dem Primªrenergieverbrauch. Auch hier 

soll es sich um ein absolutes und einfaches Label handeln, das f¿r alle Antriebe gleich ist. Anstelle des 

Endenergieverbrauchs wird der Primªrenergieverbrauch verwendet, d.h. die Vorkette der 

Energiebereitstellung und die Wirkungsgrade der Erzeugungsanlagen werden mitber¿cksichtigt.  

Der dritte Vorschlag ist eine einfache Klassenteilung f¿r Well-to-Wheel-CO2-Emissionen. Die 

MessgrºÇe sind hier die Emissionen des Fahrzeugs ¿ber die gesamte Lebensfahrleistung in 

gCO2/km. Ber¿cksichtigt werden also die Emissionen der Nutzungsphase sowie der 

Energiebereitstellung und des Transports des Energietrªgers ("Well-to-Wheel"). Der Vorteil dieser 

Klassenteilung wªre die Darstellung der Umweltwirkung. Es soll eine einfache absolute Klassenteilung 

sein, d.h. entsprechend der obigen Diskussion erfolgt keine Normierung auf eine andere GrºÇe. Es 

werden nur die Emissionen pro Kilometer betrachtet und dies soll f¿r alle Antriebsarten gleich sein. 

Dieser Vorschlag kºnnte auch auf die gesamten Emissionen inkl. Fahrzeugherstellung und 

Entsorgung oder Recycling angewandt werden. Allerdings ist die Datenlage hier sehr schwierig und 

insbesondere wªre eine Bilanzierung der CO2-Emissionen aus der Fahrzeugherstellung und -

Entsorgung nicht Modellscharf mºglich, es kºnnten hier hºchstens Mittelwerte nach Fahrzeugantrieb 

und auch nach Fahrzeugantrieb und -gewicht verwendet werden, aber es bliebe sehr unsicher.  

Der vierte Vorschlag ist eine doppelte Klassenteilung, d.h. das jedes Fahrzeug in zwei Klassen einteilt 

wird: einmal im Vergleich zu allen Neuzulassungen und einmal im Vergleich zu den Neuzulassungen 

mit demselben Antrieb. Es wird die Endenergie als MessgrºÇe verwendet. Dies hªtte den Vorteil, dass 

der Kunde sowohl innerhalb einer Antriebsart als auch ¿ber die Antriebsarten hinweg sehr genau 

sehen kºnnte, wie sparsam oder nicht sparsam sein Fahrzeug ist.  

Der f¿nfte und letzte Vorschlag ist eine doppelte Klassenteilung nach Energiekosten. Auch hier 

handelt es sich um eine absolute Klassenteilung, welche die Energiekosten inkl. CO2-Kosten in 

Euro/km als MessgrºÇe verwendet. Die Besonderheit wªre hier, dass statt einer Klasseneinteilung 

eine doppelte Klassenteilung verwendet w¿rde. Das heiÇt, jedes Fahrzeug wird zweimal klassifiziert. 

Einmal werden dieses Fahrzeug und seine Energiekosten mit allen neuen Pkw verglichen. Zum 

anderen erfolgt ein Vergleich mit allen neuen Personenkraftwagen mit gleichem Antrieb. Das bedeutet 
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in der Praxis, dass z.B. beim Kauf eines Neuwagens im Autohaus auf dem Informationsblatt zwei 

Klasseneinteilungen zu sehen sind: Wie gut ist dieses Fahrzeug im Vergleich zu allen Neuwagen und 

wie gut ist dieses Fahrzeug im Vergleich zu allen Neuwagen mit der gleichen Antriebsart. Dies kºnnte 

durch zwei Pfeile an einer Skala oder zwei getrennte Skalen erfolgen. 

$ÉÓËÕÓÓÉÏÎ 

Alle f¿nf oben genannten Vorschlªge sind umsetzbar, wenngleich mit unterschiedlichem Aufwand und 

Komplexitªt. 

Eine weitere nicht vorgeschlagene Mºglichkeit wªren zwei getrennte Klasseneinteilungen: Eines nur 

f¿r BEV und eines nur f¿r Verbrennungsmotorische Fahrzeuge. Das wªre aus mehreren Gr¿nden 

problematisch. Zum einen stellt sich die Frage, wie Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge einzuordnen sind, da es 

sich hierbei um Mischfahrzeuge handelt, die Aspekte von batterieelektrischen und 

verbrennungsmotorischen Fahrzeugen vereinen. Zum anderen wird der Anteil der Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor in Zukunft sehr schnell abnehmen. Ab 2027 oder spªtestens Ende dieses 

Jahrzehnts werden mit den Flottengrenzwerten f¿r 2035 auf EU-Ebene die Neuzulassungen von 

Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren stark zur¿ckgehen. Vor diesem Hintergrund wªre es sinnvoll, 

die bestehende Klasseneinteilung rechtzeitig oder regelmªÇig zu ¿berarbeiten, so dass dann, wenn 

batterieelektrische Fahrzeuge den ¿berwiegenden Anteil der Neuzulassungen ausmachen, eine 

eigene Klasseneinteilung f¿r batterieelektrische Fahrzeuge entwickelt wird, die dann sehr stark und 

sehr gut zwischen verschiedenen batterieelektrischen Fahrzeugen differenzieren kann. Alternativ dazu 

kºnnte eine doppelte Klasseneinteilung verwendet werden, so dass nur Batteriefahrzeuge miteinander 

verglichen werden, aber auch mit allen anderen Antrieben. 

Aus Kªufersicht ist es wichtig, dass die Angaben auf dem Label gut verstªndlich und intuitiv 

nachvollziehbar sind. Bei batterieelektrischen Fahrzeugen wird der Energieverbrauch in der Regel in 

Wh/km oder kWh/100 km angegeben. Diese Einheit ist f¿r viele Neuwagenkªufer noch ungewohnt. 

Wir schlagen daher als Zusatzinformation vor, den elektrischen Energieverbrauch in 

Benzinªquivalente umzurechnen. Dies ist physikalisch relativ einfach mºglich, da bekannt ist, wie viel 

Energie in Kilowattstunden in einem Liter Benzin oder Diesel enthalten ist und kºnnte zusªtzlich (auch 

in kleinerer Darstellung) zur Einheit kWh/100 km angegeben werden. Um nur eine Einheit 

konventioneller fl¿ssiger Kraftstoffe zu verwenden, m¿sste auch der Dieselverbrauch in Liter 

Benzinªquivalente umgerechnet werden. Die Alternative wªre, dass der Energieverbrauch in 

Kilowattstunden oder Kilogramm Wasserstoff immer sowohl in Literªquivalent als auch in 

Dieselªquivalent umgerechnet werden m¿sste. Dies w¿rde relativ viele Informationen auf einem 

einzigen Label bedeuten und mºglicherweise wieder zu Verwirrung f¿hren. Diese genauen Annahmen 

zur Umrechnung kºnnten direkt im Kleingedruckten auf dem Label kurz erlªutert werden. Gleichzeitig 

ist eine solche Umrechnung in anderen Mªrkten bereits ¿blich (vgl. bspw. das amerikanische EPA-

Label in Abschnitt 3.2.2.  

Die f¿nf Vorschlªge mit Ihren Vorteilen ("+" in der Tabelle 12) sowie Nachteilen ("-" in der Tabelle 12) aus 

Sicht der Kªufer, an die es sich richtet, sowie aus Sicht der Umsetzbarkeit f¿r den Gesetzgeber und 

mit Hinblick auf Datenverf¿gbarkeit sind in nachstehender Tabelle zusammengefasst. Gleichzeitig ist 

zudem angegeben, wie gut der Vorschlag zwischen verschiedenen Fahrzeugen differenzieren w¿rde. 
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Tabelle 12: ¦bersicht und grobe Bewertung der f¿nf Regelungsvorschlªge. Quelle: Eigene Darstellung. 

Vorschlag Kªufersicht Umsetzbarkeit Differenzierung 

Einfachlabel  

Endenergie 

+ Hohe Vergleichbarkeit  
+ Einheitlichkeit Antriebe 
+ Nah an Erwartung 

- Lªquiv./100 km neu 

+ Daten gut verf¿gbar Stark zwischen & leicht 
innerhalb Antrieben 

Einfachlabel 

Primªrenergie 

+ Vergleichbarkeit  
+ Einheitlichkeit der 
Antriebe 
- Lªquiv./100 km neu 

- Primªrenergie unklar 

- Abhªngig vom Strommix 
-  ndert sich jªhrlich 

Stark zwischen & leicht 
innerhalb Antrieben 

Einfachlabel  

Well-to-Wheel-

Emissionen 

+ Vergleichbarkeit gut 
+ Umweltwirkung 
interessant 
- vmtl. viele Diskussionen 
und kritische Nachfragen 

- WtW machbar, aber zeitlich 
verªnderlich 
- Emissionen Fahrzeugbau 
kaum machbar  
- Nicht Modellscharf machbar 
- Datenlage ªndert sich 
regelmªÇig 

Stark zwischen & leicht 
innerhalb Antrieben 

Einfachlabel pro 

Antriebsart  

Endenergie 

o Vergleichbarkeit nur 
innerhalb Antrieb 
- Nicht leicht ersichtlich, 
dass nur ein Antrieb 
+ evtl. gut in Beschaffung 

o Vergleichbarkeit nur 
innerhalb Antrieb 

Null zwischen & Stark 
innerhalb Antrieben 

Doppellabel  

Endenergie 

+ Vergleichbarkeit 

+ Direkt ersichtlich, dass 

innerhalb Antrieb verglichen 

- Doppellabel komplexer, aber 
abhªngig von Ausgestaltung 

Stark zwischen & Stark 
innerhalb Antrieben 

4.2 6ÅÒÔÉÅÆÅÎÄÅ !ÎÁÌÙÓÅ ÖÏÎ Ú×ÅÉ 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅÎ 

Nach R¿cksprache mit dem Auftraggeber wurden folgende Vorschlªge f¿r die vertiefende Analyse inkl. 

der Entwicklung konkreter Regelungsvorschlªge f¿r die Klasseneinteilung ausgewªhlt:  

1. Doppellabel Endenergie: Jedes Fahrzeug wird in zwei Effizienzklassen eingeordnet. Eine 

Skala vergleicht nur die Fahrzeuge eines Antriebes, die zweite Skala vergleicht das aktuelle 

Fahrzeug mit allen Neuzulassungen aller Antriebe. MessgrºÇe f¿r den Vergleich ist die 

Endenergie in kWh/100km. 

2. Einfachlabel Primªrenergie: Es wird eine Klasseneinteilung nach Primªrenergieverbrauch in 

kWh/100km ¿ber alle Antriebe hinweg ausformuliert.  

4.2.1 $ÁÔÅÎÑÕÅÌÌÅÎ ÕÎÄ !ÕÆÂÅÒÅÉÔÕÎÇ 

Als Datenbasis f¿r alle eigenen Berechnungen dient die ºffentlich frei verf¿gbare Datenbank der 

European Environment Agency (EEA). Diese umfasst alle in Europa neu zugelassenen Fahrzeuge, 

die nach Verordnung (EG) Nr. 443/2009 durch die einzelnen Mitgliedslªnder zum Monitoring der CO2-

Emissionen europªischer Pkw bereitgestellt werden m¿ssen (EEA 2017 und Verordnung (EG) Nr. 

443/2009). 

Weiterhin wurden folgende Schritte der Datenbereinigung vorgenommen. Die angegebenen gCO2/km 

sind teilweise nicht plausibel (im Vergleich zum angegebenen Modell), diese wurden hªndisch 

korrigiert. In einigen Variablen fehlen vereinzelt auch Informationen, insbesondere zu Reichweiten bei 
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PHEV (ca. bei einem Viertel der Fahrzeuge). Weitere Fehler lagen in Marke und Hersteller vor, sind 

hier aber irrelevant. Datenbasis f¿r die Korrektur einzelner Modelle war die ADAC-Modell-Datenbank, 

die die WLTP-Daten aller in Deutschland verf¿gbaren Pkw enthªlt. 

Der gesamte Datensatz von in Deutschland neuzugelassenen WLTP-Fahrzeugen umfasst knapp 12,5 

Millionen Eintrªge (ca. 3 GB Daten insgesamt und 1,5 GB WLTP-Fahrzeuge) und genauso viele Pkw. 

Vor allem ab 2019 sind so gut wie alle neuen Pkw nur noch WLTP-zertifiziert. Die nachstehende 

Abbildung zeigt die Anzahl der Antriebe in den neuen WLTP-Pkw in Deutschland ¿ber die Zeit. Vor 

allem seit 2020 liegen in grºÇerem Umfang WLTP-Werte von neuen Elektrofahrzeugen vor. Die 

Anzahl der CNG-, LPG- und FCEV-Fahrzeuge ist hingegen insgesamt verschwindend gering.  

 

Abbildung 17: Neuzulassungen von WLTP-gepr¿ften Fahrzeugen in den Jahren 2018 - 2022 nach 

Antriebsart. Quelle: Eigene Darstellung. 

Tabelle 13: Anzahl WLTP-gepr¿fter Pkw in Deutschland nach EEA-Daten in Millionen. Quelle: Eigene 

Darstellung. 

Jahr Benzin BEV B-PHEV CNG Diesel D-PHEV FCEV LPG Gesamt 

2018 0,676 0,032 0,009 0,001 0,396 0,000 
 

0,001 1,114 

2019 2,208 0,063 0,036 0,007 1,140 0,007 
 

0,007 3,469 

2020 1,572 0,194 0,179 0,007 0,842 0,022 0,000 0,006 2,823 

2021 1,250 0,356 0,301 0,004 0,579 0,024 0,000 0,010 2,523 

2022 1,166 0,470 0,343 0,002 0,551 0,017 0,001 0,015 2,565 

Gesamt 6,873 1,114 0,868 0,021 3,508 0,070 0,002 0,040 12,495 

 

Damit liegen f¿r Benzin-, Diesel-, PHEV- und BEV-Pkw in groÇem Umfang WLTP-Werte seit 2020 f¿r 

Deutschland vor. Nachstehende Abbildung zeigt beispielhaft die Mittleren Endenergieverbrªuche nach 

Masse f¿r die wichtigsten Marken in den Neuzulassungen 2022 in Deutschland f¿r ausgewªhlte 

Antriebsarten. 
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F¿r die Berechnung des Primªrenergieverbrauches sind Annahmen zu Primªrenergiefaktoren (PEF) 

notwendig. Relevante Quellen sind hierf¿r die DIN V 18599, die Berichtserstattung nach Art 8. EED f¿r 

das BMWK (Fraunhofer ISI 2024) und das BDEW Grundlagenpapier zur Primªrenergiefaktoren 

(2021).  

Tabelle 14: Primªrenergiefaktoren f¿r Kraftstoffarten nach Jahren. Quelle: Eigene Darstellung. 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Strom 2,4 2,01 1,96 1,92 1,86 1,76 1,64 1,55 1,47 1,38 1,29 

Erdgas 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Flüssiggas 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Benzin  1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Diesel  1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Wasserstoff 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

Man erkennt, dass die meisten PEF konstant ¿ber die Zeit und bis auf Strom alle 1,1 sind. F¿r den 

Strom ist zu beachten, dass der historische und erwartete zuk¿nftige Strommix abgebildet ist, so dass 

der PEF durch den steigenden Anteil erneuerbaren Stromes sinkt. Die Verwendung des Strommix 

sorgt hier f¿r vergleichsweise hohe PEF f¿r die Stromnutzung insbesondere bei BEV, da ca. die Hªlfte 

der heutigen privaten BEV-Nutzerinnen und -nutzer ¿ber eine eigene PV-Anlage verf¿gt und 

bevorzugt PV-Eigenstrom nutzt und zudem alle groÇen Betreiber ºffentlicher Ladepunkte ihre 

Ladesªulen bilanziell mit erneuerbarem Strom versorgen. 

Da PHEV zwei Energietrªger verwenden, muss f¿r sie ein gemischter PEF berechnet werden. Hierf¿r 

wurde die Anteile Nutzung der beiden Energietrªger nach dem WLTP Utility Factor f¿r die jeweilige 

Reichweite verwendet.  

Bei den PEF ist zudem eine Annahme ¿ber den betrachteten Zeitraum notwendig. Da sich nur der 

PEF von Strom ¿ber die Zeit ªndert wird hier vereinfachend und zur leichteren Vergleichbarkeit mit 

den der Ergebnissen des Endenergieverbrauches nur das Jahr des Pkw-Neukaufes betrachtet. Da 

sich der PEF von Strom ¿ber die Zeit bessert, werden BEV damit tendenziell schlechter gestellt als bei 

einer lªngerfristigen Betrachtung. 

4.2.2 6ÏÒÇÅÈÅÎÓ×ÅÉÓÅ 

Die Vorgehensweise folgt in weiten Schritten der Studie von Leinberger et al. (2017):  

1. Die aktuellen Hªufigkeiten von Endenergie- und Primªrenergieverbrªuchen werden mittels 

statischer Verteilungen modelliert. Diese Verteilungen werden in die Zukunft fortgeschrieben.  

2. Die Zusammensetzung der Neuzulassungen nach Antrieben pro Jahr bis 2030 wird ¿ber ein 

Szenario exogen vorgegeben.  

3. F¿r jedes Jahr bis 2030 werden die Klassengrenzen so festgelegt, dass die gew¿nschte 

Hªufigkeitsverteilung in den Klassen erreicht wird. 
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F¿r BEV, Benzin, Diesel und PHEV liegen ausreichend Daten f¿r Schritt 1 vor. Die Antriebe LPG, CNG 

und FCEV werden getrennt betrachtet. Auch wenn diese nach aktuellen Szenarien f¿r den 

Markthochlauf von Antrieben in Deutschland bis 2030 nur eine sehr geringe Rollen spielen, m¿ssen 

auch f¿r diese antriebsscharfe Klassengrenzen festgelegt werden.  

Da sich die WLTP-Einordnung von PHEV zum 1.1. 2025 und erneut zum 1.1.2027 ªndert sowie ein 

neues Pkw-Label fr¿hestens im Laufe des Jahres 2025 in Kraft treten wird, wenden wir in Abstimmung 

mit Auftraggeber direkt die ab dem 1.1. 2027 geltende WLTP-Einstufung an. Genau genommen, 

werden die Fahranteile in den verschiedenen Betriebsmodi von PHEV ("Charge depleting mode" - 

hauptsªchlich elektrisch sowie "charge sustaining mode" - hauptsªchlich verbrennungsmotorisch) 

durch die  nderung eines technischen Parameters verªndert. Die Fahranteile hªngen dabei von der 

elektrischen Reichweite des PHEV ab (genauer "Charge depleting mode range"): Bei gleicher 

Reichweite wird ab 2027 ein deutlich hºherer verbrennungsmotorischer Anteil angenommen und damit 

auch ein hºherer gemischter Kraftstoffverbrauch und damit hºherer Endenergieverbrauch. 

Beispielsweise w¿rde ein PHEV von 2021 mit ca. 50 km elektrischer Reichweite und knapp 2 Liter/100 

km gemischten Verbrauchs oder 45 gCO2/km dann mit ca. 5 l/100 km oder 115 gCO2/km eingeordnet. 

Folgende Abbildung zeigt die Anteile elektrischen Fahrens (genauer Utility Factor gemªÇ 

Tabelle A8.App5/1 in Anlage 5, Appendix XIV Verordnung (EU) 2023/443). 

 

Abbildung 18: Utility Factor (UF) von PHEV nach WLTP. Quelle: Eigene Darstellung. 

F¿r diese Neuberechnung wird die Reichweite aller PHEV in der Datenbasis benºtigt. Es sind 867.957 

Benzin-PHEV in Datenbasis, davon 229.211 oder 26% ohne Reichweitenangabe. Bei Diesel-PHEV 

sind 17.893 oder 25% von 70.372 Fahrzeugen ohne Reichweitenangabe in der Datenbasis. Damit die 

PHEV auf die Neuregulierung des WLTP 2027 umgerechnet werden kºnnen, ist eine 

Reichweitenangabe notwendig. Die fehlenden Reichweiten werden durch den Mittelwert der 

Reichweiten von PHEV der gleichen Marke und des gleichen Modells ersetzt. Das ist eine gute 

Nªherung da in 75% der Fªlle die Standardabweichung zwischen den Reichweiten des gleichen 

Modells weniger als 5% vom Mittelwert abweicht, d.h. die Varianz der Reichweiten innerhalb eines 

Modells ist in der Regel sehr gering. Im bereinigten Datensatz haben dann 820.116 von 867.957 oder 

94,5 % der Benzin-PHEV eine Reichweite und 70.198 von 70.372 oder 99,8% der Diesel-PHEV eine 

Reichweite. Diese werden weiter untersucht. Auf Basis der individuellen Reichweiten werden die 

individuellen Endenergieverbrªuche der PHEV 2018 - 2022 berechnet. 
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Die Verteilung der Emissionen verbrennungsmotorischer Pkw und damit der Energieverbrªuche ist 

rechtsschief (Leinberger et al., 2017). D.h. die Hªufigkeitsverteilung ist nicht symmetrisch um einen 

Mittelwert, sondern zeigt viele mehr Werte rechts vom Scheitelpunkt der Verteilung als links. Daher 

kommen keine symmetrischen Verteilungsfunktionen in Frage. Die ¿blichen rechtsschiefen 

Verteilungen mit zwei Parametern (log-normal, Gamma und Weibull) erweisen sich bei genauerer 

Untersuchung als nicht passend, auch nicht nach vorherigem Logarithmieren der Daten. Daher 

wurden analog zu Leinberger et al. (2017) alle logarithmierten Endenergieverbrªuche mit 

verallgemeinerten Extremwertverteilungen modelliert.11 Die nachfolgenden Abbildungen zeigen 

beispielhaft die beobachtete und modellierte Dichteverteilungen f¿r zwei Antriebe und Jahre. Es zeigt 

sich eine gute ¦bereinstimmung zwischen modellierter und realer Verteilung, so dass die Verteilungen 

f¿r die weiteren Analysen verwendet werden.  

 

Abbildung 19: Dichteverteilung der logarithmierten Endenergieverbrªuche neuer Benzin-Pkw 2020 in 

Deutschland. Reale Werte (Balken) und modellierte Verteilung (blau). Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Abbildung 20: Kumulative Dichteverteilung des Endenergieverbrauches von Benzin-PHEV 2021 in 

Deutschland. Schwarz real und blau modelliert. Quelle: Eigene Darstellung. 

 

11 Die GEV-Verteilung ist wie folgt definiert: G(x) = exp[-{1+s(x-a)/b}^(-1/s)] mit a ï Location, b ï Scale und c ï Shape sowie 1+s(z-a)/b > 0. 

 

 



   

 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   χς 

F¿r jedes Jahr und jeden Antrieb (auÇer CNG, LPG und FCEV) wurden die Parameter der 

entsprechenden Verteilung nach Regression ¿ber die Methode der kleinsten Quadrate erhalten. Die 

drei Parameter f¿r alle Jahre und Antriebe sind in nachstehender Abbildung gezeigt.  

Die zuk¿nftigen Primªrenergieverbrªuchen werden mittels Primªrenergiefaktoren aus den 

Verteilungen der Endenergieverbrªuche berechnet. Die Verteilungen der Primªrenergieverbrªuche 

zuk¿nftiger PHEV werden aufgrund der sich zusªtzlich ªndernden Primªrenergiefaktoren nicht neu 

simuliert, sondern als gewichtete Mischung der Primªrenergiefaktoren von Strom und Benzin/Diesel 

berechnet. Als Gewichtungsfaktor dient der elektrische Fahranteil (genauer Utility Factor) nach der 

neuen WLTP-Regelung mit einer mittleren elektrischen Reichweite der neue PHEV, die analog zu den 

PHEV-Reichweiten von 2018 - 2022 in Deutschland von 60 km im Jahr 2023 jªhrlich um 2,5 km auf 

77,5 km im Jahr 2030 wªchst. 
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Abbildung 21: Parameter der GEV-Verteilungen nach Antrieben und Jahren. Quelle: Eigene Darstellung. 

Von den vorgeschlagenen mºglichen Zielverteilungen wird nach R¿cksprache mit dem Auftraggeber 

eine leichte angepasste Version einer symmetrischen Verteilung um die Klasse D gewªhlt. Die 

Zielwerte f¿r die Anteile in den Klassen sind 5% in A, 12% in B und F, 19 % in C und E sowie 26% in D 

und 7% in Klasse G. Diese Zielverteilung ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 22: Zielverteilung der Flotte in unterschiedliche Klassen. Quelle: Eigene Darstellung. 

F¿r die antriebs¿bergreifenden Klassengrenzen (Endenergieverbrauch und Primªrenergieverbrauch) 

m¿ssen Annahmen zu den Anteilen der Antriebe an den Pkw-Neuzulassungen bis 2030 getroffen 

werden, damit eine ungefªhre Aussage ¿ber die Klassenverteilung f¿r die kommenden Jahre mºglich 

ist. Die genauen zuk¿nftigen Anteile sind unsicher, wir folgen hier den Zahlen der aktuellen 

Modellierungsrunde der ĂLangfristszenarien f¿r die Transformation des Energiesystems in 

Deutschlandñ (Langfristszenarien 3) im Auftrag des Bundesministeriums f¿r Wirtschaft und 

Klimaschutz.12 F¿r die Gesamtzahl der Neuzulassungen wird vereinfachend 3 Mio. Pkw pro Jahr 

angenommen. Die Anteile sind auch in nachstehender Abbildung gezeigt. Bei PHEV wurde zudem 

analog zum Jahr 2022 angenommen, dass 95% der PHEV Benziner und 5% Diesel-PHEV sind. 

Tabelle 15: Annahmen zu den Anteilen der Antriebe an den Pkw-Neuzulassungen bis 2030. Quelle: Eigene 

Darstellung f¿r 2024 - 2030 auf Basis der Langfristszenarien 3 sowie KBA f¿r 2023. 

Jahr Anteil 
PHEV 

Anteil BEV Benzin Diesel Gas FCEV Gesamt 

2023 6,18% 18,43% 50,45% 24,42% 0,51% 0,01% 2.844.496 

2024 1,54% 21,22% 46,64% 30,11% 0,49% 0% 3.000.000 

2025 0,40% 25,44% 58,19% 14,33% 1,63% 0% 3.000.000 

2026 0,70% 36,75% 54,79% 5,82% 1,94% 0% 3.000.000 

2027 3,16% 40,18% 50,67% 435% 1,64% 0% 3.000.000 

2028 4,60% 52,04% 39,37% 2,75% 1,24% 0% 3.000.000 

2029 6,66% 62,44% 28,10% 2,01% 0,80% 0% 3.000.000 

2030 7,42% 74,25% 16,36% 1,43% 0,53% 0% 3.000.000 

 

12 Vgl. https://langfristszenarien.de/enertile-explorer-de/index.php. Die Zahlen liegen dem Fraunhofer ISI vor, da das Fraunhofer ISI den Verkehr 
im Projekt modelliert.  
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Abbildung 23: Szenario zu prozentualen Anteilen der Antriebsarten an den Pkw-Neuzulassungen bis 2030. 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Langfristszenarien 3. 

Die gesamten angenommenen Neuzulassungen nach Antrieben sind in folgender Abbildung gezeigt. 

 

Abbildung 24: Szenario zu den absoluten Anteilen der Antriebsarten an den Pkw-Neuzulassungen bis 

2030. Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Langfristszenarien 3. 

F¿r FCEV, CNG und LPG-Fahrzeuge ist die beschriebene detaillierte Modellierung aufgrund zu 

geringer Daten mit zu geringer Varianz in den Energieverbrªuchen nicht mºglich. Diese werden daher 

getrennt analysiert. 
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4.2.3 %ÒÇÅÂÎÉÓÓÅ 

$ÏÐÐÅÌÔÅ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇ ÎÁÃÈ %ÎÄÅÎÅÒÇÉÅ 

Bei den antriebsscharfen Klassengrenzen wurden f¿r alle Antriebe (auÇer FCEV aufgrund geringer 

Datenverf¿gbarkeit) die echten Quantile der Neuzulassungen 2018 - 2022 nach WLTP in EEV 

verwendet. Zur Erreichung der Zielverteilung von 5% in A, 12% in B und F, 19 % in C und E sowie 

26% in D und 7% in Klasse G, wurden f¿r die Bestimmung der Klassengrenzen die 5 %-, 17 %-, 36 %-

, 62 %-, 81 %- und 93 %-Quantile berechnet.  

Die meisten der Daten stammen aus den Jahren 2019 - 2021 (je nach Antrieb). ErfahrungsgemªÇ gibt 

es im Laufe der Jahre technische Verbesserungen beim Verbrauch der Fahrzeuge, wie auch die 

schnelle Besetzung gr¿ner Effizienzklassen in der EnVKV ab 2011 belegt, muss daher neben den 

realen Quantilen der technische Fortschritte auch innerhalb der Antriebe ber¿cksichtigt werden. Der 

Vergleich der Effizienzverbesserungen innerhalb der Antriebe und zwischen den Jahren zeigt (eigene 

Auwertung, hier nicht dargestellt), dass dieser im Bereich von 2 - 3 % pro Jahr liegt. Daher wurden die 

realen Quantile um einen Effizienzfortschritt von 2,5 % pro Jahr nach unten korrigert, damit die Werte 

auch in den Jahren 2026 - 2030 nach aussagekrªftig sind. Bspw. ergibt dies ¿ber 7 Jahre eine 

autonome Verbesserung um 16,2 %. Die Werte in der nachstehenden Tabelle 16 sollten daher 

innerhalb der Antriebe anhand der historischen Verbrauchsdaten und eines autonomen technischen 

Fortschritts ungefªhr die gew¿nschte Zielverteilung (5% in A, 12% in B und F, 19 % in C und E sowie 

26% in D und 7% in Klasse G) f¿r die Jahre 2026 - 2027 gewªhrleisten.  

Tabelle 16: Antriebsscharfe Klasseneinteilung nach Endenergieverbrauch in kWh/100km. Quelle: Eigene 

Darstellung. 

Antrieb\Klasse A B C D E F G 

BEV <10,6 10,6 - 11,7 11,8 - 12,9 13,0 - 13,9 14,0 - 15,3 15,4 - 18,0 >18,0 

Benzin <35,8 35,8 - 38,6 38,7 - 42,0 42,1 - 46,9 47,0 - 53,1 53,2 - 62,0 >62,0 

PHEV <32,8 32,8 - 37,6 37,7 - 40,7 40,8 - 45,9 46,0 - 53,1 53,2 - 63,1 >63,1 

Diesel <37,4 37,4 - 41,1 41,2 - 44,8 44,9 - 51,5 51,6 - 58,9 59,0 - 66,8 >66,8 

CNG <35,6 35,6 - 36,3 36,4 - 37,4 37,5 - 39,5 39,6 - 41,2 41,3 - 47,6 >47,6 

LPG <39,1 39,2 - 40,9 41,0 - 44,8 44,9 - 46,2 46,3 - 51,1 51,2 - 57,4 >57,4 

FCEV <22 22,0 - 23,0 23,1 - 25,0  25,1 - 27,9 28,0 - 30,0 30,1 - 33,0 >33,0 

 

Tabelle 17: Antriebs¿bergreifende Klasseneinteilung nach Endenergieverbrauch in kWh/100km. Quelle: 

Eigene Darstellung. 

Klasse A B C D E F G 

kWh/100km <11,5 11,6 - 13,0 13,1 - 17,0 17,1 - 42,5 42,6 - 49,0 49,1 - 60,0 >60 

 

F¿r FCEV war dies nicht mºglich, da insgesamt nur drei Modelle mit insgesamt nur drei 

verschiedenen Endenergieverbrªuchen in den betrachteten Jahren zugelassen wurden. Daher 
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wurden die Klassengrenzen f¿r FCEV um die WLTP-Werte der drei Modelle herum hªndisch 

festgelegt in Anlehnung an BEV, da beide Antriebe elektrisch sind und nur der Energiespeicher 

anders. 

Bei den antriebsscharfen Klassengrenzen ist zu beachten, dass hiermit zur Vereinfachung zeitlich 

feste Werte f¿r die Jahre 2026 - 2030 vorgeschlagen wurden. Alternativ kºnnten f¿r jedes Jahr 

antriebsscharfe Klassengrenzen festgelegt werden. Hierf¿r kºnnten beispielsweise die Werte der 

Klassengrenzen f¿r jedes Jahr vor 2027 um 2,5% erhºht werden und f¿r jedes Jahr nach 2027 um 

2,5% gesenkt werden. Dies ist leicht zu berechnen, bedeutet aber, dass in einer entsprechenden 

Verordnung f¿r jedes eine analoge Tabelle anzugeben ist. Alternativ kºnnte auch die Erhºhung bzw. 

Erniedrigung um 2,5% pro Jahr f¿r jedes Jahr vor bzw. nach 2027 angeben werden. 

Diese antriebs¿bergreifenden Klassengrenzen zusammen mit dem angenommenen Hochlauf 

alternativer Antriebe und den modellierten Verteilungen der Endenergieverbrªuche pro Antrieb inkl. 

der angenommenen jªhrlichen Effizienzsteigerung von 2,5 % ergibt den in folgender Abbildung 

gezeigten Zeitverlauf der Klasseneinteilungen der Neuzulassungen Pkw von 2024 bis 2029. Man 

erkennt wie durch den gemeinsamen Effekt steigender Effizienz aller Antriebe und der 

Markdurchdringung von Batteriefahrzeugen, die Klassen A und B nach und nach hohe Anteile 

gewinnen und immer weniger Fahrzeuge in den Klassen F und G sind. Ob und wie der Verlauf genau 

eintreten wird, hªngt stark vom Markthochlauf der Batteriefahrzeuge ab, aber unter den hier 

getroffenen Annahmen kann die Zielverteilung 2026 oder 2027 erreicht werden.  

 

Abbildung 25: Erwartete absolute Verteilung der Neuzulassungen nach Energieverbrauchsklassen bis 

2029 nach Endenergieverbrauch. Quelle: Eigene Darstellung. 

Zum besseren Vergleich und Verstªndnis der zeitlichen Entwicklung ist das Jahr 2024 in die 

Darstellung aufgenommen worden, auch wenn eine mºgliche Neuregelung aufgrund der nºtigen 

Vorlaufzeiten vmtl. nicht mehr innerhalb des Jahres 2024 in Kraft treten wird. 
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Eine weitere Darstellung dergleichen zuk¿nftigen Entwicklung ist in der folgenden Abbildung dargstellt. 

Darin sind die Anteile der Neuzulassungen nach Jahren und Klassen zu sehen. Auch hier erkennt 

man, wie durch die steigenden Anteile von Batteriefahrzeugen an den Neuzulassungen sowie den 

autonomoen Effizienzfortschritt nach und nach hºhere Anteile der Neuzulassungen in die Klassen A 

und B kommen sowie die Verteilung im Jahr 2027 symmetrisch um Klasse D ist (gemªÇ der 

Zielverteilung).  

 

Abbildung 26: Erwartete prozentuale Verteilung der Neuzulassungen nach Klassen bis 2029 nach 

Endenergieverbrauch. Quelle: Eigene Darstellung. 

%ÉÎÆÁÃÈÅ +ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇ ÎÁÃÈ 0ÒÉÍßÒÅÎÅÒÇÉÅ 

Der zweite im Detail auszuarbeitende Regelungsvorschlag betrifft die Klassengrenzen im 

Antriebs¿bergreifenden Label nach Primªrenergie. Hierbei ist nur ein Satz von Klassengrenzen f¿r alle 

Antriebe zu bestimmen, da es sich um ein Einzellabel handelt.  

Die Klassengrenzen f¿r das Einfachlabel zur Erreichung der Zielverteilung im Jahr 2027 unten den 

getroffenen Annahmen bzgl. Markthochlauf BEV und autonomem Effizienzfortschritt f¿r die Klassen A 

bis G sind in folgender Tabelle dargestellt (in kWh/100 km Primªrenergieverbrauch).  

Tabelle 18: Antriebs¿bergreifende Klasseneinteilung nach Primªrenergieverbrauch in kWh/100km. Quelle: 

Eigene Darstellung. 

Klasse A B C D E F G 

kWh/100km <17,8  17,9 - 20,0 20,1 - 27,0 27,1 - 47,5 47,6 - 56,0 56,1 - 67,0 >67,0 

 

Die Zahlenwerte sind etwas hºher, die die Primªrenergiefaktoren f¿r die Umrechnung von Endenergie 

in Primªrenergie grºÇer eins sind bei Strom, d.h. f¿r BEV, am grºÇten. Die berechnete Verteilung der 

Neuzulassungen nach Effizienzklassen f¿r die Jahre 2024 - 2029 ist in folgender Abbildung gezeigt. 

Man erkennt, dass die Zielverteilung im Jahr 2027 unter den getroffenen Annahmen gut erreicht wird. 
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Allerdings steigt der Anteil der Fahrzeuge in Klasse A nach 2027 mit dem wachsenden Anteil von BEV 

an den Neuzulassungen sehr stark an und w¿rde im Jahr 2029 bereits ein Drittel der Neuzulassungen 

ausmachen. Um dies zu verhindern, kºnnten auch hier entweder f¿r jedes Jahr eigenen 

Klassengrenzen definiert werden oder eine Jªhrliche ¦berpr¿fung der Klassengrenzen stattfinden. 

Ersteres ist schwieriger als die oben genannte  nderung um ca. 2,5 % pro Jahr, da hier der 

Markthochlauf BEV der entscheidende Faktor ist und dieser nur schwer vorhergesagt werden kann. 

 

Abbildung 27: Erwartete Verteilung der Neuzulassungen nach Energieverbrauchsklassen bis 2029 nach 

Einfachlabel Primªrenergieverbrauch. Quelle: Eigene Darstellung. 

Folgende Abbildung zeigt eine alternative Darstellung, in der die Anteile der Klassen im Zeitverlauf zu 

sehen ist. Auch hier erkennt man, dass binnen f¿nf Jahren zwischen 2025 und 2029 der Anteil der 

Klasse A von 0% auf ein Drittel der Neuzulassungen ansteigen kºnnte. 
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Abbildung 28: Erwartete Anteile der Neuzulassungen nach Energieverbrauchsklassen bis 2029 nach 

Einfachlabel Primªrenergieverbrauch. Quelle: Eigene Darstellung. 

Um zu verdeutlichen, dass die schnelle Verschiebung zu den Klassen A und B vom Markthochlauf der 

BEV kommt, zeigen die folgenden Abbildungen die Anteile und Absolutwerte der Neuzulassungen 

nach Effizienzklassen ¿ber die Jahre und nach Antrieben getrennt (f¿r die wichtigsten Antriebe). 

 

Abbildung 29: Erwartete Anteile der Neuzulassungen nach Energieverbrauchsklassen Einfachlabel 

Primªrenergie nach Antrieben und Jahren. Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 



   

 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   ψρ 

 

Abbildung 30: Erwartete Verteilung der Pkw-Neuzulassungen nach Energieverbrauchsklassen 

Einfachlabel Primªrenergie nach Antrieben und Jahren 2024 - 2028. Quelle: Eigene Darstellung. 

Es ist deutlich zu erkennen, dass verbrennungsmotorische Fahrzeuge aufgrund der begrenzten 

Effizienz des Antriebes im Einfachlabel Primªrenergie in der hier untersuchten Ausgestaltung maximal 

Klasse C erreichen kºnnen. BEV sind zwar anfªnglich auch in erheblichem Umfang in Klasse D, 

erreichen aber langfristig vor allem in die Klassen A bis C.  

In der Darstellung nach absoluten Zahlen erkennt man zudem, dass PHEV im hier verwendeten 

Szenario nur geringe absolute Neuzulassungen erreichen und die Neuzulassungen insgesamt ab 

2025 von BEV und Benzin-Pkw dominiert sind. Die Verschiebung zu Klassen A bis C entspricht daher 

im Wesentlichen der Verschiebung von Marktanteilen von Benzin-Pkw zu BEV.  

4.2.4 $ÉÓËÕÓÓÉÏÎ ÕÎÄ &ÁÚÉÔ 

Grundsªtzlich erscheint es sinnvoll und ratsam, die realen Verteilungen der Endenergieverbrªuche 

innerhalb der Antriebe sowie die Verteilung der Neuzulassungen auf die Klassen zu ¿berpr¿fen. Eine 

automatische  nderung kºnnte erfolgen, wenn mehr als 15 % der Fahrzeuge eines Vorjahres in 

Klasse A waren oder mehr als 40% der Fahrzeuge eines Vorjahres in den Klassen A oder B waren 

(vgl. auch die schnelle Entwicklung in der NEFZ-EnVKV).  

Die Verwendung von Primªrenergiefaktoren (PEF) enthªlt viele Unsicherheiten. Auf der einen Seite 

sind PEF grundsªtzlich eine etablierte energiewirtschaftliche Medthodik. Auf der anderen Seite 

handelt es sich um grobe Mittelwerte und gerade beim verwendeten Strom f¿r Elektrofahrzeuge kann 

es sehr groÇe Unterschiede zwischen Nutzerinnen und Nutzer geben, bspw. zwischen solchen mit 

oder ohne eigene PV-Anlage. Zudem stellt sich bei den PEF die Frage, welche Nutzungsdauer f¿r die 

Berechnung verwendet werden sollte. Dar¿berhinaus ist die Primªrenergie als physikalische Einheit 

f¿r Endkunden eher verwirrend. 
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Die Festlegung von antriebsscharfen Klassengrenzen bei Antrieben mit nur relativ wenig 

Neuzulassungen wie CNG, LPG und FCEV ist schwierig da nur wenig Daten vorliegen. Um die 

Angabe von Klassengrenzen f¿r insgesamt sieben Antriebe (BEV, Benzin, Diesel, B-PHEV, D-PHEV, 

CNG, LPG, FCEV) zu vereinfachen, kºnnte die eher seltenen Antriebe auch mit technisch ªhnlichen 

Antrieben zusammengelegt werden. In obigen Rechnungen wurden bereits Benzin- und Diesel-PHEV 

zusammen betrachtet. Analog kºnnten zur Vereinfachung Erdgas-Pkw die Klassengrenzen von 

Benzin-Pkw ¿bernehmen und FCEV die von BEV. 

Es wªre auch denkbar, zwei Farbskalen, d.h. die doppelte Klasseneinteilung nur f¿r einen Antrieb wie 

bspw. BEV vorzunehmen. Alle anderen Antriebe w¿rden dann in eine Einteilung, dem Vergleich aller 

Neuzulassungen aller Antriebe eingeordnet. Dies w¿rde das Label f¿r nicht-BEV vereinfachen und 

trotzdem einen Vergleich der BEV untereinander als langfristig wahrscheinlich dominierender 

Antriebstechnologie ermºglichen. Graphisch kºnnte dies beispielsweise leicht umgesetzt werden, in 

dem es eine Farbskala mit den sieben Balken f¿r die Klassen A bis G gibt und bei allen Antrieben 

auÇer BEV ein Pfeil die Klasse dieses Pkw andeutet, wªhrend bei BEV zwei Pfeile die 

Klassenzugehºrigkeiten anzeigen.  

F¿r beide Vorschlªge, doppelte Klasseneinteilung antriebsscharf und f¿r alle Antriebe gleich nach 

Endenergie sowie ein antriebs¿bergreifende Klasseneinteilung nach Primªrenergieverbrauch in 

(jeweils in kWh/100 km) wurden in diesem Kapitel Regelungsvorschlªge im Detail entwickelt und der 

erwartete Verlauf der Hªufigkeit von Efifzienzklassen berechnet. Damit liegen konkrete 

Regelungsvorschlªge inkl. der Ausgestaltung der Klassengrenzen vor.  

Im Vergleich der MessgrºÇen Endenergie und Primªrenergie zeigt sich, dass Endenergie f¿r 

Verbraucherinnen und Verbraucher einfacher zu verstehen ist, da es den allgemein bekannten 

Energieverbrauch von Fahrzeugen direkt angibt sowie Endenergie weniger Zusatzannahmen bzgl. 

Strommix und Primªrenerrgiefaktoren braucht. Dar¿berhinaus lassen sich Energiekosten eines 

Neuwagen direkt aus dem Endenergieverbrauch ableiten, indem der Endenergieverbrauch mit dem 

jeweiligen Energietrªgerpreis multipliziert wird.  

Eine doppelte Klasseneinteilung pro Fahrzeug erlaubt auch einen guten Vergleich von Fahrzeugen 

desselben Antriebs untereinander, ist aber durch die doppelte Einteilung schwerer zur verstehen. 

Zudem ist die Festlegung von antriebsscharfen Klassengrenzen bei Antrieben mit nur relativ wenig 

Neuzulassungen wie CNG, LPG und FCEV schwierig.  

In Summe ¿berwiegen aber die Vorteile der doppelten Klasseneinteilung nach Endenergie deutlich, 

daher wird eine doppelte Klassenteinteilung Endenergie empfohlen, d.h. zwei Klasseneinteilungen 

nach Endenergie pro Fahrzeug: Sowohl im Vergleich zu allen neuen Pkw als auch im Vergleich zu den 

neuen Pkw mit dem selben Antrieb. Dies kºnnte auch Platzsparend durch zwei Pfeile an einer Skala 

gelºst werden. Eine ªhnliche Skala existiert bereits bei Energieausweisen f¿r Gebªude, in welchen 

der Endenergieverbrauch und der Primªrenergieverbrauch anhand von zwei Pfeilen an einer Skala 

dargestellt sind. Die Verwendung von zwei Pfeilen kºnnte auch f¿r andere Aspekte verwendet werden, 

bspw. kºnnte ein Pfeil die CO2-Emissionen des Pkw andeuten und ein zweiter Pfeil den 

Endenergieverbrauch. Ersteres wªre ein Indiz f¿r die nachhaltigkeit dieses Neuwagen und letzteres 

direkt mit den Energiekosten des Pkw verbunden. 
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5 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÆİÒ ÄÉÅ +ÅÎÎÚÅÉÃÈÎÕÎÇ ÕÎÄ 

+ÌÁÓÓÉÆÉÚÉÅÒÕÎÇ ÖÏÎ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎ  

(ÉÎÔÅÒÇÒÕÎÄ ÕÎÄ :ÉÅÌÓÅÔÚÕÎÇ 

Die am 23. Februar 2024 in Kraft getretene Fassung der Pkw-EnVKV sieht in ¦bereinstimmung mit 

den Vorgaben der EU-Richtlinie 1999/94/EG nur die verpflichtende Kennzeichnung von neuen Pkw 

vor. Nach dem Erwªgungsgrund 6 soll die Europªische Kommission bei der ¦berpr¿fung der Richtlinie 

jedoch in Erwªgung ziehen, den Anwendungsbereich auf Gebrauchtfahrzeuge auszudehnen. Mit der 

Novellierung der Pkw-EnVKV im Jahr 2024 ist die Kennzeichnung von WLTP gepr¿ften gebrauchten 

Fahrzeugen auf freiwilliger Basis mºglich (vgl. Pkw-EnVKV Ä 3 Abs. 4, S. 2 - 4). Mit diesem Schritt 

folgt das Bundesministerium f¿r Wirtschaft und Klimaschutz der Empfehlung der letzten Studie zur 

Vorbereitung der Novellierung der Pkw-EnVKV13, dem Vorbild einiger anderer Lªnder wie UK, USA 

und Finnland und dem Wunsch verschiedener Akteure. 

 

Der Gebrauchtwagenmarkt ¿bersteigt in Deutschland den Neuwagenmarkt in der Anzahl gehandelter 

Fahrzeuge deutlich. Im Jahr 2023 wurden laut Angaben des Kraftfahrtbundesamts (KBA) rund 2,84 

Millionen Neuwagen zugelassen. Im gleichen Zeitraum wurden 6,03 Millionen Pkw-

Besitzumschreibungen gebrauchter Fahrzeuge verzeichnet. Mit einer gezielten Ausweitung auf den 

Gebrauchtwagenmarkt kºnnte die Reichweite des Pkw-Labels gesteigert werden.  

 

In Rahmen der Studie werden Vorschlªge f¿r eine Weiterentwicklung der 

Gebrauchtwagenkennzeichnung erarbeitet. Hierzu werden zunªchst die Chancen und Risiken eines 

Gebrauchtwagenlabels und mºgliche Regelungsoptionen aufgezeigt. AnschlieÇend werden Fragen zu 

Verbrauchs- und Emissionsangaben von Gebrauchtwagen und rechtlichen Risiken einer 

Gebrauchtwagenkennzeichnung erºrtert und auf dieser Basis die Regelungsvorschlªge f¿r ein 

Gebrauchtwagenlabel bewertet. Im letzten Abschnitt des Kapitels werden Mºglichkeiten zur 

Weiterentwicklung einer freiwilligen Gebrauchtwagenkennzeichnung vertieft.  

5.1 "ÅÉÓÐÉÅÌÅ ÆİÒ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌ ÉÎ ÁÎÄÅÒÅÎ ,ßÎÄÅÒÎ 

Bislang haben lediglich das Vereinigte Kºnigreich (UK)14 und Finnland (FI) entsprechende 

Gebrauchtwagenlabel auf Grundlage der Richtlinie 1999/94/EG eingef¿hrt. Aufgrund mangelnder 

Aktualitªt der Daten zu Kraftstoffverbrauch und Emissionen unterschiedlicher Pkw wurde der ĂCar 

Comparison Service der Finnish Transport and Communication Agencyñ im Jahr 2021 eingestellt. Die 

Traficom verweist auf die Verbrauchs- und Emissionsangaben der Pkw-Hªndler und kommerzieller 

Webseiten. Da hierdurch ï nach Einschªtzung der Autoren ï keine zentrale und unabhªngige 

Umsetzung der Richtlinie 1999/94/EG in Finnland gewªhrleistet ist, wird das finnische 

Gebrauchtwagenlabel vorliegend nicht weiter betrachtet.  

 

13 BMWK Studie zur Vorbereitung Novellierung Pkw-EnVKV 2017, S. 7, 41, 46, 48 und 98. 
14 Als im UK 2009 das Gebrauchtwagenlabel eingeführt wurde, war dieses noch Mitgliedstaat in der EU. 



   

 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   ψτ 

5ÎÔÅÒÓÃÈÉÅÄÌÉÃÈÅ !ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇ ÄÅÒ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌ 

Im Folgenden werden neben dem Gebrauchtwagenlabel von UK auch die Gebrauchtwagenlabel der 

Vereinigten Staaten (USA), Neuseelands (NZ) und der Schweiz (CH) betrachtet, welche allerdings 

nicht auf Grundlage der Richtlinie 1999/94/EG eingef¿hrt wurden. Die betrachteten 

Gebrauchtwagenlabel sind zum Teil sehr unterschiedlich ausgestaltet und aufgebaut. Sie adressieren 

beispielsweise unterschiedliche (Markt-)Akteure, sind freiwillig oder verpflichtend und geben 

unterschiedliche Informationen zu den Gebrauchtfahrzeugen wieder.  

In UK, in den USA und CH sind die Ausstellung des Gebrauchtwagenlabels f¿r die Verkªufer freiwillig. 

Lediglich in NZ besteht eine eingeschrªnkte Kennzeichnungspflicht f¿r Gebrauchtwagen, sofern die 

notwendigen Daten vorliegen (EECA, 2024): 

ĂIt is a legal requirement to display the label on all light vehicles under 3.5 tons offered 

for sale, except for motorbikes, provided the information is available.ñ 

Die Erstellung des Pkw-Labels kann je nach Ausgestaltung und Vermarktung durch den Hªndler, 

Verbraucherinnen/Verbraucher oder beide Gruppen erfolgen. Die Gruppen, die ein entsprechendes 

Pkw-Label vorrangig erstellen, werden nachfolgend als Regelungsadressaten des Pkw-Labels 

bezeichnet. Wenn die Erstellung des Pkw-Labels durch beide Gruppen vorgenommen wird, muss dies 

einfach und mit allgemein zugªnglichen Informationen erstellt werden kºnnen. In den USA kann mit 

dem entsprechenden Tool der ĂEnvironmental Protection Agencyñ (EPA) das Gebrauchtwagenlabel 

vergleichsweise einfach erstellt werden.15 Interessierte Kªufer kºnnen daher selbst das Pkw-Label 

generieren und hierdurch unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen.  

Das freiwillige Gebrauchtwagenlabels in UK wurde von der freiwilligen Initiative ĂLow Carbon Vehicle 

Partnershipñ (LowCVP) mit Beteiligung der ĂSociety of Manufacturers and Tradersñ (SMMT), ĂRetail 

Motor Industry Federationñ (RMIF) und dem ĂDepartment for Transportñ (DfT) eingef¿hrt. Aufgrund der 

aktiven Beteiligung der SMMT und der RMIF adressiert das britische Gebrauchtwagenlabel vor allem 

gewerbliche Verkªufer. 

Alle betrachteten Gebrauchtwagenlabel haben gemein, dass als Datengrundlage die initialen 

Verbrauchs- und Emissionswerte der Neufahrzeuge herangezogen werden. In den USA werden 

Unsicherheiten hinsichtlich der Angabe von Verbrauchs- und Emissionswerten explizit auf dem 

Gebrauchtwagenlabel der EPA genannt und es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den 

Angaben um die Neuwagenwerte handelt:  

ĂActual results will vary for many reasons including driving conditions and how the car 

was driven, maintained, or modified. The label contains EPA mileage and CO2 

estimates for this vehicle when new.ñ 

In NZ wird auf der Webseite der ĂEnergy Effiency & Conservation Authorityñ darauf hingewiesen, dass 

sich die Angaben zu Verbrauch und CO2-Emissionen auf die Werte von Neufahrzeugen beziehen und 

mºgliche Verbrauchsªnderungen aufgrund von Abnutzungen oder Verªnderungen am Fahrzeug nicht 

ber¿cksichtigt werden kºnnen. ¦ber den nachfolgend aufgef¿hrten Hinweis werden aus diesem Grund 

 

15 Zur Erstellung des Gebrauchtwagenlabels der EPA müssen lediglich Baujahr (Year), Hersteller (Make), Modell (Model) und Varianten (Options) 
des betrachteten Fahrzeuges angegeben werden. 
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jegliche ĂGarantienñ f¿r das Zutreffen der angebenden Verbrauchswerte im realen Fahrbetrieb 

ausgeschlossen (EECA, 2024): 

ĂThe CO2 emissions and energy economy database doesnôt make allowances for 

individual vehicles that have undergone modifications, or for wear and tear. The 

information is based on CO2 emissions and energy economy when the vehicle was 

tested new, under laboratory conditions. It is not a guarantee of the actual CO2 

emissions and energy economy that an individual driver will achieve.ñ 

Eine Begrenzung der Auszeichnungspflicht bis zu einem bestimmten Alter des Fahrzeugs oder den 

gefahrenen Kilometern gibt es beim neuseelªndischen Gebrauchtwagenlabel ï dem einzig 

verpflichtenden der vier betrachteten ï nicht.  

Tabelle 19 gibt eine ¦bersicht zu den auf den jeweiligen Gebrauchtwagenlabeln angegebenen 

Informationen. Da in NZ, UK und CH die Gebrauchtwagenlabel nahezu identisch mit dem Pkw-Label 

f¿r Neufahrzeuge sind, unterscheiden sich deren Angaben nicht signifikant voneinander. In den USA 

sind Neu- und Gebrauchtwagenlabel deutlich unterschiedlich aufgebaut. So werden f¿r Neuwagen 

neben den in Tabelle 19 aufgelisteten Informationen zusªtzlich folgende Angaben gemacht: 

Â Vergleich des Kraftstoffverbrauchs mit weiteren Fahrzeugen und potenzielle Einsparungen 

Â Geschªtzte jªhrliche Kraftstoffkosten 

Â Bewertung des Kraftstoffverbrauchs auf einer Skala von 1 bis 10 

Â Bewertung der CO2-Emissionen auf einer Skala von 1 bis 10. 

Â Bewertung der Feinstaub-Emissionen auf einer Skala von 1 bis 10. 
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Tabelle 19: ¦bersicht zu den Gebrauchtwagenlabeln in UK, USA, NZ und CH. Quelle: Eigene Darstellung. 

 Vereinigtes Kºnigreich (UK) Vereinigte Staaten (USA) Neuseeland (NZ) Schweiz (CH) 

Freiwillig/Verpflichtend Freiwillig Freiwillig Verpflichtend, sofern die Werte 

verf¿gbar sind 

Freiwillig 

Regelungsadressat (Gewerbliche) Verkªufer Verkªufer und Kªufer Verkªufer Verkªufer 

Genutzte Verbrauchswerte Neuwagenwerte Neuwagenwerte Â Neuwagenwerte Neuwagenwerte 

Angaben auf dem Hinweis Â Allgemeine Informationen 

o Marke 

o Modell 

Â Antriebsart 

Â Kraftstoff- bzw. 

Energieverbrauch 

Â CO2-Emissionen 

Â Farblich gekennzeichnetes 

Effizienzlabel 

Â Allgemeine Informationen 

o Marke 

o Modell 

Â Kraftstoff- bzw. 

Energieverbrauch 

Â CO2-AusstoÇ 

Â Stock-Foto des Fahrzeuges 

Â QR-Code 

 

Â Allgemeine Informationen 

o Marke 

o Modell 

Â Antriebsart 

Â Kraftstoff- bzw. 

Energieverbrauch 

Â ĂEnergy economy star ratingñ 

Â CO2-Emissionen 

Â ĂCarbon dioxide emissions star 

ratingñ 

Â Reichweite f¿r BEV und PHEV 

Â Jªhrliche Fahr-/Betriebskosten 

(14.000 km) 

Â Allgemeine Informationen 

o Marke 

o Modell 

o Leergewicht 

Â Antriebsart 

Â Verbrauch 

Â CO2-Emissionen 

Â Energieeffizienz 

 

 

Sonstiges  Unterschiedliche Pkw-Label f¿r  
Verbrenner, BEV und PHEV 

Unterschiedliche Pkw-Label f¿r  
Verbrenner, BEV und PHEV 
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5.2 #ÈÁÎÃÅÎ ÕÎÄ 2ÉÓÉËÅÎ ÅÉÎÅÓ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌÓ 

Der potenzielle Nutzen einer Gebrauchtwagenkennzeichnung wird nachfolgend anhand der 

Auswertung des Gebrauchtwagenmarktes, Erfahrungen mit dem UK-Gebrauchtwagenlabel und 

anhand von Stellungnahmen und Positionen von Marktakteuren analysiert. 

'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÍÁÒËÔ ÉÎ :ÁÈÌÅÎ 

Die Anzahl der in Deutschland verkauften Gebrauchtwagen wird durch das KBA anhand der 

sogenannten Besitzumschreibungen ermittelt. Eine Besitzumschreibung bezeichnet den Vorgang, 

dass ein bereits zugelassenes Fahrzeug auf eine andere Person umgemeldet wird. Die Anzahl der 

Besitzumschreibungen in Deutschland wird monatlich und jªhrlich erhoben. Das KBA wertet zudem 

die Anteile der Besitzumschreibungen durch Privatpersonen und Gewerbe aus, sowie die 

Besitzumschreibungen je Antriebsart, das Durchschnittsalter der umgeschriebenen Fahrzeuge, sowie 

den Anteil der unter zwei Jahre alten Fahrzeuge.  

Im Jahr 2023 lag die Anzahl der Pkw-Besitzumschreibungen bei 6,03 Millionen, was einen Zuwachs 

von +7 % gegen¿ber dem Vorjahr darstellt. Im Durchschnitt waren die Fahrzeuge bei der 

Besitzumschreibung 10,2 Jahre alt. Der Anteil der Fahrzeuge, die j¿nger als zwei Jahre waren, lag bei 

13,5 %. Der Anteil der Besitzumschreibungen durch Privatpersonen lag im Jahr 2023 bei 93,4 % und 

der Anteil der gewerblichen Umschreibungen bei zirka 6,6 % (400.000 Fahrzeuge). Der Erwerb von 

Gebrauchtfahrzeugen erfolgt ¿berwiegend ¿ber gewerbliche Hªndler. So erwerben rund 37 % der 

Gebrauchtwagenkªufer ihr Fahrzeug bei Markenhªndlern, 34 % bei freien Hªndlern und nur 29 % auf 

dem Privatmarkt (DAT, 2024).  

Die Zahl der Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Jahr 2023 belief sich im Vergleich dazu auf 

2,84 Millionen. Der Anteil der zu gewerblichen Zwecken erworbenen Neufahrzeugen war 

vergleichsweise hºher und lag bei 67,1 % (+12,4 % im Vergleich zu 2022), der Anteil der privat 

zugelassenen Fahrzeuge bei 32,8 % (-1,9 % im Vergleich zu 2022). Der Gebrauchtwagenmarkt ist 

damit mehr als doppelt so groÇ wie der Neuwagenmarkt und insbesondere f¿r Privatpersonen 

relevant, die mit einem Anteil von 93,4 % die Nachfrage nach gebrauchten Fahrzeugen dominieren.  

Eine Ausdehnung des Pkw-Labels auf den Gebrauchtwagenmarkt kºnnte die Reichweite des Pkw-

Labels in Bezug auf Verbraucher deshalb erheblich steigern.  

5ÍÆÒÁÇÅÅÒÇÅÂÎÉÓÓÅ ÚÕÍ 5+Ȥ'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌ 

Im November 2009 wurde in UK ein freiwilliges Gebrauchtwagenlabel durch die Initiative ĂLow Carbon 

Vehicle Partnership (LowCVP)ñ eingef¿hrt. Es handelt sich dabei um eine freiwillige Initiative, die mit 

Unterst¿tzung der ĂSociety of Motor Manufacturers and Tradersñ (SMMT), der ĂRetail Motor Industry 

Federationñ (RMIF) und des ĂDepartment for Transportñ (DfT) entwickelt wurde. 

 

In einem Bericht der LowCVP (2010) werden R¿ckmeldungen von Verbraucherinnen und 

Verbrauchern sowie Hªndlern ausgewertet. Um den Einfluss des Gebrauchtwagenlabels zu 

untersuchen, wurden 143 Personen befragt, die in den neun Monaten vor der Umfrage einen 

Gebrauchtwagen gekauft hatten. 57 % der Befragten gaben an, dass ihnen das Gebrauchtwagenlabel 
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bekannt war. 62 % der Befragten gaben an, dass sie an den Informationen auf dem Etikett interessiert 

wªren und dass diese ihre Kaufentscheidung beeinflussen w¿rden, wobei 25 % angaben, dass der 

Einfluss stark und 37 %, dass er eher gering wªre. Dar¿ber hinaus gaben insgesamt 48 % der 

Befragten an, dass die Verwendung des Gebrauchtwagenlabels ihren Gesamteindruck von einem 

Hªndler verbessern w¿rde.  

 

Im Rahmen einer Telefonumfrage wurden zudem auch Hªndler befragt, die das Gebrauchtwagenlabel 

eingef¿hrt haben. Alle teilnehmenden Hªndler gaben an, das Pkw-Label auf eine aktive Aufforderung 

des Fahrzeugherstellers eingef¿hrt zu haben. Grundsªtzlich bewerteten die teilnehmenden Hªndler 

das Gebrauchtwagenlabel als positiv. Die auf dem UK-Gebrauchtwagenlabel bereitgestellten 

Informationen wurden von Kundinnen und Kunden als relevant wahrgenommen. Hªndler gaben 

zudem an, dass das Label beim Verkauf von Fahrzeugen eine Rolle gespielt hªtte. Zudem hªtte der 

Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs aufgrund der Informationen auf dem Label beim Verkauf eine 

grºÇere Rolle gespielt.  

 

Die Ergebnisse des Berichts der LowCVP deuten darauf hin, dass das UK-Gebrauchtwagenlabel 

sowohl von den Verbraucherinnen und Verbrauchern als auch von den teilnehmenden Hªndlern als 

¿berwiegend positiv wahrgenommen und bef¿rwortet wurde. Aufgrund der relativ geringen Anzahl von 

befragten Personen und der im Bericht nicht klar dargelegten Methodik und Auswertung der 

Hªndlerbefragung, werden diese Ergebnisse nur schwache Indizien f¿r die Akzeptanz und den Nutzen 

der Gebrauchtwagenkennzeichnung gewertet. 

3ÔÅÌÌÕÎÇÎÁÈÍÅÎ ÕÎÄ 0ÏÓÉÔÉÏÎÅÎ ÚÕÍ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌ 

Im Rahmen der letzten Novellierung der Pkw-EnVKV wurden im Jahr 2023 Stellungnahmen von 

Verbªnden, Lªndern und Akteuren zur Novellierung der Pkw-EnVKV abgegeben. Nachfolgend werden 

Aussagen einiger Akteure zusammengefasst, die verschiedene Perspektiven auf die 

Gebrauchtwagenkennzeichnung abbilden:  

Deutsche Umwelthilfe: 

Bef¿rwortet ein Gebrauchtwagenlabel aus den folgenden Gr¿nden:  

Â Ausschluss des groÇen Gebrauchtwagenmarktes begrenze die Effektivitªt der 

Verbrauchskennzeichnung. 

Â Einbeziehung der Gebrauchtwagen stelle zudem einen zusªtzlichen Anreiz f¿r den Kauf von 

Neuwagen mit niedrigem Verbrauch dar, da dieses Merkmal bei einem Weiterverkauf des Fahrzeugs 

ber¿cksichtigt w¿rde. 

Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller: 

Hat Bedenken hinsichtlich der Datenverf¿gbarkeit f¿r ein Gebrauchtwagenlabel aus dem folgenden 

Grund:  

Â Die Datenverf¿gbarkeit bei gebrauchten Fahrzeugen sei beschrªnkt. Die Bedenken w¿rden umso 

stªrker relevant, je ªlter die Fahrzeuge sind. 

 

Bundesverbraucherhilfe: 

Bef¿rwortet ein freiwilliges Gebrauchtwagenlabel aus den folgenden Gr¿nden:  
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Â Durch ein Gebrauchtwagenlabel werde die Transparenz gefºrdert und die Verbraucherinnen und 

Verbraucher kºnnten besser informierte Entscheidungen treffen. 

Â Die Mºglichkeit, freiwillig eine Kennzeichnung vorzunehmen, biete Herstellern und Hªndlern eine 

Chance, zusªtzliche Informationen f¿r ihre Kunden bereitzustellen.  

Â Verbraucherinnen und Verbraucher hªtten jedoch in der Regel bereits Zugang zu den 

Verbrauchsinformationen von Gebrauchtwagen ¿ber die Verbrauchswerte in der 

Zulassungsbescheinigung. 

Â Zudem sei es wichtig, dass eine klare Kennzeichnung wie "Gebrauchtwagen" verwendet wird, um 

Missverstªndnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass Kunden den Status des Fahrzeugs 

eindeutig erkennen kºnnen.  

Bundesverband freier Kfz-Händler: 

Sprechen sich aus den folgenden Gr¿nden gegen ein Gebrauchtwagenlabel aus: 

Â Vergleichbarkeit der Verbrauchs- und Emissionswerte bei Gebrauchtwagen nicht gegeben.  

Â Bei den Verbrauchsangaben handle es sich um Laborwerte, die nur bedingt auf die tªgliche Nutzung 

unter schwankenden Bedingungen ¿bertragbar sind. 

Â Alterung und VerschleiÇ der Fahrzeuge kºnnten eine  nderung des Verbrauchs verursacht haben.  

Agora Verkehrswende16: 

Bef¿rwortet ein Gebrauchtwagenlabel aus den folgenden Gr¿nden:  

Â GroÇer Gebrauchtwagenmarkt, insbesondere bei privaten Autokªufen, d¿rfe nicht vernachlªssigt 

werden. 

Â Verbrauchinformationen sollten nicht nur exklusiv f¿r diejenigen, die sich einen Neuwagen leisten 

kºnnen, bereitgestellt werden.  

Â ĂWenn im Gebrauchtwagenmarkt stªrker auf Energieverbrauch und Kosteneffizienz geachtet wird, 

hªtte das auch Auswirkungen auf den Neuwagenmarktñ. 

:×ÉÓÃÈÅÎÆÁÚÉÔ  

Die Auswertung der jªhrlichen Besitzumschreibungen zeigt, dass die Reichweite des Pkw-Labels 

durch eine Ausweitung auf den Gebrauchtwagenmarkt erhºht werden kºnnte. Insgesamt werden in 

Deutschland auf dem Gebrauchtwagenmarkt jªhrlich in etwa doppelt so viele Fahrzeuge gehandelt 

wie Neuwagen verkauft werden. In der Studie Ăzur Vorbereitung der Novellierung der Pkw-EnVKVñ im 

Jahr 2017 im Auftrag des BMWK wird ebenfalls bereits auf die grºÇere Reichweite des Pkw-Labels 

durch eine Ausweitung auf den Gebrauchtwagenmarkt hingewiesen. Dar¿ber hinaus w¿rde sich ein 

Gebrauchtwagenlabel mºglicherweise auch auf den Neuwagenmarkt auswirken, indem schon beim 

Neuwagenkauf der mºglicherweise gesteigerte Wiederverkaufswert eines gebrauchten Fahrzeugs mit 

einer vorteilhaften CO2-Klasse ber¿cksichtigt wird.  

 

16 Die Stellungnahem von Agora Verkehrswende wurde nicht im Rahmen der Länder- und Verbändeanhörung abgegeben, sondern entstammt 
einem Blogbeitrag vom 31.Juli 2023 mit dem Titel ĂReform des Pkw-Labels: Fortschritte gehen noch nicht weit genug; abrufbar unter 
https://www.agora-verkehrswende.de/blog/reform-des-pkw-labels-fortschritte-gehen-noch-nicht-weit-genug/ñ. 
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Eine Auswertung des britischen Gebrauchtwagenlabel aus dem Jahr 2010 legt zudem nah, dass 

sowohl Verbraucherinnen und Verbraucher als auch Hªndler einen positiven Nutzen aus einer 

Gebrauchtwagenkennzeichnung ziehen kºnnen.  

Einige Akteure, die sich im Rahmen der Stellungnahmen zur Novellierung der Pkw-EnVKV zum 

Gebrauchtwagenlabel geªuÇert haben, bef¿rworten eine verpflichtende 

Gebrauchtwagenkennzeichnung. Bedenken hierzu wurden vor allem von den Adressaten der 

Verordnung (Hersteller- und Hªndlerverbªnde) mit Blick auf die Datenlage von Emissions- und 

Verbrauchswerten von Gebrauchtfahrzeugen geªuÇert.  

5.3 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÏÐÔÉÏÎÅÎ ÆİÒ ÅÉÎÅ +ÅÎÎÚÅÉÃÈÎÕÎÇ ÖÏÎ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎ 

Im folgenden Kapitel werden Regelungsoptionen bzw. verschiedene Umsetzungsvarianten einer 

Gebrauchtwagenkennzeichnung vorgestellt. Dazu werden zunªchst grundlegende Optionen zu den 

Regelungsadressaten des Pkw-Labels, zu einer Verpflichtung zur Verwendung des Pkw-Labels und 

zur Ausgestaltung des Hinweises aufgezeigt, die in Kombination sechs verschiedene 

Regelungsoptionen ergeben, welche in Abbildung 31 abgebildet sind.  

6ÅÒÐÆÌÉÃÈÔÅÎÄÅÓ ÏÄÅÒ ÆÒÅÉ×ÉÌÌÉÇÅÓ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌ 

Bei einer Kennzeichnungspflicht von Gebrauchtwagen wªren die Verkªufer ï analog zur Umsetzung 

des Neuwagenlabels ï beim Ausstellen eines Gebrauchtwagens zum Verkauf dazu verpflichtet, 

diesen mit einem Pkw-Label zu kennzeichnen. Im Falle eines freiwilligen Gebrauchtwagenlabels 

kºnnen Verkªufer entscheiden, ob sie dieses verwenden und ihren Kunden zur Verf¿gung stellen 

mºchten. Diese freiwillige Option entspricht der Umsetzung in der aktuellen Pkw-EnVKV.  

 

Bei einer verpflichteten Kennzeichnung von Gebrauchtwagen stellt sich zudem die Frage, ob die 

Kennzeichnungspflicht f¿r alle Fahrzeuge, unabhªngig von Alter und Laufleistung gelten kann, oder ob 

die Verpflichtung nur f¿r bestimmte Fahrzeuge gelten soll. Die Verf¿gbarkeit von Daten, sowie deren 

Richtigkeit und Vergleichbarkeit, spielen hierbei eine zentrale Rolle.  

2ÅÇÅÌÕÎÇÓÁÄÒÅÓÓÁÔÅÎ 

¦berlegungen zu den Regelungsadressaten des Pkw-Labels betreffen die Frage, wer das 

Gebrauchtwagenlabel erstellen soll. Die Erstellung durch Hersteller und Hªndler entspricht dabei dem 

derzeitigen Vorgehen f¿r Neuwagen. Der Hªndler nutzt hierzu ein Tool oder eine eigene 

Mustervorlage, um das Pkw-Label zu erstellen und ein Fahrzeug damit zu kennzeichnen. 

Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten die Informationen somit ¿ber den Hªndler, der als 

Vermittler fungiert.  

Ein Pkw-Label kann auch so konzipiert sein, dass auch Verbraucherinnen und Verbraucher in der 

Lage sind, das Pkw-Label selbst zu erstellen. Ein Beispiel hierf¿r ist die Umsetzung des EPA-Labels in 

den USA, welches Verbraucherinnen und Verbraucher ¿ber ein Tool auf einer behºrdlichen Website 

f¿r ein beliebiges Fahrzeug erstellen kºnnen. So beschaffen sie sich das Gebrauchtwagenlabel selbst 

und sind damit nicht auf den Hªndler als Vermittler angewiesen.  
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Die Ausweitung des Regelungsadressatenkreises auf Verbraucherinnen und Verbraucher kann die 

Reichweite des Gebrauchtwagenlabels steigern, insbesondere falls das Ausstellen des solchen f¿r 

Hªndler freiwillig ist. Im Falle einer Gebrauchtwagenkennzeichnung kªme noch hinzu, dass der Anteil 

zwischen Privatpersonen verkauften Pkw laut DAT (2024) bei 29 % der Gebrauchtwagenkªufe liegt, 

die ¿ber ein hªndler-orientiertes Label nicht adressiert w¿rden. 

!ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇ ÄÅÓ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌÓ 

F¿r die Gestaltung des Gebrauchtwagenlabels ergeben sich unterschiedliche Optionen. Eine 

Mºglichkeit stellt die analoge Anwendung des Neuwagenlabels dar, wie in der aktuell geltenden Pkw-

EnVKV mºglich. Hierbei ist einzig in der ¦berschrift dieser Pkw-Label aufzunehmen, dass es sich um 

Informationen zu einem gebrauchten Pkw handelt, um Verwechslungen mit Neuwagen 

auszuschlieÇen. Entsprechend werden f¿r Gebrauchtwagen bei dieser Umsetzungsvariante die 

gleichen Werte wie f¿r Neuwagen ausgewiesen. 

Eine andere Option stellt die Entwicklung eines eigenen Gebrauchtwagenlabels dar. Dieses kann sich 

in der Gestaltung und bei den enthaltenen Angaben am Neuwagenlabel orientiert oder auch klar 

abgrenzen.  

2ÅÇÅÌÕÎÇÓÏÐÔÉÏÎÅÎ ÆİÒ ÄÉÅ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎËÅÎÎÚÅÉÃÈÎÕÎÇ 

Auf Grundlage der zuvor dargestellten Optionen zur Umsetzung des Gebrauchtwagenlabels wurden 

sechs Regelungsoptionen entwickelt, die in der nachfolgenden Abbildung dargestellt werden. 

Abbildung 31: Regelungsoptionen f¿r die Gebrauchtwagenkennzeichnung. Quelle: Eigene 

Darstellung. 
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Die Option 3 entspricht der aktuellen Umsetzung in Ä 3 Abs. 4, S. 2 - 4 Pkw-EnVKV. Danach besteht 

die Mºglichkeit einer freiwilligen Kennzeichnung von Gebrauchtwagen durch Hªndler unter 

Verwendung der Musterlabel f¿r Neuwagen, wobei Hinweis und Aushang deutlich erkennbar mit der 

Information versehen werden m¿ssen, dass es sich um einen gebrauchten Personenkraftwagen 

handelt. Die Optionen 5 und 6, in denen Verbraucherinnen und Verbraucher das Pkw-Label erstellen 

kºnnen, sind mit den Optionen, in denen Fahrzeughªndler das Pkw-Label erstellen, kombinierbar.  

Nachfolgend werden Grundlagen ausgef¿hrt, die f¿r eine Bewertung der Regelungsoptionen relevant 

sind. Dies betrifft insbesondere die Datengrundlage f¿r Emissions- und Verbrauchsangaben von 

Gebrauchtwagen und die Identifizierung rechtlicher Risiken einer verpflichtenden 

Gebrauchtwagenkennzeichnung. 

5.4 %ÍÉÓÓÉÏÎÓȤ ÕÎÄ 6ÅÒÂÒÁÕÃÈÓÁÎÇÁÂÅÎ ÆİÒ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎ 

F¿r die Weiterentwicklung der Gebrauchtwagenkennzeichnung stellt sich die Frage, inwiefern 

Emissions- und Verbrauchsangaben f¿r Neufahrzeugen, die im Rahmen des WLTP-Pr¿fverfahrens 

festgestellt wurden, eine ausreichend zuverlªssige Angabe auf dem Gebrauchtwagenlabel darstellen. 

Zur Beantwortung dieser Fragen werden im folgenden Kapitel methodische Grundlagen zu Emissions- 

und Verbrauchsangaben von Gebrauchtwagen dargestellt. Dazu wird zunªchst untersucht, welche 

Faktoren den Energieverbrauch eines Fahrzeugs beeinflussen und inwiefern sich Alterung von 

Fahrzeugen auf den Verbrauch auswirkt. AnschlieÇend wird die Datengrundlage zu ¦berpr¿fungen 

von Emissions- und Verbrauchsangaben von Gebrauchtwagen ausgewertet. Ein Schwerpunkt wird 

dabei auf das In-Service-Conformity-Pr¿fverfahren (ISC) gelegt, welches seit dem Jahr 2024 eine 

behºrdliche ¦berpr¿fung von Emissions- und Verbrauchsangaben von Gebrauchtwagen auf dem 

Pr¿fstand vorsieht.  

5.4.1 %ÉÎÆÌÕÓÓÆÁËÔÏÒÅÎ ÁÕÆ %ÍÉÓÓÉÏÎÓȤ ÕÎÄ 6ÅÒÂÒÁÕÃÈÓ×ÅÒÔÅ 

Der Energieverbrauch eines Pkw wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Der Realverbrauch 

weicht dadurch trotz des realitªtsnªheren WLTP-Pr¿fverfahrens in der Regel sowohl bei Neu- als auch 

Gebrauchtfahrzeuge von Herstellerangaben ab. Einige zentrale Einflussfaktoren werden in den 

folgenden vier Kategorien zusammenfasst:  

 

1. Streckenprofil und Witterungsverhªltnisse: 

a) Streckenprofil: z.B. Stadt, Land, Autobahn, Topographie 

b) Witterungsverhªltnisse: Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit, etc.  

 

2. Fahrverhaltung und Nutzungsprofil 

a) Fahrverhalten: Anzahl und Intensitªt Beschleunigungs- und Bremsvorgªnge 

b) Nutzungsprofil: Z.B. Fahrzeugbeladung, Klimaanlage 

 

3. Verªnderungen am Fahrzeug 

a) Leistungssteigernde technische MaÇnahmen, wie bspw. Chip-Tuning 

b) Anbauteile und Anhªnger, die das Gewicht und die Aerodynamik verªndern 

c) Reifenart und Reifendruck 
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4. VerschleiÇ und Defekte 

a) Verschlissene Bauteile 

b) Defekte oder fehlstehende Bauteile, bspw. Auspuff, Luftfilter, schleifende Bremsen 

 

Das individuelle Fahr- und Nutzungsprofil hat einen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch, unabhªngig 

davon, ob ein Fahrzeug neu oder gebraucht ist. So erhºhen Fahrten mit hohen Geschwindigkeiten 

und Drehzahlen, beispielsweise auf der Autobahn, oder ein Fahrverhalten mit vielen Beschleunigungs- 

und Bremsvorgªngen den Verbrauch. Auch eine hohe Beladung und das Anschalten zusªtzlicher 

Energieverbraucher, wie bspw. einer Klimaanlage, erhºhen den Energieverbrauch eines Fahrzeugs. 

Den Realverbrauch von neu zugelassenen Fahrzeugen wertete die EU-Kommission anhand von 

OBFCM-Daten (On-Board-Fuel-Consumption-Monitoring) f¿r das Jahr 2021 in einem im Mªrz 2024 

verºffentlichten Bericht aus. Dabei wurde festgestellt, dass die Abweichung zwischen den 

Realverbrªuchen und den initialen Verbrauchsangaben (nach WLTP) f¿r Fahrzeuge mit Diesel- und 

Benzinmotoren im Jahr 2021 durchschnittlich 21,2 % betrug.  

Auch Verªnderungen und Anbauten am Fahrzeug, welche sich auf die Aerodynamik und das Gewicht 

auswirken, beeinflussen den Kraftstoffverbrauch, bspw. eine andere Bereifung, Dachboxen und 

Fahrradtrªger. F¿r eine potenzielle Weiterentwicklung der Kennzeichnung von Gebrauchtwagen 

m¿sste gepr¿ft werden, inwiefern Verªnderungen am Fahrzeug auf dem Gebrauchtwagenlabel 

gekennzeichnet werden kºnnen. 

F¿r die Angabe von Emissions- und Verbrauchswerten von gebrauchten Fahrzeugen ist zudem der 

Einflussfaktor VerschleiÇ interessant, da sich Gebrauchtfahrzeuge in diesem Punkt von Neuwagen 

unterscheiden. Die Laufleistung und das Alter eines Fahrzeuges dienen dabei als gelªufige 

Indikatoren f¿r den Nutzungsgrad und den mºglichen VerschleiÇ.  

%ÉÎÆÌÕÓÓ ÄÅÒ ,ÁÕÆÌÅÉÓÔÕÎÇ ÕÎÄ ÕÎÔÅÒÓÃÈÉÅÄÌÉÃÈÅÒ &ÁÈÒÐÒÏÆÉÌÅ ÁÕÆ %ÍÉÓÓÉÏÎÓȤ ÕÎÄ 6ÅÒÂÒÁÕÃÈÓ×ÅÒÔÅ 

Um Verªnderungen der Emissions- und Verbrauchswerte eines Fahrzeugs zu den Neuwagenwerten 

festzustellen, muss eine ¦berpr¿fung unter gleichen Testbedingung auf dem Pr¿fstand durchgef¿hrt 

werden. 

Eine Studie von Lim et al. (2018) untersucht die Emissionen- und den Kraftstoffverbrauch eines 

Testfahrzeugs bei steigender Laufleistung auf dem Pr¿fstand. Der CO2-AusstoÇ des Testfahrzeugs 

wurde bei Erreichen der Laufleistungen 0 km, 6.500 km 15.000 km und 30.000 km f¿r jeweils drei 

unterschiedliche Fahrprofile gemessen. Diese Fahrprofile umfassen einem Ăstªdtischen Fahrbetriebñ, 

ĂAutobahn- und LandstraÇenfahrtenñ und einen Fahrbetrieb mit Ăhªufigen Beschleunigungsvorgªngen 

und einer breiten Palette von Fahrbedingungenñ. 

Der geringste Verbrauch des Testfahrzeugs wurde bei 6.500 km Laufleistung gemessen, was dadurch 

erklªrt wird, dass der Motor sich in dieser Zeit erst Ăeinlªuftñ und dadurch effizienter wird. Bei 

Laufleistungen von 15.000 km und 30.000 km nehmen die gemessenen Kraftstoffverbrªuche wieder 

zu. Das deutet darauf hin, dass sich der mit einer steigenden Laufleistung einhergehende VerschleiÇ 

negativ auf den Verbrauch auswirkt. Die hºchste Abweichung im Verbrauch wird bei der Messung bei 

30.000 km f¿r den Fahrzyklus mit vielen Beschleunigungsvorgªngen gemessen. Der Mehrverbrauch 

liegt dabei bei +3,3 % gegen¿ber dem Wert bei 0 km Laufleistung und +6,3 % ¿ber dem Wert bei 
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6.500 km. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Abweichungen im Verbrauch bei steigender 

Laufleistung tendenziell zunehmen und dieser Effekt umso stªrker ausfªllt, desto mehr ein Fahrzeug 

beansprucht wird. 

In einer modellgest¿tzten Hochrechnung der Verbrauchswerte bis 100.000 km berechnen die Autoren 

dar¿ber hinaus mºgliche Verbrauchsabweichungen von +6,7 % im stªdtischen Betrieb und +11,5 % 

im Autobahnbetrieb im Vergleich zu dem Effizienzmaximum bei 6500 km Laufleistung. Diese Werte 

st¿tzen sich jedoch auf Berechnungen und nicht auf empirische Daten und basieren zudem nur auf 

Messdaten f¿r ein Fahrzeug. Daher werden diese Ergebnisse nur als schwache Indikation daf¿r 

gewertet, dass der Kraftstoffverbrauch mit weiter steigender Laufleistung in der entsprechenden 

GrºÇenordnung zunimmt. Abgesehen von der Untersuchung von Lim et. al (2018) wurden im Rahmen 

der vorliegenden Studie keine weiteren wissenschaftlichen ¦berpr¿fungen von Verbrauchs- und 

Emissionswerten von Gebrauchtwagen auf dem Pr¿fstand identifiziert. 

5.4.2 ­ÂÅÒÐÒİÆÕÎÇ ÖÏÎ %ÍÉÓÓÉÏÎÓȤ ÕÎÄ 6ÅÒÂÒÁÕÃÈÓ×ÅÒÔÅÎ ÉÍ 2ÁÈÍÅÎ ÄÅÓ )ÎȤ3ÅÒÖÉÃÅȤ

#ÏÎÆÏÒÍÉÔÙȤ0ÒİÆÖÅÒÆÁÈÒÅÎÓ ɉ)3#Ɋ 

Nachfolgend wird das In-Service-Conformity-Pr¿fverfahren (ISC) und dessen Bedeutung f¿r die 

¦berpr¿fung von Emissions- und Verbrauchsangaben gebrauchter Pkw beschrieben. Das ISC-

Verfahren wurde Ende 2023 durch zwei EU-Verordnungen konkretisiert, sodass beginnend im Jahr 

2024 erste ¦berpr¿fungen von Emissions- und Verbrauchsangaben durchgef¿hrt werden. Zum 

Zeitpunkt der dieser Untersuchung liegen jedoch noch keine Ergebnisse der ISC-Pr¿fungen zu 

Verbrauchswerten vor.  

Da die durch die ISC-Tests entstehende Datenbasis zu den Emissions- und Verbrauchswerten 

zuk¿nftig von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen im Kontext der Gebrauchtwagenkennzeichnung von 

groÇer Bedeutung sein kºnnte, werden im Folgenden der Stand der Gesetzgebung und einige 

Vorgaben zur Durchf¿hrung der Pr¿fungen erlªutert.  

%ÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 'ÅÓÅÔÚÅÓÇÒÕÎÄÌÁÇÅ 

GemªÇ Art. 13 der Verordnung 2019/631 hat die EU-Kommission im Jahr 2019 den 

Anwendungsbereich der ¦berpr¿fung von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen auch auf die CO2-

Emissions- und Verbrauchsangaben mit dem Ziel erweitert, die ¦bereinstimmung der initialen WLTP-

Werte stichprobenartig zu ¿berpr¿fen. Die EU-Kommission empfiehlt den durchf¿hrenden 

Typgenehmigungsbehºrden, die bereits praktizierte ¦berpr¿fung von Schadstoffemissionen mit der 

¦berpr¿fung der CO2-Emissions- und Verbrauchsangaben zu kombinieren, um den Pr¿faufwand und 

die Kosten mºglichst zu verringern. Die Pflicht zur ¦berpr¿fung der CO2-Emissions- und 

Verbrauchsangaben startet mit dem Jahr 2024. Die Einzelheiten des Verfahrens zur ¦berpr¿fung der 

CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte sind Ende 2023 von der EU-Kommission in delegierten 

Rechtsakten geregelt worden (EU-Verordnung 2023/2867 sowie 2023/2866). 

2ÅÐÒßÓÅÎÔÁÔÉÖÉÔßÔ ÄÅÒ 0ÒİÆÆÁÈÒÚÅÕÇÅ ÆİÒ ÄÉÅ 'ÅÓÁÍÔÆÌÏÔÔÅ 

Im Rahmen der ISC-Pr¿fungen werden nur stichprobenartig Fahrzeuge gepr¿ft, die nach bestimmten 

Vorgaben und Kriterien ausgewªhlt werden. Die Anzahl der gepr¿ften Fahrzeuge ist ein mºglicher 

Indikator f¿r die Reprªsentativitªt der Pr¿fergebnisse f¿r die gesamte Fahrzeugflotte.  



 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   ωυ 

5 Regelungsvorschläge für die Kennzeichnung und Klassifizierung von Gebrauchtwagen 

Nach den Vorgaben zur Auswahl von Fahrzeugfamilien wªhlt jede ausstellende 

Typgenehmigungsbehºrde jªhrlich eine Stichprobe von sogenannten Pr¿ffamilien aus, f¿r die sie eine 

Typgenehmigung erteilt hat. Folgende Vorgaben m¿ssen bei der Auswahl eingehalten werden:  

Â Die Auswahl muss mindestens eine Pr¿ffamilie pro Hersteller umfassen, f¿r welchen die 

ausstellende Typgenehmigungsbehºrde in den drei Kalenderjahren zuvor Typgenehmigungen erteilt 

hat.  

Â Mindestens 2 % aller Pr¿ffamilien, f¿r die in drei Kalenderjahren zuvor Typgenehmigungen erteilt 

worden sind, m¿ssen ¿berpr¿ft werden.   

Â Bei der Auswahl der Pr¿ffamilien m¿ssen Hinweise und Indizien ber¿cksichtigt werden, die darauf 

hindeuten, dass bestimme Fahrzeuge ihre WLTP-Werte mºglicherweise nicht einhalten. Das 

schlieÇt auch die Risikobewertung der EU-Kommission ein, welche u.a. auch OBFCM-Daten 

ber¿cksichtigt.   

Â Je ¿berpr¿fter Fahrzeugfamilie m¿ssen mindestens 3 bis 10 Fahrzeuge auf dem Pr¿fstand getestet 

werden.  

Die ¦berpr¿fung von mindestens 2% der Pr¿ffamilien wird eine umfangreiche Datengrundlage 

hinsichtlich der ¦bereinstimmung von CO2-Emissions und Verbrauchangaben liefern. Gleichzeitig ist 

festzustellen, dass die ¦berpr¿fung nur stichprobenhaft ist und die Ergebnisse nicht auf alle 

Fahrzeuge der zugelassenen Pkw-Flotte ¿bertragen werden kºnnen.   

,ÁÕÆÌÅÉÓÔÕÎÇ ÕÎÄ :ÕÌÁÓÓÕÎÇÓÄÁÕÅÒ ÄÅÒ 0ÒİÆÆÁÈÒÚÅÕÇÅ 

Die Vorgaben in der EU-Durchf¿hrungsverordnung 2023/2866 hinsichtlich der Laufleistung und 

Zulassungsdauer der Pr¿ffahrzeuge zeigen, bis zu welchen Grenzwerten eine ¦bereinstimmung von 

CO2-Emissions und Verbrauchswerten gebrauchter Fahrzeuge mit den initialen WLTP-Angaben im 

Rahmen der ISC-Pr¿fverfahren vorausgesetzt wird.  

Pr¿ffahrzeuge m¿ssen sich zunªchst in einem Zustand befinden, der reprªsentativ f¿r ein 

ordnungsgemªÇ gewartetes und genutztes Fahrzeug ist, und die Merkmale aufweisen, die in der 

¦bereinstimmungsbescheinigung angegeben sind. Es d¿rfen also keine Verªnderungen an den 

ausgewªhlten Fahrzeugen vorgenommen worden sein. 

Die Fahrzeuge m¿ssen zum Zeitpunkt der Auswahl eine Kilometerleistung zwischen 3.000 km und 

40.000 km aufweisen und das Datum der Erstzulassung darf nicht lªnger als zwei Jahre zur¿ckliegen. 

Sollte es nicht mºglich sein, eine ausreichende Zahl von entsprechenden Pr¿ffahrzeugen zu 

identifizieren, kºnnen auch Fahrzeuge mit einer Kilometerleistung bis zu 100.000 km und einer 

Zulassungszeit von bis zu f¿nf Jahren ausgewªhlt werden. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei 

den meisten Pr¿ffahrzeuge eher um junge gebrauchte Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistungen 

bis 40.000 km und einer Zulassungsdauer von weniger als zwei Jahren handeln wird.  

Entsprechend der vorgegebenen Grenzwerte geht die EU-Kommission davon aus, dass die initialen 

Emissions- und Verbrauchsangaben bei einem ordnungsgemªÇ gewarteten Fahrzeug auch bis 

100.000 km Laufleistung und 5 Jahre Zulassungsdauer eingehalten werden sollten. Diese Annahme 

setzt voraus, dass mindestens bis zum Erreichen dieser Grenzwerte keine signifikanten Erhºhungen 

des Verbrauchs stattfinden. 
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%ÒÇÅÂÎÉÓÓÅ ÄÅÒ )3#Ȥ0ÒİÆÕÎÇÅÎ 

Die Auswertung der ISC-Pr¿fergebnisse erfolgt analog zu den bisher verºffentlichten Berichten ¿ber 

die Schadstoffemissionen der ¿berpr¿ften Fahrzeugfamilien in einem Bericht, der die gemessen CO2-

Emissionen und die Energieverbrªuche und deren Bewertung aufbereitet. Ein erster Bericht soll bis 

zum 1. Mªrz 2025 durch die durchf¿hrenden Typgenehmigungsbehºrden verºffentlicht werden. Zum 

Zeitpunkt dieser Untersuchungen liegen daher keine Daten und Auswertungen der ISC-Pr¿fungen zu 

Emissions- und Verbrauchswerte vor.  

F¿r das Bestehen der ISC-Pr¿fungen m¿ssen die durchschnittlichen Messwerte einer Fahrzeugfamilie 

unter Ber¿cksichtigung eines Toleranzrahmens den initialen WLTP-Werten entsprechen. Der 

Toleranzrahmen ber¿cksichtigt die Standardabweichungen der Messergebnisse einzelner Fahrzeuge 

vom Mittelwert und reduziert sich bei zunehmender Zahl von Pr¿ffahrzeugen auf ein Minimum von 2 

% erlaubter Abweichung ab zehn gepr¿ften Fahrzeugen. Innerhalb der gepr¿ften Fahrzeugfamilien 

kºnnen einzelne Fahrzeuge die Grenzwerte ¿berschreiten, solange die Pr¿ffamilie im Mittel die 

Grenzwerte einhªlt.  

:×ÉÓÃÈÅÎÆÁÚÉÔ  

Da die ¦berpr¿fungen der CO2-Emissionen- und Verbrauchsangaben im Rahmen des ISC-

Pr¿fverfahren erst im Jahr 2024 starten, lagen zum Zeitpunkt dieser Studie noch keine Ergebnisse 

vor, die eine ¦bereinstimmung oder Abweichung der Werte von Gebrauchtwagen und Neufahrzeugen 

bestªtigen kºnnen. Die Datengrundlage zur ¦berpr¿fung von CO2-Emissions- und Verbrauchswerten 

gebrauchter Fahrzeuge wird sich mit den ISC-Pr¿fberichten in den kommenden Jahren jedoch 

verbessern und voraussichtlich zeigen, ob Fahrzeug auch bis 100.000 km Laufleistung und 5 Jahre 

Zulassungsdauer die initialen Angaben f¿r Neuwagen einhalten. Daraus kºnnten weitere Erkenntnisse 

f¿r die Aussagekraft der initialen WLTP-Werte auf einem mºglichen Gebrauchtwagenlabel hergeleitet 

werden.  

5.5 )ÄÅÎÔÉÆÉÚÉÅÒÕÎÇ ÒÅÃÈÔÌÉÃÈÅÒ 2ÉÓÉËÅÎ ÅÉÎÅÒ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔÆÁÈÒÚÅÕÇȤ+ÅÎÎÚÅÉÃÈÎÕÎÇ 

Im Hinblick auf die vorstehend erlªuterten Ausgestaltungsoptionen sollen in juristischer Hinsicht 

rechtliche Risiken einer Gebrauchtfahrzeug-Kennzeichnung aufgezeigt werden.  

Im Rahmen der Untersuchung ist dabei u.a. zu pr¿fen, welche rechtliche Qualitªt den Angaben nach 

ÄÄ 3 - 5 Pkw-EnVKV zukommt, inwieweit die Regelungsadressaten der Pkw-EnVKV (Hersteller und 

Hªndler) f¿r die im Hinweis ausgewiesenen Werte einstehen (kºnnen), inwieweit eine 

Kennzeichnungspflicht f¿r Gebrauchtfahrzeuge ¿berhaupt sinnvoll mºglich ist und welche juristischen 

Implikationen durch die Angaben auf einem Gebrauchtwagenlabel entstehen. Dabei werden relevante 

Anspruchsgrundlagen in den Blick genommen. 

Welche (vertraglichen) Auswirkungen die Pkw-EnVKV auf die Vermarktung von gebrauchten Pkw 

haben kºnnte, ist noch nicht abschlieÇend geklªrt.  

GemªÇ Ä 2 Abs. 1 Nr. 3 der geltenden Pkw-EnVKV ist ein Personenkraftwagen Ăgebrauchtñ, sofern er 

nicht neu i.S.d. Ä 2 Abs. 1 Nr. 2 Pkw-EnVKV ist. Aus dem Umkehrschluss folgt, dass ein Pkw als 

Ăgebrauchtñ im Sinne der Verordnung gilt, wenn er bereits zu einem anderen Zweck als dem des 
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Weiterverkaufs oder der Auslieferung verªuÇert worden ist, wovon auszugehen ist, wenn dessen 

Erstzulassung lªnger als acht Monate zur¿ckliegt, oder der Pkw eine Laufleistung von mehr als 1.000 

km hat (vgl. zu neuen Personenkraftwagen auch Art. 2 S. 1 Nr. 1 der Richtlinie 1999/94/EG). 

Ob die im standardisierten Pr¿fverfahren ermittelten CO2- und Kraftstoffverbrauchswerte, die ein 

Hersteller oder Hªndler nach ÄÄ 3 - 5 Pkw-EnVKV bei einem Neufahrzeugverkauf gemacht hat, bei 

einem spªteren Weiterverkauf fortwirken, ist ebenfalls eine offene Frage (Reinking/Eggert, Der 

Autokauf, 15. Aufl., 2024, Kapitel 27, Rn. 108), die ï soweit ersichtlich ï bislang noch nicht 

hºchstrichterlich entschieden ist. 

Jedenfalls birgt das Kaufvertragsrecht in Bezug auf die von der Pkw-EnVKV statuierten Informations- 

und Kennzeichnungspflichten von Herstellern und Hªndlern gewªhrleistungsrechtliche 

Haftungsrisiken, falls die auf dem Label angegebenen und im gesetzlichen Pr¿fverfahren ermittelten 

Verbrauchs- und Emissionswerte des jeweiligen Pkw (dort als Ăoffizieller Kraftstoffverbrauchñ bzw. 

Ăoffizielle spezifische CO2-Emissionenñ bezeichnet), im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Tests, 

namentlich im WLTP (vgl. Ä 3 Abs. 4 S. 3 Pkw-EnVKV), nicht reproduzierbar sind und von den initial 

angegebenen negativ nach oben abweichen (5.5.1 und 5.5.2).  

Wie die Regelung in Anlage 1, A. Abschnitt I, Nr. 5 lit. c) zu Ä 3 Abs. 1 Nr. 1 Pkw-EnVKV a.F. (Fassung 

vom 19.06.2020) dokumentierte, wonach zumindest auf dem Hinweis und Aushang klargestellt 

werden konnte, dass sich Ă[d]ie Angaben [é] nicht auf ein einzelnes Fahrzeug [beziehen] und [é] 

nicht Bestandteil des Angebots [sind], sondern [é] allein Vergleichszwecken zwischen den 

verschiedenen Fahrzeugtypen [dienen]ò, hatte der Verordnungsgeber Haftungsrisiken f¿r die Hªndler 

in der Vergangenheit bereits erkannt und adressiert. Die neue Pkw-EnVKV ist hingegen ohne diese 

Regelung in Kraft getreten. 

Neben vertraglichen Anspr¿chen der Kªufer kommen vorvertragliche (dazu 5.5.3), 

bereicherungsrechtliche (dazu 5.5.4) oder deliktische Anspr¿che (dazu 5.5.6) in Betracht, die es 

ebenfalls zu pr¿fen und zu bewerten gilt. 

Hierzu im Einzelnen: 

5.5.1 !ÎÓÐÒİÃÈÅ ÁÕÓ 3ÁÃÈÍßÎÇÅÌÈÁÆÔÕÎÇ ÎÁÃÈ ɘ τστ ÉȢ6ȢÍȢ ɘ τσχ "'"  

Soweit die angebotenen Gebrauchtfahrzeuge die auf dem Label oder Aushang angegebenen Werte 

zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen, etwa infolge des weiteren Alterungsprozesses nicht 

einhalten, kºnnte ein Sachmangel i.S.d. Ä 434 BGB vorliegen (dazu sogleich) und vertragliche 

Anspr¿che der Kªufer nach Gewªhrleistungsrecht begr¿nden.  

In der Regel besteht zwischen dem Eigent¿mer eines Kraftfahrzeugs und dem Hersteller kein 

Kaufvertrag, weil das Fahrzeug entweder vom (Vertrags-)Hªndler oder von einem sonstigen Dritten 

erworben wird. Gleichwohl kºnnen in den hier relevanten Fªllen Gewªhrleistungsanspr¿che gegen 

den Verkªufer/Hªndler bestehen. 
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5.5.1.1 3ÁÃÈÍÁÎÇÅÌ 

Ä 434 BGB definiert, wann eine Sache von Sachmªngeln frei ist und ermºglicht, durch einen 

Umkehrschluss festzustellen, wann ein Sachmangel vorliegt.  

Eine Sache ist nach Ä 434 Abs. 1 BGB frei von Sachmªngeln, wenn sie bei Gefahr¿bergang i.S.d. 

ÄÄ 446, 447 BGB  

Â den subjektiven Anforderungen des Ä 434 Abs. 2 BGB,  

Â den objektiven Anforderungen des Ä 434 Abs. 3 BGB und  

Â den Montageanforderungen des Ä 434 Abs. 4 BGB  

entspricht.  

In diesem Zusammenhang stellt sich daher die Frage nach der rechtlichen Qualitªt und Relevanz der 

dem potenziellen Kªufer seitens Hªndler und Hersteller ¿ber den Kraftstoffverbrauch und die CO2-

Emissionen des jeweiligen Pkw zur Verf¿gung gestellten Angaben/Informationen.  

Klªrungsbed¿rftig ist, ob es sich bei den Pflichtangaben gemªÇ ÄÄ 3 - 5 Pkw-EnVKV lediglich um 

Ăunverbindliche Informationenñ ausschlieÇlich zu Vergleichszwecken handelt, oder ob die 

Pflichtangaben f¿r das jeweilige Fahrzeug sogar zum Bestandteil des Angebots werden, weil sie eine 

Ăvereinbarte Beschaffenheitñ i.S.d. Ä 434 Abs. 2 Nr. 1 BGB oder aber eine Ăºffentliche  uÇerungñ ¿ber 

die gewºhnliche Beschaffenheit des Fahrzeugs i.S.d. Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BGB sind.  

In letzteren beiden Fªllen wªre eine Abweichung der Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte im 

Rahmen des gesetzlich vorgesehenen Pr¿fverfahrens von den auf dem Label angegebenen Werten 

unter Umstªnden als Sachmangel anzusehen. 

5.5.1.2 2ÅÃÈÔÌÉÃÈÅ 1ÕÁÌÉÔßÔ ÕÎÄ 2ÅÌÅÖÁÎÚ ÄÅÒ 0ÆÌÉÃÈÔÁÎÇÁÂÅÎ ÎÁÃÈ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6 

Regelungsadressaten der geltenden Pkw-EnVKV sind nach Ä 1 Abs. 1 Pkw-EnVKV Hersteller und 

Hªndler von neuen Personenkraftwagen (wobei eine potenzielle Einbeziehung von 

Gebrauchtwagenhªndlern ï wie vorstehend ausgef¿hrt ï perspektivisch erwogen wird, vgl. Ä 11 

Abs. 1 Nr. 3 Pkw-EnVKV sowie Erwªgungsgrund 6 der Richtlinie 1999/94/EG). Aktuell besteht die 

Option zur freiwilligen Kennzeichnung von Gebrauchtwagen gem. Ä 3 Abs. 4 Nr. 1 Pkw-EnVKV. 

GemªÇ der Legaldefinition in Ä 2 Abs. 1 Nr. 9 Pkw-EnVKV ist ĂHerstellerñ im Sinne der Verordnung, 

der in der EG-¦bereinstimmungsbescheinigung genannte Hersteller von Automobilen oder dessen 

bevollmªchtigter Vertreter, wenn dieser Hersteller nicht in Deutschland ansªssig ist. 

Ein Hªndler ist ausweislich Ä 2 Abs. 1 Nr. 10 Pkw-EnVKV jede Person, die gewerblich 

Personenkraftwagen ausstellt oder zum Kauf, zur Langzeitmiete oder zum Leasing anbietet. 

Durch die Pkw-EnVKV werden die Hersteller und Neuwagenhªndler u.a. verpflichtet, umfangreiche 

Angaben ¿ber den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen, die Kraftfahrzeugsteuer und ggf. den 

Stromverbrauch der von ihnen hergestellten, zum Verkauf, zur Langzeitmiete oder zum Leasing 

angebotenen bzw. beworbenen Kraftfahrzeuge zu machen.  
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Die Details der nach ÄÄ 3 ï 5 Pkw-EnVKV zu machenden Angaben und die Anforderungen an deren 

Aufmachung sind in den Anlagen 1 ï 4 zur Pkw-EnVKV im Einzelnen geregelt.  

+ÅÉÎÅ ÕÎÖÅÒÂÉÎÄÌÉÃÈÅ )ÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 

Der Umstand, dass eine Verwendung von Angaben, Zeichen oder Symbolen, die bei Kundinnen und 

Kunden oder Werbeempfªngern zu Verwechslung f¿hren kºnnen, nach Ä 6 Pkw-EnVKV ausdr¿cklich 

verboten ist und VerstºÇe gegen ÄÄ 3 ï 6 Pkw-EnVKV gemªÇ Ä 7 S. 1 Pkw-EnVKV i.V.m. Ä 15 Abs. 1 

Nr. 1 und Abs. 2 Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz (EnVKG) als Ordnungswidrigkeiten mit 

einer GeldbuÇe bis zu 50.000 Euro geahndet werden (kºnnen), spricht daf¿r, dass den Angaben nach 

der Pkw-EnVKV keinesfalls lediglich der Charakter einer Ăunverbindlichen Informationñ zukommt.  

Dies folgt auch aus der zugrundeliegenden EU-Richtlinie. So hªlt Art. 11 der Richtlinie 1999/94/EG die 

Mitgliedstaaten ausdr¿cklich dazu an, wirksame, verhªltnismªÇige und abschreckende Sanktionen f¿r 

VerstºÇe gegen deren nationale Umsetzungsakte festzulegen. In diesem Sinne spricht Ä 1 Pkw-

EnVKV ausdr¿cklich auch von einer ĂKennzeichnungspflichtñ. 

F¿r den verbindlichen, verlªsslichen Charakter der mitzuteilenden Verbrauchs- bzw. Emissionswerte 

auf dem Pkw-Label spricht ¿berdies auch der Umstand, dass auf offizielle Unterlagen (z.B. die EG-

Typgenehmigung oder amtliche Messergebnisse) sowie die Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) 

(vgl. Anlage 1, Teil I Nr. 10 Pkw-EnVKV) referenziert wird. In der Begr¿ndung zum Entwurf der Pkw-

EnVKV, Stand 24.10.2023 (dort, S. 37) sowie zur Verordnung (BR-Drs. 657/23, S. 32 f.), heiÇt es 

hierzu, dass  

Ă[é] Verbraucherinnen und Verbraucher [durch die  nderungen] in die Lage versetzt [werden 

sollen], sich ¿ber wichtige Energieverbrauchs- und Emissionsdaten sowie die elektrische 

Reichweite und die jªhrlichen Energiekosten neuer Personenkraftwagen zu informieren. Die 

dieser Information zugrundeliegenden Daten stammen ganz ¿berwiegend aus offiziellen 

Unterlagen zur Typgenehmigung neuer Personenkraftwagen und kºnnen deshalb auch mit 

vergleichsweise geringem Aufwand nachgepr¿ft werden. Die Angaben zu den Verbrauchs- und 

Emissionsdaten beruhen auf den amtlichen Messergebnissen mit dem neuen, realitªtsnªheren 

WLTP-Pr¿fverfahren.ñ 

F¿r die in der EU-¦bereinstimmungsbescheinigung (CoC-Papier) enthaltenen Verbrauchsangaben ist 

bereits anerkannt, dass diese als Ăºffentliche  uÇerungñ i.S.d. Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB 

angesehen werden kºnnen. 

Somit bleibt festzuhalten, dass die Angaben zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO2-Emissionen von 

Pkw nach der Pkw-EnVKV rechtlich verbindlich und durch GeldbuÇen bei VerstºÇen gesch¿tzt sind. 

Klar gestellt ist damit, dass es sich keinesfalls um lediglich unverbindliche Informationen handelt.  

"ÅÓÃÈÁÆÆÅÎÈÅÉÔÓÖÅÒÅÉÎÂÁÒÕÎÇ ÖÓȢ ĘÆÆÅÎÔÌÉÃÈÅ ?ÕħÅÒÕÎÇ  

Im Folgenden ist sodann nªher zu untersuchen, ob die Angaben auf dem Pkw-Label als 

Beschaffenheitsvereinbarung (Ä 434 Abs. 2 Nr. 1 BGB) oder Ăºffentliche  uÇerungñ (Ä 434 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 lit. b) BGB) anzusehen sind.  
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Die Begrifflichkeiten "Beschaffenheitsvereinbarung" und "ºffentliche  uÇerung" beziehen sich auf 

unterschiedliche Aspekte im Kaufrecht, insbesondere im Hinblick auf die Soll-Beschaffenheit einer 

Kaufsache. 

Eine Beschaffenheitsvereinbarung ist eine ausdr¿ckliche oder konkludente Vereinbarung zwischen 

Kªufer und Verkªufer ¿ber die Eigenschaften der Kaufsache. Sie definiert die Soll-Beschaffenheit der 

Ware und ist maÇgeblich daf¿r, ob die Sache frei von Sachmªngeln ist. 

Die vereinbarte Beschaffenheit kann sich auf physische Merkmale, Funktionsweisen, 

Verwendungsmºglichkeiten oder andere Eigenschaften beziehen. Eine Beschaffenheitsvereinbarung 

ist Teil des Kaufvertrags und wird individuell zwischen den Vertragsparteien ausgehandelt oder ist 

in der Produktbeschreibung explizit erwªhnt. 

Eine ºffentliche  uÇerung ist eine Angabe des Verkªufers, des Herstellers oder eines ihrer Gehilfen, 

die gegen¿ber der ¥ffentlichkeit gemacht wird, beispielsweise in der Werbung, auf Etiketten oder in 

Produktbeschreibungen. Diese  uÇerungen beziehen sich auf bestimmte Eigenschaften der Sache 

und kºnnen die Erwartungen des Kªufers an die Beschaffenheit der Ware beeinflussen. 

¥ffentliche  uÇerungen sind nicht notwendigerweise Teil des Kaufvertrags, aber sie kºnnen die Soll-

Beschaffenheit beeinflussen, wenn der Kªufer sie bei seiner Kaufentscheidung ber¿cksichtigt hat. Der 

Verkªufer kann sich gemªÇ Ä 434 Abs. 3 S. 2 BGB von der Haftung f¿r ºffentliche  uÇerungen 

entbinden, wenn er nachweisen kann, dass er die  uÇerung nicht kannte und auch nicht kennen 

musste, sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleicher Weise berichtigt war oder die 

Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte. 

Zusammengefasst: Eine Beschaffenheitsvereinbarung ist eine direkte Vereinbarung zwischen Kªufer 

und Verkªufer ¿ber die Eigenschaften der Sache, wªhrend eine ºffentliche  uÇerung Informationen 

¿ber die Sache darstellt, die in der ¥ffentlichkeit verbreitet werden und die Erwartungen des Kªufers 

prªgen kºnnen, aber nicht zwangslªufig Teil des Vertrags sind. Der wesentliche Unterschied liegt also 

darin, dass Beschaffenheitsvereinbarungen konkret und vertragsspezifisch, wohingegen ºffentliche 

 uÇerungen allgemeiner Natur sind und nicht notwendigerweise in direktem Zusammenhang mit dem 

einzelnen Kaufvertrag stehen. ¥ffentliche  uÇerungen kºnnen jedoch die Erwartungen an die 

Beschaffenheit der Sache prªgen und somit indirekt Einfluss auf den Kaufvertrag nehmen. 

Angaben von am Vertrag nicht beteiligten Dritten, insbesondere auch solche des Herstellers, kºnnen 

zu einer entsprechenden Beschaffenheitsvereinbarung i.S.d. Ä 434 Abs. 2 Nr. 1 BGB f¿hren.  

Zusatzlose uneingeschrªnkte Informationen ¿ber technische Daten kºnnen, sofern sie Gegenstand 

der Vertragsverhandlungen waren, im Kaufvertrag enthalten oder in diesen einbezogen sind, trotz der 

Informationsabhªngigkeit des Vertragshªndlers von seinem Hersteller als 

Beschaffenheitsvereinbarung zu qualifizieren sein.  

Ob im Einzelfall eine Beschaffenheitsvereinbarung ¿ber Eigenschaften des Gebrauchtfahrzeugs oder 

eine Mangelhaftigkeit aufgrund berechtigter Erwartungen, insbesondere aufgrund Ăºffentliche[r] 

 uÇerungenñ i.S.d. Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB zu bejahen ist, kann von entscheidender 

Bedeutung sein, da  
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Â (i.) sich Beschaffenheitsvereinbarungen gegen¿ber Freizeichnungsklauseln, d.h., vertraglichen 

Vereinbarungen, durch die ein Vertragspartner seine Haftung einschrªnkt oder ausschlieÇt, 

durchsetzen,  

Â (ii.) der Bruch einer Beschaffenheitsvereinbarung eine Erheblichkeit i.S.d. ÄÄ 323 Abs. 5 S. 2, 281 

Abs. 1 S. 3 BGB indiziert und  

Â (iii.) bei einem VerstoÇ gegen eine Beschaffenheitsvereinbarung die f¿r Schadensersatzanspr¿che 

notwendige Pflichtverletzung gemªÇ ÄÄ 280 Abs. 1 S. 2, 311a Abs. 2 S. 2 BGB widerleglich vermutet 

wird.  

Damit sind R¿cktritt und Schadensersatzanspr¿che (statt der Leistung) mºglich. Entscheidend f¿r die 

Abgrenzung von einer Beschaffenheitsvereinbarung zur ºffentlichen  uÇerung ist jedoch die Sicht der 

Kundinnen und Kunden. Es gelten insoweit die ÄÄ 133, 157 BGB und die Lehre vom 

ĂEmpfªngerhorizontò empfangsbed¿rftiger Willenserklªrungen. 

Ob und inwieweit das Thema ĂVerbrauchñ im Rahmen der Vertragsverhandlungen eine Rolle gespielt 

hat, wird sich naturgemªÇ nachtrªglich nur schwer aufklªren lassen. Ausdr¿ckliche Bezugnahmen auf 

verbrauchsorientierte oder technische Produktangaben in Prospekten sind in den 

Vertragsdokumenten eher selten anzutreffen. Beim Kauf eines Pkw vom Hªndler kann danach nur 

aufgrund besonderer Umstªnde angenommen werden, dass Angaben des Herstellers ï als eines am 

Kaufvertrag nicht beteiligten Dritten ï ¿ber Eigenschaften des Fahrzeugs zu einer entsprechenden 

Beschaffenheitsvereinbarung f¿hren. Im Regelfall wird dies nicht der Fall sein (vgl. OLG Schleswig, 

Urteil vom 15.12.2004 ï 9 U 120/03, BeckRS 2007, 10141 Rn. 2 (Vorinstanz zu BGH, Beschluss vom 

08.05.2007 ï VIII ZR 19/05 ï (zitiert nach juris)) zu einem von einem Autohausmitarbeiter vor 

Bestellung ausgehªndigtem Prospekt). 

Bei der klassischen Konstellation ĂNeuwagenkauf vom Hªndlerñ stellen die technischen 

Produktangaben der Hersteller/Importeure in deren Prospekten, technischen Datenblªttern oder 

Betriebsanleitungen ï also Kennzeichnungen (Leistungen, MaÇe, Gewichte o. .) ï in der Regel 

ºffentliche  uÇerungen der Hersteller und gewerblichen Hªndler ¿ber die gewºhnliche Beschaffenheit 

der Fahrzeuge dar, so dass jedenfalls Ä 434 Abs. 1 S. 3 BGB a.F. bzw. in Neufªllen Ä 434 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 BGB n.F. anwendbar ist (Reinking/Eggert, Der Autokauf, 15. Aufl. 2024, Kapitel, 27 Rn. 108). 

So sind die Angaben zum Kraftstoffverbrauch und zu den CO2-Emissionen sowohl Ăºffentlichñ i.S.d. 

Ä 434 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 lit. b) BGB n.F., weil sie sich an eine Vielzahl von Personen richten, als auch 

dem Verkªufer/Hªndler zurechenbar, weil sie von einer der gesetzlich genannten Quellen, nªmlich 

den Herstellern, stammen.  

Bislang lieÇ die Rechtsprechung daher nicht selten dahinstehen, ob und inwieweit Prospektangaben 

oder andere ºffentliche  uÇerungen oder Kennzeichnungen des Herstellers, etwa in Betriebs- oder 

Bedienungsanleitungen oder auf seiner Homepage in den Vertrag Einzug gefunden haben. Die 

Judikatur greift in diesen Fªllen im Zweifel auf die Fallgruppe der ºffentlichen  uÇerung ¿ber die 

gewºhnliche Beschaffenheit, Ä 434 Abs. 1 S. 3 BGB a.F. bzw. Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BGB n.F., 

zur¿ck.  

Dies hat, anders als bei einer vertraglichen Beschaffenheit, zur Folge, dass ein Sachmangel nicht 

zugleich auch eine Pflichtverletzung i.S.d. Ä 280 Abs. 1 BGB bzw. deren Erheblichkeit impliziert.  
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Dies erscheint auch als sachgerecht, da der Hersteller ï wie auch beim Gebrauchtwagenkauf ï meist 

nicht mit dem Verkªufer identisch ist.  

Um diesbez¿glichen Einordnungsschwierigkeiten vorzubeugen, hatte der Verordnungsgeber im Text 

des Hinweises am Pkw nach Ä 3 Abs. 1 Nr. 1 Pkw-EnVKV a.F. (Fassung vom 19.06.2020) und im 

Aushang am Verkaufsort nach Ä 3 Abs. 1 Nr. 2 Pkw-EnVKV a.F. (Fassung vom 19.06.2020) den 

klarstellenden Zusatz zugelassen (vgl. insoweit Anlage 1, A. Abschnitt I, Nr. 5 lit. c)), dass sich  

Ă[d]ie Angaben [é] nicht auf ein einzelnes Fahrzeug [beziehen] und [é] nicht Bestandteil des 

Angebots [sind], sondern [é] allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen 

Fahrzeugtypen [dienen]ò.  

Nicht vorgesehen hatte der Verordnungsgeber entsprechende Klarstellungen auch im Leitfaden oder 

Werbematerial. Die Regelung in Anlage 1, Abschnitt 1 Nr. 5 lit. c) Pkw-EnVKV a.F. wurde im Zuge der 

Novellierung jedoch gestrichen. Sie ist in der geltenden Pkw-EnVKV nicht mehr enthalten. 

Dies erscheint auch sachgerecht, weil der Verkªufer/Hªndler nach geltendem Schuldrecht (Ä 434 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB) auch f¿r ºffentliche  uÇerungen von sich selbst oder Dritten (z.B. dem 

Hersteller) haften kann, ohne dass durch diese  uÇerungen veranlasste Erwartungen des Kªufers 

¿ber eine bestimmte Beschaffenheit des Kaufgegenstands explizit Bestandteil des Vertrags zwischen 

Kªufer und Verkªufer (Hªndler) werden m¿ssen.  

Ob eine solche Klarstellung richtlinienkonform und mit Ä 6 Pkw-EnVKV vereinbar ist, wird zuweilen im 

Schrifttum kontrovers diskutiert, da sie die effektive Durchsetzung sowohl der Richtlinie 1999/94/EG 

als auch der Verbrauchsg¿terkaufrichtlinie 1999/44/EG reduziert und in Frage stellt, auch wenn sie bei 

Verbraucherinnen und Verbrauchern mºglicherweise nicht zu Verwechslungen zu f¿hren mag (M. 

Schmidt, NJW 2005, 331 f.; Reinking/Eggert, Der Autokauf, 15. Aufl. 2024, Kapitel 7, Rn. 239 ff.). Eine 

hºchstrichterliche Entscheidung hierzu existiert bislang nicht und auch der Gesetzgeber hat im 

Rahmen neuen Schuldrechts diesbez¿glich keine Klarheit geschaffen. Die untergerichtliche 

Rechtsprechung behandelte Kªuferinnen und Kªufer, die ¿ber die wahre Bedeutung und Tragweite 

der Zusatzinformationen nach MaÇgabe der Hinweise in Anlage 1, A. Abschnitt I, Nr. 5 lit. c) Pkw-

EnVKV a.F. (Fassung vom 19.06.2020) nicht gezielt aufgeklªrt worden sind, teilweise im Ergebnis so, 

als gªbe es diese Informationen nicht. Die darin enthaltenen Einschrªnkungen, f¿r manche lediglich 

ĂKlarstellungenñ, blieben bei Bestimmung der ĂSoll-Beschaffenheitñ und f¿r die Feststellung eines 

etwaigen Sachmangels auÇer Betracht (vgl. LG Wiesbaden, Urteil vom 30.12.2010, 3 O 208/09 ï 

(Porsche Cayenne), Rn. 39 ff. (zitiert nach juris)). Selbst im Fall vorheriger Kenntnis der Hinweise in 

Anlage 1, A. Abschnitt I, Nr. 5 lit. c) Pkw-EnVKV a.F. (Fassung vom 19.06.2020) lieÇ das Landgericht 

Stuttgart diese als Ăbeabsichtigten Haftungsausschlussñ nicht gelten (vgl. LG Stuttgart, Urteil vom 

22.06.2007, 8 O 180/06 -, DAR 2009, 149 (150)).  

Somit bleibt festzuhalten, dass die Verbrauchsangaben auf dem Label nach neuem Schuldrecht 

jedenfalls als Ăºffentliche  uÇerungen, die [é] insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett, 

abgegeben wurdenñ (vgl. Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB), einzuordnen sind und als objektive 

Anforderungen, die die Erwartungshaltung des Kªufers/der Kªuferin mitgeprªgt haben, eine 

Mangelhaftigkeit begr¿nden kºnnen, ohne dass sie explizit Bestandteil des Vertrags geworden sein 

m¿ssen. 

5.5.1.2.1 %Ô×ÁÉÇÅ &ÏÒÔ×ÉÒËÕÎÇ ÄÅÒ (ÅÒÓÔÅÌÌÅÒÁÎÇÁÂÅÎ ÂÅÉÍ 6ÅÒËÁÕÆ ÁÌÓ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎ 
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In Bezug auf die von der Pkw-EnVKV statuierten Informations- und Kennzeichnungspflichten von 

Herstellern und Hªndlern birgt insbesondere Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB f¿r die 

Verkªufer/Hªndler ein Risiko, da sie f¿r Ăfremdeñ Verbrauchangaben einstehen. Dort wird geregelt, 

wann eine Sache ohne eine vertragliche Vereinbarung die ¿bliche Beschaffenheit aufweist. Dies ist 

der Fall, sofern (i) die Beschaffenheit bei Sachen derselben Art ¿blich ist und (ii) der Kªufer diese 

Beschaffenheit unter Ber¿cksichtigung von ºffentlichen  uÇerungen, die von dem Verkªufer oder 

einem anderen Glied der Vertragskette abgegeben wurden, erwarten kann.  

Damit begr¿ndet der Haftungstatbestand des Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB eine Einstandspflicht 

des Verkªufers (auch des privaten) f¿r Erklªrungen Dritter in der Vertragskette. Glieder der 

Vertragskette i.S.d. Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB sind nicht nur der Hersteller des Endprodukts, 

sondern auch der ĂQuasi-Herstellerñ, Importeur oder Zwischenhªndler.  

Dieses Risiko besteht, soweit es um Verbrauchs- bzw. Emissionswerte f¿r Gebrauchtwagen geht, 

umso mehr, falls mºgliche  nderungen der Verbrauchswerte und der Emissionen, die auf den Zustand 

und VerschleiÇ zur¿ckzuf¿hren sind, in einem Gebrauchtwagenlabel nicht hinreichend ber¿cksichtigt 

werden kºnnen, indem dort weiterhin die Angaben der Neuwagen gemacht werden. 

Dass ein Vertragshªndler sich ºffentliche  uÇerungen seines eigenen Herstellers zu eigen macht, 

selbst damit wirbt oder sie unter Umstªnden sogar in das konkrete Verkaufsgesprªch einf¿hrt (z.B. 

¿ber einen Prospekt) ist im Neuwagenhandel ein alltªglicher Vorgang. Im Neuwagen-Sektor erstellen 

die Hersteller und Importeure die Muster f¿r die Hªndlerwerbung, z.B. Zeitungsinserate und auch das 

Prospektmaterial. Im Innenverhªltnis gegen¿ber dem Hªndler ¿bernehmen sie daher auch die 

Verantwortung f¿r die darin enthaltenen Ăºffentlichen  uÇerungenñ und Verbrauchsangaben und 

stellen sie insoweit von einer Haftung frei. Zumeist erfolgt dies in der Praxis auf Grundlage 

privatautonomer Vereinbarungen.  

Dieser Ausgleich von Regressanspr¿chen im Innenverhªltnis zwischen Hersteller und Hªndler 

funktioniert im Falle der Verbrauchskennzeichnung f¿r gebrauchte Pkw in der Praxis aufgrund der 

starken Marktposition der Hersteller innerhalb der Lieferkette faktisch nicht.  

Da sich die Angaben auf dem Pkw-Label oder Werbeaussagen der Hersteller/Importeure immer nur 

auf neue Personenkraftwagen und die in der ¦bereinstimmungsbescheinigung zugrunde gelegten 

Verbrauchs- bzw. Emissionswerte beziehen (vgl. die Begr¿ndung zum Entwurf der Pkw-EnVKV, Stand 

24.10.2023, (dort, S. 37)), stellt sich mit Blick auf einen spªteren Verkauf als Gebrauchtwagen vor 

allem die Frage der Fortwirkung der Herstellerangaben, da sich Verbrauchswerte infolge des Zustands 

und Alterungsprozesses des Fahrzeugs verªndern kºnnen und eine ĂNachpr¿fungñ der WLTP-Werte 

von einzelnen Gebrauchtfahrzeugen auf dem Rollpr¿fstand/im RDE-Testverfahren nicht mehr erfolgt 

und f¿r die Verkªufer/Hªndler auch zu zeit- und kostspielig wªre. 

Am Beispiel des Kraftstoffverbrauchs, der durch die zwischenzeitliche Nutzung und die damit 

einhergehende Abnutzung des Fahrzeugs Verªnderungen unterliegen kann, wird besonders deutlich, 

dass die in den CoC-Papieren mitgeteilten Werte und Herstellerangaben zeitlich nicht unbegrenzt 

gelten kºnnen.  

Die Rechtsprechung geht daher bisweilen davon aus, dass man die Prospektangaben ¿ber den 

Kraftstoffverbrauch allenfalls noch bei jungen Gebrauchtwagen wie Halbjahres- und Jahreswagen 
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oder bei Vorf¿hrfahrzeugen f¿r relevant halten kann (vgl. OLG Naumburg, Urteil vom 28.02.2007, 5 U 

99/06, DAR 2007, 522 (Ls.)).  

In der Praxis wird die Gewªhrleistung f¿r Gebrauchtfahrzeuge nicht selten auf ein Jahr verk¿rzt, da 

die Wahrscheinlichkeit von Mªngeln und fr¿her auftretenden VerschleiÇerscheinungen bei einem 

gebrauchten Fahrzeug hºher ist als bei einem neuen. 

Allerdings kann ein beschaffenheitsrelevanter Gehalt Ăºffentlicher Aussagenñ auch noch dann Wirkung 

entfalten, wenn Waren lange nach Einstellung der Werbekampagne gebraucht weiterverªuÇert 

werden, sofern die (Hersteller-)Angaben in der Beschaffenheitserwartung des Durchschnittskunden 

fortwirken. Ein solcher Fall kºnnte bei einer (verpflichtenden) Gebrauchtwagen-Kennzeichnung bzw. 

einer schlichten ¦bertragung des Neuwagenlabels auf Gebrauchtwagen bestehen. Soweit der 

Hªndler/Verkªufer auf einem Gebrauchtwagenlabel die f¿r das Neufahrzeug zertifizierten und in der 

¦bereinstimmungsbescheinigung eingetragenen Herstellerwerte ungepr¿ft ausweist, kºnnte er also 

f¿r eine etwaige Abweichung haften. 

Denn in diesem Fall w¿rde er sich nach objektivem Empfªngerhorizont die seinerzeit mitgeteilten 

Neuwagenwerte als Ăºffentlichen Angabenñ des Herstellers, die er nicht selbst ermittelt hat, wenn auch 

mit einem gewissen Abschlag, konkludent zu eigen machen.  

Da der Kraftstoffverbrauch zumindest zu den f¿nf wichtigsten Kriterien beim Kauf neuer Pkw/SUV 

gehºrt (DAT-Report, 2019, S. 40), d¿rfte dessen Angabe auch beim Weiterverkauf eines 

Gebrauchtwagens noch so prªgend sein, dass er von Kªuferinnen und Kªufern erwartet werden 

kºnnte und deren Kaufentscheidung zumindest mitbeeinflusst hat. Ä 434 Abs. 3 S. 3 Alt. 3 BGB, 

wonach der Verkªufer/Hªndler an ºffentliche  uÇerungen u.a. dann nicht gebunden ist, wenn die 

 uÇerung die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte, greift deshalb nicht.  

Ein verpflichtendes Gebrauchtwagenlabel w¿rde vor diesem Hintergrund dazu beitragen, dass der 

objektive Empfªngerhorizont eines Durchschnittskunden hierdurch beeinflusst w¿rde. In der Folge 

m¿sste man davon ausgehen, dass es sich bei den hierin ausgewiesenen Emissions- und 

Verbrauchswerten um ºffentliche  uÇerungen im Sinne von Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB 

handelt, die die Erwartungen der Kªuferinnen und Kªufer an die Beschaffenheit der Kaufsache, 

namentlich des Gebrauchtfahrzeugs, prªgen und beeinflussen kºnnen. 

Selbst wenn dies im Einzelfall nicht der Fall gewesen sein sollte, kºnnte dies in der Praxis unter 

Umstªnden nur schwer nachgewiesen werden. 

Der Hªndler m¿sste die Herstellerangaben, selbst wenn er sich hiervon unter Umstªnden durch einen 

Sicherheitsabschlag distanziert hat, im Rechtsverkehr dann insoweit auch als eigene Ăºffentliche 

 uÇerung [é] auf dem Etikettñ gegen sich gelten lassen.  
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Kauvertrag 

K
a
u
v
e
r
t
r
a
g

 

Exkurs: Verkªuferregress, Ä 478 BGB a.F. und Ä 445a BGB n.F. 

 

 

 

 

 

 

 

Der aufgrund privatautonomer Abreden praktisch bislang wenig bedeutsame Verkªuferregress 

gegen¿ber dem Lieferanten/Hersteller nach Ä 445a BGB n.F. scheidet im Falle des Weiterverkaufs 

eines Gebrauchtfahrzeugs an einen privaten Endkunden von vornherein aus.  

Der Wortlaut des Ä 445a BGB n.F. ist insoweit eindeutig. Gefordert wird der Verkauf einer Ăneu 

hergestelltenñ Sache, welche im Sinne des Kaufrechts selbst bei Fahrzeugen mit wenigen Kilometern 

nicht gegeben ist (Reinking/Eggert, Der Autokauf, 15. Aufl. 2024, Kapitel 14, Rn. 10). Eine analoge 

Anwendung der Norm auf Gebrauchtfahrzeuge kommt mithin nicht in Betracht.  

Praktische Bedeutung hat der (gesetzliche) Verkªuferregress im Rahmen des Neu- und 

Gebrauchtwagenhandels ohnehin kaum (Reinking/Eggert, Der Autokauf, 15. Aufl. 2024, Kapitel 14, 

Rn. 10). Dies ergibt sich bereits aus der starken Marktposition des Herstellers innerhalb der 

Lieferkette: Ausgleich und Durchsetzung von Regressanspr¿chen werden im Innenverhªltnis 

zwischen Hersteller und Hªndler zumeist auf Grundlage privatautonomer Vereinbarungen geregelt, 

wobei der Hersteller seine Interessen typischerweise durchsetzen kºnnen wird.  

Ohne eine erneute ¦berpr¿fung der tatsªchlichen WLTP-Werte von einzelnen Gebrauchtfahrzeugen 

durch erneute Tests im RDE-Testverfahren wird der Hersteller ï jenseits der Verjªhrungsfristen ï aus 

nachvollziehbaren Gr¿nden nicht die Verantwortung f¿r die Richtigkeit der Angaben auf einem 

Gebrauchtwagenlabel ¿bernehmen wollen. 

5.5.1.2.2 +ÅÉÎ "ÅÒÕÆÅÎ ÁÕÆ 5ÎËÅÎÎÔÎÉÓȟ ɘ τστ !ÂÓȢ σ 3Ȣ σ !ÌÔȢ ρ "'" 

Soweit der Verkªufer/Hªndler dem Kunden/der Kundin ein Gebrauchtwagenlabel zur Verf¿gung stellt 

und hierf¿r etwa die initialen Verbrauchs- und Emissionswerte aus der 

¦bereinstimmungsbescheinigung (ggf. mit Abschlag) zugrunde legt, ohne alters- und 

zustandsbedingte  nderungen der Verbrauchswerte und der Emissionen zu ber¿cksichtigen, kann er 

sich nicht auf Ä 434 Abs. 3 S. 3 Alt. 1 BGB berufen, da hiernach zumindest vermutet wird, dass er die 

angegebenen Werte kennen musste (vgl. Ä 122 Abs. 2 BGB). 

Hersteller Hªndler 

Kªufer 

¶ Unselbstªndiger (Hªndler-)Regress im Rahmen von Ä 445a 
BGB n.F. im Zusammenhang mit 
Gebrauchtwagenkennzeichnung ausgeschlossen 

¶ Kein Verkauf einer Ăneu hergestelltenñ Sache 

¶ Privatautonome Regelungen im Innenverhªltnis bestimmen 
den Hªndlerr¿ckgriff, mit R¿cksicht auf etwaige 
Regresskonstellationen 

¶ Es ist anzunehmen, dass diese Regresskonstellationen keine 
verbindliche Energie-Kennzeichnung des Hªndlers 
vorhersehen, da diese herstellerfremd ist 
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Abbildung 32: Schema zum Verkªuferregress nach Ä 478 BGB a.F. bzw. Ä 445a BGB n.F. Quelle: Eigene 

Darstellung. 
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Diese Norm regelt, dass die Haftung des Verkªufers/Hªndlers f¿r eine Ăºffentliche  uÇerungñ allenfalls 

dann entfallen kann, wenn er die Ăºffentliche  uÇerungñ und die dieser zugrunde liegenden Angaben 

nicht kannte und auch nicht kennen musste. Vertragshªndler und Mehrmarkenhªndler m¿ssen jedoch 

die Herstellerwerbung und deren Inhalt kennen ï namentlich bei Verkaufsprospekten, 

Bedienungsanleitungen und ªhnlichem Informationsmaterial f¿r ihre Kundschaft. Dies d¿rfte erst recht 

gelten, wenn der Hªndler/Verkªufer die Emissions- und Verbrauchswerte aus den 

Herstellerprospekten und CoC-Papieren innerhalb eines Gebrauchtwagenlabels Ăfortwirkenñ lªsst.  

Informationsdefizite und Fehlinformationen gehen im Verhªltnis zwischen den Kaufvertragsparteien 

¿berwiegend zulasten des Verkªufers/Hªndlers. Anders als bei ÄÄ 166, 278 BGB d¿rfte die 

Zurechnung von Gliedern der Vertragskette im Rahmen des Ä 434 Abs. 3 BGB selbst bei einer 

vorsªtzlich falschen Herstellerangabe nicht entfallen. Schuldlose Unkenntnis hat der 

Verkªufer/Hªndler zu beweisen, was ihm, soweit er seinen Kunden selbst ein eigenes 

Gebrauchtwagenlabel zur Verf¿gung stellt, schwerfallen d¿rfte.  

5.5.1.3 :×ÉÓÃÈÅÎÅÒÇÅÂÎÉÓ ÕÎÄ 2ÅÃÈÔÓÆÏÌÇÅÎ  

Sofern die auf einem Gebrauchtwagenlabel ausgewiesenen (Kraftstoff-)Verbrauchs- und 

Emissionswerte unter vergleichbaren Testbedingungen nicht reproduzierbar sind, weisen 

Gebrauchtfahrzeuge somit gemªÇ Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB einen Sachmangel auf.  

Mit den Verbrauchsangaben auf dem Gebrauchtwagenlabel tªtigt der Verkªufer/Hªndler in Bezug auf 

das Gebrauchtfahrzeug eine Ăºffentliche  uÇerungñ im Sinne des Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB 

¿ber dessen gewºhnliche Beschaffenheit, an der er sich festhalten lassen muss. Ein im 

vorgeschriebenen Testverfahren festgestellter Kraftstoffmehrverbrauch stellt deshalb bereits dann 

einen Sachmangel dar, wenn er jenseits des Toleranzbereichs liegt, der durch Fertigungstoleranzen 

und unvermeidbare Ungenauigkeiten der Verbrauchswertemessung vorgegeben ist. Das Fahrzeug 

entspricht in diesem Fall nicht der durch Ăºffentliche  uÇerungenñ umschriebenen Beschaffenheit (und 

damit auch nicht den objektiven Anforderungen). Daher bestehen in derartigen Fªllen 

Gewªhrleistungsanspr¿che gem. Ä 437 BGB. 

Auf Rechtsfolgenseite kann der Kªufer gemªÇ Ä 437 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Ä 439 BGB ĂNacherf¿llungñ 

verlangen. Dabei hat er die Wahl zwischen der Reparatur oder der Ersatzlieferung. Auf das 

¦berschreiten der sogenannten ĂErheblichkeitsschwelleñ kommt es hier nicht an. Eine Reparatur 

kommt jedoch nur in Betracht, wenn der erhºhte Verbrauch auf einem technischen Defekt beruht und 

dar¿ber hinaus auch beseitigt werden kann. Eine Ersatzlieferung erfordert ausreichend verbleibende 

gleichwertige Modelle beim Hªndler, was beim Gebrauchtwagen faktisch schwierig werden kann. 

Dar¿ber hinaus best¿nde auch die Mºglichkeit des R¿cktritts vom Vertrag gemªÇ ÄÄ 437, 440, 323, 

326 Abs. 5 BGB. Dies ist jedoch nur bei ¦berschreiten der ĂErheblichkeitsschwelleñ i.S.d. Ä 323 Abs. 5 

S. 2 BGB mºglich, deren Vorliegen die Rechtsprechung bei verkauften Neufahrzeugen mit 10 % ¿ber 

dem angegebenen Verbrauch anerkennt (u.a. BGH, Beschluss vom 08.05.2007 ï VIII ZR 19/05 ï, 

Rn. 3 (zitiert nach juris); so auch das OLG Hamm, Urteil vom 07.02.2013 ï I-28 U 94/12 ï, Rn. 50 

(zitiert nach juris)). Soweit sich die Herstellerangaben auf verschiedene Fahrzyklen beziehen, ist dabei 

die Angabe vom Durchschnittswert maÇgeblich. Unterhalb dieser 10 %-Schwelle ist ein R¿cktritt nicht 

mºglich. Etwas anderes gilt nur, sofern ein arglistiges Verhalten des Verkªufers oder eine 

Garantie¿bernahme vorliegt.  
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Weiter besteht auch die Mºglichkeit der Kaufpreisminderung. Die Anwendbarkeit der 

Erheblichkeitsschwelle (10 %) wird durch Ä 441 Abs. 1 S. 2 BGB explizit ausgeschlossen. Eine 

Minderung des Kaufpreises ist somit auch dann mºglich, wenn der gutachterlich gemessene 

Verbrauch den angegebenen um weniger als 10 % ¿berschreitet.  

Denkbar wªre abschlieÇend auch ein Schadenersatzanspruch des Kªufers, sofern und soweit dem 

Kªufer tatsªchlich ein Schaden entstanden ist und den Verkªufer/Hªndler hieran ein Verschulden trifft. 

Damit ein Gebrauchtwagenlabel zum einen f¿r den Autohandel rechtsicher und zugleich f¿r 

Kundinnen und Kunden eine verlªssliche und vertrauensw¿rdige Informationsquelle darstellen kann, 

ist daher zu ¿berlegen, ob und in welcher Form Mºglichkeiten zur Haftungsbeschrªnkung f¿r Hªndler 

und Verkªufer bestehen. Dies kºnnte etwa in Form einer Klarstellung auf dem Gebrauchtwagenlabel 

erfolgen, dass sich die ausgewiesenen Werte auf ein Neufahrzeug beziehen, die bei einem 

Gebrauchtfahrzeug alters- und verschleiÇbedingten Abweichungen unterliegen kºnnen. Mit Blick auf 

die Regelung des Ä 476 Abs. 1 BGB f¿r den Verbrauchsg¿terkauf und das darin in Satz 2 normierte 

strenge Hinweis- und Zustimmungserfordernis des Kªufers/der Kªuferin hilft dem gewerblichen 

Verkªufer/Hersteller eine Klarstellung auf dem Label allein indes nicht weiter. Die Optionen f¿r eine 

Haftungsbeschrªnkung werden und deren Wirksamkeit werden in Kapitel 5.6.3 eingehender 

untersucht.  

5.5.2 "ÅÓÃÈÁÆÆÅÎÈÅÉÔÓÇÁÒÁÎÔÉÅȟ ɘ ττσ !ÂÓȢ ρ "'" 

Dass die Angaben auf dem Gebrauchtwagenlabel als (verbindliche) Zusicherung des (Kraftstoff-

)Verbrauchs, der CO2-Emissionen und ggf. der Stromkosten i.S. der ¦bernahme einer Garantie des 

Verkªufers/Herstellers f¿r die Beschaffenheit des Gebrauchtfahrzeugs i.S.d. Ä 443 Abs. 1 BGB 

verstanden werden kºnnten, ist aus hiesiger Sicht fernliegend. Die ¦bernahme einer Garantie setzt 

voraus, dass der Verkªufer/Hªndler in vertragsmªÇig bindender Weise die Gewªhr f¿r das 

Vorhandensein der vereinbarten Beschaffenheit der Kaufsache ¿bernimmt bzw. ¿bernehmen mºchte 

und damit seine Bereitschaft zu erkennen gibt, f¿r die Folgen des Fehlens dieser 

Beschaffenheit einzustehen (BGH, Urteil vom 29.11.2006 ï VIII ZR 92/06 ï, BGHZ 170, S. 86-99, 

Rn. 20 (zitiert nach juris)). Eine derartige Einstandsbereitschaft der Verkªufer/Hªndler f¿r die vom 

Hersteller zertifizierten Werte, die bei Gebrauchtwagen faktisch nur ¿ber eine nochmalige 

Vermessung auf dem Pr¿fstand ¿berpr¿ft werden kºnnen, d¿rfte nicht bestehen.  

5.5.3 1ÕÁÓÉÖÅÒÔÒÁÇÌÉÃÈÅ !ÎÓÐÒİÃÈÅ ÁÕÓ ÃÕÌÐÁ ÉÎ ÃÏÎÔÒÁÈÅÎÄÏȟ ɘ σρρ !ÂÓȢ ς ÕȢ σ "'" 

Eine ungepr¿fte ¦bernahme eines auf Grundlage von Herstellerangaben zu Neufahrzeugen erstellten 

Gebrauchtwagenlabels durch einen Hªndler/Verkªufer kºnnte auch im Vorfeld der Vertragsanbahnung 

schon Haftungsfolgen/Pflichtverletzungen begr¿nden und das Haftungsrisiko erweitern.  

Wªhrend sich der gewªhrleistungsrechtliche Pflichtenkanon ï wie vorstehend dargestellt ï im 

Wesentlichen aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien in Kombination mit der 

gesetzlichen Definition des Sachmangels (dazu 5.5.1) ergibt, sind die bei Vertragsanbahnung 

entstehenden Anspr¿che Ăquasivertraglicher Naturñ an R¿cksichtnahmepflichten aus Ä 241 Abs. 2 

BGB gekn¿pft.  
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Eine solche Pflichtverletzung bei Vertragsanbahnung kann ¿ber ÄÄ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 

BGB (Haftung aus culpa in contrahendo) i.V.m. Ä 249 Abs. 1 BGB zur Abwicklung eines Ăungewolltenñ 

Vertrages f¿hren (Reinking/Eggert, Der Autokauf, 15. Aufl. 2024, Kapitel 36, Rn. 150).  

Ob ein solcher Anspruch ¿berhaupt neben dem Sachmªngelgewªhrleistungsrecht bestehen kann, ist 

in erster Linie vom zugrundeliegenden PflichtenverstoÇ abhªngig. Einigkeit herrscht, dass arglistige 

(und damit vorsªtzliche) Tªuschungen in diesem Zusammenhang zu einem Gleichlauf der 

Haftungsinstitute f¿hren. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Tªuschung durch ein aktives Tun 

oder durch Verschweigen des Mangels erfolgte (Reinking/Eggert, Der Autokauf, 15. Aufl. 2024, 

Kapitel 36, Rn. 147).  

Eine fahrlªssige Tªuschung ¿ber Umstªnde des Vertragsschlusses setzt voraus, dass ¿ber 

Eigenschaften getªuscht wurde, welche zugleich auch einen Mangel i.S.d. Ä 434 BGB ergeben 

kºnnten (etwa ¿ber eine vereinbarte Beschaffenheit, Ä 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB). Wie unter Ziffer 

5.5.1.2 bereits ausgef¿hrt, ist eine ausdr¿ckliche ¦bernahme von Kennzeichnungen oder Labeln als 

Vertragsinhalt selten und praktisch schwer zu beweisen. Sie wird daher nur dann anzunehmen sein, 

wenn sich eine solche Vereinbarung aus besonderen Umstªnden ergibt, welche freilich auch nicht 

ohne Weiteres eintreten.  

Die vom Bundesgerichtshof noch nicht abschlieÇend geklªrte weitere Fallkonstellation der 

ĂBeschaffenheitstauglichkeitñ, wonach eine Beschaffenheit zwar Gegenstand einer entsprechenden 

Vereinbarung hªtte werden kºnnen, jedoch nicht als solche bedacht wurde, verdrªngt eine Haftung 

aus ÄÄ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2, 249 Abs. 1 BGB grundsªtzlich nicht (Reinking/Eggert, Der 

Autokauf, 15. Aufl. 2024, Kapitel 36, Rn. 140). Die Praxisrelevanz dieser Konstellation ist jedoch 

fraglich, da hierbei regelmªÇig auch eine arglistige Tªuschung angenommen werden kann (dazu und 

zu bereicherungsrechtlichen Anspr¿chen sogleich).  

Eine solche arglistige Tªuschung lªge ¿berdies bereits dann vor, wenn der Verwender eines 

Gebrauchtwagenlabels Emissions- und Verbrauchsangaben ohne eine erlªuternde Klarstellung Ăins 

Blaue hineinñ mitteilt, obschon er zumindest keine positive Kenntnis hinsichtlich deren Richtigkeit hat. 

Nach stªndiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzt Arglist zumindest das Vorliegen von 

Eventualvorsatz voraus (vgl. BGH, Urteil vom 14.06.2019 ï V ZR 73/18 ï, Rn. 11 (zitiert nach juris)).  

Danach m¿sste der Verwender eines Gebrauchtwagenlabels dessen Unrichtigkeit kennen oder 

zumindest f¿r mºglich gehalten haben. Fehlt dem Verwender die zur sachgemªÇen Beurteilung 

erforderliche Tatsachengrundlage und verschweigt er diesen Umstand, so wird allgemein 

angenommen, dass eine arglistige Tªuschung Ăins Blaue hineinñ vorliegt (BGH, Urteil vom 

11.05.2001 ï V ZR 14/00 ï, Rn. 14 (zitiert nach juris)).  

Im Regelfall werden Hªndler oder Verkªufer eines Gebrauchtwagens die kosten- und zeitintensive 

¦berpr¿fung der Herstellerangaben zu einzelnen Fahrzeugen vermeiden und diese vielmehr 

Ăunbesehenñ zugrunde legen, da deren Verifizierung nur mittels einer Vermessung der Fahrzeuge auf 

dem Pr¿fstand mºglich ist. Dies w¿rde unweigerlich dazu f¿hren, dass der Verkªufer/Hªndler diese 

Ăbewusste Unkenntnisñ in sein Erklªrungsbewusstsein aufnimmt und sich auch zu eigen macht (siehe 

hierzu auch 5.5.1.2.1).  

Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass eine ungepr¿fte ¦bernahme eines auf Grundlage 

von Herstellerangaben zu Neufahrzeugen erstellten Gebrauchtwagenlabels durch einen 
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Hªndler/Verkªufer bereits vorvertraglich Haftungsfolgen herbeif¿hrt, welche im Ergebnis sogar zur 

R¿ckabwicklung des Gesamtvertrages f¿hren kºnnen.  

Bei einem sog. ĂAgenturgeschªftñ, bei dem zwischen VerªuÇerer und Erwerber noch ein gewerblicher 

Hªndler eingeschaltet ist, steht zudem eine Eigenhaftung des Gebrauchtwagenhªndlers aus culpa in 

contrahendo i.V.m. Ä 311 Abs. 3 BGB als sogenannter ĂSachwalterñ im Raum, sofern dieser ein 

besonderes Vertrauen des potenziellen Kªufers in Anspruch nimmt (BGH, Urteil vom 16.12.2009 ï VIII 

ZR 38/09 ï, Rn. 24 (zitiert nach juris)). Von vornherein auszuschlieÇen ist diese strenge Haftung 

zwischen Privaten, da hierbei nicht die typische wirtschaftliche Risikoverteilung zum Tragen kommt. 

Ein gewerblicher Hªndler nimmt gegen¿ber Verbraucherinnen und Verbrauchern bereits dann 

besonderes Vertrauen in Anspruch, wenn er durch fachkundige Beratung und Aufklªrung auftritt. Tªtigt 

er dabei nach den oben genannten Grundsªtzen schuldhaft falsche Angaben ¿ber den 

Fahrzeugzustand, etwa im Rahmen eines Gebrauchtwagenlabels, so erºffnet dies bereits die Gefahr 

einer Eigenhaftung des Hªndlers ¿ber ÄÄ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 3 BGB.  

5.5.4 !ÎÓÐÒİÃÈÅ ÎÁÃÈ ɘ ψρς !ÂÓȢ ρ 3ÁÔÚ ρ !ÌÔȢ ρ ÉȢ6ȢÍȢ ɘ ρςσ "'" 

Soweit die von einem Verkªufer/Hªndler f¿r einen Gebrauchtwagen auf dem Label ausgewiesenen 

Emissions- und (Kraftstoff-)Verbrauchswerte unter vergleichbaren Testbedingungen nicht 

reproduzierbar sind, kommen auch Anspr¿che aus Ä 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB gegen den 

Verkªufer/Hªndler in Betracht.  

Der rechtliche Grund, d.h. in diesem Fall der Kaufvertrag, kºnnte entfallen, wenn der Kªufer diesen 

gemªÇ Ä 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB wegen arglistiger Tªuschung anficht. Lªgen die Voraussetzungen vor, 

wªre der Kaufvertrag als von Anfang an nichtig anzusehen (Ä 142 Abs. 1 BGB) und der 

Verkªufer/Hªndler zur R¿ckzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen R¿ckgabe des betreffenden 

Pkw verpflichtet. 

Wie im Rahmen der quasivertraglichen Anspr¿che (s.o. unter 5.5.3) ist es bei der Arglist i.S.d. Ä 123 

Abs.1 Alt. 1 BGB bereits ausreichend, wenn bedingter Vorsatz vorliegt (Beckscher Online Kommentar 

BGB/Wendtland, Stand: 01.02.2024, Ä 123, Rn. 17). Dies bedeutet, dass Ăes der Tªuschende 

zumindest f¿r mºglich hªlt, dass der Erklªrende einem Irrtum erliegt und diese Mºglichkeit billigend in 

Kauf nimmt (sog. bedingter Vorsatz bzw. dolus eventualis)ñ (Beck-Online GroÇkommentar 

BGB/Rehberg, Stand: 01.03.2024, Ä 123, Rn. 18.2). Es kºnnen daher auch sog. Erklªrungen Ăins 

Blaue hineinñ vorsªtzlich im vorstehenden Sinne sein.  

Dies betrifft insbesondere solche Erklªrungen, in denen der Tªuschende zwar nicht weiÇ, ob die von 

ihm behaupteten Tatsachen der Wahrheit entsprechen, sich aber trotz Kenntnis seiner Unwissenheit 

dennoch hierzu ªuÇert und dabei zumindest konkludent vorgibt, hierzu Ăetwas Substanziellesñ sagen 

zu kºnnen (Beck Online GroÇkommentar BGB/Rehberg, Stand: 01.03.2024, Ä 123, Rn. 18.2). Arglistig 

handelt also derjenige, Ăder tatsªchliche Behauptungen ohne jede sachliche Grundlage abgibt, wobei 

die Arglist gerade darin liegt, dass dem Erklªrenden, was ihm auch bewusst war, jegliche zur 

sachgemªÇen Beantwortung erforderliche Kenntnis fehlt und er gleichwohl diesen Umstand, d.h. die 

fehlende Sachkenntnis, dem anderen Teil verschweigtñ (OLG Celle, Urteil vom 19.12.1986, 4 U 

284/85, NJW-RR 1987, 744; BGH, Urteil vom 21.01.1975 ï VIII ZR 101/73 ï, BGHZ 63, S. 382-388, 

Rn. 41, 46 (zitiert nach juris); BGH, Urteil vom 08.05.1980 ï IVa ZR 1/80 ï, Rn. 23 (zitiert nach juris); 

BGH, Urteil vom 07.06.2006 ï VIII ZR 209/05 ï, BGHZ 168, S. 64-79, Rn. 13 (zitiert nach juris)). 
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Wird also ein Gebrauchtwagenlabel mit entsprechenden Angaben zu einem Fahrzeug genutzt, obwohl 

der Verwender zumindest nicht positiv weiÇ, ob die darin mitgeteilten Emissions- und 

Verbrauchsangaben zutreffend und richtig sind, stellt dies auch in diesem Kontext eine sog. Erklªrung 

Ăins Blaue hineinñ dar. Fehlt zudem eine klarstellende Erlªuterung ¿ber die nicht vorhandene 

Sachkenntnis, wªre die Voraussetzung der Arglist erf¿llt und der Kªufer wªre gemªÇ Ä 123 BGB zur 

Anfechtung berechtigt. 

Dies gilt umso mehr, da Autohªndler bei sogenannten ĂAgentur-Geschªftenñ gerade besonderes 

Vertrauen f¿r sich in Anspruch nehmen, so dass insoweit ggf. auch der Tatbestand der 

Sachwalterhaftung i.S.d. Ä 311 Abs. 3 BGB erf¿llt sein kºnnte (hierzu bereits 5.5.3) 

Um dieser rechtlichen Herausforderung zu entgehen, m¿sste der Verwender des 

Gebrauchtwagenlabels ï wie bereits erlªutert ï die Angaben vorab selbst ¿berpr¿fen, also das 

Fahrzeug beispielsweise auf den Pr¿fstand stellen oder er muss durch einen Zusatz auf dem Label 

die ĂBegrenztheit seines Kenntnisstandes deutlich machenñ (BGH, Urteil vom 07.06.2006 ï VIII ZR 

209/05 ï, BGHZ 168, S. 64-79, Rn. 15 (zitiert nach juris)). 

Lediglich der Vollstªndigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass ein Anspruch aus Ä 812 Abs. 1 S. 1 

Alt. 1 i.V.m. Ä 119 Abs. 2 BGB daneben ausscheidet. Zwar kºnnen die Emissions- und 

Verbrauchswerte auf einem Gebrauchtwagenlabel grundsªtzlich eine Ăverkehrswesentliche 

Eigenschaftñ darstellen, ¿ber welche sich der Kunde/die Kundin irren kann. Allerdings steht der 

Anfechtung nach Ä 119 Abs. 2 BGB die Sperrwirkung des Mªngelgewªhrleistungsrechts entgegen, 

sofern der Irrtum einen Umstand betrifft, welcher zugleich Gegenstand einer 

Beschaffenheitsvereinbarung sein kºnnte.  

5.5.5 !ÎÓÐÒİÃÈÅ ÎÁÃÈ ɘ ψςσ !ÂÓȢ ς "'" ÉȢ6ȢÍȢ ɘɘ ρȟ σȟ τȟ υ 0Ë×Ȥ%Î6+6 

Soweit die auf dem Gebrauchtwagenlabel angegebenen Emissions- und Verbrauchsangaben im 

Rahmen der gesetzlichen Tests nicht reproduzierbar sein sollten, sondern sich gegen¿ber den 

indikativen Werten hierbei deutliche Abweichungen nach oben zeigten, sind auch 

Schadensersatzanspr¿che aus Ä 823 Abs. 2 BGB i.V.m. ÄÄ 1, 4, 5 Pkw-EnVKV als 

Marktverhaltensregeln gegen¿ber dem Verkªufer/Hªndler denkbar. 

Die Pkw-EnVKV kºnnte als Schutzgesetz i.S.d. Ä 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 2 EGBGB angesehen 

werden. Gesetz i.S.d. Ä 823 Abs. 2 S. 1 BGB ist nach Art. 2 EGBGB jede Rechtsnorm (dazu gehºren 

auch Rechtsverordnungen), die den Schutz eines anderen bezweckt. Letzteres ist dann gegeben, 

wenn die Regelung zumindest auch dazu dienen soll, den Einzelnen oder einzelne Personenkreise 

gegen die Verletzung eines bestimmten Rechtsgutes zu sch¿tzen. 

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 26.06.2023 (BGH, Urteil vom 26.06.2023 ï VIa ZR 

335/21 ï, BGHZ 237, S. 245-280, Rn. 23 (zitiert nach juris)) den persºnlichen und sachlichen 

Anwendungsbereich der auf Grundlage von Richtlinie 2007/46/EG in nationales Recht umgesetzten 

Verordnung ¿ber die Typgenehmigung f¿r Kraftfahrzeuge u.a. (EG-FGV) unter den 

Anwendungsbereich des Ä 823 Abs. 2 BGB gefasst und dabei entsprechende Auslegungskriterien 

bestªtigt.  
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Hierbei hebt der Bundesgerichtshof hervor, dass die Erºffnung des persºnlichen Anwendungsbereichs 

im Wesentlichen davon abhªngt, ob die in Frage stehende Schutznorm auch den Schutz des 

Individualinteresses der jeweiligen Adressaten bezwecken soll oder lediglich einen Reflex bei 

Befolgung der Norm darstellt. Ob dies der Fall ist, muss durch richtlinienkonforme Auslegung der 

jeweiligen Norm geklªrt werden.  

Der persºnliche Anwendungsbereich ist nach diesen Kriterien erºffnet. GemªÇ Art. 1 der EU-Richtlinie 

1999/94/EG zielt diese darauf ab, dass Verbraucherinnen und Verbraucher konkrete Informationen 

¿ber den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen von neuen (perspektivisch ggf. auch gebrauchten) 

Personenkraftwagen, die in der Gemeinschaft zum Kauf oder Leasing angeboten werden, erhalten 

und so ihre Entscheidung in voller Sachkenntnis treffen kºnnen (vgl. auch Erwªgungsgrund 5 der 

Richtlinie 1999/94/EG). 

Bei der Pkw-EnVKV handelt es sich auch um ein Verbraucherschutzgesetz i. S. d. Ä 2 Abs. 1 S. 1 

UKIaG. Zu den Verbraucherschutzgesetzen gehºren insbesondere solche Vorschriften, die den 

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher im vorvertraglichen Bereich, etwa durch die Aufstellung 

von produktbezogenen Informationspflichten, bezwecken. Die Aufzªhlung des Ä 2 Abs. 2 UKIaG ist 

dabei nicht abschlieÇend.  

Durch die Pkw-EnVKV sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher gerade vor ihrer 

Kaufentscheidung ¿ber den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und ggf. den Stromverbrauch 

des Fahrzeuges informiert werden, so dass sie diese in voller Sachkenntnis der umweltrelevanten 

Eigenschaften des Fahrzeuges treffen kºnnen. In der Begr¿ndung zur Verordnung heiÇt es insoweit: 

ĂDie Pkw-EnVKV dient der Verbraucherinformation insbesondere ¿ber den Energieverbrauch und die 

CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, die nach dem neuen, realitªtsnªheren WLTP-Verfahren 

gemessen wurdenñ (BR-Drs. 657/23, S. 32; ªhnlich S. 33). 

Dies spricht daf¿r, dass die Kennzeichnungspflichten gemªÇ Pkw-EnVKV auch den Schutz 

individueller Vermºgensinteressen bzw. die Vermeidung eines nachteiligen Fahrzeugerwerbs 

bezwecken, worauf die Regelung des Ä 823 Abs. 2 BGB abzielt (ausdr¿cklich offen gelassen OLG 

Karlsruhe, Urteil vom 26.01.2022 ï 6 U 128/20, Rn. 106 (zitiert nach juris)).  

Die Reichweite des jeweiligen Ersatzanspruchs richtet sich indes nach dem sachlichen 

Anwendungsbereich der jeweiligen Norm. Insoweit ist zu klªren, in welchem konkreten Schaden sich 

die Gefahr realisieren kann, vor welcher die betreffende Norm sch¿tzen soll. Dies ist ebenfalls durch 

richtlinienkonforme Auslegung der Norm zu ermitteln. Hierbei ist insbesondere zu klªren, ob die 

betreffende Norm das wirtschaftliche Selbstbestimmungsrecht eines Fahrzeugkªufers sch¿tzen soll. 

Nicht ausreichend ist hierbei, dass die zugrundeliegenden europªischen Normen den Individualschutz 

von Betroffenen lediglich auch bezwecken (vgl. BGH, Beschluss vom 15.06.2021 ï VI ZR 566/20 ï, 

Rn. 7 f. (zitiert nach juris)).  

Entscheidend ist insofern, ob der intendierte Schutz so weit reicht, dass ein Gleichlauf mit 

konkurrierenden Haftungsnormen hinnehmbar erscheint. Der Bundesgerichtshof hat insofern den 

Ausgleich von Schªden im Zusammenhang mit Anspr¿chen aus der Verletzung 

typgenehmigungsrechtlicher Normen bejaht (vgl. BGH, Urteil vom 26.06.2023 ï VIa ZR 335/21 ï, 

BGHZ 237, S. 245-280, Rn. 23 (zitiert nach juris)), die wirtschaftliche Abwicklung des 

Gesamtvertrages insofern aber abgelehnt. Dies im Wesentlichen darauf gest¿tzt, dass eine 
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schadensrechtliche Abwicklung im Rahmen von Ä 826 BGB mit dem der Norm innewohnenden 

Unrechtsgehalt gerechtfertigt werden kºnne und ansonsten keine sachlichen Gr¿nde best¿nden, eine 

weitergehende Haftung neben das Mªngelgewªhrleistungsrecht treten zu lassen.  

Aus der verbrauchersch¿tzenden Natur der Richtlinie 1999/94/EG und deren Absicht 

Verbraucherinnen und Verbraucher produktbezogen ausreichend zu informieren, kann indes nicht 

darauf geschlossen werden, dass die einfache Verletzung dieser Normen zu einer weitergehenden 

vollstªndigen Abwicklung eines Rechtsverhªltnisses f¿hren soll. Es ist im Lichte richtlinienkonformer 

Auslegung und unter Beachtung der vom Bundesgerichtshof j¿ngst bestªtigten Grundsªtze indes 

nicht davon auszugehen, dass ein Anspruch aus Ä 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Ä 1, 3, 4, 5 Pkw-EnVKV zu 

einer vollstªndigen R¿ckabwicklung des Kaufvertrags f¿hren kann. 

5.5.6 :×ÉÓÃÈÅÎÅÒÇÅÂÎÉÓ ÕÎÄ %ÍÐÆÅÈÌÕÎÇ ÄÅÒ ÊÕÒÉÓÔÉÓÃÈÅÎ 0ÒİÆÕÎÇ 

Somit bleibt festzuhalten, dass die auf dem Pkw-Label und in Werbeprospekten nach der Pkw-EnVKV 

mitgeteilten Emissions- und Verbrauchswerte gemªÇ ÄÄ 133, 157 BGB im Regelfall als Eigenschaften 

zu verstehen sind, die als Ăºffentliche  uÇerungenñ des Verkªufers/Herstellers objektiv erwartet 

werden kºnnen, Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB. Nur im Ausnahmefall wird ï in Abweichung hierzu 

ï eine ausdr¿ckliche Beschaffenheitsvereinbarung, Ä 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB, geschweige denn 

Beschaffenheitsgarantie i.S.d. Ä 443 Abs. 1 BGB, die eine unbedingte Einstandspflicht des 

Verkªufers/Hªndlers f¿r die ausschlieÇlich vom Hersteller zertifizierten Emissions- und 

Verbrauchswerte voraussetzen w¿rde, vorliegen. 

Anhand der vorstehenden Erkenntnisse und Pr¿fergebnisse wird indes offenbar, dass die Einf¿hrung 

eines Gebrauchtwagenlabels f¿r Verkªufer/Hªndler nicht unerhebliche Haftungsrisiken birgt und 

rechtssicher nur mit ĂMaÇ und Mitteñ umzusetzen ist. Der R¿ckgriff auf den Hersteller, der im 

Neuwagensektor im Innenverhªltnis zum Hªndler zumeist auf Basis privatautonomer Vereinbarungen 

die Verantwortung f¿r die erstellten Muster und Prospekte und darin enthaltenen Ăºffentlichen 

 uÇerungenñ ¿bernimmt, funktioniert f¿r gebrauchte Fahrzeuge ï wie unter 5.5.1.2.1 dargestellt ï 

aufgrund der starken Marktposition der Hersteller innerhalb der Lieferkette faktisch nicht.  

Ohne eine erneute ¦berpr¿fung der tatsªchlichen WLTP-Werte von einzelnen Gebrauchtfahrzeugen 

durch erneute Tests im WLTP-Testverfahren wird der Hersteller ï jenseits der Verjªhrungsfristen ï 

angesichts mºglicher alters- und zustandsbedingter Abweichungen nicht die Verantwortung f¿r die 

Richtigkeit der Angaben ¿bernehmen wollen. 

Dem Verkªufer/Hªndler, der f¿r die Ermittlung der CO2-Werte und (Kraftstoff-)Verbrauchsangaben im 

Rahmen der EG-Typgenehmigung nicht verantwortlich war, diesbez¿glich ï trotz bestehender 

Unsicherheiten beim Verbrauch und den verf¿gbaren Daten ï verbindliche Informations- und 

Kennzeichnungspflichten f¿r Gebrauchtfahrzeuge aufzuerlegen und ihn damit Haftungsrisiken 

auszusetzen, erscheint nicht verhªltnismªÇig.  

Ebenso unverhªltnismªÇig erscheint die Einf¿hrung eines verpflichtenden Gebrauchtwagenlabels f¿r 

Privatverkªufer, nachdem dadurch ï sofern im Vertragsformular kein Ausschluss der 

Mªngelgewªhrleistung aufgenommen wird ï erhebliche zusªtzliche Haftungsrisiken begr¿ndet 

werden.  
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Hinzu kommt, dass in diesem Kontext verschiedene Rechtsfragen nach der j¿ngsten Novellierung des 

Schuldrechts noch nicht hºchstrichterlich entschieden wurden und diese daher zumindest als offen zu 

bewerten sind. Dies betrifft namentlich die Frage, welche vertraglichen Auswirkungen, die Pkw-EnVKV 

auf die Vermarktung von gebrauchten Pkw hat, insbesondere ob und inwieweit die Angaben, die 

Hersteller/Hªndler bei einem Neufahrzeugkauf gemacht haben, bei einem spªteren Weiterverkauf 

fortwirken, sowie die Un-/Zulªssigkeit bzw. Rechtswidrigkeit der Anlage 1, A. Abschnitt I, Nr. 5 lit. c) zu 

Ä 3 Abs. 1 Nr. 1 Pkw-EnVKV a.F. (Fassung vom 19.06.2020) ï auch im Hinblick auf Ä 476 Abs. 1 BGB 

und diesbez¿gliche Aufklªrungsobliegenheiten sowie die grundsªtzlichen Anforderungen an die 

Berichtigung einer Ăºffentlichen  uÇerungñ i.S.d. Ä 434 Abs. 3 S. 3 Alt. 2 BGB.  

Ferner sªhe sich ein Verwender bei Einf¿hrung eines verpflichtenden Gebrauchtwagenlabels 

ordnungswidrigkeitsrechtlichen Sanktionen ausgesetzt. Bereits die Gefahr einer solchen Wirkung, 

kºnnte dazu f¿hren, dass entsprechende Risiken eingepreist und entsprechende Preissteigerungen 

auf Kªufer umgewªlzt w¿rden.  

Vor dem Hintergrund der dargelegten Haftungsrisiken f¿r gewerbliche Hªndler und 

Verbraucherinnen/Verbraucher erscheint zum derzeitigen Zeitpunkt aus juristischer Sicht eine 

Kombination einer freiwilligen Gebrauchtwagenkennzeichnung f¿r Hªndler/Verkªufer, flankiert durch 

eine Plattform (etwa analog des EPA-Labels), auf der sich interessierte Verbraucherinnen/Verbraucher 

selbst ihr Label unverbindlich und unentgeltlich generieren kºnnen, als eine sinnvolle Mºglichkeit um 

eine Gebrauchtwagenkennzeichnung weiterzuentwickeln. Der derzeitige Ansatz in Ä 3 Abs. 4 S. 2 

Pkw-EnVKV, d.h. die optionale Kennzeichnung von Gebrauchtfahrzeugen, erscheint daher 

sachgerecht.  

Die Akzeptanz und der Nutzen eines Gebrauchtwagenlabels f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher 

und Reaktionen seitens des Handels kºnnten anhand der Erfahrungen mit einer freiwilligen 

Kennzeichnung zunªchst ermittelt werden. Die freiwillige Verwendung eines solchen Labels kann nicht 

zuletzt die Transparenz beim Gebrauchtwagenkauf erhºhen, indem bei Kªufern durch eine freiwillige 

Kennzeichnung mit einem Gebrauchtwagenlabel grºÇeres Vertrauen geschaffen wird.  

Anders als bei einer Kennzeichnungspflicht steht bei einer optionalen Gebrauchtwagenkennzeichnung 

auch nicht zu bef¿rchten, dass die effektive Durchsetzung der Richtlinienziele, insbesondere des Art. 

1 und Erwªgungsgrund 5 der Richtlinie 1999/94/EG, gefªhrdet w¿rden, da die Nutzung des 

Gebrauchtwagenlabels ¿berobligationsmªÇig erfolgt. Mit Blick auf die dargestellten Haftungsrisiken 

sollte bei einem freiwilligen Gebrauchtwagenlabel dennoch deutlich auf mºgliche Abweichungen 

infolge von Alterung und VerschleiÇ des Fahrzeugs hingewiesen und innerhalb der rechtlichen 

Grenzen von Mºglichkeiten zur Haftungsbeschrªnkung Gebrauch gemacht werden (dazu unter 

Kapitel 5.6.3).  

Im Hinblick auf das Verstªndnis und die Definition des Begriffs des Ăneuenñ Personenkraftwagens 

bietet die Richtlinie 1999/94/EG in Art. 2 Nr. 1 kaum nationalen Spielraum, so dass diese beibehalten 

werden sollte (siehe hierzu auch BGH, Urteil vom 21.12.2011 ï I ZR 190/10 -, Rn. 23 (zitiert nach 

juris)). Insbesondere kann nicht auf den im nationalen Recht entwickelten Begriff des ĂNeuwagensñ 

zur¿ckgegriffen werden, den der Bundesgerichtshof im Kaufrecht entwickelt hat (vgl. BGH, Urteil vom 

15.09.2010 - VIII ZR 61/09, Rn. 14 ff. (zitiert nach juris)) oder im Wettbewerbsrecht bei der Frage der 

Irref¿hrung zugrunde legt (vgl. BGH, Urteil vom 15.07.1999 ï I ZR 44/97 -, GRUR 1999, 1122, 1124 - 
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EG-Neuwagen I; BGH, Urteil vom 19.08.1999 - I ZR 225/97, GRUR 1999, 1125, 1126 - EG-Neuwagen 

II, m.w.N).  

5.6 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÆİÒ ÄÉÅ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÅÉÎÅÓ ÆÒÅÉ×ÉÌÌÉÇÅÎ 
'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌÓ 

Basierend auf den Ausf¿hrungen in den Kapiteln 5.3, 5.4 und 5.5 wird im Folgenden auf Mºglichkeiten 

zur Weiterentwicklung eines freiwilligen Gebrauchtwagenlabels fokussiert. Ausschlaggeben f¿r die 

Bewertung der Regelungsoptionen und die Wahl der Vertiefungsoption waren die folgenden Aspekte:  

Â Aufgrund derzeit noch fehlender Daten und daraus resultierender Unsicherheit hinsichtlich der 

¦bereinstimmung der Emissions- und Verbrauchswerte von neuen und gebrauchten Pkw, den damit 

verbundenen Haftungsrisiken und mangelnder Erfahrung mit der Gebrauchtwagenkennzeichnung 

wird zunªchst die Weiterentwicklung eines freiwilligen Gebrauchtwagenlabels empfohlen.  

Â Die Reichweite eines freiwilligen Gebrauchtwagenlabels kann durch eine Ausdehnung des 

Regelungsadressatenkreises auf potenzielle Kªuferinnen und Kªufer, die das Pkw-Label selbst 

erstellen, vergrºÇert werden. Daher wird die Weiterentwicklung eines hªndler- und 

verbrauchsorientierten Gebrauchtwagenlabels empfohlen.   

Nachfolgend werden Optionen zur Ausgestaltung eines solchen freiwilligen Labels vertieft analysiert. 

Konkret werden die folgenden Aspekte nªher behandelt:  

Â Beschrªnkung des Anwendungsbereichs des Labels 

Â Mºgliche Angaben auf dem Label 

Â Mºglichkeiten zu Beschrªnkung von Haftungsrisiken und deren Grenzen 

Â Bereitstellung und Vermarktung des Labels 

5.6.1 !Î×ÅÎÄÕÎÇÓÂÅÒÅÉÃÈ ÄÅÓ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌÓ  

!Î×ÅÎÄÕÎÇ ÄÅÓ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌ ÆİÒ 7,40ȤÇÅÐÒİÆÔÅ &ÁÈÒÚÅÕÇÅ 

Mit der Umstellung des Pr¿fverfahrens von NEFZ auf WLTP wurde eine neue Bemessungsgrundlage 

f¿r Emissions- und Verbrauchswerte geschafften. So liegen f¿r Fahrzeuge seit der Einf¿hrung des 

WLTP-Pr¿fverfahrens zum 1. September 2017 Verbrauchswerte vor, die gut miteinander vergleichbar 

sind.  ltere Fahrzeuge sind hingegen noch nach NEFZ gepr¿ft und daher nicht direkt mit WLTP-

gepr¿ften Fahrzeugen vergleichbar. Eine Umrechnung der NEFZ- auf WLTP-Werte kann 

nªherungsweise erfolgen und wurde in der Vergangenheit bereits zur Erstellung von Pkw-Labels seit 

dem Jahr 2018 und bis zur Novellierung der Pkw-EnVKV im Jahr 2024 praktiziert. Die Umrechnung 

von NEFZ-Werten ist jedoch ein Hilfsmittel, welches genutzt wurde, um den ¦bergang zwischen 

NEFZ und WLTP zu unterst¿tzen. Die resultierenden Werte sind nicht gleichwertig zu echten WLTP-

Pr¿fwerten und bieten daher keine vollstªndige Vergleichbarkeit mit den WLTP-Messwerten. Daher 

wird davon abgeraten, Fahrzeuge, die nach NEFZ gepr¿ft sind, in einem Gebrauchtwagenlabel zu 

ber¿cksichtigen.  

Anhand der Altersstruktur der Pkw-Flotte kann nachvollzogen werden, wie viele Gebrauchtwagen 

durch eine Beschrªnkung eines Gebrauchtwagenlabels auf WLTP-gepr¿fte Fahrzeuge nicht erfasst 
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w¿rden. Die Auswertung des KBA zur Altersstruktur der Pkw-Flotte in nachfolgender Abbildung zeigt 

den Bestand an Pkw aufgeteilt nach mehreren Altersgruppen. Demnach waren im Jahr 2022 10,7 % 

(5,2 Millionen) Pkw unter zwei Jahre alt, 19,7 % (zirka jeder F¿nfte Pkw) zwischen zwei und vier Jahre 

alt und 26,2 % (12,7 Millionen) zwischen f¿nf und neun Jahre alt. In Summe lag der Anteil von 

Fahrzeugen, die nicht ªlter als neun Jahre waren entsprechend bei 56,6 %. Das durchschnittliche 

Alter der zugelassenen Pkw lag zum 1. Januar 2022 bei 10,1 Jahren. Sollte die Altersstruktur in den 

kommenden Jahren stabil bleiben, so lªge der Anteil WLTP gepr¿fter Fahrzeuge im Jahr 2027 bei 

¿ber 50 %. Dieser Anteil vergrºÇert sich von Jahr zu Jahr, wenn ªltere NEFZ-gepr¿fte Fahrzeuge 

auÇer Betrieb gesetzt werden und neue Fahrzeuge in die Flotte kommen. Der aktuelle Ansatz in Ä 3 

Abs. 4 S. 3 Pkw-EnVKV, ein Gebrauchtwagenlabel nur f¿r WLTP-gepr¿fte Fahrzeuge zuzulassen, ist 

daher sachgerecht. Der ĂStatus quoñ sollte daher beibehalten werden.  

"ÅÓÃÈÒßÎËÕÎÇ ÄÅÒ !Î×ÅÎÄÕÎÇ ÎÁÃÈ ,ÁÕÆÌÅÉÓÔÕÎÇ ÕÎÄ !ÌÔÅÒ 

Eine Beschrªnkung der Anwendung des Gebrauchtwagenlabels auf Fahrzeuge bis zu einer 

bestimmten Obergrenze der Laufleistung und des Zulassungszeitraums hªtte zum Ziel, die 

Unsicherheiten hinsichtlich der Richtigkeit von Verbrauchswerten zu reduzieren.  

Aktuell ist die Datenlage hierzu noch nicht belastbar und erlaubt keine R¿ckschl¿sse dar¿ber, ab 

welcher Laufleistung oder welchem Alter Verbrauchswerte in einem bestimmten MaÇ abweichen. Aus 

diesen Gr¿nden ist eine Beschrªnkung f¿r Gebrauchtfahrzeuge bis zu einer bestimmten Laufleistung 

oder einem gewissen Zulassungszeitraum aktuell noch nicht sinnvoll zu begr¿nden, sollte 

perspektivisch aber anhand der Daten weiter beobachtet werden. Ohne eine Beschrªnkung auf Alter 

und Laufleistung erhºht sich jedenfalls der Anwendungsbereich des Gebrauchtwagenlabels. Zudem 

w¿rden zusªtzliche Grenzen im Hinblick auf Laufleistung oder Alter die Komplexitªt der Regelungen 

f¿r Hersteller, Hªndler und Verbraucherinnen und Verbraucher erhºhen.  

Abbildung 33: Altersstruktur der Pkw-Flotte in Deutschland am 1.Januar 2022. Quelle: KBA (2022). 
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5.6.2 -ĘÇÌÉÃÈÅ !ÎÇÁÂÅÎ ÁÕÆ ÄÅÍ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌ 

Im Folgenden werden mºgliche Angaben auf einem Gebrauchtwagenlabel vor dem Hintergrund der 

Datenverf¿gbarkeit analysiert. Die untersuchten und vorgeschlagenen Angaben orientieren sich an 

den verf¿gbaren Daten, den Angaben auf dem Neuwagenlabel und an Beispielen anderer 

Gebrauchtwagenlabel (bspw. dem EPA-Label in den USA). Eine breite Untersuchung mºglicher 

Angaben auf dem Pkw-Label f¿r Neuwagen findet sich im Kapitel 6. 

-ĘÇÌÉÃÈÅ $ÁÔÅÎÑÕÅÌÌÅÎ  

Die Konformitªtsbescheinigung (CoC-Papier) eines Fahrzeugs enthªlt alle technischen Informationen 

zu einem Fahrzeug, inkl. der spezifischen Emissions- und Verbrauchsangaben. Beim Kauf eines 

Neuwagens m¿ssen CoC-Papiere mit ausgehªndigt werden, da diese f¿r die Erstzulassung eines 

Fahrzeugs bei der nationalen Zulassungsstelle erforderlich sind. Bei der Ummeldung eines 

gebrauchten Fahrzeugs auf einen neuen Halter m¿ssen CoC-Papiere nicht mehr vorgelegt werden. 

Da die Existenz von CoC-Papieren vielen Kªuferinnen und Kªufern von Gebrauchtwagen gar nicht 

bekannt sein d¿rfte, kann davon ausgegangen werden, dass die ¦bergabe dieser Papiere beim Kauf 

von Gebrauchtfahrzeugen nicht immer sichergestellt wird. Daher ist es mºglich, dass CoC-Papiere bei 

einem Gebrauchtwagen unter Umstªnden nicht mehr vorhanden sind. Zwar kºnnen diese beim 

Hersteller nachtrªglich beantragt werden, allerdings ist dies mit Aufwand und Kosten verbunden. 

Dieser Umstand hat Auswirkungen auf die Datenverf¿gbarkeit f¿r Gebrauchtwagen, denn ohne die 

CoC-Papiere stehen primªr der Fahrzeugschein und behºrdliche Datenquellen zur Verf¿gung, um 

Eintragungen in einem Gebrauchtwagenlabel vorzunehmen.  

Der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) enthªlt u.a. Angaben zum Fahrzeughalter, dem 

Datum der Erstzulassung, Informationen zur Hauptuntersuchung (HU) und technische Informationen 

zum Fahrzeug. Da der Fahrzeugschein f¿r jedes Gebrauchtfahrzeug vorhanden sein sollte und zudem 

bekannt ist, kann von einer hohen Verf¿gbarkeit der Angaben im Fahrzeugschein ausgegangen 

werden. Nachteile der Verwendung des Fahrzeugscheins als Datenbasis f¿r eine 

Gebrauchtwagenlabel ergeben sich mit Blick auf die Vollstªndigkeit der darin enthaltenen technischen 

Informationen, insbesondere zu Angaben zu CO2-Emissionen und Energieverbrªuchen. Der 

Fahrzeugschein enthªlt nur den kombinierten Wert f¿r CO2-Emissionen, der f¿r elektrische Fahrzeuge 

mit vollelektrischen Antrieben null betrªgt. Entsprechend kºnnen auf der Grundlage des 

Fahrzeugscheins f¿r elektrische Antriebsarten (BEV, Brennstoffzelle, PHEV) Energieverbrªuche nicht 

korrekt angegeben und entsprechend auch keine Energiekosten berechnet werden.  

Die Verwendung einer behºrdlichen CoC-Datenbank zum Ausf¿llen des Labels oder als 

Datengrundlage f¿r ein Tool, welches das Gebrauchtwagenlabel zu einem Fahrzeug automatisch 

generiert, ermºglicht die Angabe von kombinierten Kraftstoff- und Stromverbrªuchen f¿r alle 

Antriebsarten. Grundsªtzlich kommen daf¿r die Datenbanken des KBA, der EEA (European 

Environment Agency) und der DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH) in Frage. Auch elektrische 

Reichweiten f¿r BEV und PHEV sind in diesen Datenbanken enthalten. Die phasenspezifischen 

Verbrauchswerte (Innenstadt, Autobahn, etc.) werden allerdings nach aktuellem Stand in einer keiner 

dieser Datenbanken vollstªndig abgebildet. Eine diesbez¿gliche Nachfrage beim KBA ergab, dass die 

phasenspezifischen Verbrauchsangaben auch perspektivisch erstmal nicht bereitgestellt werden 

kºnnen. Aus diesem Grund wird zum gegenwªrtigen Zeitpunkt davon abgeraten, die Angabe von 

phasenspezifischen Verbrauchswerten auf dem Gebrauchtwagenlabel vorzusehen.  
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Aus Gr¿nden der Datenverf¿gbarkeit werden der Fahrzeugscheins und behºrdliche Datenquellen als 

Datenquellen f¿r das Gebrauchtwagenlabel empfohlen. F¿r die Ausgestaltung des 

Gebrauchtwagenlabels wªre es in der Konsequenz erforderlich, ein eigenes Gebrauchtwagenlabel zu 

entwickeln, welches sich hinsichtlich der Angaben auf dem Hinweis vom Neuwagenlabel 

unterscheidet. Insbesondere ein Verzicht auf die Angabe der phasenspezifischen Verbrauchsangaben 

wªre aufgrund der mangelnden Verf¿gbarkeit dieser Informationen in behºrdlichen CoC-Datenbanken 

angeraten.  

!ÎÇÁÂÅÎ ÚÕÒ %ÒÓÔÚÕÌÁÓÓÕÎÇ ÕÎÄ ÄÅÒ ,ÁÕÆÌÅÉÓÔÕÎÇ 

Das Datum der Erstzulassung eines Fahrzeugs kann auf einem Gebrauchtwagenlabel aus zwei 

Gr¿nden von Bedeutung sein. Erstens gibt das Datum der Erstzulassung an, wie lange ein Fahrzeug 

bereits in Betrieb ist, was f¿r potentielle Kªuferinnen und Kªufer eine relevante Information darstellt. 

Zweitens ist das Datum der Erstzulassung f¿r die korrekte Berechnung der Kfz-Steuer wichtig, da sich 

die Berechnungsgrundlage der Kfz f¿r verschiedene Zulassungsjahre unterscheidet. So gilt f¿r 

Fahrzeuge, die erstmalig vor dem 1. Januar 2021 zugelassen wurden eine andere 

Berechnungsgrundlage als f¿r Fahrzeuge, die spªter zugelassen wurden. Die Angabe der 

Erstzulassung auf dem Gebrauchtwagenlabel wird daher empfohlen. 

Die Laufleistung eines Gebrauchtwagens ist f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher in der Regel 

ebenfalls ein relevantes Kaufkriterium, da diese eine Indikation f¿r die Intensitªt der Nutzung des 

Fahrzeugs darstellt. Von einer Angabe der Laufleistung auf einem Gebrauchtwagenlabel wird jedoch 

aus den folgenden Gr¿nden abgeraten: 

Â Der Wert kann nicht direkt in den Fahrzeugpapieren, sondern nur am Kilometerzªhler eines 

Fahrzeugs abgelesen werden, was sich mºglicherweise negativ auf die Anwendung des Labels 

auswirkt.  

Â Der Wert ist nicht dauerhaft und kannst sich durch das Bewegen des Fahrzeugs (bspw. bei einer 

Probefahrt) oder im schlimmsten Fall durch Manipulation verªndern, was rechtliche Risiken einer 

Angabe im Label birgt. 

­ÂÅÒÓÉÃÈÔ ÍĘÇÌÉÃÈÅÒ !ÎÇÁÂÅÎ ÁÕÆ ÄÅÍ ,ÁÂÅÌ 

Im Folgenden werden mºgliche Angaben auf einem Gebrauchtwagenlabel dargestellt. Diese 

orientieren sich an den verf¿gbaren Daten, Angaben auf dem Neuwagenlabel und an Beispielen 

anderer Gebrauchtwagenlabel, bspw. dem EPA-Label in den USA. Angaben, die mit einem Sternchen 

(*) gekennzeichnet sind, finden sich bereits auf dem aktuellen Label f¿r Neuwagen. Eine umfassende 

Untersuchung mºglicher Angaben auf dem Label findet sich im Kapitel 6.  

Â Allgemeine Fahrzeuginformationen: 

o Marke* 

o Handelsbezeichnung* 

o Antriebsart* 

o Kraftstoff* 

o andere Energietrªger* 

Â Spezifische Fahrzeuginformationen: 

o CO2-Emissionen kombiniert* 

o Kraftstoff-/ Stromverbrauch kombiniert* 
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o Elektrische Reichweite* 

o Erstzulassung 

o Hubraum 

o Leistung 

o Getriebe 

o Fahrzeugmasse 

Â Berechnete Angaben: 

o CO2-Klasse* 

o Kfz-Steuer* 

o Energiekosten* 

o Mºgliche CO2-Kosten* 

Â Weitere mºgliche Angaben: 

o Fahrzeugklasse (z.B. ĂSchrªghecklimousineñ) 

o Verªnderungen am Fahrzeug vorhanden (ja/nein) 

+ÌÁÓÓÅÎÅÉÎÔÅÉÌÕÎÇ ÆİÒ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎ 

Die farbige CO2-Klasseneinteilung ist ein visuelles Instrument auf dem Label, dass die 

Vergleichbarkeit der CO2-Klassen unterschiedlicher Fahrzeuge vereinfacht. F¿r die Einteilung von 

Gebrauchtwagen in CO2-Klassen stellt sich die Frage, ob diese innerhalb der aktuell f¿r Neuwagen 

genutzten Grenzwerte sinnvoll eingeordnet werden kºnnen, oder ob f¿r gebrauchte Fahrzeuge eine 

eigene Skala verwendet werden sollte. Die Anwendung der f¿r Neuwagen geltenden 

Klasseneinteilung auf Gebrauchtwagen wird aus den folgenden Gr¿nden empfohlen: 

Â Geringe Verªnderung seit 2018 (Einf¿hrung des WLTP-Pr¿fverfahrens) bei den absoluten CO2-

Emissionen und Verbrªuchen neu zugelassener Pkw  

Â Bessere Vergleichbarkeit von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen mºglich. Zudem kºnnte es bei 

unterschiedlichen Skalen f¿r Neu- und Gebrauchtwagen vorkommen, dass ein junger 

Gebrauchtwagen eine andere CO2-Klasse aufweist als das gleiche Fahrzeugmodell als Neuwagen.  

Â Einfacherer Handhabung f¿r den Gesetzgeber, da mit der Zeit nur eine CO2-Skala an 

Effizienzsteigerungen der Fahrzeugflotte angepasst werden muss. 

5.6.3 -ĘÇÌÉÃÈËÅÉÔÅÎ ÚÕÒ "ÅÓÃÈÒßÎËÕÎÇ ÖÏÎ (ÁÆÔÕÎÇÓÒÉÓÉËÅÎ ÕÎÄ ÉÈÒÅ 'ÒÅÎÚÅÎ 

Um etwaigen Haftungsrisiken bei einer freiwilligen Kennzeichnung von Gebrauchtfahrzeugen zu 

begegnen, wird im Folgenden eine deutliche Klarstellung auf dem Hinweis, dass sich die 

ausgewiesenen Werte auf ein Neufahrzeug beziehen, die bei einem Gebrauchtfahrzeug alters- und 

verschleiÇbedingten Abweichungen unterliegen kºnnen, als Option f¿r eine Haftungsbeschrªnkung 

untersucht.  

Eine solche Klarstellung kºnnte eine Berichtigung von ºffentlichen  uÇerungen ¿ber 

Sacheigenschaften vor Vertragsschluss darstellen und unter Umstªnden auch einen 

Haftungsausschluss i.S.d. Ä 442 Abs. 1 BGB begr¿nden, da der Kªufer hierdurch ¿ber etwaige 

Abweichungen der Beschaffenheit Ăpositivñ in Kenntnis gesetzt wird. 

Ziel der Berichtigung ist es, die Erwartungen des Kªufers im Hinblick auf die Beschaffenheit des 

Gebrauchtfahrzeugs, zu korrigieren, falls die ºffentlichen  uÇerungen nicht zutreffen, wªhrend Ä 442 



 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   ρρω 

5 Regelungsvorschläge für die Kennzeichnung und Klassifizierung von Gebrauchtwagen 

BGB die Haftung des Verkªufers f¿r bekannte oder grob fahrlªssig nicht erkannte Mªngel ausschlieÇt. 

Eine Berichtigung kann dazu f¿hren, dass der Verkªufer nicht f¿r das Fehlen der urspr¿nglich 

kommunizierten Eigenschaften haftet. 

Dabei hªngen die Ausgestaltungsoptionen zur Haftungsbeschrªnkung maÇgeblich davon ab, ob ein 

gewerblicher Verkªufer/Hªndler oder ein Verbraucher/eine Verbraucherin auf Verkªuferseite involviert 

ist, wobei letztere ausweislich Ä 1 Abs. 1 schon nicht zum Adressatenkreis der geltenden Pkw-EnVKV 

zªhlen, da sich diese an gewerbliche Hªndler richtet (vgl. insoweit die Definition in Ä 2 Abs. 1 Nr. 10 

Pkw-EnVKV). 

Zu erwªgen sind sowohl gesetzliche als auch vertragliche Haftungsbeschrªnkungen.  

5.6.3.1 0ÒÉÖÁÔÖÅÒËßÕÆÅ ÉÍ 6ÅÒÈßÌÔÎÉÓ #ς# ɉ"ς" ÕÎÄ #ς"Ɋ 

F¿r Verkªufer im C2C-Bereich (ebenfalls B2B und C2B) gelten die Einschrªnkungen der ÄÄ 474 ff. 

BGB bei der Vertragsgestaltung f¿r den Verbrauchsg¿terkauf, d.h. Vertrªge, durch die ein 

Verbraucher/eine Verbraucherin von einem Unternehmer eine Ware (Ä 241a Abs. 1 BGB) kauft, nicht. 

Insbesondere wird im Bereich privater Gebrauchtwagenverkªufe die Mºglichkeit des gesetzlichen 

Haftungsausschlusses ¿ber Ä 442 BGB erºffnet. Gleichzeitig werden die tatbestandlichen 

Voraussetzungen einer Berichtigung ºffentlicher  uÇerungen i.S.d. Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB 

nicht durch Ä 476 Abs. 1 S. 2 BGB verschªrft.  

Verwendet ein privater Gebrauchtwagen-Verkªufer ein freiwilliges Gebrauchtwagenlabel, obwohl er 

ausweislich des Ä 1 Abs. 1 Pkw-EnVKV nicht zu deren Adressatenkreis gehºrt, kann er auf dem 

Gebrauchtwagenlabel sowie in den Kaufvertragsunterlagen die zu erwartende, ¿bliche Beschaffenheit 

durch eine ºffentliche  uÇerung i.S.v. Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) S. 3 Alt. 2 BGB beschrªnken. Dies 

kann beispielsweise mittels einer deutlichen Klarstellung erfolgen, dass sich die freiwillig verwendeten 

Labelangaben auf Neuwagenwerte beziehen, diese alters- und zustandsbedingten Abweichungen 

unterliegen kºnnen und nicht nochmals ¿berpr¿ft wurden.  

Nimmt man indes an, dass eine solche ºffentliche (Ent-) uÇerung/Berichtigung durch die Klarstellung 

im Gebrauchtwagenlabel nicht bereits zum Ausschluss eines Mangels f¿hrt,17 so kann sich der 

(private) Verkªufer zusªtzlich noch auf den Haftungsausschluss nach Ä 442 Abs. 1 BGB berufen. 

Danach schlieÇt positive Kenntnis des Mangels seitens des Kªufers die Haftung des Verkªufers selbst 

dann aus, wenn der Verkªufer versucht hat, den Mangel arglistig zu verschleiern. Der Kªufer muss die 

Mangelhaftigkeit allerdings tatsªchlich erkannt haben (Reinking/Eggert, Der Autokauf, 15. Aufl. 2024, 

Kapitel 30, Rn. 140).  

GemªÇ Ä 442 Abs. 1 S. 2 BGB gilt der Haftungsausschluss auch bei grob fahrlªssiger Unkenntnis des 

Mangels seitens des Kªufers, es sei denn, der Verkªufer hat den Mangel arglistig verschwiegen oder 

eine Beschaffenheitsgarantie ¿bernommen. Sichert der Verkªufer gegen¿ber dem Kªufer eine 

Eigenschaft ï vorliegend die Verbrauchs- und Emissionswerte im Gebrauchtwagenlabel ï zu, ohne 

diese seinerseits zu ¿berpr¿fen, so vermittelt er gegen¿ber dem Kªufer auf dieser Grundlage eine 

sichere Kenntnis ¿ber deren Richtigkeit. Ohne eine entsprechend deutliche Klarstellung im 

 

17 Der Mangel wäre dann eine Abweichung von den WLTP-Werten des Neufahrzeuges.  
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Gebrauchtwagenlabel, dass Abweichungen zu den Neuwagenwerten mºglich sind, riskiert der 

Verkªufer daher einen Mangel arglistig zu verschweigen (BGH, Urteil vom 07.06.2006 ï VIII ZR 

209/05 ï, BGHZ 168, S. 64-79, Rn. 15 (zitiert nach juris)). Er kºnnte sich dann nicht auf den 

Haftungsausschluss berufen.  

Nimmt der Verkªufer in seine ºffentliche (Ent-) uÇerung/Berichtigung gegen¿ber dem Kªufer indes 

auf, dass sich die angegebenen Emissions- und Verbrauchswerte auf Neufahrzeuge beziehen, die 

alters- und zustandsbedingten Abweichungen unterliegen kºnnen und er die Herstellerangaben 

insoweit nicht selbst nochmals ¿berpr¿ft hat ï im Falle des Gebrauchtwagenlabels regelmªÇig auch 

nicht ¿berpr¿fen kann ï so entgeht er dieser Arglisthaftung.  

Ohnehin werden beim Gebrauchtwagenverkauf in der Praxis zumeist Muster-Vertragsformulare 

verwendet, in denen die VerªuÇerung unter Ausschluss jeglicher Mªngelgewªhrleistung erfolgt. 

5.6.3.2 6ÅÒËßÕÆÅ ÉÍ 6ÅÒÈßÌÔÎÉÓ "ς# ɉ6ÅÒÂÒÁÕÃÈÓÇİÔÅÒËÁÕÆɊ 

Zur Reduktion von Haftungsrisiken bestehen bei Verbrauchsg¿terkªufen unterdessen hºhere 

gesetzliche H¿rden.  

GemªÇ der Legaldefinition in Ä 474 Abs. 1 S. 1 BGB sind Verbrauchsg¿terkªufe Vertrªge, durch die 

ein Verbraucher/eine Verbraucherin von einem Unternehmer eine Ware (Ä 241a Abs. 1 BGB) kauft, im 

vorliegenden Kontext also der Verkauf eines Gebrauchtwagens von einem gewerblichen Hªndler an 

eine Verbraucherin/einen Verbraucher. F¿r den Verbrauchsg¿terkauf gelten zusªtzliche Vorschriften, 

namentlich ÄÄ 474 ï 479 BGB. 

Dies betrifft zum einen den Haftungsausschluss gemªÇ Ä 442 BGB, da dieser gemªÇ Ä 475 Abs. 3 

S. 2 BGB keine Anwendung findet. Zum anderen werden in Ä 476 Abs. 1 S. 2 BGB zusªtzliche 

Anforderungen an die Berichtigung ºffentlicher  uÇerungen i.S.d. Ä 434 Abs. 3 BGB gestellt.  

Das bedeutet, beim Verbrauchsg¿terkauf ist eine Haftung des gewerblichen Hªndlers auch dann 

erºffnet, wenn der Kªufer das Fahrzeug in positiver Kenntnis des Mangels erworben hat.  

Damit scheidet die Mºglichkeit des Haftungsausschlusses wegen positiver Kªuferkenntnis des 

Mangels i.S.d. Ä 442 Abs. 1 BGB ausschlieÇlich ¿ber eine deutliche Klarstellung auf dem 

Gebrauchtwagenlabel, dergestalt, dass gegen¿ber den Neuwagenwerten alters- und 

zustandsbedingte Diskrepanzen bestehen kºnnten und die Angaben insoweit keiner Pr¿fung 

unterzogen wurden, aus (dazu eingehender sogleich).  

Auch eine ºffentliche (Ent-) uÇerung/Berichtigung nach Ä 434 Abs. 3 S. 3 Alt. 2 BGB ¿ber dieselbe 

Klarstellung kann beim Verbrauchsg¿terkauf lediglich unter den strengen Voraussetzungen des Ä 476 

Abs. 1 S. 2 BGB, d.h. nur ¿ber eine negative Beschaffenheitsvereinbarung, erfolgen (dazu 

eingehender sogleich).  

5.6.3.2.1 5ÎÉÏÎÓÒÅÃÈÔÌÉÃÈÅ "ÅÄÅÎËÅÎ 

Etwaige Schwierigkeiten in Bezug auf haftungsrechtliche Freizeichnungen zeigten sich bereits im 

Zusammenhang mit Anlage 1, A. Abschnitt I, Nr. 5 lit. c) Pkw-EnVKV a.F. (Fassung vom 19.06.2020), 

nachdem Stimmen in der Literatur die Richtlinienkonformitªt einer Klarstellung, wonach sich 
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Ă[d]ie Angaben [é] nicht auf ein einzelnes Fahrzeug [beziehen] und [é] nicht Bestandteil des 

Angebots [sind], sondern [é] allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen 

Fahrzeugtypen [dienen]ò.  

infrage gestellt haben. Diese Formulierung wurde auch im Rahmen der letzten Novelle aus dem 

Verordnungstext gestrichen.  

Die o.g. Klarstellung begegnete in der Literatur zumindest bei der Neufahrzeug-Kennzeichnung 

erheblichen Bedenken, insbesondere mit Blick auf die effektive Durchsetzbarkeit sowohl der Richtlinie 

1999/94/EG als auch der Verbrauchsg¿terkaufrichtlinie 1999/44/EG (siehe unter 5.5.1.3).  

Insofern w¿rde, so wird argumentiert, durch einen solchen Hinweis bei Verbraucherinnen und 

Verbrauchern der Eindruck erweckt, relevante, nach Ä 1 Pkw-EnVKV sogar verpflichtende 

Informationen auf dem Kennzeichen/Hinweis seien lediglich unverbindliche Angaben (M. Schmidt, 

NJW 2005, 329). Dies liefe dem intendierten Umweltschutzzweck der Richtlinie 1999/94/EG zuwider 

und w¿rde letztlich den Anreiz der Herstellung sparsamer und schadstoffarmer Fahrzeuge mindern.  

Insbesondere wird ein VerstoÇ gegen Art. 11 der Richtlinie 1999/94/EG angenommen. Danach sollen 

die Mitgliedstaaten wirksame, verhªltnismªÇige und abschreckende Sanktionen f¿r VerstºÇe gegen 

die auf Grundlage der Richtlinie geschaffenen innerstaatlichen Vorschriften implementieren. Sofern 

ein einfacher Zusatz auf dem Label dazu f¿hren kºnnte, dass ein Mangel nach Ä 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

lit. b) BGB allein auf dieser Grundlage abzulehnen wªre, w¿rde die Reichweite der Pkw-EnVKV und 

deren Geltungsbereich im Lichte von Art. 11 der Richtlinie 1999/94/EG reduziert und ernsthaft in Frage 

gestellt (M. Schmidt, NJW 2005, 331). 

Ferner wird darauf verwiesen, dass ein solcher Zusatz als Ăºffentliche  uÇerungñ im Sinne von Ä 434 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB gegen Art. 2 der Richtlinie 1999/44/EG verstoÇen kann, indem der 

unabdingbare Art. 2 Abs. 2 lit. b) der Verbrauchsg¿terkaufrichtlinie dadurch umgangen w¿rde. Sofern 

dieser Zusatz aus der fr¿heren Pkw-EnVKV die vorgenannte ausschlieÇende Wirkung hªtte, w¿rde 

dies auch zu einem weiteren VerstoÇ gegen die Verbrauchsg¿terkaufrichtlinie f¿hren (M. Schmidt, 

NJW 2005, 332). 

5.6.3.2.2 +ÒÉÔÉË ÄÅÒ 2ÅÃÈÔÓÐÒÅÃÈÕÎÇ 

Das Landgericht Stuttgart (vgl. LG Stuttgart, Urteil vom 22.06.2007, 8 O 180/06 -, DAR 2009, 149 

(150)) geht ferner davon aus, dass ein Anlage 1, A. Abschnitt I, Nr. 5 lit. c) Pkw-EnVKV a.F. (Fassung 

vom 19.06.2020) entsprechender Zusatz als beabsichtigter Haftungsausschluss ins Leere lªuft. Denn 

solche Eigenschaften, die aufgrund ºffentlicher  uÇerungen des Verkªufers/Herstellers erwartet 

werden kºnnen, gehºren zur Beschaffenheit der Kaufsache i.S.d. Ä 434 Abs. 1 S. 3 BGB a.F. (Ä 434 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB n.F.).  

Bis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses kºnnen ºffentliche  uÇerungen berichtigt werden. Ein reiner 

Zusatz ist als Berichtigung i.S.d. Ä 476 Abs. 1 S. 2 BGB beim Verbrauchsg¿terkauf jedoch nicht 

ausreichend (hierzu eingehender: 5.7.3.2.4; vgl. auch LG Wiesbaden, Urteil vom 30.12.2010, 3 O 

208/09 ï (Porsche Cayenne), Rn. 39 ff. (zitiert nach juris); M. Schmidt, NJW 2005, 329 (331)).  
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5.6.3.2.3 5ÍÓÅÔÚÕÎÇ ÉÎ ÁÎÄÅÒÅÎ ,ßÎÄÅÒÎ 

Auf Gebrauchtwagenlabeln in anderen Lªndern wurden Klarstellungen (hierzu 5.5.1.1.1) bereits 

umgesetzt.  

Auf dem Gebrauchtwagenlabel in den USA wird auf etwaige Unsicherheiten und Einfl¿sse konkret 

Bezug genommen: 

ĂActual results will vary for many reasons including driving conditions and how the car was 

driven, maintained, or modified. The label contains EPA mileage and CO2 estimates for this 

vehicle when new. ñ 

Des Weiteren enthªlt auch eine aus Neuseeland stammende Variante eine vergleichbare Regelung: 

ĂThe CO2 emissions and energy economy database doesnôt make allowances for individual 

vehicles that have undergone modifications, or for wear and tear. The information is based on 

CO2 emissions and energy economy when the vehicle was tested new, under laboratory 

conditions. It is not a guarantee of the actual CO2 emissions and energy economy that an 

individual driver will achieve.ñ 

In der Schweiz ist die Verwendung einer freiwillige "Energieetiketteñ mºglich. So heiÇt es auf der 

Webseite des Eidgenºssischen Schweizerischen Bundesamtes f¿r Energie. 

ĂDie Etikette wird auf Basis der letzten Homologationsdaten erzeugt. Abweichungen zu den 

Angaben im Fahrzeugausweis sind daher mºglich.ñ 

Alle Formulierungen haben gemein, dass sie sich auf Neuwagenwerte beziehen. Des Weiteren kann 

ihr Wortlaut nicht als Haftungsausschluss verstanden werden. Ausdr¿ckliche Bez¿ge auf etwaige 

Haftungsfolgen sind den Klarstellungen nicht zu entnehmen.  

Vielmehr wird es sich hierbei um Ausgestaltungen handeln, welche Berichtigungen Ăºffentliche[r] 

 uÇerungenñ i.S.d. Ä 434 Abs. 3, S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB entsprechen.  

5.6.3.2.4 .ÅÇÁÔÉÖÅ "ÅÓÃÈÁÆÆÅÎÈÅÉÔÓÖÅÒÅÉÎÂÁÒÕÎÇȟ ɘ τχφ !ÂÓȢ ρ 3Ȣ ς "'" 

Bei einem Verbrauchsg¿terkauf kann eine Beschaffenheit nach Ä 434 Abs. 3 BGB nur in den Grenzen 

des Ä 476 Abs. 1 S. 2 BGB eine Einschrªnkung finden.  

Die Verbraucherin/der Verbraucher muss in diesem Fall  

(i.) eigens auf die Beschaffenheit hingewiesen worden sein und  

(ii.) seine/ihre Zustimmung hierzu ausdr¿cklich und gesondert erklªren. Erst recht muss hierbei 

das vom Bundesgerichtshof postulierte Gebot der Eindeutigkeit (BGH, Urteil vom 

20.03.2019 ï VIII ZR 213/18 ï, Rn. 23 (zitiert nach juris)) beachtet werden. 

Es muss sich um eine vertragliche Vereinbarung handeln, welche aus Beweisgr¿nden schriftlich 

fixiert/dokumentiert werden sollte.  
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Wann ein Verbraucher/eine Verbraucherin Ăeigensñ in Kenntnis gesetzt wurde, ist bislang noch nicht 

abschlieÇend geklªrt. Jedenfalls geht man mit der Gesetzesbegr¿ndung (vgl. BT-Drs. 19/27424, 

S. 42) davon aus, dass der Verbraucher/die Verbraucherin hierbei eindeutiger in Kenntnis gesetzt 

werden sollte als durch die bloÇe ¦bermittlung von Produktinformationen. Demnach sind konkludente 

oder pauschale Beschaffenheitsvereinbarungen ausgeschlossen, da diese gesondert und 

ausdr¿cklich erfolgen m¿ssen.  

Die reine Information dar¿ber, dass es sich um einen gebrauchten Personenkraftwagen handelt, so 

wie aktuell in Ä 3 Abs. 4 S. 4 Pkw-EnVKV vorgesehen, d¿rfte f¿r die Vermeidung vertraglicher 

Anspr¿che somit nicht ausreichend und rechtssicher sein. Eine Anpassung der Pkw-EnVKV in diesem 

Punkt erscheint indes nicht erforderlich, da sich die zusªtzlichen Obliegenheiten aus schuldrechtlichen 

Vorschriften ergeben, die ergªnzend anzuwenden sind. 

5.6.3.3 7ÅÉÔÅÒÅ (ÁÆÔÕÎÇÓÇÒÅÎÚÅÎ 

Im Zusammenhang mit der Haftung aus ÄÄ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB hat der 

Bundesgerichtshof die Anwendung von Ä 442 BGB ï wenngleich analog ï bestªtigt (BGH, Urteil vom 

27.03.2009 ï V ZR 30/08 ï, BGHZ 180, S. 205-215, Rn. 24 (zitiert nach juris)). Mit Blick auf sonstige 

deliktische Anspr¿che, kann eine entsprechende Kenntnis des Kªufers ¿ber Ä 254 BGB zugerechnet 

werden. Ferner kann einer Anfechtung aufgrund arglistiger Tªuschung Ä 242 BGB entgegenstehen 

(Reinking/Eggert, Der Autokauf, 15. Aufl. 2024, Kapitel 36, Rn. 43), sofern der Kªufer ein Fahrzeug in 

Kenntnis der Tªuschung vorbehaltlos annimmt. Eine im Rahmen von Ä 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Pkw-

EnVKV angenommene handlungsbezogene Verletzung des Schutzgesetzes kºnnte bereits 

ausgeschlossen werden, sobald der Kªufer von einer etwaigen Abweichung in Kenntnis gesetzt 

wurde. 

Der Vermeidung potenzieller vorvertraglicher, bereicherungsrechtlicher oder deliktischer Anspr¿che 

d¿rfte eine deutliche Klarstellung auf dem Pkw-Label, dass sich die angegebenen Emissions- und 

Verbrauchswerte auf Neufahrzeuge beziehen, die alters- und zustandsbedingten Abweichungen 

unterliegen kºnnen und die indikativen Neufahrzeugwerte keiner Pr¿fung unterzogen wurden, 

ausreichend Rechnung tragen.  

5.6.3.4 &ÏÒÍÕÌÁÒÍßħÉÇÅ (ÁÆÔÕÎÇÓÁÕÓÓÃÈÌÕÓÓËÌÁÕÓÅÌÎ 

Haftungsbeschrªnkungen des Gebrauchtwagenverkªufers sind sowohl im Wege der individuellen 

vertraglichen Vereinbarung als auch durch die Verwendung formularmªÇiger Klauseln (AGB) denkbar.  

Im Bereich des Verbrauchsg¿terkaufs (B2C) sind die Mºglichkeiten der vertraglichen 

Haftungsbeschrªnkung aufgrund Ä 476 Abs. 1 S. 1 BGB jedoch auf den Anwendungsbereich des 

Ä 476 Abs. 1 S. 2 BGB begrenzt. Vereinbarungen ¿ber Abweichungen von den objektiven 

Anforderungen des Ä 434 Abs. 3 BGB sind nur im Wege der negativen Beschaffenheitsvereinbarung 

mºglich (vgl. 5.7.3.2.4). 

AuÇerhalb des Verbrauchsg¿terkaufs sind individualvertragliche und formularmªÇige 

Haftungsfreizeichnungen grundsªtzlich mºglich, jedoch durch gesetzliche Bestimmungen begrenzt. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kºnnen sich solche Klauseln auch auf die nach 
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ºffentlichen  uÇerungen des Verkªufers zu erwartenden Eigenschaften beziehen (BGH, Urteil vom 

22.04.2016 ï V ZR 23/15 ï, Rn. 12 (zitiert nach juris)). Die Reichweite einer solchen Klausel ist 

insbesondere eine Frage der Auslegung. Pauschal gehaltene Haftungsfreizeichnungsklauseln d¿rften 

in der Regel nicht rechtsverbindlich zugrunde gelegt werden kºnnen.  

Individualvertragliche Klauseln unterliegen der Grenze des Ä 444 BGB, wonach der Verkªufer sich 

nicht darauf berufen kann, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat oder eine Garantie f¿r die 

Beschaffenheit der Sache ¿bernommen hat.  

Neben dem stets immanenten Auslegungsrisiko von Haftungsausschlussklauseln, stellen sich weitere 

Fragen im Zusammenhang mit den gesetzlichen Grenzen formularmªÇig verwendeter Klauseln. So 

kann eine Haftungsausschlussklausel Teil von Allgemeinen Geschªftsbedingungen nach Ä 305 Abs. 1 

BGB sein und durch Einbeziehung nach Ä 305 Abs. 2 BGB Vertragsbestandteil werden. Sofern nicht 

bereits eine ¿berraschende Klausel nach Ä 305c BGB vorliegt, unterliegt sie der Inhaltskontrolle nach 

ÄÄ 307 ff. BGB (Reinking/Eggert, Der Autokauf, 15. Aufl. 2024, Kapitel 32, Rn. 22).  

Damit sind Haftungsbeschrªnkungen beim Gebrauchtwagenverkauf durch individuelle 

Vereinbarungen oder AGB-Klauseln mºglich. Sie sind jedoch beim Verbrauchsg¿terkauf durch Ä 476 

BGB stark eingeschrªnkt und auÇerhalb dessen gesetzlich limitiert, wobei arglistiges Verschweigen 

oder die ¦bernahme einer Garantie die Berufung auf solche Klauseln ausschlieÇen. 

5.6.3.5 :×ÉÓÃÈÅÎÅÒÇÅÂÎÉÓ ÕÎÄ %ÍÐÆÅÈÌÕÎÇ 

Ausweislich der vorstehend angef¿hrten Stimmen in der Literatur und der Rechtsprechung begegnet 

eine Klarstellung, dass die auf dem Label genannten Emissions- und Verbrauchswerte Ănicht 

Bestandteil des Angebots [sind]ñ, zumindest bei Neufahrzeugen und verbindlichen 

Kennzeichnungspflichten unionsrechtlichen Bedenken.  

Dem wird in der Literatur zwar nicht ausschlieÇlich zugestimmt (Reinking/Eggert, Der Autokauf, 15. 

Aufl. 2024, Kapitel 7, Rn. 242; Hoffmann/Westermann, EuZW 2004, 583), jedoch ist dies mit Blick auf 

die fehlende Freizeichnungsmºglichkeit nach Ä 442 BGB im Rahmen des Verbrauchsg¿terkaufs 

entsprechend einzuordnen.  

Fehlt es von vornherein an einer klaren Enthaftungsmºglichkeit im Sinne von Ä 442 BGB (vgl. Ä 475 

Abs. 3 S. 2 BGB f¿r den Verbrauchsg¿terkauf), st¿nde einem gewerblichen Hªndler lediglich der Weg 

¿ber eine negative Beschaffenheitsvereinbarung offen. Diese setzt jedoch eine eigene und 

gesonderte Mitteilung gegen¿ber dem Kªufer voraus. Diese Anforderungen der negativen 

Beschaffenheitsvereinbarung w¿rde eine einfache Klarstellung auf dem Pkw-Label nicht erf¿llen. 

Beim gewerblichen Verkauf eines Gebrauchtwagens, d.h. einem Verbrauchsg¿terkauf, wªre ein reiner 

Zusatz auf dem Pkw-Label, dass es sich um einen gebrauchten Pkw handelt, so wie ihn Ä 3 Abs. 4 

S. 4 Pkw-EnVKV aktuell verlangt, allein nicht ausreichend, um Haftungsrisiken zu minimieren. Denn 

auch hier gelten die gleichen Anforderungen an die negative Beschaffenheitsvereinbarung. Der 

gewerbliche Verkªufer darf nach Ä 476 Abs. 1 S. 2 BGB nicht lediglich auf Produktunterlagen 

verweisen, um eine negative Beschaffenheitsvereinbarung zu erwirken (siehe hierzu bereits 5.7.3.2). 
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Im Gegensatz zum Neuwagenlabel bestehen bei einem freiwilligen Gebrauchtwagenlabel nicht die 

oben geschilderten unionsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf eine Klarstellung, da das 

Gebrauchtwagenlabel nicht in der zugrundliegenden Richtlinie 1999/94/EG vorgesehen ist und die 

Angaben ¿berobligatorisch erfolgen. Eine Klarstellung, dass die freiwillig verwendeten Labelangaben 

Neuwagenwerte zugrunde legen, die alters- und zustandsbedingten Abweichungen unterliegen 

kºnnen und nicht nochmals ¿berpr¿ft wurden, erscheint also grundsªtzlich sinnvoll. Allerdings sollten 

gewerbliche Verkªufer/Hªndler zusªtzlich zu dieser Klarstellung auf dem Gebrauchtwagenlabel eine 

negative Beschaffenheitsvereinbarung treffen, d.h. sich die Kenntnisnahme der Klarstellung auf dem 

Hinweis auf alters- und zustandsbedingte Abweichungen der Emissions- und Verbrauchswerte noch 

auf einem gesonderten und entsprechend gekennzeichneten Formblatt quittieren lassen. Andernfalls 

kann die Klarstellung Haftungsrisiken aufgrund der strengeren Anforderungen im Rahmen des 

Verbrauchsg¿terkaufs nicht mindern.  

AuÇerhalb des Verbrauchsg¿terkaufs (C2C, B2B, C2B) kann der Verkªufer sich hingegen 

entsprechend der unter 5.7.3.1 genannten Voraussetzungen nach Ä 442 BGB enthaften, wenn er den 

Kªufer mit der oben vorgeschlagenen deutlichen Klarstellung auf dem Gebrauchtwagenlabel in 

Ăpositive Kenntnisñ setzt. Zudem kann der Privatverkªufer etwaigen Haftungsrisiken dadurch 

begegnen, dass er das Gebrauchtfahrzeug ï wie in der Praxis ¿blich ï Ăgekauft wie gesehenñ unter 

Ausschluss jeglicher Mªngelgewªhrleistung weiterverªuÇert. Wird das Fahrzeug unter Ausschluss der 

Mªngelgewªhrleistung verkauft, ist eine Haftung des Privatverkªufers f¿r etwaige Diskrepanzen 

gegen¿ber den Angaben auf dem Gebrauchtwagenlabel ausgeschlossen. 

Den obigen Ausf¿hrungen entsprechend wird mangels Wirksamkeit und aufgrund unionsrechtlicher 

Bedenken keine Aufnahme einer Klarstellung in das Neuwagen-Label empfohlen.  

Folgende Tabelle gibt einen ¦berblick zu denkbaren Gestaltungs- und etwaigen normativen 

Beschrªnkungsmºglichkeiten f¿r ein Gebrauchtwagenlabel: 

Tabelle 20: Normative Unterschiede zwischen Verbrauchsg¿terkauf und privatem 

Gebrauchtwagenverkauf und Gestaltungsvorschlªge. Quelle: Eigene Darstellung. 

 
B2C C2C (C2B und B2B) 

Anwendungsbereich Ĕ Warenkauf einer/-s Verbrauchers/-in 
von einem/-r Unternehmer/-in  

Ĕ Warenkauf im Verhªltnis: 

- Verbraucher/-in zu Verbraucher/in 
(C2C) 

- Verbraucher/-in zu Unternehmer/-in 
(C2B) 

- Unternehmer/-in zu Unternehmer/-in 
(B2B) 

Normative  

Beschrªnkungsmºglichkeiten 

Ĕ ÄÄ 474 ff. BGB finden Anwendung 

Ĕ Gesetzlicher Haftungsausschluss 
nach Ä 442 BGB nicht mºglich 

Ĕ Objektive Beschaffenheit kann formal 
nur in den Grenzen des Ä 476 Abs. 1 
S. 2 BGB ausgestaltet werden 

Ĕ ÄÄ 474 ff. BGB finden keine 
Anwendung 

Ĕ Gesetzlicher Haftungsausschluss 
nach Ä 442 BGB mºglich 
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Gestaltungsvorschlªge f¿r 
Gebrauchtwagen-Label 

- Deutliche Klarstellung auf 
Gebrauchtwagenlabel, dass sich die 
angegebenen Emissions- und 
Verbrauchswerte auf Neufahrzeuge 
beziehen, die naturgemªÇ alters- und 
zustandsbedingten Abweichungen 
unterliegen kºnnen und die indikativen 
Neufahrzeugwerte keiner weiteren 
Pr¿fung unterzogen wurden und  

- gesondertes und eindeutig 
gekennzeichnetes Formularblatt zur 
Dokumentation der Kenntnisnahme des 
Hinweises durch den Kªufer 

- Umsetzung des Ä 3 Abs. 4 S. 4 Pkw-
EnVKV d¿rfte allein nicht ausreichen. 
Eine Anpassung der Pkw-EnVKV in 
diesem Punkt erscheint indes obsolet, da 
sich die Obliegenheiten aus 
schuldrechtlichen Vorschriften ergeben, 
die ergªnzend anzuwenden sind. 

- Deutlicher Hinweis auf Gebrauchtwagen-
label, dass sich die angegebenen 
Emissions- und Verbrauchswerte auf 
Neufahrzeuge beziehen, die naturgemªÇ 
alters- und zustandsbedingten 
Abweichungen unterliegen kºnnen und 
die indikativen Neufahrzeugwerte keiner 
weiteren Pr¿fung unterzogen wurden  

und  

- Kªufer wird entsprechend der in der 
Praxis ¿blichen Mªngelgewªhrleistungs-
ausschl¿sse in Kenntnis gesetzt 

5.6.4 /ÒÉÅÎÔÉÅÒÕÎÇ ÁÍ .ÅÕ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌ ÂÅÉ ÄÅÒ 'ÅÓÔÁÌÔÕÎÇ ÄÅÓ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌÓ 

In diesem Abschnitt wird die Frage erºrtert, wie der Hinweis gemªÇ Anlage 1, Teil II gestaltet sein 

sollte. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob und in welcher Form eine Abgrenzung des 

Gebrauchtwagenlabel zum Neuwagenlabel sinnvoll und w¿nschenswert ist. 

Hinsichtlich der Angaben auf einem Gebrauchtwagenlabel erscheinen Abweichung zum Pkw-Label f¿r 

Neuwagen sinnvoll. So kºnnen aufgrund der empfohlenen Datengrundlage die phasenspezifischen 

Verbrauchsangaben auf dem Gebrauchtwagenlabel vermutlich nicht abgebildet werden. Zudem wird 

empfohlen, mindestens die Erstzulassung und ï wie im vorangehenden Kapitel erlªutert ï einen 

deutlichen Hinweis auf mºgliche alters- und verschleiÇbedingte Abweichungen von Verbrauchswerten 

von Gebrauchtwagen aufzunehmen.  

¦ber gestalterische Mittel kºnnte eine deutliche optische Unterscheidung des Gebrauchtwagenlabels 

umgesetzt werden. Allerdings weisen sowohl eine gestalterische Abgrenzung als auch eine 

einheitliche Gestaltung der Pkw-Label f¿r Neu- und Gebrauchtwagen Vorteile auf. Eine klare optische 

Unterscheidbarkeit macht Verbraucherinnen und Verbraucher deutlicher darauf aufmerksam, dass es 

sich um ein Gebrauchtfahrzeug handelt. Eine einheitliche Aufmachung der Label f¿r neue und 

gebrauchte Pkw verstªrkt hingegen den Wiedererkennungswert des Pkw-Labels und trªgt 

mºglicherweise auch zu einem schnelleren Verstªndnis und Erfassen der Angaben bei. So wird unter 

Umstªnden auch die Vergleichbarkeit zwischen neuen und gebrauchten Fahrzeugen verbessert. Auch 

die bislang existenten Gebrauchtwagenlabel in anderen Lªndern sind zumeist identisch zum 

Neuwagenlabel aufgebaut (vgl. Kapitel 5.1). 

Der Wiedererkennungswert des Pkw-Labels und die Vergleichbarkeit von neuen und gebrauchten 

Pkw erscheint in der Abwªgung wichtiger, weshalb empfohlen wird, die Gestaltung des 

Gebrauchtwagenlabels optisch am Neuwagenlabel anzulehnen. In einigen redaktionellen, 

gestalterischen und inhaltlichen Punkten kann und sollte sich das Gebrauchtwagenlabel jedoch 

unterscheiden. Das betrifft die ¦berschrift, die bereits kenntlich machen sollte, dass es um ein 

Gebrauchtfahrzeug geht (vgl. Ä 3 Abs. 4 S. 4 Pkw-EnVKV) und zuvor beschrieben einzelne Angaben 

auf dem Label. 
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5.6.5 "ÅÒÅÉÔÓÔÅÌÌÕÎÇ ÕÎÄ 6ÅÒÍÁÒËÔÕÎÇ 

Die Bereitstellung und Vermarktung des Gebrauchtwagenlabels ist f¿r dessen Anwendung und eine 

gute Reichweite essenziell. Dabei sollten unter anderem die folgenden Ziele verfolgt werden:  

Â Die Bereitstellung des Labels erlaubt eine einfache und schnelle Erstellung des Labels, 

Â Das Gebrauchtwagenlabel ist bei Hªndlern und Verbraucherinnen und Verbrauchern bekannt,  

Â Vorteile und Nutzen des Labels werden den Zielgruppen vermittelt. 

"ÅÒÅÉÔÓÔÅÌÌÕÎÇ ÄÅÓ ,ÁÂÅÌÓ 

Die Bereitstellung eines Formulars f¿r das Gebrauchtwagenlabel stellt die einfachste Form der 

Umsetzung dar. Die ausf¿llende Person trªgt die meisten Angaben auf dem Label manuell anhand der 

verf¿gbaren Datengrundlage ein, also bspw. dem Fahrzeugschein und einer online abrufbaren 

Datenbasis. Angaben, wie zur CO2-Klasse und zu Kosteninformationen, m¿ssen berechnet werden. 

Diese Art der Bereitstellung des Labels erfordert ein gutes Verstªndnis der ausf¿llenden Person und 

einige Zeit f¿r die Erstellung des Labels, weshalb diese Variante nicht als primªre Form der 

Bereitstellung empfohlen wird.  

Eine in der Anwendung einfachere Form der Bereitstellung stellt ein Online-Tool zur Erstellung des 

Gebrauchtwagenlabels dar, welches Nutzerinnen und Nutzern die Mºglichkeit bietet, ¿ber die Auswahl 

eines Fahrzeugs automatisch das passende Pkw-Label zu erzeugen. ¦ber eine regelmªÇig zu 

aktualisierende Datenbasis kºnnen fast alle Angaben durch das Tool eingetragen und berechnet 

werden.  

Ein Potenzial zur Steigerung der Reichweite des Gebrauchtwagenlabels liegt darin, dessen Erstellung 

auch Verbraucherinnen und Verbrauchern zu ermºglichen und damit den Hªndler nicht mehr als 

einzigen Vermittler des Labels einzusetzen. Aus diesen Gr¿nden wird die Weiterentwicklung eines 

Gebrauchtwagenlabels empfohlen, welches auch Verbraucherinnen und Verbraucher erstellen und 

nutzen kºnnen. Ein daf¿r zur Verf¿gung gestelltes Online-Tool sollte mºglichst einfach zu nutzen sein 

und weniger erfordern, wie bspw. das Tool zur Erstellung des EPA-Gebrauchtwagenlabes (USA). 

-ĘÇÌÉÃÈËÅÉÔÅÎ ÄÅÒ 6ÅÒÍÁÒËÔÕÎÇ ÄÅÓ 'ÅÂÒÁÕÃÈÔ×ÁÇÅÎÌÁÂÅÌÓ 

Der grºÇte Anteil der Kªuferinnen und Kªufer von Gebrauchtwagen sind Privatpersonen (93,4 %). Wie 

in Kapitel 5.2 dargestellt, erwerben 37 % der Kªufer ihr Fahrzeug bei Markenhªndlern, 29 % auf dem 

Privatmarkt und 34 % bei freien Hªndlern. Informationsquellen f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher 

beim Kauf von Gebrauchtwagen sind laut Angaben des DAT (2023) divers: Online-

Verkaufsplattformen, Gesprªche mit Bekannten, Suchmaschinen, Gesprªche mit Hªndlern und 

Werkstªtten und Websites der Hªndler und Hersteller.  

Um Hªndler und Verbraucherinnen und Verbrauchern von der Verwendung eines freiwilligen 

Gebrauchtwagenlabels zu ¿berzeugen, gilt es bei der Kommunikation und Vermarktung die Vorteile 

hervorzuheben. Vorteile der Verwendung des Labels f¿r Hªndler sind zusªtzliche Transparenz und 

eine Steigerung der Glaubw¿rdigkeit beim Verkauf. Die Angaben auf dem Label kºnnen entsprechend 

als Verkaufsargumente genutzt werden, bspw. eine gute CO2-Klasse und Kostenvorteile im Betrieb. 

F¿r den Kªufer bietet ein Gebrauchtwagenlabel eine unabhªngige, transparente und 
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fahrzeugspezifische Indikation zu Verbrauchswerten und Kosteninformationen, die zu einer besseren 

Vergleichbarkeit der Fahrzeuge beitragen kann.  

Zur Vermarktung eines Gebrauchtwagenlabels kºnnen unter anderem die folgenden MaÇnahmen 

durchgef¿hrt werden:  

Â WerbemaÇnahmen und ºffentlichkeitswirksame Kommunikation zum Gebrauchtwagenlabel: 

o Pressearbeit 

o Anzeigen auf Websites 

o Schaltung von Werbung in Online-Suchmaschinen 

o Werbung auf Handelsseiten/Verkaufsplattformen 

Â Synergieeffekte der Kommunikation zum Neuwagenlabel nutzen 

Â Verkaufsplattformen (Autoscout24, mobile.de & Kleinanzeigen) und Hªndlerwebsites zur Integration 

des Gebrauchtwagenlabes anregen 

o Verlinkung zu Angeboten rund um das Gebrauchtwagenlabel 

o Ggf. sogar automatisierte Schnittstelle zur Erzeugung des Labels  

Â Zusammenarbeit mit einschlªgigen Verbªnden und Vereinen 

Â Webauftritt und Suchmaschinenoptimierung 



 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   ρςω 

6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

6 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÆİÒ ×ÅÉÔÅÒÅ !ÎÇÁÂÅÎ ÁÕÆ ÄÅÍ 

0Ë×Ȥ,ÁÂÅÌ 

Dieses Kapitel gliedert sich in drei Teile. Zunªchst werden in Kapitel 6.1 in einem umfassenden 

Screening mºgliche Angaben auf dem Pkw-Label f¿r Neuwagen gesammelt und anhand eines 

Bewertungsschemas priorisiert. Nachfolgend werden zwei Informationen f¿r Verbraucherinnen und 

Verbraucher nªher untersucht, denen vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen eine besondere 

Bedeutung zukommt: Der Angabe von Folgekosten (Kapitel 6.2) und der Angabe von 

Umweltwirkungen ¿ber den Lebenszyklus der Fahrzeuge (Kapitel 6.3). F¿r beide Schwerpunkte 

werden wesentliche Ausgestaltungsvarianten aufgezeigt und die jeweiligen Vor- und Nachteile, 

insbesondere mit Blick auf mºgliche Unsicherheiten, diskutiert.  

6.1 !ÎÁÌÙÓÅ ÍĘÇÌÉÃÈÅÒ ×ÅÉÔÅÒÅÒ !ÎÇÁÂÅÎ ÁÕÆ ÄÅÍ 0Ë×Ȥ,ÁÂÅÌ  

Ziel dieses Abschnitts ist es, eine mºglichst umfassende ¦bersicht ¿ber mºgliche zusªtzliche 

Angaben auf dem Pkw-Label zu erstellen und die zusammengetragene Parameterliste anhand einer 

qualitativen Bewertung zu priorisieren. Zugleich sollen die bisherigen Angaben bzw. die anvisierten 

Angaben auf dem neu vorgeschlagenen Pkw-Label kritisch gepr¿ft werden.  

Die Sammlung mºglicher Angaben basiert auf einer Recherche g¿ltiger Pkw-Label in anderen 

Lªndern, Studien zu Novellierungsvorschlªgen oder Gesetzesevaluationen sowie den 

Stellungnahmen von Verbªnden und Lªndern zum Verordnungsentwurf zur  nderung der Pkw-EnVKV 

vom Juni 2023 (BMWK, 2023a).  

F¿r eine bessere ¦bersichtlichkeit sind die Angaben in Themenclustern strukturiert und zum Teil in 

Ausgestaltungsvarianten je Angabe zusammengefasst.  

Die Empfehlung und Priorisierung mºglicher Angaben erfolgt auf Basis eines qualitativen 

Bewertungsschemas. Dieses orientiert sich an dem Bewertungsschema der Vorgªngerstudie 

(Leinberger et al., 2017), wurde allerdings zur Ber¿cksichtigung aktueller Entwicklungen in einigen 

Aspekten weiterentwickelt. Im Ergebnis wird eine Bewertungsmatrix mit erster Vorauswahl von zu 

empfehlenden Angaben vorgestellt, die als Informationsgrundlage f¿r den anstehenden 

Novellierungsprozess der EU-Richtlinie 1999/94/EG dienen kann.  

6.1.1 3ÃÒÅÅÎÉÎÇ ×ÅÉÔÅÒÅÒ !ÎÇÁÂÅÎ 

Ziel des Screenings ist eine mºglichst umfassende Auflistung mºglicher Angaben auf dem Pkw-Label, 

die als Informationsgrundlage f¿r zuk¿nftige nationale und EU-weite Novellierungsprozesse dienen 

kann.  

-ÉÎÄÅÓÔÖÏÒÇÁÂÅÎ ÉÎ ÄÅÒ %5Ȥ2ÉÃÈÔÌÉÎÉÅ ρωωτȾωτȾ%' 

Ausgangspunkt der Recherchen bildet die EU-Richtlinie 1999/94/EG Ă¿ber die Bereitstellung von 

Verbraucherinformationen ¿ber den Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen beim Marketing f¿r neue 

Personenkraftwagenñ. Darin werden drei wesentliche Ziele einer verpflichtenden 
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Verbrauchskennzeichnung neuer Pkw benannt, die weiterhin als Eckpfeiler eines neuen Pkw-Label 

geeignet sind:  

Â Verminderung der von Pkw verursachten Treibhausgas-Emissionen und Umweltverschmutzungen 

sowie eine umsichtige und rationelle Verwendung der nat¿rlichen Ressourcen 

Â Bereitstellung von zweckdienlichen und vergleichbaren Informationen, um Kªufer zu einer 

Kaufentscheidung zugunsten verbrauchsarmer Fahrzeuge zu bewegen 

Â Anreiz f¿r Automobilhersteller zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs der von ihnen hergestellten 

Fahrzeuge 

Daraus gibt die Richtlinie f¿r die nationale Umsetzung in den EU-Mitgliedslªndern die folgenden 

Mindestanforderungen an die Angaben auf dem Label vor:  

Â Angabe des offiziellen Kraftstoffverbrauchs, der im Rahmen des Typgenehmigungsverfahrens 

festgestellt wird (Art. 2 Nr. 5) 

Â Angabe der offiziellen spezifischen CO2-Emissionen, die im Rahmen des 

Typgenehmigungsverfahrens festgestellt werden (Art. 2 Nr. 6) 

Â Der Hinweis enthªlt einen Bezug auf das Modell bzw. den Fahrzeugtyp und den Kraftstofftyp des 

Pkw (Anhang I) 

Mit Hinweis auf die besondere Bedeutung der Verstªndlichkeit f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher 

wird zudem ein Verbot von Angaben formuliert, sofern sie f¿r die Verbraucherinnen und Verbraucher 

zu Verwechslungsgefahr f¿hren kºnnen (Art. 7). 

Die Mitgliedslªnder gehen in der Umsetzung der Richtlinie in der Regel ¿ber die 

Mindestanforderungen hinaus, um Verbraucherinnen und Verbrauchern zusªtzliche Informationen f¿r 

die Kaufentscheidung zur Verf¿gung zu stellen (Gibson et al., 2016 und Leinberger et al., 2017). Eine 

¦bersicht ¿ber die Ausgestaltungsvarianten des Pkw-Labels in den EU-Lªndern bietet Abschnitt 3.2.  

"ÅÒİÃËÓÉÃÈÔÉÇÕÎÇ ÁËÔÕÅÌÌÅÒ %ÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇÅÎ 

Seit der letzten  nderung der Richtlinie EU/1999/94 vom 22. Oktober 2008 sind einige Entwicklungen 

im Pkw-Markt eingetreten, die f¿r das Screening nach weiteren Angaben ber¿cksichtigt werden 

sollten:  

Â Steigender Absatz von Pkw mit Elektroantrieben: 18 % vollelektrische Pkw unter den 

Neuzulassungen im Jahr 2023 (KBA, 2023) 

Â Hºhere Ambitionen im Klimaschutz (Green Deal, Bundes-Klimaschutzgesetz 2021) 

Â Neue CO2-Flottengrenzwerte f¿r Pkw und leichte Nutzfahrzeuge: Minderung der CO2-Emissionen 

der Neufahrzeugflotten um 100 % ab dem Jahr 2035 (Verordnung (EU) 2023/851) 

Â Neue Vorgaben zur Typengenehmigung: Umstellung auf WLTP-Pr¿fzyklus (Verordnung (EU) 

2018/858) und ab 2025 neue Pr¿fzyklen f¿r PHEV, mit denen eine Anpassung des ĂNutzfaktorsñ 

umgesetzt wird, die zu hºheren ausgewiesenen WLTP-Verbrªuchen und Emissionen f¿hren wird.  

Â Einf¿hrung eines CO2-Preises auf Kraftstoffe in Deutschland ab 2021 (BEHG) und in der EU ab 

2027 (ETS 2, Richtlinie (EU) 2023/959) 

Â Besseres Verstªndnis von Umweltwirkungen ¿ber den Fahrzeug-Lebenszyklus: Einf¿hrung eines 

ĂBatteriepassesñ im Rahmen der Batterie-Verordnung (Verordnung (EU) 2023/1542), Vorschlag 

einer EU-Verordnung f¿r Altfahrzeuge (COM/2023/451) 



 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   ρσρ 

6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

Â Vorschlag zur neuen Schadstoffklasse Euro 7: ZeitgemªÇe Grenzwerte f¿r Luftschadstoff- und 

Lªrmemissionen, bessere Kontrolle unter Realbedingungen sowie Regelungen zur 

Batterielebensdauer (Vorschlag EU-Verordnung COM/2022/586) 

0ÒÁØÉÓÂÅÉÓÐÉÅÌÅ ÕÎÄ 6ÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÉÎ ,ÉÔÅÒÁÔÕÒ 

Bereits in der Vorstudie zur Novellierung des Pkw-Labels in Deutschland werden Vorschlªge zur 

Aufnahme neuer und eine ¦berarbeitung vorhandener Angaben auf dem Label vorgestellt (Leinberger 

et al., 2017). Dar¿ber hinaus sind in den letzten Jahren die Pkw-Label in einigen Lªndern aktualisiert 

oder Empfehlungen f¿r  nderungen in Studien entwickelt worden.  

Die Auflistung umfasst auch Angaben, die aktuell f¿r Deutschland nicht relevant sind, da ein 

entsprechendes politisches Instrument nicht oder noch nicht umgesetzt wird. F¿r die zuk¿nftige 

Diskussion und auch im Abgleich mit der Ausgestaltung von Label-Angaben in anderen Lªndern ist 

zum Beispiel eine Angabe von Pkw-Mautkosten relevant. Daher werden diese Angaben der 

Vollstªndigkeit halber aufgef¿hrt.  

Das vorliegende Screening umfasst die folgenden Quellen: 

Â Novellierungsprozess der Pkw-EnVKV in Deutschland: Vorgªngerstudie zur Vorbereitung der 

Novellierung (Leinberger et al., 2017), Verordnungsentwurf in erster Fassung vom Juni 2023 

(BMWK, 2023a), Stellungnahmen der Verbªnde und Lªnder 2023, Verordnungsentwurf in finaler 

Fassung vom Dezember 2023 (BMWK, 2023b) 

Â Neues Pkw-Label im Vereinigtem Kºnigreich nach dem Brexit 2020 (VCA, 2023) 

Â Studie der schwedischen Energie-Agentur zur Vorbereitung einer Novelle (Energimyndigheten, 

2020) 

Â Evaluation der EU-Richtlinie 1999/94/EG (Gibson et al., 2016) 

Â EPA-Pkw-Label in den USA mit letzter  nderung im Jahr 2013 (EPA, 2011) 

0ÏÔÅÎÚÉÅÌÌÅ $ÁÔÅÎÑÕÅÌÌÅÎ ÆİÒ &ÁÈÒÚÅÕÇÓÐÅÚÉÆÉËÁÔÉÏÎÅÎ 

Als weitere Informationsquellen werden die potenziellen Datenquellen f¿r die Recherche mºglicher 

Angaben herangezogen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der im Jahr 2018 ¿berarbeiteten EU-

Verordnung 2018/858/EU zur Typgenehmigung (mit letzter  nderung vom 16.11.2022), welche die 

Hersteller zur Angabe bestimmter Fahrzeugspezifikationen im Rahmen der Typenzulassung 

verpflichtet. Die Angaben werden in dem ĂCertificate of Conformity (CoC)ñ bzw. in Deutschland in der 

Ă¦bereinstimmungserklªrungñ zusammengefasst und stellen so eine zuverlªssige und zugªngliche 

Datenquelle f¿r etwaige Angaben auf dem Pkw-Label dar.  

Dar¿ber hinaus gibt es weitere Gesetzgebungen, die spezifische Parameter erfassen und zunehmend 

die Umweltwirkungen ¿ber den Fahrzeug-Lebenszyklus sowie Fahrzeugspezifikationen von 

Elektroantrieben adressieren, wie die neu anvisierte Schadstoffklasse Euro 7 oder die neue EU-

Verordnung zu Batterien. Weitere Angaben, die sich f¿r das Pkw-Label als geeignet erweisen, werden 

womºglich noch nicht ¿ber einen gesetzlich geregelten Prozess erfasst, sondern sind Spezialwissen 

der Hersteller oder von Vereinen und Verbªnden. Im Zuge des Novellierungsprozesses auf EU-Ebene 

kann eine Aufnahme weiterer relevanter Parameter prinzipiell angestoÇen und gepr¿ft werden.  

Folgende Datenquellen von Fahrzeugspezifikation bilden eine potenzielle Grundlage f¿r Angaben:  
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Â Certificate of Conformity (CoC) bzw. in deutscher Sprache Ă¦bereinstimmungsbescheinigungñ im 

Rahmen der Typgenehmigung 

Â Schadstoffklassen der EU- Abgasnormen  

Â Batteriepass im Rahmen der Verordnung (EU) 2023/1542 (ĂBatterie Verordnungñ) 

Â Folgende Datenquellen von Fahrzeugspezifikation sind aufgrund fehlender Verpflichtungen zur 

Datenerhebung nicht geeignet f¿r Angaben:  

o Herstellerwissen ohne geregelte Datenerfassung  

o Datenerfassung durch Vereine und Verbªnde (z.B. ADAC-Pannenstatistik) 

6.1.2 3ÔÒÕËÔÕÒÉÅÒÕÎÇ ÍĘÇÌÉÃÈÅÒ !ÎÇÁÂÅÎ ÉÎ 4ÈÅÍÅÎÃÌÕÓÔÅÒÎ 

Die im Screening zusammengetragenen Angaben werden zur besseren ¦bersichtlichkeit in 

Themencluster strukturiert. Zudem weisen die meisten Parameter vielfªltige Ausgestaltungsvarianten 

auf. Beispielsweise werden die CO2-Emissionen zum Teil als absoluter Wert angegeben oder auch in 

Bezug auf eine bestimmte Klasse, einen Referenzwert oder im Vergleich zum Flottendurchschnitt. 

Diese Varianten werden ebenfalls zur besseren ¦bersichtlichkeit geb¿ndelt dargestellt, in der 

Diskussion und Bewertung der Angaben werden die Freiheitsgrade der Ausgestaltung allerdings 

ausdr¿cklich ber¿cksichtigt. Wesentliche Unterschiede, wie zum Beispiel eine Betrachtung von CO2-

Emissionen in der Nutzungsphase von Pkw gegen¿ber einer umfassenderen Bilanzierung ¿ber den 

Lebenszyklus, werden individuell aufgef¿hrt und bewertet.  

Folgende Themencluster strukturieren die in Tabelle 22 aufgef¿hrten Angaben: 

Â Typeninformationen: Diese Angaben sollen vorrangig eine eindeutige Identifizierung des im Pkw-

Label aufgef¿hrten Fahrzeugs ermºglichen. Daneben kºnnen weitere Angaben sinnvoll sein, die 

eine informierte Kaufentscheidung beg¿nstigen. Die Getriebeart, die Motorleistung, die 

Fahrzeugmasse und die -abmaÇe spielen f¿r den Fahrkomfort aber zum GroÇteil auch f¿r die 

Umweltwirkungen des Fahrzeugs eine Rolle. Gleichzeitig werden bestimmte Fahrzeugkriterien, wie 

die GrºÇe des Fahrzeugs oder die Anzahl der Sitzplªtze, wahrscheinlich entschieden, bevor das 

Pkw-Label f¿r den Fahrzeugvergleich zu Rate gezogen wird. Eine Angabe ist daher nicht prioritªr. 

Speziell f¿r Elektroantriebe sind womºglich weitere Spezifikationen des Fahrzeugdesigns von 

Interesse, wie die BatteriegrºÇe, die Ladedauer und die Ladegeschwindigkeit, um elektrische 

Energie f¿r eine Strecke von 100 km nachzuladen, oder fahrzeugseitige Einschrªnkungen der 

Ladeleistung, die f¿r einige Modelle ein Nachladen an Schnellladesªulen limitieren.  

Â Verbrauchsinformationen: Angaben zum Energieverbrauch bilden den Ursprung von 

Kennzeichenverordnungen vieler Haushaltsgerªte. Auf dieser Basis kºnnen Verbraucherinnen und 

Verbraucher eine Kaufentscheidung zugunsten verbrauchsarmer Fahrzeuge treffen und eine erste 

Einschªtzung ¿ber die mit der Nutzung verbundenen Energiekosten treffen. F¿r Elektroantriebe 

hªngt der Energieverbrauch zudem mit der erzielbaren Reichweite zusammen, die ¿ber den 

direkten Einfluss auf die Nutzungsmºglichkeiten des Fahrzeugs eine relevante GrºÇe der 

Kaufentscheidung darstellen d¿rfte. Zudem wird als weitere Verbrauchsinformation eine Angabe der 

Batterielebensdauer gepr¿ft.  

Â Umweltinformationen: Diese Angaben zielen darauf ab, den Einfluss des Fahrzeugkaufs auf die 

Klimaerwªrmung, die Luftqualitªt oder den Verbrauch nat¿rlicher Ressourcen abzubilden. Der hohe 

Anteil der durch den Pkw-Einsatz verursachten CO2-Emissionen gibt der Angabe bereits in der EU-

Richtlinie aus dem Jahr 1999 eine besondere Relevanz. Die Umweltwirkungen ¿ber den gesamten 
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Lebenszyklus von Fahrzeugen r¿cken zudem zunehmend in den Fokus. Den Verbraucherinnen und 

Verbrauchern soll die Angabe von Umweltinformationen ermºglichen, eine Kaufentscheidung 

zugunsten von mºglichst klima- und umweltschonenden Fahrzeugen zu treffen. Verschiedene 

Ausgestaltungsvarianten einer Angabe der CO2-Emissionen werden gepr¿ft, ebenso wie die Angabe 

von Luftschadstoff- und Lªrmemissionen.  

Â Kosteninformationen: Diese Angaben sollen die mit der Fahrzeugnutzung verbundenen Kosten 

vergleichbar machen. Eine Angabe von Kosteninformationen stellt keine Mindestanforderung der 

EU-Richtlinie 1999/94/EG dar, wird in unterschiedlichen Ausgestaltungen aber in einigen Lªndern 

bereits verpflichtend umgesetzt. Prinzipiell lassen sich die Betriebskosten unterscheiden in 

Energiekosten, fiskalische Kosten (Kfz-Steuer), Versicherungskosten sowie Wartungs- und 

Reparaturkosten. Da die Hºhe von Versicherungskosten von den Anbietern abhªngt und f¿r 

Wartungs- und Reparaturkosten ebenfalls keine verlªssliche und modellspezifische Datenbasis 

existiert, werden diese nicht weiter betrachtet. Ein besonderes Augenmerk der Untersuchung gilt 

hingegen der Angabe von Kosten der CO2-Bepreisung fossiler Energietrªger, welche die 

Verbraucherinnen und Verbraucher auf die steigende CO2-Bepreisung von Kraftstoffen und die 

damit verbundene Kostenbelastungen ¿ber die Haltedauer aufmerksam machen soll.  

Â Zusatzinformationen: Weitere Angaben sekundªrer Relevanz kºnnen ¿ber die prominent im Label 

platzierten Angaben hinaus weiterf¿hrende Informationen f¿r die Kaufentscheidung liefern. Angeregt 

werden beispielweise interaktive Tools, in denen Verbraucherinnen und Verbraucher bestimmte 

Parameter individuell auf ihr Nutzungsverhalten anpassen kºnnen: Ist beispielsweise ein Einsatz 

¿berwiegend in der Stadt oder auf der Autobahn geplant oder bestehen heimische 

Lademºglichkeiten ggf. in Kombination mit g¿nstiger Stromnutzung aus ein eigenen Photovoltaik-

Anlage? ¦ber einen QR-Code auf dem Label kºnnte ggf. eine Verlinkung auf solche Tools 

erfolgen.18 Zudem wird gepr¿ft, ob eine Angabe von modellspezifischen Informationen zur 

Fahrzeugsicherheit sinnvoll ist.  

6.1.3 6ÏÒÓÃÈÌÁÇ ÅÉÎÅÓ "Å×ÅÒÔÕÎÇÓÓÃÈÅÍÁÓ 

Zur Bewertung und Vorauswahl geeigneter Angaben auf dem Pkw-Label dient ein 

Bewertungsschema, welches insbesondere die leichte Verstªndlichkeit f¿r Verbraucherinnen und 

Verbraucher, die Zuverlªssigkeit der Angaben sowie die Umsetzbarkeit f¿r die Hersteller und Hªndler 

ber¿cksichtigt. Das Bewertungsschema baut auf dem in der Vorgªngerstudie verwendeten Schema 

auf, welches mit Blick auf die oben skizzierten aktuellen Entwicklungen weiterentwickelt wurde. Dabei 

sind auch die in (Energimyndigheten, 2020) verwendeten Kriterien eingeflossen.  

Die Bewertung der in Tabelle 22 aufgef¿hrten Angaben beruht auf folgenden Kriterien, die zusªtzlich 

in Tabelle 21 zusammengefasst sind:  

Â Verstªndlichkeit f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher: Ein wesentliches Kriterium f¿r die 

Auswahl geeigneter Angaben ist, wie gut und intuitiv der jeweilige Parameter f¿r die 

Verbraucherinnen und Verbraucher verstªndlich und nachvollziehbar ist. Die Angabe soll es ihnen 

ermºglichen, die spezifischen Parameter unterschiedlicher Fahrzeugmodelle miteinander 

 

18 Aus juristischer Sicht sind die Anforderungen, die für die Verwendung eines QR-Codes / weiterführenden Links gelten, derzeit noch nicht 
höchstrichterlich geklärt. Tendenziell dürften weiterführende Informationen über die Pflichtangaben hinaus bzw. Tools zu einer weiterführenden 
Information der Verbraucherinnen und Verbraucher zulässig sein. Dies bedarf aber einer rechtlichen Prüfung anhand der Umstände des 
Einzelfalls. 
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vergleichen zu kºnnen, um eine informierte Kaufentscheidung treffen zu kºnnen. Parameter, die den 

Verbrauchern als absolute GrºÇen nicht gelªufig sind, sollten zur besseren Vergleichbarkeit in 

Bezug zu Referenzwerten oder Klassenintervallen gesetzt werden. Idealerweise kºnnen die 

Verbraucherinnen und Verbraucher die verwendete Methodik zur Ermittlung der Angaben auf dem 

Label nachvollziehen, um mºgliche Abweichungen, die sich aus dem individuellen 

Nutzungsverhalten ergeben kºnnen, abschªtzen zu kºnnen.  

Â Vergleichbarkeit von Umweltwirkungen: F¿r die Beurteilung der Umweltwirkungen der 

Fahrzeuge. sind Angaben relevant, die einen Vergleich des ºkologischen FuÇabdrucks 

verschiedener Fahrzeugmodelle ermºglichen. Dabei ist auch abzuwªgen, welche Verantwortung zur 

Reduzierung des ºkologischen FuÇabdrucks von Fahrzeugen den Verbraucherinnen und 

Verbrauchern im Rahmen ihrer Kaufentscheidung zuzumuten ist und welche Pflichten der 

Gesetzgebung sowie der Automobil- und Energieindustrie obliegen sollten. F¿r Fahrzeughersteller 

sollen die Angaben auf dem Label einen Anreiz darstellen, die Werte zu verbessern, indem sie 

mºglichst klima- umwelt- und ressourcenschonende Fahrzeuge herstellen. Eine Voraussetzung 

daf¿r ist eine Unterscheidbarkeit der Angabe je Hersteller und Fahrzeugmodell.  

Â Differenzierbarkeit je Antriebsart: Mit Blick auf Elektroantriebe stellen sich neue 

Herausforderungen, eine Vergleichbarkeit der Fahrzeugmodelle sowohl innerhalb einer Antriebsart 

als auch ¿ber verschiedene Antriebe hinaus zu schaffen. Bislang werden die spezifischen 

Eigenschaften, wie z.B. Ladegeschwindigkeit von Elektroantrieben, in den g¿ltigen Labeln der EU-

Lªnder nicht ausreichend dargestellt, noch werden Anreize gesetzt, die Energieeffizienz der 

Fahrzeuge mit Elektroantrieb zu verbessern. Eine Bewertung der Differenzierbarkeit je Antriebsart 

soll zudem eine Indikation dar¿ber geben, ob ein einheitliches Label ¿ber alle Antriebsarten 

zweckmªÇig ist oder ï zumindest f¿r eine ¦bergangszeit ï ein Pkw-Label je Antriebsart sinnvoller 

ist.  

Â Verbesserungspotenziale f¿r Fahrzeughersteller: Ein mittelbares Ziel des Labels ist es, 

Hersteller zu motovieren, energieeffiziente und umwelt- und ressourcenschonende Fahrzeuge zu 

produzieren. Entsprechend relevant ist es, dass Hersteller die Mºglichkeit haben, die Angaben im 

Label zu verbessern. Der Fokus liegt hier zunªchst auf den Verbesserungspotenzialen der einzelnen 

Parameter, da diese technisch zuverlªssig zu bewerten sind. Die wahrscheinlich relevantere Frage, 

welcher Parameter eine hºhere Anreizwirkung f¿r Hersteller mit sich bringt, ist aufgrund der 

mangelnden empirischen Evidenz schwieriger zu bewerten. Gezielte Stakeholder-Konsultationen 

oder Evaluationen sind zu empfehlen, um die Priorisierung auf der Basis ggf. anzupassen.  

Â Robustheit und langfristige Verf¿gbarkeit der Datengrundlage: F¿r die Zuverlªssigkeit der 

Label-Angaben ï eine Grundlage f¿r das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in die 

Angaben ï ist die Robustheit und Umsetzbarkeit entscheidend. Mit Robustheit ist die Verlªsslichkeit 

einer Angabe gemeint, zum Beispiel die methodische Stabilitªt und langfristige Verf¿gbarkeit des 

Parameters ¿ber die Zeit. Zudem hªngen unter anderem die Verbrauchsinformationen von dem 

individuellen Nutzungsverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher ab. Ein gewisser Grad an 

Pauschalisierung ist allerdings notwendig, um eine Vergleichbarkeit zwischen den Fahrzeugen zu 

ermºglichen, wie beispielsweise die Annahme eines bestimmten Fahrzyklus zur Ermittlung des 

Energieverbrauchs. Auch f¿r Haushaltsgerªte sind standardisierte Pr¿fverfahren mit definierten 

Nutzungsmustern ¿blich. Die Bewertung fuÇt weiterhin auf der Verf¿gbarkeit und Qualitªt von 

amtlichen oder wissenschaftlichen Daten als Quelle einer Angabe und deren Konsistenz mit 

anderen Gesetzen und politischen Instrumenten.  

Â Anschlussfªhigkeit mit EU-Lªndern: Mit Blick auf den anstehenden Novellierungsprozess auf EU-

Ebene ist die Anschlussfªhigkeit des Parameters mit anderen EU-Lªndern von Interesse. Ziel des 
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Prozesses kºnnte eine Harmonisierung des Pkw-Labels in der EU sein. Das Kriterium bildet daher 

ab, in welchem Umfang und in welchen Ausgestaltungen die jeweiligen Angaben bereits in anderen 

EU-Lªndern verwendet werden. Da die Label in vielen EU-Lªndern veraltet sind, werden 

ausdr¿cklich auch geplante Novellierungen Ber¿cksichtigung finden. Die Informationen speisen sich 

¿berwiegend aus dem in Abschnitt 3.2 vorgestellten Lªndervergleich. Aufgrund der mangelnden 

Aktualitªt vieler Pkw-Label in der EU, sollte diesem Kriterium f¿r die Gesamtbewertung weniger 

Relevanz beigemessen werden als den vorherigen. 

Tabelle 21: Bewertungsschema zur Evaluation und Priorisierung mºglicher Angaben. Quelle: Eigene 

Darstellung. 

Nr

. 

Indikator Bewertung qualitativ Bewertung 

1 Verständlichkeit für 

Verbraucher/-innen 

Ist der Parameter für Verbraucher/-innen intuitiv verständlich? 
Können Nutzer/-innen den Vorteil gegenüber anderen Fahrzeu-
gen einschätzen? 

+/o/- 

2 Vergleichbarkeit der 

Transporteffizienz  

Wird der Transportnutzen des Fahrzeugs abgebildet? Können 
Nutzer/-innen anhand der Angabe die Kosten der Fahrzeugnut-
zung vergleichen? 

+/o/- 

3 Vergleichbarkeit von 

Umweltwirkungen 

Wird die Umweltwirkung des Fahrzeugs über den Parameter 
abgebildet? Können Nutzer/-innen anhand der Angabe die Um-
weltwirkung gegenüber anderen Fahrzeugen vergleichen? 

+/o/- 

4 Differenzierbarkeit je 

Antriebsart 

Kann der Nutzer/-innen den Parameter für die gleiche Antriebs-
art gegenüber anderen Fahrzeugen vergleichen? Ist ein Ver-
gleich für alle Antriebsarten möglich? 

+/o/- 

5 Verbesserungspoten-

ziale für Fahrzeug-

hersteller 

Welche Möglichkeiten gibt es, den Wert eines Fahrzeugs für 
diesen Bezugsparameter zu verbessern? 

+/o/- 

6 Robustheit und Da-

tengrundlage 

Ändert sich der Parameter über die Zeit? Gibt es eine geeig-
nete Datengrundlage? Gibt es bereits politische Instrumente, 
die diesen Parameter verwenden? 

+/o/- 

7 Anschlussfähigkeit 

mit EU-Ländern 

Wird der Parameter bereits in anderen EU-Ländern verwendet? 
Ist eine verpflichtende Angabe in der Umsetzung? 

+/o/- 

6.1.4 "Å×ÅÒÔÕÎÇ ÕÎÄ !ÕÓ×ÁÈÌ ÄÅÒ !ÎÇÁÂÅÎ 

Ziel dieses Abschnitts ist es, anhand des zuvor beschriebenen Bewertungsschemas die im Screening 

gesammelten Parameter qualitativ hinsichtlich ihrer Relevanz als Angaben auf dem Pkw-Label zu 

bewerten. Dabei ist neben der individuellen Bewertung der Angaben deren Kombination entscheidend. 

So sollten die oben definierten Themencluster ¿ber die Auswahl an prioritªren Angaben abgedeckt 

sein. Auf der Basis werden nachfolgend Angaben primªrer und sekundªrer Relevanz vorgestellt und 

konkrete Ausgestaltungsvarianten empfohlen.  

Als Auswahl von Angaben primªrer Relevanz f¿r das Pkw-Label wird empfohlen: 

Â Fahrzeugmodell: Die Angabe ist zur eindeutigen Identifizierung des zu vergleichenden 

Fahrzeugmodells notwendig. Definiert wird das Modell in der Pkw-EnVKV ¿ber die Fabrikmarke und 

die Handelsbezeichnung, die Antriebsmaschine, die Antriebsachsen sowie den Aufbau und die Art 
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des Kraftstoffs oder des Energietrªgers. Zudem wird u.a. von einigen Lªndern empfohlen, die 

gelªufige Herstellerschl¿sselnummer (HSN) und Typschl¿sselnummer (TSN) zur Kennzeichnung 

aufzunehmen. 

Â Antriebsart und Energietrªger: Eine prominent platzierte Angabe der Antriebsart 

(Verbrennungsmotor, Elektromotor) und des Energietrªgers (Benzin, Diesel, Strom, Wasserstoff) ist 

f¿r eine erste Unterscheidung der Fahrzeugmodelle wesentlich. Die Angabe von ĂKraftstoffñ und 

anderer ĂEnergietrªgerñ kºnnen ggf. zusammen erfolgen, um Felder einzusparen. F¿r 

Verbrennungsmotoren wªre ein Hinweis auf die zugelassenen Kraftstoffe im Motor wichtig (z.B. ĂE-

fuels onlyñ oder Nutzungsmºglichkeiten biogener Kraftstoffe).  

Â Endenergieverbrauch der Nutzung: Mit Blick auf die Gesamtbewertung wird empfohlen, den 

betriebsbedingten Endenergieverbrauch als zentralen Parameter im Label zu nutzen und als neue 

Grundlage der Effizienzklassen und Farbskala zu verwenden. Aufgrund der analogen 

Verbrauchskennzeichnung von Haushaltsgerªten und dem unmittelbaren Zusammenhang mit den 

Energiekosten ist der Parameter f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher verstªndlich und 

zugªnglich. Ein Umdenken der gebrªuchlichen Kraftstoff-Einheit ĂLiter pro 100 Kilometerñ sollte ¿ber 

eine einheitliche Angabe in ĂKilowattstunden pro 100 Kilometerñ angeregt werden oder f¿r eine 

¦bergangszeit beide Werte angegeben werden. Zudem sollte nur der kombinierte Zyklus auf der 

Farbskala dargestellt werden, sofern das Label durch ein interaktives Tool mit individuell 

anpassbaren Parametern ergªnzt wird, welches auch die phasenspezifischen Verbrauchsangaben 

in Form von Fahrprofilen abdeckt. Auf diese Weise kann das Label so ¿bersichtlich wie mºglich 

gestaltet werden.  

Â Endenergie vs. Primªrenergie: Die Bilanzierung der Primªrenergie (vgl. Definition in Kapitel 4.1) 

ermºglicht durch die Ber¿cksichtigung der Energiebereitstellung eine bessere Vergleichbarkeit des 

Gesamtenergiebedarfs zwischen den Energietrªgern. Allerdings sind die Primªrenergiefaktoren nur 

¿ber einfache Konventionen festgelegt, in denen beispielsweise regionale Unterschiede nicht 

aufgelºst sind. Auch sind die Primªrenergiefaktoren fossiler Kraftstoffe im Vergleich eher gering. 

Insgesamt lªsst der Energieverbrauch auch unter Ber¿cksichtigung der Primªrenergie noch keinen 

R¿ckschluss auf die damit verbundene Umweltwirkung zu. Daher sollte hier der besseren 

Verstªndlichkeit f¿r Verbraucher wegen dem Endenergieverbrauch Vorrang gewªhrt werden.  

Â Reichweite: Als weitere Verbrauchsinformation wird eine Angabe der Reichweite empfohlen, da 

diese f¿r Elektroantriebe eine wesentliche GrºÇe der Kaufentscheidung darstellt und die 

Gesamtbewertung keine gegenteiligen Aspekte hervorbringt. Als weitere Option kºnnte 

antriebs¿bergreifend die Reichweite pro verbrauchter Energietrªgermenge angegeben werden ï wie 

sie in den USA gebrªuchlich ist ï allerdings wird die Angabe der elektrischen Reichweite 

ausschlieÇlich f¿r Fahrzeuge mit Elektroantrieb prªferiert.  

Â Well-to-Wheel (WtW)-CO2-Emissionen der Nutzung (kombinierter Zyklus) und 

Batterieherstellung: Aktueller Standard auf dem Label in der EU ist die Angabe der 

betriebsbedingten Tank-to-Wheel (TtW)-CO2-Emissionen (vgl. Abbildung 44). Auch in der 

Gesamtbewertung schneiden diese im Vergleich der Ausgestaltungsvarianten f¿r die Angabe von 

CO2-Emissionen mit am besten ab. Die sogenannten ĂAuspuffemissionenñ stehen allerdings im 

direkten linearen Zusammenhang mit dem betriebsbedingten Kraftstoffverbrauch, wodurch sich eine 

gewisse Dopplung zur Angabe des Endenergieverbrauchs in der Nutzungsphase ergibt. Zudem 

sollte die Schwªche des Endenergieverbrauchs hinsichtlich einer Abbildung von Umweltwirkungen 

durch eine mºglichst umfassende Angabe der CO2-Emissionen kompensiert werden, um der 

Tragweite der negativen Klimawirkung gerecht zu werden. Es stellt sich daher die Frage nach dem 
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besten Kompromiss aus Verstªndlichkeit und Umsetzbarkeit gegen¿ber einer mºglichst 

vollstªndigen Abbildung der Umweltwirkung, welchen die vorgeschlagene Ausgestaltung darstellt.  

ï Well-to-Wheel (WtW) vs. Tank-to-Wheel (TtW), vgl. Abbildung 44: F¿r die Bilanzierung der WtW-

CO2-Emissionen der Nutzungsphase wird die CO2-Intensitªt der Energiebereitstellung 

ber¿cksichtigt. Daf¿r werden nationale Durchschnittswerte verwendet, die im Zuge der 

Transformation des Energiesystems in unterschiedlicher Ausprªgung f¿r die Energietrªger 

dynamisch sinken werden. Dies kann bei Verbraucherinnen und Verbrauchern zu Irritationen 

f¿hren. Gleichzeitig wird jedwede Angabe von CO2-Emissionen einer vergleichenden Einordnung 

bed¿rfen, da die GrºÇenordnung von absoluten CO2-Emissionen f¿r die meisten 

Verbraucherinnen und Verbraucher nicht einzuschªtzen ist. Ein weiterer Vorteil der Angabe von 

WtW-Emissionen ist die Differenzierbarkeit f¿r Elektroantriebe, f¿r welche die TtW-CO2-

Emissionen einheitlich Null sind. Sollen nur die WtW-CO2-Emissionen dargestellt werden, wie es 

aus Gr¿nden der ¦bersichtlichkeit empfohlen wird, ist zu pr¿fen, ob eine entsprechende  nderung 

der EU-Richtlinie 1999/94/EG erforderlich ist.  

ï Nutzungsphase vs. gesamter Lebenszyklus: Die Bilanzierung von CO2-Emissionen ¿ber den 

gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs hinkt zum aktuellen Stand noch an einer einheitlichen 

Regelung oder Methodik, die einen belastbaren Vergleich zwischen den Fahrzeugmodellen 

ermºglicht. Eine Angabe der CO2-Emissionen der Batterieherstellung im Rahmen der Batterie-

Verordnung ist ein erster Schritt, die Umweltwirkung jenseits der Nutzungsphase abzubilden und 

wird daher zur Umsetzung empfohlen. Mit der Batterieherstellung sind zudem die wesentlichen 

Mehremissionen der Fahrzeugherstellung von Elektroantrieben im Vergleich zu 

verbrennungsmotorischen Fahrzeugen erfasst und es kann ein Anreiz zur bedarfsgerechten 

Dimensionierung der Batterien entstehen.  

ï Vergleichswerte vs. absolute Werte: Wie oben bereits beschrieben, sind absolute Werte von WtW-

-CO2-Emissionen f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher schwierig nachvollziehbar. Daher ist eine 

vergleichende Betrachtung zu empfehlen, z.B. ¿ber eine zweite Farbskala oder einen Vergleich 

zum Flottendurchschnitt oder den besten Fahrzeugen je Kategorie oder Segment. Vorgeschlagen 

wird, die CO2-Emissionen der Batterieherstellung kombiniert mit den betriebsbedingten CO2-

Emissionen bezogen auf die Fahrleistung der Fahrzeuge auszuweisen. Zudem wird analog zum 

Endenergieverbrauch empfohlen, nur die Werte im kombinierten Zyklus auf dem Label zu 

platzieren und weitere Spezifizierungen ggf. auf ein interaktives Tool auszulagern.19  

Â Energiekosten (¿ber 10 Jahre): Eine Angabe der betriebsbedingten Kosten stellt f¿r viele 

Verbraucherinnen und Verbraucher eine relevante Kaufinformation dar. Zudem werden indirekt der 

Kauf und die Herstellung verbrauchsarmer Fahrzeuge angeregt. Derzeit werden die Energiekosten 

nur f¿r ein Jahr ausgewiesen. Es wird empfohlen, die Energiekosten auf der Grundlage der 

Verbrauchsdaten im kombinierten Zyklus und der Kraftstoff- und Energietrªgerpreise zu berechnen, 

die auf den Durchschnittswerten f¿r die aktuellen Kraftstoff- und Energietrªgerpreise basieren, 

 

19 Aus juristischer Sicht sind die Anforderungen, die an eine zulässige Aufklärung mittels eines QR-Codes / weiterführendem Link zu stellen sind, 
derzeit noch nicht höchstrichterlich geklärt. In anderem Kontext wird u.a. zu dieser Fragestellung eine BGH-Entscheidung (Az.: I ZR 98/23) für 
Juni 2024 erwartet. Die konkreten Anforderungen dürften im Fall der Pkw-EnVKV namentlich davon abhängen, ob die originären Pflichtangaben 
oder lediglich weiterführende Hinweise / Hintergrundinformationen über den QR-Code / den weiterführenden Link abzurufen sind.  
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jedoch eine steigende CO2-Preiskomponente ber¿cksichtigen. (vgl. Abschnitt 6.2). Weiterf¿hrende 

Informationen und Parametervariationen sollten ggf. in einem interaktiven Tool abgedeckt werden.20  

ï Energiekosten vs. CO2-Kosten: In Deutschland ï und nach Einf¿hrung des ETS II in der gesamten 

EU ï enthalten Kraftstoffpreise einen CO2-Preis, der ¿ber die Jahre steigt, um die 

Dekarbonisierung des StraÇenverkehrs und des Gebªudesektors zu unterst¿tzen. Der 

Energiepreis ist f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher durch den alltªglichen Umgang 

zugªnglicher als der CO2-Preis, der lediglich einen kleinen Bestandteil des Energiepreises 

ausmacht. Zudem sind die CO2-Preisszenarien mit hohen Unsicherheiten behaftet. Dies ist zum 

einen f¿r Verbraucherinnen und Verbraucher im Detail schwierig nachvollziehbar, zum anderen 

fallen die Unsicherheiten bei einer geb¿ndelten Angabe mit den Energiekosten weniger ins 

Gewicht.  

ï Einjªhrige vs. mehrjªhrige Betrachtung: In einer einjªhrigen Betrachtung kommen Steigerungen 

des CO2-Preises nicht zum Tragen und die Lenkungswirkung zugunsten verbrauchsarmer 

Fahrzeuge d¿rfte geringer ausfallen. Allerdings steigen bei einer mehrjªhrigen Betrachtung die 

Unsicherheiten der Kostenangabe mit dem Betrachtungszeitraum. Dennoch wird eine Betrachtung 

¿ber 10 Jahre empfohlen, damit die Angabe im Sinne eines zweiten Preisschilds unterst¿tzt, die 

gesamten Folgekosten bei der Kaufentscheidung zu ber¿cksichtigen (vgl. Abschnitt 6.2.1). Dies 

begegnet haftungsrechtlichen Bedenken der Hersteller/Hªndler, da die Entwicklung der CO2-

Preise auch von politischen Entscheidungen abhªngt, auf die sie keinen Einfluss haben. Letztlich 

kºnnte es sich um Angaben ins Blaue hinein handeln.  

Â Kfz-Steuer: Als weitere Kosteninformation wird weiterhin eine Angabe der Kfz-Steuer in ĂEuro pro 

Jahrñ empfohlen.  

Â QR-Code: Wie bereits mehrfach erwªhnt, sind weiterf¿hrende Informationen sowie ein interaktives 

Tool mit individuell anpassbaren Parametern ggf. sinnvolle Ergªnzungen zu den mºglichst 

kompakten und ¿bersichtlichen Angaben direkt auf dem Label. F¿r eine Verlinkung zu diesen 

Informationen bºte sich u.U. ein QR-Code an.21  

Als Auswahl von Angaben sekundªrer Relevanz f¿r das Pkw-Label wird empfohlen: 

Â Ladedauer: Neben der Reichweite ist die Ladedauer eine wichtige GrºÇe, um die 

Nutzungsmºglichkeiten von Elektroantrieben vergleichbar zu machen. Die Ladedauer hªngt jedoch 

neben der Batteriekapazitªt und der Lade-Nennleistung auch von der Leistungskurve der Ladesªule 

ab. Es fehlt derzeit eine genaue Regelung zur Definition des Nachladens (z.B. vollstªndiges 

Nachladen der Batterie oder von 20 % auf 80 % Ladezustand) und ein Pr¿fverfahren zur 

Ber¿cksichtigung des Einflusses der Ladeinfrastruktur. Die Ladedauer kann entweder bezogen auf 

eine bestimmte Energiemenge (kWh), eine Ladezustandsªnderung der Batterie (%) oder bezogen 

auf den Normverbrauch als nachgeladene Reichweite innerhalb einer definierten Zeit (z.B. km pro 

 

20 Aus juristischer Sicht sind die Anforderungen, die für die Verwendung eines QR-Codes / weiterführenden Links gelten, derzeit noch nicht 
höchstrichterlich geklärt. Tendenziell dürften weiterführende Informationen über die Pflichtangaben hinaus bzw. Tools zu einer weiterführenden 
Information der Verbraucherinnen und Verbraucher zulässig sein. Dies bedarf aber einer rechtlichen Prüfung anhand der Umstände des 
Einzelfalls. 

 
21 Aus juristischer Sicht sind die Anforderungen, die an eine zulässige Aufklärung mittels eines QR-Codes / weiterführendem Link zu stellen sind, 

derzeit noch nicht höchstrichterlich geklärt. In anderem Kontext wird u.a. zu dieser Fragestellung eine BGH-Entscheidung (Az.: I ZR 98/23) für 
Juni 2024 erwartet. Die konkreten Anforderungen dürften im Fall der Pkw-EnVKV namentlich davon abhängen, ob die originären Pflichtangaben 
oder lediglich weiterführende Hinweise / Hintergrundinformationen über den QR-Code / den weiterführenden Link abzurufen sind.  
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30 min) angegeben werden. Letzteres wªre eine wichtige Information f¿r Verbraucherinnen und 

Verbraucher. Die Angabe wird empfohlen, sobald eine Regelung f¿r die Bestimmung vorliegt.  

Â Luftschadstoff- und Lªrmemissionen: In der Vorgªngerstudie wurde eine Angabe von 

Luftschadstoff-Emissionen mit Verweis auf die hohen Abweichungen von Realdaten und 

Grenzwerten empfohlen (Leinberger et al., 2017). Auch hier fªllt die Pr¿fung der Angabe positiv aus. 

Eine ausschlieÇliche Angabe der Schadstoffklasse ist f¿r einen reinen Vergleich von Neufahrzeugen 

allerdings irrelevant, daher ist eine Angabe von Realdaten zu pr¿fen. Mit der neu vorgeschlagenen 

Schadstoffklasse Euro 7 sind zuverlªssigere Pr¿fungen unter Realbedingungen zu erwarten. Zudem 

werden erstmals auch f¿r Elektroantriebe relevante Emissionen, wie Reifen- und Bremsabrieb, 

erfasst. Je nach Ausgestaltung der finalen Fassung der Euro 7, ist eine weitere Kennzeichnung 

daher nicht unbedingt nºtig. 

Â Motorleistung: Die Angabe ist f¿r einige Verbraucherinnen und Verbraucher interessant und die 

Gesamtbewertung fªllt positiv aus. Allerdings werden Hersteller und Hªndler die Motorleistung 

ohnehin angeben. Eine verpflichtende Kennzeichnung wird daher nicht als notwendig erachtet.  

Â Fahrzeugmasse/-abmaÇe: Beide Angaben haben einen Einfluss auf den Ressourcenbedarf der 

Fahrzeuge, der durch die Parameter allerdings nicht direkt abgebildet wird. Bei einem 

fortschreitenden Trend steigender Fahrzeugmassen und -abmaÇe sollte eine Aufnahme dieser 

Parameter oder ggf. eine Verwendung als BezugsgrºÇe erneut gepr¿ft werden. Zum Beispiel 

kºnnen Zusammenhªnge von Reifenabrieb und Fahrzeugmasse adressiert werden oder Vergleiche 

aus Fahrzeugabmessungen und Parkflªchendimensionen. Aktuell erscheinen die oben aufgef¿hrten 

Angaben primªrer Relevanz wichtiger.  

Die vorgestellte Auswahl empfohlener Angaben lªsst sich gut in einem antriebs¿bergreifenden Label 

darstellen. F¿r Plug-in-Hybride wird eine Beschrªnkung auf Angaben im kombinierten Zyklus 

empfohlen und die Angabe der elektrischen Reichweite, wie sie aktuell in der Umsetzung ist.  
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Tabelle 22: Liste mºglicher Pkw-Label-Angaben und qualitative Bewertung. Die Punktesumme ergibt sich aus 1 Pluspunkt je Ă+ñ, 1 Minuspunkt je Ă-ñ und null 

Punkten je Ăoñ. Quelle: Eigene Darstellung. 

Angabe (Einheit)  
Verständlichkeit 
für Verbraucher/-
innen 

 
Vergleichbarkeit 
der Transportef-
fizienz 

 
Vergleichbarkeit 
der Umweltwir-
kung 

 
Differenzierbar-
keit je Antriebs-
art 

 
Verbesserungs-
potenziale für 
Hersteller 

 
Robustheit und 
Datenverfügbar-
keit 

 
Anschlussfähig-
keit mit EU-Län-
dern P

u
n

k
te

 

Typeninformationen                

Fahrzeugmodell + 
Notwendig zur 
Identifizierung 

o Kein Einfluss o Kein Einfluss + Gegeben o 
Keine ĂVerbesse-
rungñ 

+ 
Angabe im CoC 
und zeitlich stabil 

+ 
Mindestvorgabe 
1999/94/EG 

4 

Antriebsart / Energieträger / 
Kraftstofftyp 

+ 
Notwendig f¿r 
Vergleich 

o Kein Einfluss o 
Kein direkter 
R¿ckschluss 
mºglich 

- 
Nur f¿r zulªssige 
Kraftstoffe im Ver-
brennungsmotor 

+ 
Einfluss auf An-
triebswahl 

+ 
Angabe im CoC 
und zeitlich stabil 

+ 
Mindestvorgabe 
1999/94/EG 

3 

Getriebeart + 
Gelªufiger Para-
meter 

o Kein Einfluss o Kein Einfluss o Kein Einfluss o 
Keine ĂVerbesse-
rungñ 

- 
Nicht mehr kenn-
zeichenpflichtig in 
CoC 

- 
Ein oder kein EU-
Land 

-1 

Fahrzeugmasse (kg) + 
Intuitiv verstªnd-
lich, gelªufiger 
Parameter 

o 
In seltenen Fªllen 
massebasierte 
Einschrªnkungen  

- 

Umweltwirkung 
vorhanden, aber 
nicht durch Para-
meter abgebildet 

+ Gegeben + 
Direkter Einfluss 
auf Fahrzeugde-
sign 

+ 
Angabe im CoC 
und zeitlich stabil 

- 
Ein oder kein EU-
Land 

2 

Fahrzeugabmaße (m) + 

Intuitiv verstªnd-
lich, aber bislang 
seltene Verwen-
dung  

+ 

Im Verhªltnis zu 
Parkplatzabmes-
sungen zuneh-
mend relevant 

- 

Umweltwirkung 
vorhanden, aber 
nicht durch Para-
meter abgebildet 

+ Gegeben + 
Direkter Einfluss 
auf Fahrzeugde-
sign 

+ 
Angabe im CoC 
und zeitlich stabil 

- 
Ein oder kein EU-
Land 

3 

Motorleistung (kW) + 
Gelªufiger Para-
meter zur Fahr-
zeugspezifikation 

+ 

Einfluss auf Fahr-
geschwindigkeit 
und Beschleuni-
gung, aber auch 
Energieverbrauch 

- 

Umweltwirkung 
vorhanden, aber 
nicht durch Para-
meter abgebildet 

+ Gegeben + 
Direkter Einfluss 
auf Fahrzeugde-
sign 

+ 
Angabe im CoC 
und zeitlich stabil 

- 
Ein oder kein EU-
Land 

3 

Batteriegröße /  
Batteriekapazität (kWh) 

o 
Absolute Werte 
bislang weniger 
gelªufig 

o 
Reichweite f¿r 
Fahrzeugnutzung 
relevantere GrºÇe 

- 

Umweltwirkung 
vorhanden, aber 
nicht durch Para-
meter abgebildet 

- 
Spezifisch f¿r 
Elektroantriebe 

+ 
Direkter Einfluss 
auf Fahrzeugde-
sign 

o 

Offizielle Daten-
quelle fehlt. An-
gabe erst im Bat-
teriepass vorge-
sehen 

- 
Ein oder kein EU-
Land 

-2 

Ladedauer (Min bzw. 
km/Min) 

+ 

Angegeben als 
nachgeladene 
Reichweite Intuitiv 
verstªndlich, er-
fordert Definition 

+ 
Einfluss auf Pau-
senzeiten zum 
Nachladen 

 Kein Einfluss - 
Spezifisch für 
Elektroantriebe 

+ 
Direkter Einfluss 
auf Fahrzeugde-
sign 

- 

Offizielle Daten-
quelle fehlt. Ab-
hängig von Leis-
tungskurve der 
Ladeinfrastruktur, 
Regelung und 

- 
Ein oder kein EU-
Land 

1 
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Angabe (Einheit)  
Verständlichkeit 
für Verbraucher/-
innen 

 
Vergleichbarkeit 
der Transportef-
fizienz 

 
Vergleichbarkeit 
der Umweltwir-
kung 

 
Differenzierbar-
keit je Antriebs-
art 

 
Verbesserungs-
potenziale für 
Hersteller 

 
Robustheit und 
Datenverfügbar-
keit 

 
Anschlussfähig-
keit mit EU-Län-
dern P

u
n

k
te

 

zur Vergleichbar-
keit 

Prüfverfahren er-
forderlich 

Zulässige Ladeleistung 
(kW) 

o 

Limitierung evtl. 
schwierig nach-
vollziehbar, nur 
f¿r wenige Mo-
delle relevant 

+ 

Einfluss auf Pau-
senzeiten zum 
Nachladen bzw. 
generell Lade-
mºglichkeiten 

o Kein Einfluss - 
Spezifisch f¿r 
Elektroantriebe 

+ 
Direkter Einfluss 
auf Fahrzeugde-
sign 

- 

Offizielle Daten-
quelle fehlt, bis-
lang keine Erfas-
sung ¿ber Typen-
genehmigung 
oder andere Da-
tenquellen.  

- 
Ein oder kein EU-
Land 

-1 

Verbrauchsinformationen                

Endenergieverbrauch in 
Nutzungsphase 
(kWh/100km) 

+ 

Geläufig im Zu-
sammenhang mit 
Nachtanken und 
Nachladen. 

+ 
Nachvollziehbarer 
Einfluss auf Ener-
giekosten 

o 

Keine direkte Ab-
bildung der Um-
weltwirkung, be-
sonders im Ver-
gleich der Ener-
gietrªger, im 
Trend nachvoll-
ziehbar  

+ Gegeben + 
Einfluss auf Effizi-
enzmaÇnahmen 
und Antriebswahl 

+ 
Angabe im CoC 
f¿r verschiedene 
Fahrzyklen.  

+ 

Verpflichtende An-
gabe in EU-Lªn-
dern, hªufig pha-
senspezifisch dif-
ferenziert 

6 

Primärenergieverbrauch in 
Nutzungsphase 
(kWh/100km) 

- 

Keine direkten 
Ber¿hrungs-
punkte mit Pri-
mªrenergiever-
brauch, ggf. Irrita-
tionen gg¿. gelªu-
figeren Endener-
gieverbrauch  

- 

Einfluss auf auf-
zubringende 
Energiekosten 
wird durch Pri-
mªrenergiefakto-
ren verzerrt. 

o 

Keine direkte Ab-
bildung der Um-
weltwirkung, im 
Trend nachvoll-
ziehbar, Energie-
trªger besser ver-
gleichbar als f¿r 
Endenergie 

+ Gegeben + 

Einfluss auf Effizi-
enzmaÇnahmen 
und Antriebswahl 
(Primªrenergie-
faktoren f¿r Her-
steller gleich) 

o 

Einfache Ausmul-
tiplikation mit Pri-
mªrenergiefakto-
ren,  nderung 
¿ber die Zeit 
durch Transfor-
mation des Ener-
giesystems erfor-
dert neue jªhrlich 
neu zu verºffentli-
che amtliche Pri-
mªrenergiefakto-
ren.  

- 
Ein oder kein EU-
Land 

-1 

Reichweite (km) + 

Im Zusammen-
hang mit Elektro-
antrieben gelªufi-
ger Parameter  

+ 

Direkter Einfluss 
auf die Nutzungs-
mºglichkeiten 
(Fahrweite, Lade-
stopps) 

o 

Einfluss nur indi-
rekt ¿ber Batterie-
grºÇe und Ener-
gieverbrauch 

+ 

Kºnnte pro An-
trieb angegeben 
werden, z.B. 
Reichweite pro Li-
ter Kraftstoff (vgl. 
USA) 

+ 

Einfluss auf Effizi-
enzmaÇnahmen, 
Batteriesystem 
und Antriebswahl 

+ 

Angabe im CoC, 
zwar d¿rfte die 
Reichweite mit 
der Lebensdauer 
der Batterie ab-
nehmen, aller-
dings kaum f¿r 

- 
Ein oder kein EU-
Land 

4 
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Angabe (Einheit)  
Verständlichkeit 
für Verbraucher/-
innen 

 
Vergleichbarkeit 
der Transportef-
fizienz 

 
Vergleichbarkeit 
der Umweltwir-
kung 

 
Differenzierbar-
keit je Antriebs-
art 

 
Verbesserungs-
potenziale für 
Hersteller 

 
Robustheit und 
Datenverfügbar-
keit 

 
Anschlussfähig-
keit mit EU-Län-
dern P

u
n

k
te

 

den Erstnutzen-
den 

Batterielebensdauer (Jahre) o 

Einfluss des Nut-
zungsverhaltens 
bislang nicht gut 
nachvollziehbar 

+ 

Einfluss auf mºg-
liche Haltedauer 
bzw. Zusatzkos-
ten eines Batterie-
austauschs 

+ 

Umweltwirkung 
¿ber Ressourcen-
bedarf, intuitiv 
vergleichbar 

- 
Spezifisch f¿r 
Elektroantriebe 

+ 

Direkter Einfluss 
auf Komponen-
tenwahl (Ein-
schrªnkung durch 
Einfluss des Nut-
zungsverhaltens) 

o 

Offizielle Daten-
quelle fehlt. An-
gabe in Euro 7 
und Batteriepass 
anvisiert, bislang 
keine Angabe-
pflicht 

- 
Ein oder kein EU-
Land 

1 

Umweltinformationen                

TtW-CO2-Emissionen in 
Nutzungsphase (g/km) 

o Absolute Werte 
schwierig einzu-
ordnen, Ver-
gleichswerte bes-
ser geeignet 

o Kein Einfluss auf 
Transportnutzen 
oder -kosten  

o Einfluss auf 
Klimaerwªrmung, 
wenn auch nur 
unvollstªndig ab-
gebildet 

- F¿r CO2-emissi-
onsfreie Antriebe 
keine Unterschei-
dung mºglich 

+ Einfluss auf Effizi-
enzmaÇnahmen 
und Antriebswahl 

+ Angabe im CoC 
f¿r verschiedene 
Fahrzyklen 

+ Verpflichtende An-
gabe in EU-Lªn-
dern, Standard f¿r 
Effizienzklassen 

2 

WtW-CO2-Emissionen in 
Nutzungsphase (g/km) 

o Parameter im De-
tail schwierig 
nachvollziehbar. 
Irritationen durch 
abnehmende Vor-
ketten-Emissio-
nen mºglich. 

o Kein Einfluss auf 
Transportnutzen 
oder -kosten 

+ Einfluss auf 
Klimaerwªrmung, 
bessere Ver-
gleichbarkeit der 
Klimawirkung als 
TtW-Bilanz 

+ Gegeben, aller-
dings mit geringer 
Ausprªgung f¿r 
Elektroantriebe 

+ Feste Faktoren 
f¿r Vorketten-
Emissionen er-
mºglichen Ver-
besserung ¿ber 
direkte CO2-Emis-
sionen 

o Vorketten-Emissi-
onen ¿ber Durch-
schnittswerte 
praktikabel, zeitli-
che  nderungen 
durch Transfor-
mation des Ener-
giesystems erfor-
dert neue jªhrlich 
neu zu verºffentli-
che amtliche 
Emissionsfakto-
ren. 

- Ein oder kein EU-
Land 

2 

WtW-CO2-Emissionen über 
den Lebenszyklus (g/km) 

- Parameter im De-
tail schwierig 
nachvollziehbar. 
Aktuell kein Ver-
gleich von Fzg.-
Modellen mºglich.  

o Kein Einfluss auf 
Transportnutzen 
oder -kosten 

+ Klimawirkung um-
fassend abgebil-
det 

+ Gegeben o Einfluss auf Her-
stellungspro-
zesse, aber bis-
lang keine her-
stellerspezifische 
Methodik 

- Methodik unsicher 
und nur in verein-
fachter Form 
praktikabel, ge-
eignete Daten-
grundlage fehlt.  

- Ein oder kein EU-
Land 

-1 

Primärenergieverbrauch 
über den Lebenszyklus 
(g/km) 

- Parameter im De-
tail schwierig 
nachvollziehbar. 
Aktuell kein Ver-
gleich von Fzg.-

o Kein Einfluss auf 
Transportnutzen 
oder -kosten 

o Vergleichende 
R¿ckschl¿sse auf 
Energiebedarf 
mºglich, aller-

+ Gegeben o Einfluss auf Her-
stellungspro-
zesse, aber bis-
lang keine her-
stellerspezifische 

- Methodik unsicher 
und nur in verein-
fachter Form 
praktikabel, ge-

- Ein oder kein EU-
Land 

-2 
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Angabe (Einheit)  
Verständlichkeit 
für Verbraucher/-
innen 

 
Vergleichbarkeit 
der Transportef-
fizienz 

 
Vergleichbarkeit 
der Umweltwir-
kung 

 
Differenzierbar-
keit je Antriebs-
art 

 
Verbesserungs-
potenziale für 
Hersteller 

 
Robustheit und 
Datenverfügbar-
keit 

 
Anschlussfähig-
keit mit EU-Län-
dern P

u
n

k
te

 

Modellen mºglich. dings keine Abbil-
dung der Umwelt-
wirkung.  

Methodik eignete Daten-
grundlage fehlt. 

WtW-CO2-Emissionen der 
Batterieherstellung (g/km) 

o Nicht gelªufig, 
aber definierte 
Werte ermºgli-
chen Vergleiche. 
Bezug auf Lauf-
leistung zu emp-
fehlen.  

o Kein Einfluss auf 
Transportnutzen 
oder -kosten 

+ Einfluss auf 
Klimaerwªrmung, 
Abbildung der 
Mehremissionen 
der Herstellung 
von Batterie-Pkw  

o Spezifisch f¿r E-
Antriebe, aber in 
Kombination mit 
CO2-Emissionen 
der Nutzung diffe-
renzierbar 

+ Einfluss auf Her-
stellungspro-
zesse.  

o Offizielle Daten-
quelle fehlt. An-
gabe in Batterie-
pass anvisiert, 
Emissionen der 
Herstellung ¿ber 
Fahrzeugleben 
konstant 

- Ein oder kein EU-
Land 

1 

Luftschadstoff-Emissionen 
(Schadstoffklasse, PPM) 

- Schadstoffklasse 
f¿r Neufahrzeuge 
gleich. Realdaten 
erfordern eine An-
gabe von Ver-
gleichswerten. 

+ Abgasgeruch be-
einflusst Nut-
zungskomfort 

+ Einfluss auf Luft-
qualitªt 

+ In Euro 7 sind 
auch Emissionen 
von Reifen- und 
Bremsabrieb vor-
gesehen, daher 
auch f¿r Elektro-
antriebe differen-
zierbar 

+ Einfluss auf Ver-
brennungsf¿h-
rung, Abgasnach-
behandlung, An-
triebswahl 

+ Realitªtsnªhere 
Werte in Euro 7 
zu erwarten 

o 2 bis 5 EU-Lªnder 4 

Lärmemissionen (dB) 

+  hnliche Angabe 
f¿r Haushaltsge-
rªte, logarithmi-
sche Skala evtl. 
irritierend  

+ Lªrm beeinflusst 
Fahrkomfort 

+ Einfluss auf 
Fauna 

+ Gegeben + Einfluss auf Mo-
torenakustik, 
Dªmpfungsvor-
richtungen 

+ Angabe im CoC, 
Lªrm kann ¿ber 
die Lebensdauer 
zunehmen (z.B. 
Steuerkette ver-
zogen) 

o 2 bis 5 EU-Lªnder 6 

Kosteninformationen                

CO2-Kosten 

o CO2-Preis be-
kannt, zuk¿nftige 
Steigerungen we-
niger. Abgrenzung 
zu Energiekosten 
evtl. schwierig.  

+ Direkte Auswir-
kung auf Betriebs-
kosten 

o Nur indirekte Ab-
bildung der CO2-
Emissionen 

- F¿r CO2-emissi-
onsfreie Antriebe 
keine Unterschei-
dung mºglich 

+ ¦ber Einfluss auf 
CO2-Emissionen 
und Antriebswahl 

- Pkw-EnVKV stellt 
offizielle Preissze-
narien bereit. 
Hohe Unsicher-
heiten f¿r CO2-
Preisentwicklun-
gen, jªhrliche An-
zeige der CO2-
Preisszenarien 
notwendig.  

- Ein oder kein EU-
Land 

-1 

Energiekosten 
+ Bestandteil der 
Pkw-EnVKV f¿r 

+ Direkte Auswir-
kung auf Betriebs-
kosten 

o Nur indirekte Ab-
bildung des Ener-
gieverbrauchs 

+ Gegeben + ¦ber Einfluss auf 
EffizienzmaÇnah-

o Datenquelle f¿r 
vorjahreswerte 

+ ¦ber 5 EU-Lªnder 5 
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Angabe (Einheit)  
Verständlichkeit 
für Verbraucher/-
innen 

 
Vergleichbarkeit 
der Transportef-
fizienz 

 
Vergleichbarkeit 
der Umweltwir-
kung 

 
Differenzierbar-
keit je Antriebs-
art 

 
Verbesserungs-
potenziale für 
Hersteller 

 
Robustheit und 
Datenverfügbar-
keit 

 
Anschlussfähig-
keit mit EU-Län-
dern P

u
n

k
te

 

ein Jahr. Gelªufi-
ger Parameter, 
ggf. Missver-
stªndnisse durch 
Verwendung von 
Durchschnittswer-
ten.  

men und Antriebs-
wahl 

vorhanden. Ro-
bustheit abhªngig 
von Ausgestal-
tung: Mehrjªhrige 
Angabe unsicher. 
Jªhrliche Anzeige 
der Energiepreis-
Szenarien not-
wendig.  

Kfz-Steuer 

+ Gelªufiger Para-
meter, Vergleich-
barkeit der Steu-
erhºhe hilfreich.  

+ Direkte Auswir-
kung auf Betriebs-
kosten 

+ Differenziert nach 
Schadstoffklasse 
und CO2-Emissio-
nen 

- Aktuell keine Un-
terscheidung f¿r 
Elektroantriebe 

+ Einfluss auf An-
triebswahl, Masse 
und Hubraum 

+ Berechnungsvor-
schrift bekannt. 
Jªhrliche Angabe 
einfach umsetz-
bar.  

o 2 bis 5 EU-Lªnder 4 

Zusatzinformationen                

QR-Code 

+ Zusªtzliche Infor-
mationen f¿r Ver-
braucher/-innen 
z.B. ¿ber interakti-
ves Tool sehr hilf-
reich 

+ Zusatzinformation 
sollten Kostenin-
formationen bein-
halten 

+ Zusatzinformation 
sollten Umweltin-
formationen bein-
halten 

+ Gegeben + Entsprechend des 
Einflusses auf in-
dividuelle Para-
meter 

+ Interaktives Tool 
bereits online 

- Ein oder kein EU-
Land (Label sind 
allerdings ¿ber-
wiegend veraltet)  

4 

Sicherheitsinformationen 

o Abhªngig von 
Ausgestaltung 

+ Direkter Einfluss 
auf Fahrzeugnut-
zen 

o Abhªngig von 
Ausgestaltung 

+ Gegeben + Einfluss auf Fahr-
zeugdesign 

- Keine amtlichen 
Daten verfügbar, 
bislang nur auf 
Basis von Ver-
einsstatistiken 
umsetzbar.  

- Ein oder kein EU-
Land 

1 

 

 



 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   ρτυ 

 

6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

6.2 %ÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÖÏÎ ,ĘÓÕÎÇÓÏÐÔÉÏÎÅÎ ÆİÒ !ÎÇÁÂÅÎ ÚÕ &ÏÌÇÅËÏÓÔÅÎ 

Ziel dieses Abschnitts ist es, zu identifizieren, welche Bestandteile der Betriebskosten sinnvoll als 

Folgekosten in das Label aufgenommen werden kºnnen und welche Parameter f¿r die Berechnung 

der Folgekosten sinnvoll sind bzw. welche Ausgestaltungsvarianten sich daraus ergeben.  

6.2.1 !ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇÓÖÁÒÉÁÎÔÅÎ ÆİÒ &ÏÌÇÅËÏÓÔÅÎ 

Der Kauf eines Pkw ist unweigerlich mit Folgekosten verbunden. Ein groÇer Teil dieser Folgekosten, 

z. B. Kosten f¿r Energieverbrauch, Kfz-Steuer, Versicherung sowie Wartungs- und 

Instandhaltungskosten. Die Pkw-EnVKV hat zum Ziel, dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim 

Kauf oder Leasing eines neuen Personenkraftwagens Informationen ¿ber dessen Kraftstoffverbrauch 

und CO2-Emissionen erhalten und so in die Lage versetzt werden, eine bewusste Entscheidung beim 

Kauf eines neuen Personenkraftwagens zu treffen und sich f¿r mºglichst effiziente und emissionsarme 

klimafreundliche Fahrzeugmodelle zu entscheiden.  

F¿r die ¦berlegungen zu sinnvollen Ausgestaltungsvarianten der Folgekosten auf dem Pkw-Label 

werden im Weiteren kurz die verschiedenen Kostenbestandteile und Parameter zur Berechnung der 

Kosten diskutiert und mºgliche konkrete Varianten skizziert.  

Folgekosten, die sich in der Regel nicht zwischen den Fahrzeugmodellen unterscheiden, wie z.B. 

Kosten f¿r Fahrzeugwªsche, Werkstatt- oder Parkgeb¿hren, oder die f¿r das genannte Ziel nicht 

relevant sind, wie z.B. Wartungs- und Versicherungskosten, die von der Werkstatt und dem 

Versicherungstarif abhªngen, werden im Folgenden nicht betrachtet.  

+ÏÓÔÅÎÂÅÓÔÁÎÄÔÅÉÌÅ 

Â Energietrªgerkosten: Die Kosten f¿r den Kraftstoff- und Stromverbrauch sind neben dem 

Wertverlust hªufig der grºÇte Kostenblock bei den Gesamtkosten eines Pkw. Sie kºnnen bei einer 

Haltedauer von 10 Jahren und einer jªhrlichen Fahrleistung von 15.000 km einen Anteil von bis zu 

einem Drittel an den Gesamtkosten von Verbrennerfahrzeugen ausmachen, wªhrend bei 

Elektroautos die Kosten f¿r den Stromverbrauch der Fahrzeugnutzung derzeit deutlich geringer 

ausfallen (s. Tabelle 23). Die Kosten hªngen direkt mit dem Verbrauch und damit mit den CO2-

Emissionen zusammen. Eine Einsparung bei den Energiekosten f¿hrt deshalb innerhalb eines 

Antriebstyps auch zu einer Reduktion der CO2-Emissionen. Die Angabe der Energiekosten ist also 

wesentlich f¿r die Erf¿llung der Ziele der Pkw-EnVKV. Die Energietrªgerkosten ergeben sich aus 

dem fahrzeugspezifischen Verbrauch, der angenommenen Fahrleistung, dem gewªhlten 

Betrachtungszeitraum und dem spezifischen Kraftstoff- bzw. Strompreis. In den Energiekosten ist 

die Kostenkomponente der CO2-Kosten bereits enthalten. Sollen Energiekosten f¿r einen lªngeren 

Zeitraum ausgewiesen werden, muss der sich ¿ber die Zeit verªndernde CO2-Preis ggf. 

entsprechend ber¿cksichtigt werden.  
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Tabelle 23: Anteil der Kfz-Steuer und der Energietrªgerkosten an den Gesamtkosten von 

Beispielfahrzeugen unterschiedlicher GrºÇe im Anschaffungsjahr 2024 bei einer Haltedauer von 10 

Jahren und einer jªhrlichen Fahrleistung von 15.000 km. Quelle: ¥ko-Institut (2024), Beispielrechnungen.  

 

 

 

 

 

 

 

Â COі-Kosten: Die Folgekosten der CO2-Bepreisung von Kraftstoffen sind aus heutiger Sicht mit 

groÇen Unsicherheiten behaftet (s. Abschnitt 6.2.2). Die explizite Darstellung der Kosten durch den 

CO2-Preis hat den Nachteil, dass sie nur einen Teil der energieverbrauchsbezogenen Kosten 

aufzeigt und, wenn diese parallel zu den Energietrªgerkosten ausgewiesen werden, den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern ggf. nicht klar ist, dass diese Kostenbestandteile nicht als 

zusªtzliche Kosten zu verstehen sind. Die CO2-Kosten ergeben sich aus den spezifischen CO2-

Emissionen aus der Typgenehmigung, der angenommenen Fahrleistung, dem gewªhlten 

Betrachtungszeitraum und dem gewªhlten CO2-Preis-Szenario.  

 

Â Kfz-Steuer: Die Kfz-Steuer f¿r Pkw, die nach 2021 zugelassen wurden, hªngt von 

Fahrzeugeigenschaften wie CO2-Emissionen, Kraftstoffart und Hubraum ab. Bei reinen 

Elektrofahrzeugen wird die Steuer nach dem Fahrzeuggewicht berechnet. Bis Ende 2030 sind reine 

Elektrofahrzeuge jedoch von der Kfz-Steuer befreit. Die Angabe der Steuer ist daher ohne grºÇere 

Unsicherheiten einfach umsetzbar, es sei denn, die steuerrechtlichen Grundlagen ªndern sich, wie 

z. B. die befristete Steuerbefreiung f¿r reine Elektrofahrzeuge. Bezogen auf die Gesamtkosten ist 

der Einfluss der Kfz-Steuer oft gering. Tabelle 23 zeigt anhand von Beispielfahrzeugen, dass bei 

einer Haltedauer von 10 Jahren und einer Jahresfahrleistung von 15.000 km der Anteil der Kfz-

Steuer im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegt und aus Gesamtkostenperspektive keine 

hervorgehobene Rolle bei der Kaufentscheidung spielen sollte.  

"ÅÔÒÁÃÈÔÕÎÇÓÚÅÉÔÒÁÕÍ ɉ(ÁÌÔÅÄÁÕÅÒɊ 

F¿r alle Kostenbestandteile stellt sich die Frage, f¿r welchen Zeitraum sie dargestellt werden. Wird ein 

kurzer Betrachtungszeitraum gewªhlt, z. B. ein Jahr, ist die Unsicherheit ¿ber die Preisentwicklung in 

der Regel gering. Die Kªuferinnen und Kªufer von Neuwagen m¿ssen jedoch die Transferleistung auf 

ihre gesamte Haltedauer erbringen, ggf. k¿nftige Preistrends antizipieren und auch die Relevanz von 

Nutzungskosten in spªteren Halterperioden f¿r den Wiederverkaufswert ihres Fahrzeugs einschªtzen. 

Es besteht die Gefahr, dass sie diese Kosten unterschªtzen, z. B. aufgrund der wahrscheinlich 

steigenden CO2-Preiskomponente. Bei langen Betrachtungszeitrªumen, z. B. der Nutzungsdauer 

eines Pkw wªhrend des gesamten Lebenszyklus, verhªlt es sich umgekehrt. In diesem Fall werden 

z. B. Halterwechsel nicht ber¿cksichtigt, d.h. die ausgewiesenen Kosten werden nicht nur vom 

Erstkunden getragen und die Unsicherheiten bez¿glich mºglicher Preisentwicklungen nehmen zu. Es 

besteht also ein Trade-off zwischen Genauigkeit und Robustheit der Kostenangabe. Zudem stellt sich 

 Kfz-Steuer Energietrªgerkosten 

 Benzin Diesel BEV Benzin Diesel BEV 

Kleinwagen 1 % 3 % 0,3 % 33 % 25 % 14 % 

Kompaktklasse 2 % 3 % 0,3 % 32 % 24 % 14 % 

Mittelklasse 2 % 3 % 0,2 % 26 % 19 % 11 % 
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die Frage, inwieweit k¿nftige Nutzungskosten f¿r die Entscheidung von Neuwagenkªufern relevant 

sind.  

GemªÇ Anlage 1, Teil I, Nr. 8 der Pkw-EnVKV sind auf dem Label die Folgekosten f¿r die mºgliche 

CO2-Komponente f¿r einen Zeitraum von zehn Jahren anzugeben, die f¿r Energiekosten f¿r ein Jahr. 

Damit wird dem Beschluss des Koalitionsausschlusses f¿r die CO2-Kosten bereits teilweise Rechnung 

getragen, nach dem die Belastung ¿ber den Lebenszyklus des Fahrzeuges klarer ausgewiesen 

werden soll.  

Das Durchschnittsalter der in Deutschland zugelassenen Pkw betrug Anfang 2022 etwas ¿ber 10 

Jahre (KBA, 2022). Dar¿ber hinaus ist der genaue Lebenszyklus von in Deutschland neu 

zugelassenen Pkw nicht vollstªndig bekannt. Dies liegt unter anderem daran, dass Pkw nur zu einem 

kleinen Teil bis zum Ende ihrer Nutzungsdauer in Deutschland verbleiben und hier als Altauto in die 

Verwertung geht. Lediglich 0,4 Mio. Fahrzeuge das sind weniger als 1 Prozent des Pkw-Bestands in 

Deutschland, wurden der Altfahrzeugverwertung zugef¿hrt. (UBA, 2024). Das Durchschnittsalter der 

Fahrzeuge, die in die Demontage gehen, liegt Sander et al. (2020) zufolge bei 17,3 Jahren. Der 

GroÇteil der endg¿ltig in Deutschland stillgelegten Fahrzeuge wird als Gebrauchtfahrzeuge ins 

europªische und zu einem kleinerem Teil ins internationale Ausland exportiert. Im Jahr 2021 waren es 

laut Umweltbundesamt 2,3 Mio. Pkw und Lkw bis 5 t die ins EU-Ausland exportiert wurden, weitere 

0,22 Mio. Fahrzeuge wurden in Nicht-EU-Staaten exportiert.  

F¿r die Berechnung der Folgekosten wªhrend der gesamten Lebens- bzw. Nutzungsdauer des 

Fahrzeugs hat dies direkte Implikationen. Es kann bei einem groÇen Anteil der Fahrzeuge f¿r einen 

erheblichen Anteil des Fahrzeuglebens nicht von den f¿r Deutschland typischen Kosten f¿r Kfz-Steuer 

und Kraftstoffe ausgegangen werden. F¿r Fahrzeuge, die ins auÇereuropªische Ausland exportiert 

werden, trifft dies auch f¿r die Folgekosten der CO2-Komponente zu.  

Es wird aber sowohl durch das Durchschnittsalter der zugelassenen Pkw von ¿ber 10 Jahren und das 

Alter von 17 Jahren bei Verschrottung deutlich, dass die derzeit angesetzte Nutzungsdauer von 10 

Jahren bei der Berechnung der Folgekosten durch den CO2-Preis die tatsªchliche Nutzungsphase 

¿ber die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs nur unzureichend abbildet. Allerdings ist zu 

ber¿cksichtigen, dass die Fahrleistung von Pkw mit zunehmender Haltdauer deutlich abnehmen kann. 

*ÁÈÒÅÓÆÁÈÒÌÅÉÓÔÕÎÇ 

Derzeit wird eine Fahrleistung von 15.000 km f¿r die Berechnung der CO2-Kosten herangezogen. 

Diese Fahrleistung liegt etwas ¿ber dem Durchschnitt in Deutschland.  

Das KBA (Kraftfahrtbundesamt) schªtzt auf Basis der Zªhlerstªnde bei den Hauptuntersuchungen f¿r 

das Jahr 2022 eine durchschnittliche Pkw-Inlªnderfahrleistung von 12.500 km pro Jahr; im Jahr 2019 

vor der Covid-19-Pandemie waren es noch rund 13.600 km pro Jahr. (KBA, 2023) Allerdings gibt es 

erhebliche Unterschiede zwischen Fahrzeugen mit unterschiedlichen Kraftstoffarten. Junge Diesel-

Pkw werden beispielsweise fast doppelt so viel bewegt wie Benzin-Pkw.  

Betrachtet man die Fahrleistung der Fahrzeuge mit einem Alter bis f¿nf Jahre wird deutlich, dass 

15.000 km/a eine gute Wahl ist, wenn es das Ziel ist, die Kosten f¿r die Erstnutzer auszuweisen.  
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Tabelle 24: Durchschnittliche22 Pkw-Inlªnderfahrleistung in km pro Jahr nach Kraftstofftyp und 

Fahrzeugalter in Deutschland im Jahr 2022. Quelle: KBA (2023).  

Fahrzeugalter Benzin Diesel 

0 - 3 Jahre 11.743 22.087 

4 - 5 Jahre 10.697 19.406 

6 - 7 Jahre 10.265 18.006 

8 - 9 Jahre 9.991 17.000 

10 - 19 Jahre 9.193 15.206 

20 Jahre und mehr 6.662 10.705 

Insgesamt 9.731 17.747 

'ÅÓÁÍÔÆÁÈÒÌÅÉÓÔÕÎÇ 

Letztlich ist sowohl f¿r die CO2-Emissionen als auch die Kosten entscheidend, wie hoch die 

Laufleistung der Pkw in der gesamten Nutzungsphase des Fahrzeuges ist. Mit den in der Pkw-EnVKV 

veranschlagten Parametern f¿r die Berechnung der CO2-Kosten, einer Nutzungsdauer von 10 Jahren 

und einer jªhrlichen Fahrleistung von 15.000 km ergibt sich insgesamt eine Gesamtfahrleistung von 

150.000 km.  

Dieser Wert d¿rfte die tatsªchliche Gesamtfahrleistung von in Deutschland neu zugelassenen Pkw 

unterschªtzen. Weymar & Finkbeiner (2015) haben statistische Analysen zur Lebensfahrleistung als 

relevante EinflussgrºÇe in Lebenszyklusanalysen durchgef¿hrt. Sie zeigen, dass die 

Gesamtfahrleistung sich zwischen den Antriebstypen und Fahrzeugsegmenten unterscheidet. F¿r 

Fragestellungen die unabhªngig vom Antriebstyp und Fahrzeugsegment beantwortet werden sollen 

empfehlen sie die Nutzung einer Gesamtfahrleistung von 200.000 km. Damit d¿rfte bei der bisherigen 

Vorgehensweise ein nicht unerheblicher Teil der im Lebenszyklus erbrachten Fahrleistung auÇer 

Betracht gelassen worden sein. Ein Teil dieser Fahrleistung wird jedoch hªufig im Ausland erbracht, 

wo nicht von den deutschen Energiepreisen ausgegangen werden kann und diese nicht ohne weiteres 

in die Kostenrechnung einflieÇen kºnnen. Die genaue Hºhe des Anteils der im Ausland erbrachten 

Fahrleistung ist jedoch nicht bekannt.  

"ÅÚÕÇÓÇÒĘħÅ 

Die Darstellung der Kosten kann auf verschiedenen Arten erfolgen. Bislang werden absolute Kosten 

f¿r die CO2-Preiskomponente, die Energietrªgerkosten und die Kfz-Steuer aufgef¿hrt. Alternativ 

kºnnen die Kosten auch ï wie bspw. bei dem US-amerikanischen EPA-Label (vgl. Abschnitt 3.2.2) ï 

als Differenz zu den Durchschnittskosten oder als Mehrkosten gegen¿ber dem Fahrzeug mit den 

niedrigsten Kosten insgesamt oder des gleichen Antriebstyps angegeben werden. Dies ermºglicht 

Kunden eine direkte Einschªtzung der Kosten im Vergleich zum Gesamtmarkt.  

 

22 Durchschnittswerte sind gewichtet nach Anzahl der zugelassenen Pkw in Deutschland der jeweiligen Altersgruppe. 
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6.2.2 5ÎÓÉÃÈÅÒÈÅÉÔÅÎ ÖÏÎ #/ςȤ0ÒÅÉÓÓÚÅÎÁÒÉÅÎ 

Die aktuelle Pkw-EnVKV sieht die Angabe der durch die CO2-Emissionen und der durch drei 

verschiedene mittlere CO2-Preise entstehenden Kosten ¿ber einen Zeitraum von zehn Jahren vor. 

¦ber einen niedrigen (50 ú/tCOі), einen mittleren (115 ú/tCOі) und einen hohen Preis (190 ú/tCOі) 

wird versucht, die Unsicherheit zuk¿nftiger CO2-Preise abzubilden.  

Aktuell wird der CO2-Preis f¿r Kraftstoffe im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) geregelt. Der 

aktuelle CO2-Preis im Jahr 2024 liegt bei 45 ú pro t CO2 und soll im Jahr 2025 auf 55 ú und im Jahr 

2026 in einem Preiskorridor von 55 bis 65 ú liegen. Im Jahr 2027 geht der nationale CO2-Preis aus 

dem BEHG in das Europªische Emissionshandelssystem (ETS II) mit freier Preisfindung ¿ber. 

Wªhrend der Preispfad also kurzfristig bekannt ist, sind Annahmen zum CO2-Preis ab 2027 mit 

Unsicherheiten behaftet.  

Das Ambitionsniveau des BEHG f¿r das Jahr 2030 orientiert sich am deutschen Ziel entsprechend der 

Effort Sharing Regulation (ESR). Daraus ergibt sich f¿r Deutschland f¿r das Jahr 2030 ein Ziel von 50 

% weniger THG-Emissionen gegen¿ber dem Jahr 2005. Das ETS II orientiert sich hingegen am EU-

weiten ESR-Ziel mit einer Minderung von 40 % (Fiedler et al., 2024). Grundsªtzlich ist zu erwarten, 

dass der k¿nftige europªische CO2-Preis im Rahmen des ETS II niedriger liegen d¿rfte als der 

(nationale) CO2-Preis, der f¿r die Erreichung der sich aus dem ESR ergebenden Minderungsziele 

Deutschlands erforderlich wªre.  

Letztendlich wird der sich einstellende CO2-Preis im ETS II vor allem davon abhªngig sein, welche 

zusªtzlichen KlimaschutzmaÇnahmen in den einzelnen Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene in den 

ESR-Sektoren (Kraftstoffe im Verkehr, Gebªudewªrme) umgesetzt werden. Ein niedriger Preis kann 

erwartet werden, wenn zusªtzliche MaÇnahmen umgesetzt werden, die zum R¿ckgang der THG-

Emissionen und somit zu einer Verringerung der Nachfrage nach Zertifikaten f¿hren (Fiedler et al., 

2024). Tabelle 25 gibt einen ¦berblick ¿ber verschiedene Schªtzungen zum CO2-Preis im ETS II. 

Szenarien der EU-Kommission zeigen CO2-Preise von 48 bis 80 ú/t im Jahr 2030 und von 360 bis 430 

ú/t im Jahr 2050 auf (EU-Kommission, 2021). Diese niedrigeren Preise sind allerdings an das 

Erreichen gewisser Ziele, beispielsweise in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare 

Energien, gekn¿pft.  

Tabelle 25: ¦berblick ¿ber vorliegende Schªtzungen zur CO2-Preisentwicklung im ETS II. Quelle: Fiedler et 

al. (2024).  

Quelle Preisniveau 2030 

(EUR/tCO2) 

Ansatz 

EU-Kommission 

(2021) 

48 - 80 Weitere effektive KlimaschutzmaÇnahmen werden 

angenommen 

PIK (2023) 126 Reformszenario, bei dem neue Reformen (Fit for 55 

Paket) mit einbezogen werden 

Cambridge 

Econometrics (2021) 

180 E3ME Modell, basierend auf 2015 Preisen 
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6.2.3 -ĘÇÌÉÃÈÅ $ÁÔÅÎÑÕÅÌÌÅÎ ÚÕÍ #/ςȤ0ÒÅÉÓ 

Da die Entwicklung des CO2-Preises im ETS II aus heutiger Perspektive mit hohen Unsicherheiten 

verbunden ist und von der fortlaufenden Umsetzung von KlimaschutzmaÇnahmen in den EU-

Mitgliedstaaten abhªngig ist, ist es sinnvoll, die Grundlage f¿r die im Rahmen des Pkw-Labels 

aufgef¿hrten Folgekosten regelmªÇig zu aktualisieren. Im Weiteren werden mºgliche Quellen daf¿r 

vorgestellt.  

7ÏÒÌÄ %ÎÅÒÇÙ /ÕÔÌÏÏË  

Die Internationale Energieagentur (IEA) verºffentlich in dem jªhrlich erscheinenden World Energy 

Outlook CO2-Preise f¿r die EU, die in ihren Szenarien veranschlagt werden. Im World Energy Outlook 

2023 wird beispielsweise ein Preis in Hºhe von 120 USD pro t CO2 angegeben (IEA, 2023). Diese 

beziehen sich jedoch nicht explizit auf den f¿r den Verkehrssektor relevanten ETS II und werden nur 

f¿r die St¿tzjahre 2030, 2040 und 2050 angegeben. Sie sind somit nicht sinnvoll als mºgliche Quelle 

f¿r die Weiterentwicklung der Energieverbrauchskennzeichnung nutzbar.  

0ÒÏÊÅËÔÉÏÎÓÂÅÒÉÃÈÔ ÆİÒ $ÅÕÔÓÃÈÌÁÎÄ 

Nach Ä 10 des Klimaschutzgesetzes muss die deutsche Bundesregierung jªhrlich einen Klimaschutz-

bericht und alle 2 Jahre einen Projektionsbericht erstellen. Der Klimaschutzbericht enthªlt die 

Entwicklung der Treibhausgasemissionen in den verschiedenen Sektoren, den Stand der Umsetzung 

der Klimaschutzprogramme und eine Prognose der zu erwartenden Treibhausgasminderungs-

wirkungen. Der Projektionsbericht enthªlt die Projektionen von Treibhausgasemissionen, 

einschlieÇlich der Quellen und Senken des Sektors Landnutzung, Landnutzungsªnderung und 

Forstwirtschaft und die nationalen Politiken und MaÇnahmen zu deren Minderung.  

Die in diesem Rahmen durchgef¿hrten Modellierungen setzen auf ressortabgestimmten Annahmen zu 

den Rahmendaten auf. Zu den Rahmendaten gehºren neben Annahmen zur Bevºlkerungs-

entwicklung, dem Bruttosozialprodukt und dessen Wachstumsrate auch Annahmen bez¿glich der 

Energie- und CO2- Preise bis zum Jahr 2050.  

Mit dem Projektionsbericht f¿r Deutschland wurde in den letzten beiden Jahren eine 

Zusammenstellung der Rahmendaten verºffentlicht, zuletzt f¿r den Projektionsbericht 2024. 

Ausgehend von einer 10-jªhrigen Haltedauer eines im Jahr 2024 angeschafften Pkw ergibt sich ein 

durchschnittlicher nominaler CO2-Preis in Hºhe von 103 ú pro t CO2. (Mendelevitch et al., 2024) 

Abrell u.a. (2022) 175 -ï 350 CO2-Preise sind die einzigen politischen MaÇnahmen 

zum Klimaschutz 

MCC (2023) 200 - 300 Annahme, dass flankierende MaÇnahmen bei 

Gebªude und Verkehr ausbleiben 

IfW Kiel (2023) 297 General equilibrium model DART 
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Mit dem Projektionsbericht liegt also eine wiederkehrende, anerkannte Quelle vor. Es handelt sich 

jedoch nicht um eine wissenschaftlich modellierte CO2-Preis-Projektion f¿r den ETS II, sondern um 

eine Annahme. Bei deren Herleitung werden jedoch eine Reihe von anerkannten Szenarien, z. B. von 

der EU-Kommission und der Internationalen Energieagentur, ber¿cksichtigt (vgl. Abbildung 34). Die 

gestrichelte Linie in hellgr¿n stellt den Preispfad des nationalen Emissionshandels dar. Bis zum Jahr 

2034 liegt dieser CO2-Preis unter dem des ETS II, steigt dann aber deutlich stªrker als beim ETS II.  

 

Abbildung 34: Preise f¿r COі im EU ETS II sowie nach BEHG, historische Entwicklung und Projektionen. 

Quelle: Mendelevitch et al. (2024).  

Theoretisch kºnnte der Projektionsbericht auch Annahmen zur Entwicklung der Energiekosten 

bereitstellen, da diese intern erstellt und bei der Modellierung genutzt werden bzw. Ergebnisse der 

Modellierung sind. Derzeit beinhaltet die Publikation zu den Rahmendaten jedoch ausschlieÇlich die 

Preisprojektionen f¿r die Primªrenergietrªger, z. B. f¿r Rohºl, Erdgas, Holz und Steinkohle sowie f¿r 

Wasserstoff.  

,ÁÎÇÆÒÉÓÔÓÚÅÎÁÒÉÅÎ 

Ein weiteres Projekt, das mehrfach Klimaschutz-Zielerreichungs-Szenarien erarbeitet hat, sind die 

Langfristszenarien. Auch f¿r diese Szenarien werden CO2-Preis-Pfade vor den Modelllªufen festgelegt 

bzw. iterativ hergeleitet, bis die Klimaschutzziele erreicht werden. (Fraunhofer ISI et al., 2017)  
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Der aktuelle CO2-Preis-Pfad aus dem Szenario T45 wird online differenziert nach ETS- und nicht-ETS- 

Emissionen gemeinsam mit den Brennstoffpreisen bereitgestellt. Der durchschnittliche CO2-Preis im 

Zeitraum 2024 bis 2033 betrªgt 98 ú2018/ t CO2.  

&ÁÚÉÔ 

Mit den CO2-Preisen, die vom Umweltbundesamt mit den Rahmendaten f¿r den Projektionsbericht 

verºffentlicht werden, steht zwar grundsªtzlich eine mºgliche, wiederkehrende Quelle f¿r eine 

jahresscharfe CO2-Preis-Projektion bereit. Allerdings basieren diese nicht auf eigenen Modellierungen 

und ber¿cksichtigen bspw. nicht, dass es beim ¦bergang vom nationalen Emissionshandel in den 

ETS II zu einer Verknappung und grºÇeren Preisspitzen kommen kann. Eine verlªssliche 

wiederkehrende Quelle mit Projektionen zu CO2-Preisen f¿r den ETS II ist derzeit nicht bekannt. Da 

die konkrete Ausgestaltung des ETS II bzw. die Umsetzung in deutsches Recht noch nicht 

abschlieÇend geklªrt ist und die f¿r den Preispfad relevante Umsetzung von KlimaschutzmaÇnahmen 

in den Mitgliedstaaten ggf. unter den Annahmen in den Szenarien der EU-Kommission zur¿ckbleiben, 

verbleibt eine hohe Unsicherheit.  

Vor diesem Hintergrund scheint das aktuelle Vorgehen, drei Preisszenarien zu wªhlen, weiterhin 

geeignet, den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine mºgliche Bandbreite aufzuzeigen, und eine 

geeignete Vorgehensweise, um mit den groÇen Unsicherheiten umzugehen. Es ist aber fraglich, ob 

sich im ETS II ab 2027 aufgrund der im Vergleich zu Deutschland in vielen anderen EU-

Mitgliedstaaten geringeren ESR-Minderungsziele ein CO2-Preisniveau von 190 ú/t CO2 einstellen wird, 

wie er derzeit im Pkw-Label als oberer Durchschnittspreis (hoher Preispfad) f¿r den zugrunde 

gelegten 10-Jahres-Zeitraum angenommen wird.  

6.2.4 !ÎÁÌÙÓÅ ÖÏÎ !ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇÓÍĘÇÌÉÃÈËÅÉÔÅÎ ÄÅÒ &ÏÌÇÅËÏÓÔÅÎ 

Im Folgenden werden verschiedene Mºglichkeiten zur Angabe der zu erwartenden Folgekosten auf 

dem Pkw-Label untersucht. Die Betrachtung konzentriert sich dabei auf die Weiterentwicklung der 

Folgekosten der CO2-Komponente hin zu einer Darstellung in Hinblick auf die f¿r die Gesamtkosten 

besonders relevanten Folgekosten durch den Energieverbrauch, der die CO2-Kosten enthªlt. Eine 

weitere Kostenkomponente, die derzeit nach der Pkw-EnVKV auf dem Pkw-Label auszuweisen ist, ist 

die in einem Jahr anfallende Kfz-Steuer. Wie oben dargestellt, ist der Einfluss der Kfz-Steuer auf die 

Gesamtkosten gering und sollte daher nicht im Fokus des Labels stehen. Sollten diese Kosten 

dennoch Bestandteil des Labels sein, kann es sinnvoll sein, die Kosten nicht nur f¿r ein Jahr, sondern 

kumuliert ¿ber einen lªngeren Zeitraum darzustellen.  

Wie in Abschnitt 6.2.1 gezeigt wurde, kºnnen verschiedene Parameter, wie Betrachtungszeitraum und 

Jahresfahrleistung, variiert werden. Dabei wurden die Freiheitsgrade der mºglichen Variationen 

bereits eingeschrªnkt, so wird z. B. empfohlen, die Jahresfahrleistung weiterhin mit 15.000 km/a 

anzusetzen.  

Die Wahl des Betrachtungszeitraums bzw. die sich daraus ergebende Gesamtfahrleistung hat einen 

zentralen Einfluss auf die Lenkungswirkung und Zuverlªssigkeit der Angabe. Je k¿rzer der 

Betrachtungszeitraum angesetzt wird, desto geringer ist die Unsicherheit bez¿glich der 

Preisentwicklung von Energietrªgern und der CO2-Preis-Komponente. Je lªnger der 
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Betrachtungszeitraum angesetzt wird, desto vollstªndiger werden die Folgekosten ausgewiesen und 

Preistrends sichtbar.  Spªtere Folgekosten sind beim Neuwagenkauf ebenfalls entscheidend, da sie 

die langfristige Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs beeinflussen. Die Diskontierung dieser Kosten ¿ber 

lange Betrachtungszeitrªume ermºglicht eine fundierte Vergleichbarkeit und bessere 

Entscheidungsfindung hinsichtlich der Gesamtbetriebskosten.In dem Novellierungsvorschlag der Pkw-

EnVKV werden die CO2-Kosten ¿ber 10 Jahre und die Energiekosten ¿ber 1 Jahr ausgewiesen. Beide 

Angaben werden im Folgenden betrachtet. Um dem formulierten Ziel aus dem Koalitionsausschuss 

gerecht zu werden und eine Abbildung der Folgekosten im Lebenszyklus deutlich klarer darzustellen, 

werden zudem die Energiekosten zusªtzlich f¿r eine Gesamtfahrleistung von 200.000 km in der 

Nutzungsphase betrachtet.  

Tabelle 26 gibt eine ¦bersicht ¿ber die Ausgestaltungsvarianten. Bez¿glich der Kostenangabe wird 

gepr¿ft, ob sich eine zusªtzliche Angabe der CO2-Kosten eignet oder die CO2-Kosten als Teil der 

Energiekosten angegeben werden sollten  

Derzeit werden die Kosteninformationen in absoluten Werten angegeben. In zwei betrachteten 

Ausgestaltungsmºglichkeiten wird stattdessen eine vergleichende Einordnung mit Referenzwerten 

verwendet. Diese Referenzwerte sind die durchschnittlichen Energiekosten der Neuzulassungsflotte 

des Vorjahres und die Kosten des energiekosteng¿nstigsten Pkw des Vorjahres. Als Ergebnis wird in 

diesen Fªllen eine mºgliche Einsparung bzw. werden mºgliche Mehrkosten dargestellt.  

Tabelle 26: Auswahl von Ausgestaltungsvarianten einer Angabe von Folgekosten f¿r weiterf¿hrende 

Analysen. Quelle: Eigene Darstellung. 

!ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇÓÍĘÇÌÉÃÈËÅÉÔ ρȡ #/ςȤ+ÏÓÔÅÎ ÉÎÎÅÒÈÁÌÂ ÖÏÎ ρπ *ÁÈÒÅÎ ÉÎ ÄÒÅÉ 0ÒÅÉÓÓÚÅÎÁÒÉÅÎ 

Diese Variante zur Ausweisung der CO2-Kosten entspricht der aktuellen Umsetzung in der Pkw-

EnVKV. Es werden die Folgekosten f¿r den Energiepreisbestandteil der CO2-Komponente f¿r eine 

Nutzungsdauer von 10 Jahren bei einer jªhrlichen Fahrleistung von 15.000 km, d.h. bei einer 

Gesamtfahrleistung von 150.000 km separat ausgewiesen.  

Kostenangabe Laufleistung  BezugsgrºÇe Preisszenario f¿r CO2-Abgabe und 

Energietrªger 

CO2-Kosten 150.000 Absoluter Wert CO2-Preismittel in drei Preisszenarien 

Energiekosten 15.000 Absoluter Wert CO2-Preismittel und Energiepreismittel 

Energiekosten 150.000/ 

200.000 

Absoluter Wert CO2-Preismittel und Energiepreismittel 

Energiekosten 150.000/ 

200.000 

Differenz zum 

Durchschnitt aller Pkw 

CO2-Preismittel und Energiepreismittel 

Energiekosten 150.000/ 

200.000 

Differenz zum 

energiekosteng¿nstigsten 

Pkw  

CO2-Preismittel und Energiepreismittel 
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Daf¿r werden drei durchschnittliche, zwischen den Ressorts abgestimmte Preisszenarien 

herangezogen, die das BMWK jªhrlich bis zum 30. Juni zu verºffentlichen hat. Aktuell sind 50, 115 

und 190 ú pro Tonne CO2 anzusetzen.  

Umsetzbarkeit f¿r die Hersteller und Hªndler: 

Die Pkw-EnVKV gibt folgende Rechenvorschrift vor, die f¿r jedes Preisszenario anzuwenden ist:  

ὊὑϜ ὖ Ὁ πȟρυ 

mit  

FKCO2: CO2-Folgekosten in ú 

P: CO2-Preis in ú/t CO2  

E: spezifische CO2-Emissionen in g COі/km. 

Damit werden die Haltedauer von 10 Jahren, die Jahresfahrleistung von 15.000 km und die 

Umrechnung der Einheiten im Faktor 0,15 zusammengefasst, so dass Hªndler und Hersteller die 

CO2-Kosten sehr einfach anhand der spezifischen CO2-Emissionen der Pkw aus der Typgenehmigung 

und dem vom BMWK verºffentlichten CO2-Preis-Szenarien ermitteln kºnnen.  

Zuverlªssigkeit: 

Wie in Abschnitt 6.2.2 gezeigt, bestehen groÇe Unsicherheiten hinsichtlich der zuk¿nftigen 

Entwicklung beim CO2-Preis. Dieser Unsicherheit versucht diese Ausgestaltungsoption mit drei 

Preisszenarien gerecht zu werden. F¿r einen Pkw mit spezifischen Emissionen in Hºhe von 115 g 

CO2 pro km, was der Hºhe der durchschnittlichen Emissionen der Neuzulassungen im Jahr 2023 

entspricht (KBA, 2024), liegen die ausgewiesenen Folgekosten bei 863, 1.984 bzw. 3.278 ú. Die groÇe 

Spannbreite verdeutlicht, dass es keine hohe Zuverlªssigkeit der Kostenangabe gibt, zeigt gleichzeitig 

aber mºgliche GrºÇenordnungen f¿r Folgekosten auf.  

Leichte Verstªndlichkeit: 

Die Darstellung der absoluten Folgekosten ¿ber einen lªngeren Zeitraum sollte f¿r Kunden leicht 

verstªndlich sein und im Sinne eines Ăzweiten Preisschildesñ unterst¿tzen, eine bessere 

Kaufentscheidung aus Gesamtkostenperspektive fªllen zu kºnnen.  

In der aktuellen Pkw-EnVKV neben den CO2-Kosten auch die Energiekosten ausgewiesen, allerdings 

lediglich f¿r ein Jahr. Dabei ist es fraglich, ob Kunden verstehen, dass die ausgewiesenen CO2-Kosten 

zumindest teilweise bereits in den ausgewiesenen Energiekosten enthalten sind.  

Lenkungswirkung: 

Die Angabe der CO2-Folgekosten kann einen Anreiz zur Anschaffung sparsamerer und damit 

effizienterer Fahrzeuge schaffen. Zudem zeigt sie den Kunden direkt auf, dass Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor Folgekosten verursachen, die bei emissionsfreien Fahrzeugen nicht anfallen. 

Allerdings sind die Kostenunterschiede nicht sehr groÇ. Abbildung 35 zeigt die mºglichen CO2-
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Folgekosten im mittleren Preisszenario als normierte Hªufigkeit der Pkw-Neuzulassungen in 

Deutschland am Beispiel der Zulassungsdaten f¿r das Jahr 2022. Zwischen besonders effizienten und 

weniger effizienten Fahrzeugen einer Antriebsart liegt selten ein Unterschied von mehr als 2.000 ú in 

10 Jahren. Die durchschnittlichen Folgekosten liegen bei Benzin-Pkw bei ca. 2.500 ú und bei Diesel-

Pkw bei ca. 2.700 ú. 

 

Abbildung 35: Normierte Hªufigkeitsverteilung der Folgekosten innerhalb von 10 Jahren bei einer 

Jahresfahrleistung von 15.000 km durch die CO2-Bepreisung von Kraftstoffen am Beispiel der Pkw-

Neuzulassungen in Deutschland im Jahr 2022 nach Antriebsart bei einem durchschnittlichen CO2-Preis 

von 115 ú/t CO2. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von EEA-Daten. 

Die Angabe anhand von drei Szenarien verdeutlicht den Kunden das Risiko bez¿glich der Hºhe der 

Folgekosten, wenn sie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor kaufen. Der Anteil des CO2-Preises macht 

jedoch nur einen kleinen Teil der Energiekosten aus. Abbildung 38 zeigt, dass die Energiekosten unter 

den gleichen Annahmen zur Fahrzeugnutzung, ausgehend von den heutigen Energie- und 

Kraftstoffpreisen und dem durchschnittlichen CO2-Preis des mittleren Preisszenarios, zwischen 10.000 

und 30.000 ú liegen.  
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Werden die CO2-Kosten fossiler Energietrªger im Pkw-Label gesondert ausgewiesen, dann sollten in 

jedem Fall in Ergªnzung dazu auch die gesamten Energiekosten (einschl. der CO2-Kosten) der 

Fahrzeugnutzung dargestellt werden.  

F¿r den Vergleich innerhalb der verbrennungsmotorischen Fahrzeuge wird die Relevanz der CO2-

Kosten aufgrund des voraussichtlich steigenden CO2-Preises zunehmen. Insgesamt ist aufgrund der 

EU-CO2-Flottengrenzwerte zuk¿nftig mit einem steigenden Anteil emissionsfreier Fahrzeuge an den 

Neuzulassungen zu rechnen, so dass diese Angabe insgesamt an Relevanz verlieren d¿rfte. 

Fazit: 

Die Angabe der mºglichen CO2-Folgekosten ¿ber 10 Jahre kann Kunden helfen, eine bessere 

Kaufentscheidung in Hinblick auf die Gesamtkosten zu treffen. Allerdings wird nur ein kleiner Teil der 

energieverbrauchsbezogenen Kosten als Folgekosten ausgewiesen und durch die sehr groÇe 

Unsicherheit und die Angabe als drei Szenarien besteht die Gefahr, Kunden zu verwirren, was Ä 6 

Pkw-EnVKV gerade vermeiden mºchte. Langfristig verliert die Angabe der CO2-Kosten an Nutzen und 

praktischer Bedeutung, wenn sich die Kaufentscheidung zunehmend zwischen emissionsfreien 

Alternativen verschiebt, deren CO2-Folgekosten mit Null ausgewiesen werden. Im Sinne einer 

zukunftsfªhigen Weiterentwicklung des Pkw-Labels ist es daher sinnvoll, die Angabe der mºglichen 

CO2-Folgekosten ¿ber einen Zeitraum von 10 Jahren in eine Angabe der mºglichen Energiekosten 

¿ber den Lebenszyklus zu ¿berf¿hren (s. Ausgestaltungsmºglichkeit 3).  

!ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇÓÍĘÇÌÉÃÈËÅÉÔ ςȡ %ÎÅÒÇÉÅËÏÓÔÅÎ ÉÎÎÅÒÈÁÌÂ ÅÉÎÅÓ *ÁÈÒÅÓ  

Diese Variante des Ausweises der Energiekosten entspricht der derzeitigen Umsetzung in der Pkw-

EnVKV. Ausgewiesen werden die Energiekosten f¿r ein Jahr bei einer Fahrleistung von 15.000 km. 

Die Kosten enthalten die CO2-Komponente.  

Zur Ermittlung werden die vom BMWK jªhrlich bis zum 30. Juni zu verºffentlichenden 

Durchschnittspreise f¿r Kraftstoffe und Energietrªger herangezogen. Die im Juni 2023 verºffentlichten 

Preise sind Durchschnittspreise f¿r den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.  

Umsetzbarkeit f¿r die Hersteller und Hªndler: 

Die Pkw-EnVKV gibt folgende Rechenvorschrift vor:  

Ὁὑ ὑὖ Ὁὠ ρυπ 

mit  

EK: Energiekosten in ú 

KP: Kraftstoff- bzw. Energietrªgerpreis in ú/l, ú/kg bzw. ú/kWh 

EV: Energieverbrauch in l/100 km, kg/100 km bzw. kWh/100 km 

Bei Fahrzeugen, die mehrere Energietrªger nutzen, wie z. B. Plug-in-Hybridfahrzeuge, muss dieser 

Rechenschritt f¿r jeden Kraftstoff bzw. Energietrªger einzeln durchgef¿hrt werden. Die Kosten je 

Kraftstoff bzw. Energietrªger werden dann zu den Gesamtkosten addiert.  
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Damit werden eine Jahresfahrleistung von 15.000 km und die Umrechnung der Einheiten im Faktor 

150 zusammengefasst, so dass Hªndler und Hersteller die CO2-Kosten sehr einfach anhand des 

Energieverbrauchs der Pkw aus der Typgenehmigung und dem vom BMWK verºffentlichten Kraftstoff- 

bzw. Energietrªgerpreis ermitteln kºnnen.  

Zuverlªssigkeit: 

Die tatsªchlichen Energiekosten hªngen neben den Fahrzeugeigenschaften von einer Reihe weiterer 

Parameter, wie Fahrleistung, Fahrweise, Topographie und StraÇentyp, ab. Zur Vereinfachung werden 

f¿r die Berechnung eine Fahrleistung von 15.000 km und der kombinierte WLTP-Verbrauch aus der 

Typgenehmigung zugrunde gelegt. Auf diese Unsicherheit wird im f¿nften Kasten des aktuellen Pkw-

Labels hingewiesen.  

Der Realverbrauch weicht jedoch zunehmend vom WLTP-Verbrauch ab, wie Untersuchungen des 

ICCT zeigen (Dornoff, 2024). Der Unterschied zwischen dem realen Verbrauch und dem f¿r die 

Kostenberechnung zugrunde gelegten WLTP-Verbrauch hat sich seit 2018 von ca. 8 % auf ca. 14 % 

im Jahr 2022 erhºht. Dies zeigt, dass die angegebenen Energiekosten die tatsªchlichen Kosten 

tendenziell unterschªtzen. 

Zu dieser Unsicherheit kommen Unsicherheiten bei den Energiepreisen hinzu. Die Angaben zu den 

ĂEnergiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistungñ beruhen auf den Durchschnittswerten des 

vergangenen Jahrs und ber¿cksichtigen damit nicht aktuelle Entwicklungen. Der Preis f¿r Super 

Benzin lag 2023 bei 1,85 ú inkl. eines CO2-Preises von 30 ú/t. Seit dem 1.1.2025 betrªgt dieser 

jedoch 45 ú/t CO2. Das entspricht einem Preiszuwachs von 4-5 ct/l, welcher bereits feststeht, jedoch 

noch nicht im Jahresdurchschnitt von 2023 Ber¿cksichtigung findet. Wichtiger ist jedoch der Einfluss 

der Energiekrise durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, in deren Verlauf die 

Kraftstoffpreise im Jahr 2022 stark angestiegen sind und im Juni 2022 die sogenannte 

ĂBenzinpreisbremseñ eingef¿hrt wurde. 

Diese Krisensituation f¿hrt dazu, dass die vom BMWK verºffentlichten Kraftstoffpreise seit dem 

Verºffentlichungszeitpunkt insbesondere f¿r Diesel deutlich ¿ber den Preisen an ºffentlichen 

Tankstellen in Deutschland liegen (s. Abbildung 36). So lag der Dieselpreis zum Zeitpunkt der 

Verºffentlichung am 25.05.2023 mit 1,58 ú um rund 0,37 ú unter dem im Rahmen der 

Energiekostenberechnung anzusetzenden Preis von 1,95 ú.  

Bei Elektrofahrzeugen sind die Unsicherheiten noch grºÇer. Hier kommen z. B. regionale 

Strompreisunterschiede z. B. durch unterschiedliche Netzentgelte hinzu. Wichtiger sind jedoch die 

Preisunterschiede zwischen ºffentlichem Laden, mit Preisen von teilweise ¿ber 0,6 ú/kWh und dem 

Laden zu Hause. Zudem haben Nutzerinnen und Nutzer von Elektroautos ggf. die Mºglichkeit, selbst 

erzeugten PV-Strom zu nutzen, f¿r den oftmals Preise von unter 0,15 ú/kWh angegeben werden.  
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Abbildung 36: Kraftstoffpreise f¿r Diesel und Super an ºffentlichen Tankstellen in Deutschland sowie die 

vom BMWK verºffentlichten Durchschnittspreise f¿r das Jahr 2022.  

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten der Markttransparenzstelle f¿r Kraftstoffe (MTS-K) im Dashboard 

Deutschland.  

Es zeigt sich also, dass selbst bei Angabe der Energiekosten f¿r ein Jahr groÇe Unsicherheiten 

bestehen. Deshalb ist es wichtig, die BerechnungsgrºÇen, wie Fahrleistung und die veranschlagten 

Energiepreise, auf dem Pkw-Label mit anzugeben, damit die Kunden die Energiekosten einordnen 

kºnnen. Zusªtzlich kann, wie in Abschnitt 6.1.2 erwªhnt, in Zukunft ggf. ein QR-Code auf dem Label 

angebracht werden23, der zu einem Kostenrechner f¿hrt und die Mºglichkeit bietet, Parameter, wie 

Fahrleistung oder Kraftstoffpreise, anzupassen. 

Leichte Verstªndlichkeit: 

Die Darstellung als absolute Energiekosten ¿ber ein Jahr ist f¿r Kunden leicht verstªndlich und kann 

im Sinne eines Ăzweiten Preisschildesñ helfen, eine bessere Kaufentscheidung treffen zu kºnnen. 

Aufgrund der groÇen Unsicherheit empfiehlt es sich, analog zu den CO2-Kosten von mºglichen 

Energiekosten zu sprechen.  

Lenkungswirkung: 

Abbildung 37 zeigt die mºglichen Energiekosten als normierte Hªufigkeit der Pkw-Neuzulassungen in 

Deutschland am Beispiel der Zulassungsdaten f¿r das Jahr 2022. Es wird deutlich, dass Elektroautos 

zu deutlich niedrigeren Energiekosten f¿hren. Die Energiekosten in einem Jahr liegen bei den BEV im 

 

23 Aus juristischer Sicht sind die Anforderungen, die an eine zulässige Aufklärung mittels eines QR-Codes / weiterführendem Link zu stellen sind, 
derzeit noch nicht höchstrichterlich geklärt. Ob und inwieweit mittels QR-Codes zulässigerweise aufklärende bzw. relativierende Hinweise zur 
Verfügung gestellt werden können, bedarf einer rechtlichen Prüfung anhand der Umstände des Einzelfalls.  
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6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

Durchschnitt bei rund 1.070 ú, bei B-PHEV sind es 1.470 ú, bei D-PHEV 1.890 ú bei Benzin-Pkw 

1.760 ú und bei Diesel-Pkw 1.700 ú.  

Die Energiekosten der meisten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor liegen zwischen 1.000 und 2.500 ú 

pro Jahr, d.h. es besteht ein Unterschied von ca. 1.500 ú zwischen effizienten und ineffizienten 

Fahrzeugen, wodurch ineffiziente Fahrzeuge mit hohen Folgekosten gut sichtbar werden. Innerhalb 

einer Antriebsart kann die Angabe der Energiekosten somit einen Anreiz zur Anschaffung sparsamerer 

und damit effizienterer Fahrzeuge geben.  

Anders als bei den CO2-Kosten ermºglicht die Angabe der Energiekosten auch einen guten Vergleich 

zwischen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und emissionsfreien Fahrzeugen.  

 

Abbildung 37: Normierte Hªufigkeitsverteilung der Folgekosten innerhalb eines Jahres bei einer 

Jahresfahrleistung von 15.000 km durch Kraftstoff- und Stromkosten am Beispiel der Pkw-

Neuzulassungen in Deutschland im Jahr 2022 und Energiepreise aus 2032 nach Antriebsart. Quelle: 

Eigene Berechnungen auf Basis von EEA-Daten. 

Allerdings wird mit dieser Ausgestaltungsvariante nur ein kleiner Teil der Energiekosten im 

Lebenszyklus eines Pkw betrachtet.  
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6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

Fazit: 

Die Angabe der mºglichen Energiekosten innerhalb eines Jahres kann Kunden dabei helfen, eine 

bessere Kaufentscheidung aus Gesamtkostenperspektive zu treffen. Kunden m¿ssen jedoch von den 

angegebenen Kosten pro Jahr auf ihre Nutzungsdauer bzw. den Lebenszyklus des Fahrzeugs 

schlieÇen.  

Die Angabe der mºglichen Energiekosten ist im Gegensatz zu den CO2-Kosten zukunftsfest, da auch 

bei hohen Anteilen von Elektrofahrzeugen an den Neuzulassungen die Angabe ihre Relevanz f¿r die 

Kunden behªlt. Allerdings ist auch die Angabe der Energiekosten aufgrund von Preisschwankungen 

mit Unsicherheiten verbunden und sollte daher als Ămºgliche Energiekostenñ bezeichnet werden. 

Zusªtzliche Informationen ggf. ¿ber einen QR-Code24 und die Mºglichkeit f¿r Kunden, die 

Kostenberechnung online an die eigenen Nutzungsmuster und Energiepreise anzupassen, kºnnen die 

reine Angabe als numerische Zahl auf dem Label deutlich aufwerten. Dies ist insbesondere bei 

Elektrofahrzeugen aufgrund der groÇen Strompreisunterschiede relevant.  

!ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇÓÍĘÇÌÉÃÈËÅÉÔ σȡ %ÎÅÒÇÉÅËÏÓÔÅÎ ÉÎÎÅÒÈÁÌÂ ÖÏÎ ρπ *ÁÈÒÅÎ 

Diese Variante des Ausweises der Energiekosten ªhnelt der Ausgestaltungsmºglichkeit 2 

(ĂEnergiekosten innerhalb eines Jahres), versucht jedoch, die Energiekosten nicht nur f¿r ein Jahr, 

sondern f¿r den gesamten Lebenszyklus darzustellen. F¿r diesen wird im Folgenden, wie derzeit bei 

der Ermittlung der CO2-Kosten, von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren und einer jªhrlichen 

Fahrleistung von 15.000 km ausgegangen, woraus sich eine Gesamtfahrleistung von 150.000 km 

ergibt. Zusªtzlich zeigt Abbildung 38, wie sich die Hªufigkeitsverteilung der Energiekosten darstellt, 

wenn eine Gesamtfahrleistung von 200.000 km angenommen wird, die der Fahrleistung im 

Lebenszyklus eines durchschnittlichen Pkw nªherkommt. Diese Energiekosten beinhalten die in 

Ausgestaltungsmºglichkeit 1 beschriebenen CO2-Kosten.  

Bei diesem Ansatz stellt sich die Frage, welche Kraftstoff- und Energietrªgerpreise verwendet werden 

sollen. Wie bei der Ausgestaltungsmºglichkeit 2 dargestellt, kann bereits die Angabe der Preise f¿r 

das Folgejahr mit Unsicherheiten behaftet sein. Wie in Abschnitt 6.2.3 erwªhnt, existiert mit dem 

Projektionsbericht f¿r Deutschland eine Quelle, die regelmªÇig Energiepreisprojektionen verwendet 

und verºffentlichen kºnnte, allerdings werden dort nur bereits beschlossene Gesetzesvorhaben 

abgebildet. Sollte in Zukunft die steuerliche Besserstellung von Dieselkraftstoff wegfallen, wie z. B. im 

Paket ĂFit for 55ñ vorgesehen, w¿rde dies zu grºÇeren Preisªnderungen f¿hren, die derzeit nicht 

ber¿cksichtigt sind.  

Im Weiteren wird ein konservativer Ansatz betrachtet, der analog zur bisherigen Vorgehensweise in 

der Pkw-EnVKV auf den aktuellen Energiepreisen aufbaut, die jªhrlich vom BMWK zu verºffentlichen 

sind, zusªtzlich aber die steigende CO2-Bepreisung auf die Kraftstoffe ber¿cksichtigt. Dar¿ber hinaus 

wird keine weitere Preissteigerung angenommen. Damit werden die beiden bisherigen Ansªtze in der 

PKW-EnVKV zusammengef¿hrt, allerdings wird nur ein Teil der Energiekosten dynamisiert. 

 

24 Aus juristischer Sicht sind die Anforderungen, die an eine zulässige Aufklärung mittels eines QR-Codes / weiterführendem Link zu stellen sind, 
derzeit noch nicht höchstrichterlich geklärt. Ob und inwieweit mittels QR-Codes zulässigerweise aufklärende bzw. relativierende Hinweise zur 
Verfügung gestellt werden können, bedarf einer rechtlichen Prüfung anhand der Umstände des Einzelfalls. 
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6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

Abbildung 39 zeigt deshalb in einer ergªnzenden Sensitivitªtsbetrachtung, wie sich die Energiekosten 

bei einer jªhrlichen Energiepreissteigerung von 3 % darstellen w¿rden. Zuk¿nftig kºnnten stattdessen 

Energiepreisprojektionen verwendet werden, wie sie z.B. f¿r die Erstellung des Projektionsberichts f¿r 

Deutschland abgeleitet wurden. 

F¿r die Umsetzung des eingangs beschriebenen konservativen Ansatzes bedeutet dies, dass das 

BMWK zusªtzlich zu den Preisen des Vorjahres, wie dies derzeit der Fall ist, jªhrlich Kraftstoffpreise 

verºffentlichen m¿sste, die ein gewªhltes CO2-Preisszenario ber¿cksichtigen. Derzeit wird 

beispielsweise ein Dieselpreis von 1,95 ú/l als Durchschnittspreis f¿r das Jahr 2022 verºffentlicht, der 

bei einem CO2-Preis von 30 ú/t CO2 einen Preisanteil von ca. 10 ct/l brutto enthªlt. Bei einem 

durchschnittlichen CO2-Preis von 115 ú/t CO2 im mittleren Preisszenario, mit dem im Folgenden 

gerechnet wird, lªge dieser Preisanteil bei rund 37 ct/l. Der zu verºffentlichende Dieselpreis inklusive 

der Preissteigerung durch den CO2-Preis lªge demnach bei 2,22 ú/l.  

Die Angabe des Kraftstoffpreises auf dem Pkw-Label im vierten Kasten kºnnte ï vorbehaltlich einer 

rechtlichen ¦berpr¿fung ï dann wie folgt umgesetzt werden:  

Mºgliche Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung und 10 Jahren Nutzungsdauer: ___EUR 

(Angenommener Kraftstoffpreis: _____ EUR/l (Jahresdurchschnitt [Jahre]); unter Ber¿cksichtigung 

eines angenommenen CO2-Preises von ___ EUR/t) 

In den Informationen im f¿nften Kasten sollte dann zusªtzlich darauf hingewiesen werden, dass es 

eine Preisentwicklung der Kraftstoffe geben kann, die bislang nicht ber¿cksichtigt ist und es sich 

deshalb um mºgliche Kosten handelt. Ob dies eine adªquate Haftungsbegrenzung darstellt, bedarf ob 

der Haftungsrisiken weiterer Pr¿fung.  

Umsetzbarkeit f¿r die Hersteller und Hªndler: 

Die Folgekosten werden mit folgender Rechenvorschrift bestimmt:  

Ὁὑ ὑὖ Ὁὠ ρυππ 

mit  

EK: Energiekosten in ú 

KP10a: Kraftstoff- bzw. Energietrªgerpreis mit CO2-Preis im 10 Jahresmittel in ú/l, ú/kg 

bzw. ú/kWh 

EV: Energieverbrauch in l/100 km, kg/100 km bzw. kWh/100 km 

Bei Fahrzeugen, die mehrere Energietrªger nutzen, wie z. B. Plug-in-Hybridfahrzeuge, muss dieser 

Rechenschritt f¿r jeden Kraftstoff bzw. Energietrªger einzeln durchgef¿hrt werden. Die Kosten je 

Kraftstoff bzw. Energietrªger werden dann zu den Gesamtkosten addiert.  

Damit werden die jªhrliche Fahrleistung von 15.000 km, die Nutzungsdauer von 10 Jahren und die 

Umrechnung der Einheiten mit dem Faktor 1.500 zusammengefasst, so dass Hªndler und Hersteller 
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6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

die CO2-Kosten sehr einfach aus dem Energieverbrauch der Pkw aus der Typgenehmigung und einem 

vom BMWK zu verºffentlichenden Kraftstoff- bzw. Energietrªgerpreis einschlieÇlich eines CO2-

Preisszenarios f¿r 10 Jahre ermitteln kºnnen. Soll die Gesamtfahrleistung 200.000 km betragen, muss 

der Faktor 1.500 durch den Faktor 2.000 getauscht werden. 

F¿r Hersteller und Hªndler ergeben sich durch diese Weiterentwicklung keine  nderungen gegen¿ber 

der bisherigen Vorgehensweise, sie m¿ssten lediglich einen anderen Kraftstoff- bzw. 

Energietrªgerpreis und einen anderen Faktor in der Berechnung verwenden.  

Vor dem Hintergrund, dass auf dem Label nur mºgliche Kostenangaben aufgezeigt werden, kºnnten 

diese aus juristischer Sicht als Angaben Ăins Blaue hineinñ gewertet werden, mit der Folge, dass sie 

Haftungsanspr¿che gegen¿ber den Ausstellern begr¿nden w¿rden. 

Zuverlªssigkeit: 

Wie weiter oben beschrieben, hªngen der tatsªchliche Energieverbrauch und damit auch die 

tatsªchlichen Energiekosten von einer Reihe von Parametern ab, die im Rahmen des Pkw-Labels 

nicht ber¿cksichtigt werden kºnnen, auf die aber im f¿nften Kasten hingewiesen werden sollte (s. 

Ausgestaltungsmºglichkeit 2).  

Zusªtzlich besitzt der Umgang mit den anzusetzenden Kraftstoff- und Energietrªgerpreisen einen 

hohen Einfluss auf die Zuverlªssigkeit. Mit dem gewªhlten Vorgehen werden die aktuellen Preise f¿r 

die gesamte Nutzungszeit unterstellt, lediglich ein steigender CO2-Preis wird ber¿cksichtigt. Dabei 

wird auf das mittlere Preisszenario zur¿ckgegriffen. Wªhrend bei der aktuellen Berechnung der CO2-

Kosten drei mºgliche Preisszenarien genutzt werden, scheint dies hier nicht sinnvoll, da die 

Unterschiede bezogen auf die Gesamtkosten vergleichsweise gering sind und den Kunden durch die 

Angabe der Bandbreite eine Genauigkeit suggeriert w¿rde, die so nicht gegeben ist.  

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt z. B., dass die Schwankungen der Kraftstoffpreise zu einer 

deutlich hºheren Unsicherheit f¿hren. So liegt der Dieselpreis im (ungewichteten) Jahresdurchschnitt 

2022 um 41 % bzw. 0,56 ú/l und der Benzinpreis um 21 % bzw. 0,34 ú/l hºher als im Vorjahr. Die 

Mehrkosten bei der Wahl des hohen CO2-Preisszenarios gegen¿ber dem mittleren Szenario lªgen bei 

0,24 ú/l (Diesel) bzw. 0,21 ú/l.  

Leichte Verstªndlichkeit: 

Die Darstellung als absolute Energiekosten ¿ber 10 Jahre ist f¿r Kunden leicht verstªndlich und kann 

im Sinne eines Ăzweiten Preisschildesñ helfen, eine bessere Kaufentscheidung treffen zu kºnnen. Die 

Kosten werden wesentlich vollstªndiger dargestellt als in den zuvor betrachteten 

Ausgestaltungsmºglichkeiten. Allerdings liegt die durchschnittliche Haltedauer von Erstnutzern oft 

unter 10 Jahren, weshalb in diesem Fall Kosten ausgewiesen werden, die ggf. von Nachnutzern zu 

tragen sind. Aufgrund der groÇen Unsicherheit empfiehlt es sich, analog zum Vorgehen bei den CO2-

Kosten von "mºglichen Energiekosten" zu sprechen.  
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Lenkungswirkung: 

Abbildung 38 zeigt die Hªufigkeitsverteilungen der Energiekosten der in Deutschland im Jahr 2022 

neu zugelassenen Pkw nach Antriebsart. Auf der linken Seite wird wie oben beschrieben eine 

Gesamtfahrleistung von 150.000 km angenommen, auf der rechten Seite hingegen 200.000 km, was 

die tatsªchliche Fahrleistung ¿ber die gesamte Pkw-Lebensdauer besser abbilden d¿rfte.  

Dadurch, dass die Energiekosten f¿r einen grºÇeren Teil oder sogar den gesamten Lebenszyklus 

ausgewiesen werden, d¿rfte die Lenkungswirkung deutlich hºher sein als bei den bisher betrachteten 

Ausgestaltungsmºglichkeiten. Die durchschnittlichen Energiekosten sind in Tabelle 27 dargestellt. Im 

Durchschnitt f¿hrt ein Elektrofahrzeug demnach zu rund 9.100 ú (gegen¿ber Diesel) bzw. 9.500 ú 

(gegen¿ber Benzin) geringeren Energiekosten. 

Tabelle 27: Durchschnittliche Energiekosten bei einer Gesamtfahrleistung von 150.000 km bzw. 200.000 

km am Beispiel der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland im Jahr 2022 nach Antriebsart. Quelle: Eigene 

Darstellung. 

Antrieb 150.000 km 200.000 km 

BEV 10.295 ú 13.727 ú 

D-PHEV 19.456 ú 25.941 ú 

B-PHEV 15.224 ú 20.299 ú 

Diesel 19.392 ú 25.856 ú 

Benzin 19.820 ú 26.427 ú 

 Pkw 17.367 ú 23.156 ú 

 

Aber auch innerhalb eines Antriebstyps, wie in Abbildung 38 gezeigt, ergibt sich durch diese 

Ausgestaltungsmºglichkeiten eine groÇe Bandbreite an mºglichen Folgekosten. So kºnnen durch die 

Wahl effizienter Diesel- und Benzinfahrzeuge im Vergleich zu ineffizienten Fahrzeugen mehrere 

10.000 ú ¿ber den die gesamte Nutzungsdauer eingespart werden. Bei der Frage nach der Wahl der 

anzusetzenden Gesamtfahrleistung wird deutlich, dass der Lenkungseffekt umso grºÇer ist, je hºher 

die angenommene Gesamtfahrleistung ¿ber die Lebensdauer der Fahrzeuge liegt.  
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6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

 

Abbildung 38: Normierte Hªufigkeitsverteilung der Energiekosten bei einer Gesamtfahrleistung von 

150.000 km (links) bzw. 200.000 km (rechts) am Beispiel der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland im Jahr 

2022 nach Antriebsart bei einem durchschnittlichen CO2-Preis von 115 ú/t CO2. Quelle: Eigene 

Berechnungen auf Basis von EEA-Daten. 

Die oben dargestellten Hªufigkeitsverteilungen geben die Kosten mit dem konservativen Ansatz 

wieder, der lediglich eine Preissteigerung der CO2-Bepreisung ber¿cksichtigt. In der Vergangenheit 

konnten jedoch auch Preissteigerungen beobachtet werden, die nicht auf die CO2-Bepreisung 

zur¿ckzuf¿hren waren. 

Die nachfolgende Sensitivitªtsbetrachtung zeigt deshalb, wie sich die allgemeine Preissteigerung auf 

die Energiepreise auswirken kºnnte.  

Seit dem Jahr 2000 sind die Preise f¿r Superbenzin von 1,02 ú/l bzw. Diesel von 0,80 ú/l auf 1,79 ú/l 

bzw. 1,72 ú/l im Jahr 2023 angestiegen25, was einer durchschnittlichen jªhrlichen Kostensteigerung 

von 2,5 % bzw. 3,4 % entspricht. Das Statistische Bundesamt gibt f¿r das erste Halbjahr 2008 einen 

durchschnittlichen Strompreis f¿r Haushalte mit einem Verbrauch von 2.500 bis unter 5.000 kWh von 

21,5 ct/kWh an, der bis zum ersten Halbjahr 2022 auf 32,8 ct/kWh angestiegen ist26. Dies entspricht 

einer mittleren jªhrlichen Preissteigerung von 3,1 %. 

 

25 Angabe des ADAC, abgerufen am 10.06.2024 https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/deutschland/kraftstoffpreisentwicklung/ 
 
26 Destatis, abgerufen am 10.06.2024 https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Publikationen/Energiepreise/energiepreisentwicklung-

pdf-5619001.pdf?__blob=publicationFile 
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Unter der Annahme einer jªhrlichen Kostensteigerung von 3 % f¿r alle Energietrªger, unabhªngig von 

ihrer Art, ergibt sich das in der folgenden Abbildung dargestellte Bild. Es wird deutlich, dass ein 

Anstieg der Strompreise die Kostenvorteile der BEV reduzieren kann. In der Sensitivitªtsbetrachtung 

sind die durchschnittlichen Energiekosten f¿r BEV um 22 %, f¿r PHEV um 18 % und f¿r Benzin- und 

Diesel-Pkw um 8 % bzw. 7 % hºher. 

Abbildung 39: Normierte Hªufigkeitsverteilung der Energiekosten bei einer Gesamtfahrleistung von 

150.000 km (links) am Beispiel der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland im Jahr 2022 nach Antriebsart 

bei einer Energiekostensteigerung von 3 % pro Jahr. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von EEA-

Daten. 

Fazit: 

Die Angabe der mºglichen Energiekosten bei einer Gesamtfahrleistung von 150.000 km hilft den 

Kunden, eine bessere Kaufentscheidung aus Gesamtkostenperspektive zu treffen. Durch die Angabe 

dieser Folgekosten wird deutlich, dass die Fahrzeugwahl einen groÇen Einfluss auf die Energiekosten 

hat und diese im Vergleich zum Fahrzeugpreis eine relevante GrºÇe darstellen. Wird statt der bisher 

angenommenen 150.000 km eine Gesamtfahrleistung von 200.000 km gewªhlt, wird dies noch 

deutlicher.  

Die Angabe der mºglichen Energiekosten ist im Gegensatz zu den CO2-Kosten zukunftsfest, da diese 

auch bei hohen Anteilen von Elektrofahrzeugen an den Neuzulassungen eine hohe Relevanz f¿r die 

Kunden behalten. Allerdings ist auch die Angabe der Energiekosten aufgrund von Preisschwankungen 

mit hohen Unsicherheiten verbunden. Diese Unsicherheiten sollten auf dem Label klar dargestellt 

werden, beispielsweise anhand von Preisszenarien, wie es derzeit bei der Angabe der Folgekosten 
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6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

durch die CO2-Bepreisung umgesetzt ist. Zusªtzliche Informationen ggf. ¿ber einen QR-Code27 und 

die Mºglichkeit f¿r die Kunden, die Kostenberechnung online an die eigenen Nutzungsmuster und 

Energiepreise anzupassen, kºnnen die reine Angabe als numerische Zahl auf dem Label deutlich 

aufwerten. Dies ist insbesondere bei Elektrofahrzeugen aufgrund der groÇen Strompreisunterschiede 

relevant. Entscheidend ist hier jedoch, dass die zusªtzlichen Informationen bzw. 

Anpassungsmºglichkeiten ¿ber den QR-Code nicht dazu dienen, die Angaben auf dem Label zu 

entkrªften, sondern diese zu verdeutlichen. 

Geht man davon aus, dass das Label nach der Intention der zugrunde liegenden Richtlinie nicht nur 

als unverbindliche Information verstanden wird, ist der Ausweis der Folgekosten f¿r die Adressaten 

der Pkw-EnVKV jedoch mit erheblichen Haftungsrisiken verbunden.  

!ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇÓÍĘÇÌÉÃÈËÅÉÔ τȡ %ÉÎÓÐÁÒÕÎÇ ÂÚ×Ȣ -ÅÈÒËÏÓÔÅÎ ÂÅÉ ÄÅÎ %ÎÅÒÇÉÅËÏÓÔÅÎ ÇÅÇÅÎİÂÅÒ 

ÅÉÎÅÍ ÄÕÒÃÈÓÃÈÎÉÔÔÌÉÃÈÅÎ 0Ë× 

Bei dieser Ausgestaltungsmºglichkeit handelt es sich um eine neue Variante der 

Energiekostendarstellung. Analog zur Vorgehensweise in Ausgestaltungsmºglichkeit 3 werden die 

Energiekosten bei einer Gesamtfahrleistung von 150.000 km innerhalb von 10 Jahren ermittelt und die 

Differenz zu den durchschnittlichen Energiekosten gebildet. Ist diese negativ, wird sie als Einsparung 

ausgewiesen, ist sie positiv, wird sie als Mehrkosten ausgewiesen. Vorbild ist das amerikanische EPA-

Label, das neben den jªhrlichen Energiekosten auch die Einsparungen bzw. Mehrkosten gegen¿ber 

dem Durchschnittsfahrzeug innerhalb von f¿nf Jahren ausweist (vgl. Abschnitt 3.2.2). F¿r die 

Umsetzung bedeutet dies, dass das BMWK zusªtzlich zu den Kraftstoff- und Energietrªgerpreisen des 

Vorjahres wie bisher jªhrlich die Kraftstoffpreise unter Ber¿cksichtigung eines gewªhlten CO2-

Preisszenarios verºffentlichen m¿sste (vgl. Ausgestaltungsmºglichkeit 3).  

Zusªtzlich dazu m¿ssten vom BMWK die Energiekosten des durchschnittlichen Pkw des Vorjahres 

verºffentlicht werden. Die Berechnung m¿sste jªhrlich mit der in Ausgestaltungsmºglichkeit 3 

genannten Berechnungsvorschrift und den Kraftstoffpreisen unter Ber¿cksichtigung eines gewªhlten 

CO2-Preisszenarios f¿r jeden in Deutschland neu zugelassenen Pkw erfolgen und das sich daraus 

ergebende arithmetische Mittel wªre zu verºffentlichen. Daraus ergibt sich ein nicht unerheblicher 

zusªtzlicher Aufwand f¿r die Datenbereitstellung.  

Prinzipiell wªre es mºglich, die Einsparungen bzw. Mehrkosten bei den Energiekosten auf eine Reihe 

verschiedener Durchschnittsfahrzeuge zu beziehen, z.B. gegen¿ber einem durchschnittlichen BEV, 

innerhalb desselben Antriebstyps, innerhalb desselben Fahrzeugsegments oder innerhalb der 

Fahrzeuge desselben Fahrzeugsegments mit dem gleichen Antriebstyp. Je feiner diese 

Differenzierung vorgenommen wird, desto hºher ist der Aufwand f¿r die Auswertung und die 

Verºffentlichung der Kosten durch das BMWK und desto weniger belastbar ist die Angabe bei 

Antrieben und Segmenten mit geringen Zulassungszahlen. Im Folgenden wird vereinfachend der 

Vergleich mit einem durchschnittlichen Pkw ¿ber alle Antriebe und Segmente dargestellt.  

 

27 Aus juristischer Sicht sind die Anforderungen, die an eine zulässige Aufklärung mittels eines QR-Codes / weiterführendem Link zu stellen sind, 
derzeit noch nicht höchstrichterlich geklärt. Ob und inwieweit mittels QR-Codes zulässigerweise aufklärende bzw. relativierende Hinweise zur 
Verfügung gestellt werden können, bedarf einer rechtlichen Prüfung anhand der Umstände des Einzelfalls. 
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Die Angabe der Differenzkosten im vierten Kasten des Pkw-Labels kºnnte ï vorbehaltlich einer 

rechtlichen ¦berpr¿fung ï dann wie folgt umgesetzt werden:  

Mºgliche Einsparungen der Energiekosten gegen¿ber einem durchschnittlichen Pkw bei 15.000 km 

Jahresfahrleistung und 10 Jahren Nutzungsdauer: _____EUR 

(Angenommener Kraftstoffpreis: _____ EUR/l (Jahresdurchschnitt [Jahr]); unter Ber¿cksichtigung 

eines angenommenen CO2-Preises von ___ EUR/t) 

bzw.  

Mºgliche Mehrkosten bei den Energiekosten gegen¿ber einem durchschnittlichen Pkw bei 

15.000 km Jahresfahrleistung und 10 Jahren Nutzungsdauer: _____EUR 

(Angenommener Kraftstoffpreis: _____ EUR/l (Jahresdurchschnitt [Jahr]); unter Ber¿cksichtigung 

eines angenommenen CO2-Preises von ___ EUR/t) 

Im f¿nften Kasten m¿sste dann erklªrt werden, dass die Energiekosten des durchschnittlichen 

Personenkraftwagens das arithmetische Mittel der Energiekosten aller im Vorjahr zugelassenen 

Personenkraftwagen sind.  

Umsetzbarkeit f¿r die Hersteller und Hªndler: 

Die Einsparungen bzw. Mehrkosten der Energiekosten gegen¿ber dem durchschnittlichen Pkw 

werden mit folgender Rechenvorschrift bestimmt:  

Ὀὑ ὑὖ Ὁὠ ρυππὉὑ  

mit  

DK: Differenz der Energiekosten und den durchschnittlichen Energiekosten in ú 

KP10a: Kraftstoff- bzw. Energietrªgerpreis mit CO2-Preis im 10 Jahresmittel in ú/l, ú/kg 

bzw. ú/kWh 

EV: Energieverbrauch in l/100 km, kg/100 km bzw. kWh/100 km 

EK: Energiekosten des durchschnittlichen Pkw des Vorjahres in ú. 

Bei Fahrzeugen, die mit mehreren Energietrªgern betrieben werden, wie z. B. Plug-in-Hybrid-

Fahrzeugen, sind die Gesamtkosten zunªchst als Summe der Kosten f¿r die einzelnen Kraftstoffe 

bzw. Energietrªger zu ermitteln und dann die Energiekosten des durchschnittlichen Pkw zu 

subtrahieren.  

Soll die Gesamtfahrleistung 200.000 km betragen, muss der Faktor 1.500 durch den Faktor 2.000 

getauscht werden. Dies ist dann auch bei den verºffentlichten Durchschnittskosten umzusetzen. 

Die Umsetzung f¿r Hersteller und Hªndler ist relativ einfach. Sie entspricht der bisherigen 

Vorgehensweise bei der Ermittlung der Energiekosten, es m¿ssten lediglich andere Kraftstoff- bzw. 

Energietrªgerpreise und ein anderer Faktor in die Berechnung eingesetzt werden und von den 

berechneten Gesamtkosten des konkreten Fahrzeugmodells die Durchschnittskosten abgezogen 
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werden. Analog zu Ausgestaltungsmºglichkeit 3 kºnnten diese als Angaben Ăins Blaue hineinñ 

gewertet werden, mit der Folge, dass sie Haftungsanspr¿che gegen¿ber den Ausstellern begr¿nden 

w¿rden, da die exakte Kraftstoffpreisentwicklung nicht vorherzusehen ist.  

Zuverlªssigkeit: 

Zusªtzlich zu den unter Ausgestaltungsmºglichkeit 3 genannten Unsicherheiten kommt hier mit der 

Neuzulassungsstruktur eine weitere Unsicherheit hinzu. Die Energiekosten eines durchschnittlichen 

Pkw kºnnen nur auf Basis der Neuzulassungsstruktur des Vorjahres berechnet werden. Dies ist aus 

den ausgewiesenen Differenzkosten nicht unmittelbar ersichtlich. Aufgrund der ab 2025 zu 

erwartenden dynamischen Entwicklung mit einem steigenden Anteil emissionsfreier Fahrzeuge an den 

Neuzulassungen d¿rfte dies dazu f¿hren, dass die Energiekosten eines durchschnittlichen Pkw 

jªhrlich sinken und damit die ausgewiesenen Differenzkosten die Einsparung immer etwas ¿ber- bzw. 

die Mehrkosten immer etwas unterschªtzen, bezogen auf ein Fahrzeug aus dem Jahr der 

Neuanschaffung.  

Leichte Verstªndlichkeit: 

Die Darstellung der Differenzkosten bzw. Einsparungen oder Mehrkosten gegen¿ber den 

Energiekosten eines durchschnittlichen Pkw ¿ber 10 Jahre ist f¿r Kunden leicht verstªndlich und 

ermºglicht eine direkte Einordnung der Energiekosten eines Fahrzeugs im Gesamtmarkt. Es fehlt 

jedoch die direkte Information ¿ber die Folgekosten eines konkreten Fahrzeugs, was f¿r Kunden zur 

Abschªtzung der Gesamtkosten eine wichtige Information ist.  

Lenkungswirkung: 

Abbildung 40 zeigt die Hªufigkeitsverteilungen der Differenzkosten zum durchschnittlichen Pkw der in 

Deutschland im Jahr 2022 neu zugelassenen Pkw nach Antriebsart. Auf der linken Seite der Abbildung 

wird, wie oben beschrieben, eine Gesamtfahrleistung von 150.000 km angenommen, auf der rechten 

Seite hingegen 200.000 km, was den Lebenszyklus der Pkw besser abbilden soll. Die Energiekosten 

eines durchschnittlichen Pkw betragen bei einer Gesamtfahrleistung von 150.000 km 17.367 ú, bei 

200.000 km 23.156 ú.  

Die Abbildung zeigt zum einen, dass bei den BEV, bis auf wenige AusreiÇer, immer eine Einsparung 

ausgewiesen wird. Bei den Verbrennern hingegen gibt es sowohl effiziente Fahrzeuge, bei denen eine 

Einsparung angegeben wird, als auch Fahrzeuge, bei denen Mehrkosten angegeben werden. Es ist 

also eine Lenkungswirkung sowohl in Richtung Nullemissionsfahrzeuge als auch innerhalb einer 

Antriebsart in Richtung effizienter Fahrzeuge zu erwarten.  

Bei einer  nderung der Gesamtfahrleistung auf 200.000 km bleibt das Bild an sich unverªndert, 

allerdings verªndert sich die Hºhe der Einsparung bzw. Mehrkosten.  
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6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

 

Abbildung 40: Normierte Hªufigkeitsverteilung der Differenzkosten gegen¿ber den Energiekosten eines 

durchschnittlichen Pkw bei einer Gesamtfahrleistung von 150.000 km (links) bzw. 200.000 km (rechts) am 

Beispiel der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland im Jahr 2022 nach Antriebsart bei einem 

durchschnittlichen CO2-Preis von 115 ú/t CO2. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von EEA-Daten. 

Fazit: 

Die Angabe mºglicher Differenzkosten als Ersparnis oder Mehrkosten gegen¿ber einem 

durchschnittlichen Pkw lªsst zwar eine Lenkungswirkung in Richtung effizienter und emissionsfreier 

Fahrzeuge erwarten, ist aber nicht geeignet, Kunden im Sinne eines Ăzweiten Preisschildesñ bei der 

Einschªtzung der Gesamtkosten eines konkreten Fahrzeugs zu unterst¿tzen. Hier kºnnte es sinnvoll 

sein, diese Ausgestaltungsmºglichkeit mit der von Ausgestaltungsmºglichkeit 2 zu kombinieren. Wie 

bei den beiden vorgenannten Ausgestaltungsmºglichkeiten, ist der Ausweis dieser Folgekosten mit 

Haftungsrisiken f¿r die Adressaten der Pkw-EnVKV verbunden.  

Die Angabe der Differenzkosten ist zukunftssicher, behªlt also auch bei zunehmend hohem Anteil von 

BEV an den Neuzulassungen ihre Relevanz. Mit steigendem Anteil von BEV an den Neuzulassungen 

werden die Durchschnittskosten sinken und damit die Mehrkosten von Benzin- und Dieselfahrzeugen 

weiter steigen. Damit wird die Anreizwirkung f¿r den Kauf emissionsfreier Fahrzeuge mit der Zeit 

zunehmen.  
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!ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇÓÍĘÇÌÉÃÈËÅÉÔ υȡ -ÅÈÒËÏÓÔÅÎ ÂÅÉ ÄÅÎ %ÎÅÒÇÉÅËÏÓÔÅÎ ÇÅÇÅÎİÂÅÒ ÄÅÍ 0Ë× ÍÉÔ ÄÅÎ 

ÎÉÅÄÒÉÇÓÔÅÎ %ÎÅÒÇÉÅËÏÓÔÅÎ  

Diese Ausgestaltungsmºglichkeit ªhnelt der vorherigen Variante, jedoch werden die Differenzkosten 

gegen¿ber dem wirtschaftlichsten Pkw bei den Energiekosten gebildet und als Mehrkosten 

ausgewiesen. Die Energiekosten werden analog zur Vorgehensweise in Ausgestaltungsmºglichkeit 3 

f¿r eine Gesamtfahrleistung von 150.000 km in 10 Jahren ermittelt. 

F¿r die Umsetzung ist es erforderlich, dass das BMWK zusªtzlich zu den Kraftstoff- und 

Energietrªgerpreisen des Vorjahres, wie bisher, jªhrlich die Kraftstoffpreise unter Ber¿cksichtigung 

eines gewªhlten CO2-Preisszenarios verºffentlicht (vgl. Ausgestaltungsmºglichkeit 3). Zusªtzlich sind 

die Energiekosten des Pkw mit den niedrigsten Energiekosten des Vorjahres vom BMWK nach der 

Berechnungsvorschrift der Ausgestaltungsmºglichkeit 3 zu verºffentlichen. F¿r die Berechnung sind 

die gleichen Energiepreise zu verwenden.  

Die Angabe der Differenzkosten im vierten Kasten des Pkw-Labels kºnnte ï vorbehaltlich einer 

rechtlichen ¦berpr¿fung ï dann wie folgt umgesetzt werden:  

Mºgliche Mehrkosten f¿r Energie gegen¿ber dem Pkw mit den geringsten Energiekosten bei 

15.000 km Jahresfahrleistung und 10 Jahren Nutzungsdauer: _____EUR 

(Angenommener Kraftstoffpreis: _____ EUR/l (Jahresdurchschnitt [Jahr]); unter Ber¿cksichtigung 

eines angenommenen CO2-Preises von ___ EUR/t) 

 

Sind die Differenzkosten negativ ausgefallen, was passieren kann, wenn der Energieverbrauch unter 

dem des Pkw mit den geringsten Energiekosten aus dem Vorjahr liegt, sollten die mºglichen 

Mehrkosten mit Null ú angegeben werden.  

Umsetzbarkeit f¿r die Hersteller und Hªndler: 

Die Differenzkosten als Mehrkosten der Energiekosten gegen¿ber dem kosteng¿nstigsten Pkw 

werden mit folgender Rechenvorschrift bestimmt:  

Ὀὑ ὑὖ Ὁὠ ρυππὉὑ   

mit  

DK: Differenz der Energiekosten und den durchschnittlichen Energiekosten in ú 

KP10a: Kraftstoff- bzw. Energietrªgerpreis mit CO2-Preis im 10 Jahresmittel in ú/l, ú/kg 

bzw. ú/kWh 

EV: Energieverbrauch in l/100 km, kg/100 km bzw. kWh/100 km 

EKÍÉÎ: Energiekosten des kosteng¿nstigsten Pkw des Vorjahres in ú. 

Bei Fahrzeugen, die mit mehreren Energietrªgern betrieben werden, wie z. B. Plug-in-Hybrid-

Fahrzeugen, sind die Gesamtkosten zunªchst als Summe der Kosten f¿r die einzelnen Kraftstoffe 
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bzw. Energietrªger zu ermitteln und dann die Energiekosten des kosteng¿nstigsten Pkw zu 

subtrahieren.  

Soll die Gesamtfahrleistung 200.000 km betragen, muss der Faktor 1.500 durch den Faktor 2.000 

getauscht werden. Dies ist dann auch bei den verºffentlichten Durchschnittskosten umzusetzen. 

Die Umsetzung f¿r Hersteller und Hªndler ist relativ einfach. Sie entspricht der bisherigen 

Vorgehensweise bei der Ermittlung der Energiekosten, es m¿ssten lediglich andere Kraftstoff- bzw. 

Energietrªgerpreise und ein anderer Faktor in die Berechnung eingesetzt werden und von den 

berechneten Gesamtkosten des konkreten Fahrzeugmodells die Energiekosten des Pkw mit den 

niedrigsten Kosten abgezogen werden. Auch in dieser Ausgestaltungsmºglichkeit kºnnten diese 

Folgekosten als Angaben Ăins Blaue hineinñ gewertet werden, mit der Folge, dass sie 

Haftungsanspr¿che gegen¿ber den Ausstellern begr¿nden w¿rden, da die Kraftstoffpreise nicht 

antizipierbar sind.  

Zuverlªssigkeit: 

Es bestehen die gleichen Unsicherheiten, die unter Ausgestaltungsmºglichkeit 3 aufgef¿hrt werden.  

Leichte Verstªndlichkeit: 

Die Darstellung der Differenzkosten als Mehrkosten gegen¿ber den Energiekosten des 

kosteng¿nstigsten Pkw ¿ber 10 Jahre ist f¿r Kunden leicht verstªndlich und ermºglicht eine direkte 

Einordnung der Energiekosten eines Fahrzeugs im Gesamtmarkt. Es fehlt jedoch, ªhnlich wie in 

Ausgestaltungsmºglichkeit 4, die direkte Information ¿ber die Folgekosten eines konkreten 

Fahrzeugs, was f¿r Kunden eine wichtige Information zur Abschªtzung der Gesamtkosten darstellen 

w¿rde.  

Lenkungswirkung: 

Abbildung 41 zeigt die Hªufigkeitsverteilungen der Differenzkosten zum energiekosteng¿nstigsten 

Pkw der in Deutschland im Jahr 2022 neu zugelassenen Pkw. Auf der linken Seite der Abbildung wird, 

wie oben beschrieben, eine Gesamtfahrleistung von 150.000 km angenommen, auf der rechten Seite 

hingegen 200.000 km, um den Lebenszyklus der Pkw besser abzubilden. Die Energiekosten des 

g¿nstigsten Pkw betragen bei einer Gesamtfahrleistung von 150.000 km 7.301 ú, bei 200.000 km 

9.734 Euro.  

Es wird deutlich, dass BEV die niedrigsten Zusatzkosten aufweisen, Benzin- und Diesel-Pkw die 

hºchsten. Es ist sowohl von einer Lenkungswirkung in Richtung Nullemissionsfahrzeuge als auch 

innerhalb einer Antriebsart in Richtung effizienter Fahrzeuge zu erwarten.  

Bei einer  nderung der Gesamtfahrleistung auf 200.000 km erhºhen sich die Mehrkosten 

entsprechend.  
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Abbildung 41: Normierte Hªufigkeitsverteilung der Differenzkosten gegen¿ber den Energiekosten des 

Pkw mit den niedrigsten Energiekosten bei einer Gesamtfahrleistung von 150.000 km (links) bzw. 

200.000 km (rechts) am Beispiel der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland im Jahr 2022 nach Antriebsart 

bei einem durchschnittlichen CO2-Preis von 115 ú/t CO2. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von EEA-

Daten. 

Fazit: 

Die Angabe mºglicher Differenzkosten als Mehrkosten gegen¿ber dem energiekosteng¿nstigsten Pkw 

des Vorjahres lªsst zwar eine Lenkungswirkung in Richtung effizienter und emissionsfreier Fahrzeuge 

erwarten, ist aber, genau wie Ausgestaltungsmºglichkeit 4, nicht geeignet, Kunden im Sinne eines 

Ăzweiten Preisschildesñ bei der Einschªtzung der Gesamtkosten eines konkreten Fahrzeugs zu 

unterst¿tzen. Hier kºnnte es ebenfalls sinnvoll sein, diese Ausgestaltungsmºglichkeit mit der von 

Ausgestaltungsmºglichkeit 2 zu kombinieren.  

Diese Angabe der Differenzkosten ist zukunftssicher. Mit sinkendem Energieverbrauch der neuen 

BEV, die derzeit mit Abstand die niedrigsten Energiekosten aufweisen, werden die Mehrkosten der 

Benzin- und Dieselfahrzeuge weiter steigen. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass der Effekt so stark 

ist, wie in der Ausgestaltungsmºglichkeit 4, bei der sowohl Effizienzsteigerungen als auch die Struktur 

der Neuzulassungen zum Tragen kommen.  
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'ÒÁÐÈÉÓÃÈÅ $ÁÒÓÔÅÌÌÕÎÇ ÄÅÒ &ÏÌÇÅËÏÓÔÅÎ 

In den oben beschriebenen f¿nf Ausgestaltungsmºglichkeiten wurden die Folgekosten als numerische 

Werte im vierten Kasten des Pkw-Labels aufgef¿hrt, wie es in der aktuellen Umsetzung der Pkw-

EnVKV der Fall ist. Neben dieser Wertangabe kºnnten die Folgekosten, angelehnt an das US-

amerikanische EPA-Label, auch auf einem Farbstrahl aufgef¿hrt werden. Dadurch w¿rde es Kunden 

ermºglicht, auf einen Blick eine Einordnung der spezifischen Kosten auf den Gesamtmarkt zu 

erhalten.  

F¿r diesen Fall ist es erforderlich, ein Raster oder eine Formel zu definieren, auf deren Basis 

Hersteller und Hªndler die Positionierung der Kostenangabe auf dem Farbstrahl anwenden kºnnen. 

Abbildung 42 zeigt ein mºgliches einfaches Raster am Beispiel der Ausgestaltungsmºglichkeit 3, also 

den Energiekosten ¿ber einen Zeitraum von 10 Jahren.  

 

Abbildung 42: Beispiel f¿r eine grafische Darstellung der Energiekosten auf einem Farbstrahl 

Die Zuordnung zu den Positionen kºnnte anhand der durchschnittlichen Energiekosten erfolgen, die 

bei 17.367 ú liegen, wenn die Gesamtfahrleistung von 150.000 km gewªhlt wird. Im Beispiel erfolgt die 

Verortung der Kostenangabe in 5 festgelegten Positionen. Die Zuordnung der durch den Hersteller 

oder Hªndler ermittelten Energiekosten zu den Positionen kann dann anhand vorher festgelegter 

Werte erfolgen. Tabelle 28 f¿hrt ein Beispiel daf¿r auf.  

Tabelle 28: Beispiel zur Festlegung der Positionierung der Energiekosten auf dem Farbstrahl. Quelle: 

Eigene Darstellung. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie sich die Energiekosten einiger Beispielfahrzeuge nach diesem 

Raster verorten.  

 Geltungsbereich 

bezogen auf 

Durchschnittskosten 

Untere Grenze der 

Energiekosten in ú 

Obere Grenze der 

Energiekosten in ú 

Position 1 < 70 % 0 12.158 

Position 2 70 % bis < 90 %  12.157 15.629 

Position 3 Ñ10 % 15.630 19.104 

Position 4 >110 % bis 130 %  19.105 22.577 

Position 5 >130 % 22.578  
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Abbildung 43: Anordnung der Energiekosten auf einem Farbstrahl anhand verschiedener 

Beispielfahrzeuge 

Eine vergleichbare Umsetzung kann auch f¿r die anderen Ausgestaltungsoptionen erfolgen.  

6.2.5 %ÍÐÆÅÈÌÕÎÇ ÚÕ ÄÅÎ !ÕÓÇÅÓÔÁÌÔÕÎÇÓÍĘÇÌÉÃÈËÅÉÔÅÎ 

Die Angabe der CO2-Kosten ¿ber die Nutzungsphase sollte bei einer Weiterentwicklung des Pkw-

Labels in eine Angabe der gesamten Energiekosten ¿ber die Lebensdauer des Fahrzeugs ¿berf¿hrt 

werden. Die CO2-Kosten stellen nur einen Bruchteil der Folgekosten des Energieverbrauchs dar. Die 

Energiekosten ermºglichen im Gegensatz zu den CO2-Kosten auch eine Differenzierung innerhalb der 

Nullemissionsfahrzeuge und sind damit zukunftssicher. Zur besseren ¦bersichtlichkeit kºnnte dann 

auf die Angabe der CO2-Kosten verzichtet werden. Es bestehen jedoch Bedenken bez¿glich 

haftungsrechtlicher Risiken, die ausgerªumt werden m¿ssten.  

Die Ausgestaltungsmºglichkeit 2 kann eine sinnvolle Ergªnzung zur Angabe der Differenzkosten in 

den Ausgestaltungsvarianten 4 und 5 sein, die ohne eine solche Ergªnzung im Sinne eines Ăzweiten 

Preisschildesñ nicht zur Abschªtzung der Gesamtkosten beitragen und dem Ansatz des Labels, 

fahrzeugbezogene Informationen bereitzustellen, widersprechen.  

Der Vorteil der Differenzkosten ist, dass sie den Kunden eine eindrucksvolle Einordnung der Kosten 

des Fahrzeugs im Verhªltnis zu den Fahrzeugen des Gesamtmarktes ermºglichen.  

Dies ist auch mºglich, wenn die Energiekosten ¿ber den gesamten Lebenszyklus graphisch auf einem 

Farbstrahl dargestellt werden. Durch die grafische Darstellung wird diese Kostenangabe deutlich 

aufgewertet und kann eine gute Option darstellen, um Kunden zu helfen, eine aus Kostensicht 

bessere Kaufentscheidung zu fªllen. Bei den aktuellen Preisen f¿r Kraftstoffe und andere 

Energietrªger bietet die Angabe zudem einen Anreiz, neben effizienten Fahrzeugen auch 

Elektrofahrzeuge zu kaufen. Daher wird diese Ausgestaltungsoption f¿r die Weiterentwicklung des 

Pkw-Labels ï vorbehaltlich einer abschlieÇenden rechtlichen ¦berpr¿fung ïempfohlen. Dies kann mit 

einer Gesamtfahrleistung von 150.000 km oder 200.000 km erfolgen. Die Nutzung von 15.000 km 

¿ber 10 Jahre hat den Vorteil, dass bereits bekannte Parameter weitergef¿hrt werden. 200.000 km 

hingegen bilden die Nutzung ¿ber die Lebensdauer der Fahrzeuge vollstªndiger ab.  
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6.3 %ÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÖÏÎ ,ĘÓÕÎÇÓÏÐÔÉÏÎÅÎ ÆİÒ !ÎÇÁÂÅÎ ÚÕ 5Í×ÅÌÔ×ÉÒËÕÎÇÅÎ ÖÏÎ 
&ÁÈÒÚÅÕÇÅÎ 

Mit zunehmender Elektrifizierung der Antriebe der Neufahrzeugflotte nimmt die Bedeutung der CO2-

Emissionen der Energiebereitstellung und der Produktion an den gesamten Treibhausgasemissionen 

der Fahrzeuge zu. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage einer mºglichen Ausweisung von CO2-

Emissionen ¿ber den gesamten Produktlebenszyklus auf dem Pkw-Label. Einen entsprechenden 

Vorschlag hat k¿rzlich die schwedische Energieagentur vorgelegt (Elmgren, 2020) und f¿r Batterien ist 

dies ab 18. Februar 2025 vorgesehen (EU-Batterieverordnung, 2023). 

Der Ansatz einer Lebenszyklusanalyse (engl. Life-Cycle Assessment = LCA) oder auch ¥kobilanz, 

schlieÇt neben den Auspuffemissionen auch die Energiebereitstellung sowie die Herstellung und 

Entsorgung des Fahrzeugs inklusive Gewinnung und Verarbeitung der benºtigten Rohstoffe ein. 

Damit unterscheidet er sich von den aktuellen Ansªtzen der Regulierungspraxis bei Pkw und 

Kraftstoffen. Die verschiedenen Bilanzrahmen werden daher zunªchst kurz abgegrenzt, quantitativ 

beschrieben und es werden die allgemeinen Herausforderungen eines solchen Ansatzes erlªutert. 

AnschlieÇend werden zwei bestehende Lºsungsansªtze vorgestellt und aus diesen konkrete 

Lºsungsoptionen f¿r die Angabe von Umweltinformationen ¿ber den Lebensweg in Beispielen 

illustriert. Zielsetzung der Lºsungsoptionen ist die Integration einfacher, aber belastbarer 

Zusatzinformationen mit geringem Aufwand. Eine (vollstªndige) Umstellung des eingef¿hrten Pkw-

Labels auf die Darstellung lebenszyklusbasierter Umwelt- bzw. Klimagasemissionen wurde im 

Rahmen der Arbeiten f¿r AP 1 (Kapitel 4) verworfen. 

6.3.1 (ÉÎÔÅÒÇÒÕÎÄ ÚÕ ,ÅÂÅÎÓÚÙËÌÕÓÅÍÉÓÓÉÏÎÅÎ ÂÅÉ 0Ë× 

Zur Erfassung der CO2-Emissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen lassen sich grob drei 

Bilanzrahmen unterscheiden: die Tank-to-Wheel Betrachtung (TtW), die Well-to-Wheel Betrachtung 

(WtW) und die Lebenszyklusanalyse (LCA). Der Bilanzrahmen wird dabei in dieser Reihenfolge 

jeweils erweitert und schlieÇt immer den vorhergehenden in die Betrachtung mit ein (siehe Abbildung 

44). 

 

Abbildung 44: Bilanzrahmen f¿r eine Erfassung der CO2-Emissionen von Pkw und leichten 

Nutzfahrzeugen. Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die Effizienzanforderungen an Fahrzeuge (= Flottenzielwerte) richten sich an die Inverkehrbringer von 

Fahrzeugen und werden aktuell als Tank-to-Wheel-Betrachtung formuliert, also auf Basis der 

Auspuffemissionen. Dabei werden lediglich die CO2-Emissionen und keine weiteren Klimagase 

ber¿cksichtigt. Die CO2-Emissionen korrelieren zugleich direkt mit dem Kraftstoffverbrauch, so dass 

dieser Bewertungsrahmen auch der Pkw-EnVKV zugrunde liegt. 

Die direkten Auspuffemissionen haben bei Benzin- und Dieselfahrzeugen mit ¿ber 60 % (Biemann et 

al., 2024) auch den grºÇten Anteil an den gesamten Lebenszyklusemissionen (siehe ĂNutzung (TtW)ñ 

des Beispiels in Abbildung 45), wªhrend die Bereitstellung der Kraftstoffe und die Herstellung der 

Fahrzeuge bei Verbrennern jeweils eine deutlich geringere Relevanz haben. Die Emissionen der 

Fahrzeugherstellung sind bei Benzin- und Diesel-Pkw auch weitgehend vergleichbar. Bei vielen 

alternativen Antriebskonzepten, wie z.B. Elektro- (BEV) und Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV), 

entstehen dagegen keine TtW-Emissionen mehr. Die CO2-Emissionen werden durch die Strom- und 

Kraftstoffbereitstellung (64 % bei FCEV und 49 % bei BEV) sowie Fahrzeugherstellung (25 % bei 

FCEV und 30 % bei BEV) verursacht. Es kommt damit zu einer Verschiebung der Klimabilanz, so 

dass Elektrofahrzeuge im Rahmen einer TtW-Betrachtung nicht sinnvoll bewertet und verglichen 

werden kºnnen.  

 

Abbildung 45: Treibhausgasemissionen eines 2020 zugelassenen Kompaktklasse Pkw ¿ber den 

Lebensweg (Lebensfahrleistung 150.000 km). Quelle: Biemann et al. (2024). 

Der Einbezug von Vorkettenemissionen in einer Well-to-Wheel-Betrachtung schlieÇt diese L¿cke 

zumindest teilweise, da die Strombereitstellung f¿r Elektrofahrzeuge sowie die Kraftstoffbereitstellung 

f¿r Verbrenner und Brennstoffzellenfahrzeuge mit einbezogen wird (siehe ĂEnergie (WtT)ñ in Abbildung 
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45). Damit erhºht sich die Abdeckung der Gesamtemissionen auf etwa 80 % bei den Verbrenner-Pkw 

und auch die Lebenszyklusemissionen von Elektrofahrzeugen werden immerhin zu etwa 50 % 

abgebildet, die der Brennstoffzellenfahrzeuge sogar zu gut 60 %. Doch Pkw mit alternativen Antrieben 

unterscheiden sich auch in den Emissionen bei der Fahrzeugherstellung und Entsorgung 

untereinander und vor allem von denen von Verbrennern deutlich, insbesondere aufgrund der 

Batterien (siehe ĂBatterie (LCA)ñ in Abbildung 45), Brennstoffzellen oder Drucktanks. In einer solchen 

Betrachtung werden Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge also zwar hinsichtlich ihrer Nutzung 

umfassend abgebildet, die gegen¿ber Verbrennern deutlich hºheren Herstellungsemissionen bleiben 

jedoch unber¿cksichtigt. 

Daher bietet allein eine Erfassung der Klimagasemissionen ¿ber den gesamten Lebensweg einen 

vollstªndigen und fairen Klimavergleich zwischen verschiedenen Antriebssystemen. Eine 

entsprechende Methodik zur Erfassung der CO2-Emissionen von Pkw als Lebenswegbilanz w¿rde es 

idealerweise ermºglichen, relevante Aussagen ¿ber die gesamten zu erwartenden klimawirksamen 

Emissionen verschiedener Fahrzeugmodelle zu treffen und diese auch untereinander vergleichen zu 

kºnnen. Voraussetzung daf¿r wªre ï wie bei der aktuellen Erfassung der Auspuffemissionen im 

Rahmen der ĂWorldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedureñ (WLTP) ï eine 

fahrzeugspezifische, absolute und vergleichbare Quantifizierung der CO2-Emissionen auf 

Produktebene28. Dies umfasst die CO2-Emissionen sªmtlicher mit der Nutzung eines konkreten Pkw-

Modells verbundenen Prozesse. Wichtig sind dabei Realitªtsnªhe sowie die Vergleichbarkeit zwischen 

Modellen und Herstellern, um Fehlanreize und Ungleichbehandlungen zu vermeiden.  

Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Klimaschutzaspekten im Verkehr gibt es bereits zahlreiche 

¥kobilanzstudien f¿r Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, darunter auch eine f¿r die EU-Kommission (Hill 

et al., 2020). Letztere behandelt zwar bereits relevante methodische Fragestellungen, die entwickelte 

Methodik ist jedoch nur bedingt f¿r die vergleichende Berechnung der Lebenszyklusemissionen 

konkreter Fahrzeugmodelle geeignet, die einen individuellen und weniger aggregierten Ansatz 

erfordert.  

Die bisher vorliegenden LCA-Studien dienen eher dem quantitativen Verstªndnis der politischen 

Entscheidungstrªger f¿r die komplexen Umweltauswirkungen von Fahrzeug- und Antriebstypen. Dabei 

werden jedoch weitgehend Durchschnittswerte generischer Fahrzeugtypen auf makroskopischer 

Ebene betrachtet. Solche politikrelevanten Analysen (auch ĂPolicy LCAñ) allgemeiner Technologien 

sind daher von konkreten ĂProdukt LCAñ zu unterscheiden, wie sie z.B. einige Fahrzeughersteller 

durchf¿hren. Die letzte umfassende ¥kobilanzstudie von ifeu im Auftrag des Umweltbundesamtes 

(Biemann et al. 2024) sowie die Studie von (Hill et al., 2020) kºnnen dabei den ĂPolicy LCAñ 

zugeordnet werden.  

Die Angabe zu Umweltwirkungen von Fahrzeugen fªllt dagegen eher in den Bereich der Produkt-LCA, 

da hier konkrete Produkte und Produktionsbedingungen betrachtet und die aus diesen resultierenden 

Emissionen miteinander verglichen werden. Diese werden in der Regel von groÇen Unternehmen 

(z.B. Fahrzeugherstellern) durchgef¿hrt oder in Auftrag gegeben, um die Umweltvorteile bestimmter 

Produkte im Vergleich zu den Vorgªngermodellen oder anderen Technologien nachzuweisen. Oft wird 

eine kritische Pr¿fung (Critical Review) nach ISO 14044 durchgef¿hrt, um die Einhaltung der Normen 

 

28 Dabei wäre im Sinne des Klimaschutzes auch ein Einbezug weiterer Treibhausgase sinnvoll. 



 

  3ÔÕÄÉÅ ÚÕÒ 7ÅÉÔÅÒÅÎÔ×ÉÃËÌÕÎÇ ÄÅÒ 0Ë×Ȥ%Î6+6   ρχψ 

 

6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

zu dokumentieren und auch um die ºffentliche Glaubw¿rdigkeit zu erhºhen. Aus Produkt-¥kobilanzen 

bzw. der Darstellung von Umweltinformationen im Pkw-Label ergeben sich besondere Anforderungen, 

was einerseits die Spezifizitªt der Datengrundlage (produkt- und herstellungsspezifisch) und 

andererseits die Vergleichbarkeit angeht, da die Pkw-Kennzeichnung einer vergleichenden Bewertung 

verschiedener Fahrzeugmodelle dient.  

Tabelle 29: Unterschiede zwischen Politik- und Produkt-LCAs. Quelle: Hill et al. (2020). 

 Policy LCA Produkt LCA 

Ziel und 

Zielgruppe 

Verstªndnis f¿r breitere 

gesellschaftliche Auswirkungen auf die 

Politikentwicklung. Zielgruppe sind 

(politische) Entscheidungstragende und 

die Fachºffentlichkeit. Verºffentlichung 

der Ergebnisse hªufig im Rahmen 

umfassender wissenschaftlicher 

Studien. 

Quantifizierung der Auswirkungen 

spezifischer Produkte eines Herstellers. 

Zielgruppe sind Kunden und die 

allgemeine ¥ffentlichkeit. Die Ergebnisse 

werden in der Regel in 

Umweltdeklarationen oder Berichten zur 

Unternehmensverantwortung 

verºffentlicht. 

Gegenstand Auswirkung von Produktarten innerhalb 

eines grºÇeren sozialen Systems. 

Generische Fahrzeug-/Antriebstypen, 

die weitgehend gleichwertig/ªhnlich 

sind, sowie durchschnittliche 

Rahmenbedingungen, um den Vergleich 

zu erleichtern.  

Konkrete Produkte und 

Produktionsbedingungen. Datensªtze f¿r 

Fahrzeuge auf der Grundlage von 

Hersteller-/Lieferkettendaten f¿r 

bestimmte Modelle und unter 

Verwendung von Informationen aus der 

Typgenehmigung. 

Rahmen Breiter Betrachtungsrahmen, hªufig mit 

Ber¿cksichtigung weiterer 

Umweltwirkungen und sowohl zeitlicher 

als auch rªumlicher Auswirkungen, z.B. 

in Verbindung mit Modellszenarien. 

GroÇe Vielfalt an Auswirkungen, 

Sensitivitªten zu Schl¿sselparametern 

und Unsicherheiten 

Zertifiziert nach LCA-Standards, z.B. ISO, 

PEF, f¿r bessere Vergleichbarkeit. Hªufig 

nur Treibhausgasemissionen und 

begrenzter Einbezug von 

zeitlichen/rªumlichen Auswirkungen sowie 

Sensitivitªten. 

6.3.2 !ÌÌÇÅÍÅÉÎÅ (ÅÒÁÕÓÆÏÒÄÅÒÕÎÇ ÄÅÒ %ÒÆÁÓÓÕÎÇ ÖÏÎ 5Í×ÅÌÔÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÅÎ İÂÅÒ ÄÅÎ 

,ÅÂÅÎÓ×ÅÇ 

Da die Herausforderungen der Erfassung von Umweltinformationen f¿r die verschiedenen Phasen des 

Produktlebenswegs unterschiedlich sind, werden sie hier auch getrennt diskutiert. 

(ÅÒÁÕÓÆÏÒÄÅÒÕÎÇ ÄÅÒ %ÒÆÁÓÓÕÎÇ ÖÏÎ 7ÅÌÌȤÔÏȤ7ÈÅÅÌȤ%ÍÉÓÓÉÏÎÅÎ 

Zusªtzlich zu den bereits erfassten Auspuffemissionen kºnnten zunªchst die Vorkettenemissionen der 

Energiebereitstellung relativ einfach einbezogen werden. Fahrzeugindividuelle Daten zum 
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Energieverbrauch m¿ssten daf¿r mit entsprechenden (ggf. durchschnittlichen) CO2-Faktoren f¿r die 

Energiebereitstellung verkn¿pft werden.  

Die Werte f¿r die Auspuffemissionen und den Energieverbrauch werden bereits standardmªÇig im 

Rahmen der Typzulassung entsprechend der WLTP erhoben und sind ohnehin auf dem Pkw-Label 

dargestellt. Auch wenn die WLTP-Werte bez¿glich ihrer relativ geringen Realitªtsnªhe kritisiert werden 

und ein relevanter Unterschied zwischen Test- und Realemissionen beobachtet wird, ist die 

Verwendung dieser WLTP-Werte zur Berechnung der Well-to-Wheel-Emissionen allein aus Gr¿nden 

der bereits vollstªndigen Datenverf¿gbarkeit und weitgehend gleichen Testbedingungen prinzipiell 

sinnvoll. Alle mit dem WLTP verbundenen Schwachstellen betreffen aber dann direkt auch die Well-to-

Wheel-Bilanz der Fahrzeuge.  

Die CO2-Emissionen der Energiebereitstellung (Vorkette)29 kºnnten in einer Erweiterung prinzipiell 

direkt mit dem Energieverbrauch der Fahrzeuge verkn¿pft werden. Solche Datensªtze kºnnten zentral 

bereitgestellt werden und liegen z.T. f¿r die aktuelle Situation bereits vor. Zwar gibt es regional und im 

Jahresgang deutliche Unterschiede, beispielweise in der Stromerzeugung, diese kºnnen aber kaum 

im Voraus exakt abgebildet werden, sind in einer ex-post Betrachtung dann aber enthalten. Die 

Nutzung durchschnittlicher Vorkettendaten f¿r die Stromgestehung und -verteilung (Strommix) bzw. 

Kraftstoffbereitstellung in Deutschland f¿r ein bestimmtes Bezugsjahr ist also ein pragmatisches 

Vorgehen.  

In Einzelfªllen ist zwar nutzerseitig auch eine Verwendung spezieller Kraftstoffe (z.B. Hydrierte 

Pflanzenºle (HVO)) oder eine Eigenerzeugung erneuerbaren Stroms mºglich, diese kann aber kaum 

¿ber den gesamten Lebensweg sichergestellt werden, da die Fahrzeuge prinzipiell auch andere 

Kraftstoffe tanken bzw. anderen Strom laden kºnnen. Insbesondere bei einem Halterwechsel wªre die 

Verwendung anderer Energiequellen dann wahrscheinlich. Zusªtzlich ist eine Anrechnung individueller 

Kraftstoff- und Strommixe auch methodisch komplex, da sich i.d.R. R¿ckwirkungen auf den nationalen 

Kraftstoff- bzw. Strommix ergeben. Um eine Gleichbehandlung der Verbraucherinnen und Verbraucher 

zu ermºglichen und Doppelzªhlungen zu vermeiden, hat sich daher zur politischen Richtungsanalyse 

die Ber¿cksichtigung des durchschnittlichen Strommixes weitgehend durchgesetzt (Helms & Jºhrens, 

2021). 

Problematisch sind jedoch vor allem die mºglichen und beim Strom sogar erwartbaren zeitlichen 

 nderungen in der Energiebereitstellung. Dies f¿hrt bei kontinuierlicher jªhrlicher Aktualisierung der 

spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix dazu, dass sich die WtW-Bilanz und 

damit die Effizienzbewertung von gleichen Fahrzeugmodellen laufend ªndert. F¿r Verbraucherinnen 

und Verbraucher sind diese  nderungen nur schwer verstªndlich und kºnnen zu Verwirrungen in der 

Kaufentscheidung f¿hren. Bei einer statischen Verwendung des jeweils aktuellen Strommixes blieben 

wiederum die erwartbaren zeitlichen  nderungen ¿ber den Lebenslauf der Fahrzeuge 

unber¿cksichtigt. Hier lieÇen sich zwar prinzipiell Prognosen in Form von Szenarien auf Basis von 

politischen Zielen treffen, z.B. der Ausbauziele f¿r die erneuerbare Stromerzeugung oder mºglicher 

 

29 Insbesondere in der Vorkette sind neben CO2 auch weitere Treibhausgase wie Methan (CH4) und Lachgas (N2O) relevant und sollten 
idealerweise ebenfalls erfasst werden. 
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Biokraftstoffbeimischungen. Diese bleiben jedoch stark mit Annahmen behaftet und m¿ssten ebenfalls 

regelmªÇig fortgeschrieben werden. 

Eine reine Well-to-Wheel-Betrachtung lªsst sich also prinzipiell f¿r ein bestimmtes Bezugsjahr 

datenseitig und rechnerisch einfach durchf¿hren, erfordert aber kontinuierliche Updates der 

Datengrundlagen und f¿hrt damit zu einer kontinuierlichen Neubewertung der gleichen 

Fahrzeugmodelle.  

(ÅÒÁÕÓÆÏÒÄÅÒÕÎÇ ÄÅÒ %ÒÆÁÓÓÕÎÇ ÖÏÎ (ÅÒÓÔÅÌÌÕÎÇÓÅÍÉÓÓÉÏÎÅÎ 

Bei der Erfassung von weiteren Emissionen ¿ber den Produktlebenszyklus geht es primªr um den 

zusªtzlichen Einbezug der CO2-Emissionen aus der Herstellung der Fahrzeuge. Umfassende 

¥kobilanzen ber¿cksichtigen zusªtzlich noch weitere Aspekte, wie die Fahrzeugwartung, die 

Bereitstellung von Infrastruktur oder die Entsorgung und das Recycling. Diese haben in der Regel 

jedoch nur einen kleinen Beitrag an den Gesamtemissionen (Biemann et al., 2024) und stehen daher 

hier nicht im Fokus.  

In einer realitªtsnahen Betrachtung sollten seitens der Fahrzeughersteller sªmtliche Materialien und 

Hilfsstoffe ¿ber die ganze Prozesskette abgebildet werden. Dies betrifft die verwendeten Materialien 

(inkl. Verlusten) und den Energieeinsatz in der Fertigung; auch f¿r alle Prozessschritte der 

Vorprodukte. Dabei stellt die Integration der verzweigten und hochdifferenzierten Prozessketten der 

Fahrzeugproduktion eine besondere Herausforderung dar, da hier ï im Gegensatz zu den 

Durchschnittswerten der Energiebereitstellung ï eine weitgehend fahrzeugindividuelle Abbildung 

erforderlich wªre. Erfahrungen liegen in Form von Produktbilanzen der OEM sowie in bestehenden 

Leitfªden vor. Die Herausforderungen hªngen dabei aber vom geforderten Detaillierungsgrad der 

Ergebnisse ab. Hier muss zwischen Spezifizitªt und Vergleichbarkeit der Ergebnisse abgewogen 

werden.  

Ein hoher fahrzeugspezifischer Detaillierungsgrad honoriert auch herstellerspezifische 

Verbesserungen in allen Phasen des Produktionsprozesses. Die EU Batterieverordnung zielt auf eine 

solche detaillierte Abbildung aller Prozesse f¿r den Bereich der Traktionsbatterien (EU-

Batterieverordnung, 2023). Eine derart detaillierte Abbildung der fahrzeug- und herstellerspezifischen 

Produktionsprozesse ist jedoch auch komplex und aufwªndig. Die Ergebnisse einer ¥kobilanz hªngen 

dabei zusªtzlich von einer Reihe methodischer Entscheidungen sowie von konsistenten und 

vollstªndigen Hintergrunddaten ab (Elmgren, 2020). Auch aufgrund dieser zahlreichen verbleibenden 

Freiheitsgrade ist die Vergleichbarkeit verschiedener Produktbilanzen unterschiedlicher OEM trotz 

kritischer Pr¿fung und Zertifizierung eingeschrªnkt.  

Im Rahmen einer einheitlichen Methodik f¿r die Pkw-EnVKV wªre es daher sinnvoll, diesen Spielraum 

einzuschrªnken, um den Bilanzierungsaufwand zu begrenzen und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

zu erhºhen. Mºglich ist dies, indem die Freiheitsgrade durch Bilanzierungsvorgaben eingeschrªnkt 

werden. Dennoch wªren weiterhin Interpretationsspielrªume gegeben und der Modellierungsprozess 

bleibt mit erheblichem Aufwand seitens der Hersteller verbunden. Eine Reihe von Normen und 

Standards kann prinzipiell als Grundlage f¿r eine methodische Vereinheitlichung der 

Herstellungsbilanz von Fahrzeugen herangezogen werden, insbesondere:  
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Â Die Normen ISO 14040/14044 bilden die gemeinsame Grundlage f¿r alle LCA-Studien. Sie 

enthalten allgemeine Anforderungen f¿r alle Aspekte des Lebenszyklus eines Produkts, ¿berlassen 

jedoch viele methodische Aspekte der weiteren Definition durch den LCA-Praktiker. Zur 

Sicherstellung einer vergleichbaren Bilanzierung sind diese Normen also nicht ausreichend. 

Â Der ĂProduct Environmental Footprintñ (PEF)-Leitfaden des JRC bietet dagegen eine harmonisierte 

europªische Methodik f¿r Environmental Footprint Studien unter Verwendung eines 

Lebenszyklusansatzes. Dieser sehr allgemeine Leitfaden wird durch sektorspezifische ĂCategory 

Rulesñ (CR) ergªnzt. Diese Dokumente setzen aktuell die Leitliniendiskussion auf EU-Ebene fort. 

Eine ĂCategory Ruleñ ist die PEFCR f¿r Batterien (Recharge, 2018), die detaillierte und umfassende 

technische Leitlinien zur Durchf¿hrung einer PEF-Studie f¿r wieder aufladbare Batterien enthªlt. 

Eine Product Category Rule f¿r ganze Fahrzeuge gibt es bisher aber nicht.  

Der Vollstªndigkeit, Belastbarkeit und Vergleichbarkeit der Datengrundlage kommt in bestehenden 

Bilanzierungsansªtzen in der Regel eine Schl¿sselrolle zu. Um aussagekrªftige Vergleiche zu 

ermºglichen und den Bilanzierungsaufwand zu reduzieren, kºnnten standardisierte Datensªtze f¿r die 

CO2-Emissionen zentraler Fahrzeugwerkstoffe definiert werden, die dann aber keine 

herstellerspezifischen Prozessketten abbilden. Auf einer hºheren Ebene kºnnten solche Basisdaten 

auch f¿r zentrale Komponenten, wie z.B. Motoren oder Batterien, bereitgestellt werden. Ein solches 

Vorgehen erlaubt dann zwar eine richtungssichere Abschªtzung der mit der Herstellung vermutlich 

verbundenen CO2-Emissionen auf Basis zentraler Fahrzeugparameter, bei hoher Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse. Richtungssicher w¿rden damit aber nur Unterschiede zwischen verschiedenen 

Antriebssystemen und evtl. auch dem Fahrzeuggewicht oder der Batteriekapazitªt abgebildet. Diese 

Zielrichtung verfolgt auch der Vorschlag der schwedischen Energieagentur (Elmgren, 2020). 

 hnlich wie f¿r biologische/synthetische Kraftstoffe, kºnnte die Bereitstellung solcher (konservativer) 

Standardwerte (z.B. pro kg Stahl oder pro kWh-Batterie) mit der Mºglichkeit f¿r die Hersteller 

einhergehen, spezifische Werte auf der Grundlage der ¥kobilanz ihrer Zulieferer zu verwenden. Diese 

m¿ssten dann jedoch beantragt und gepr¿ft werden, was wiederum mit einem hºheren Aufwand 

verbunden wªre. Umgekehrt w¿rden nach oben abweichende Werte nicht erfasst, es entsteht also 

das Risiko der ĂRosinenpickereiñ. Der Standardfall m¿sste dann mºglichst konservativ definiert 

werden, um zu verhindern, dass durch seine Nutzung deutliche Vorteile f¿r wenig ambitionierte 

Hersteller entstehen. 

Auf Materialebene gibt es bereits eine Reihe von Prozessdatensªtzen, die in einem GroÇteil der 

heutigen ¥kobilanzen verwendet werden (z.B. ecoinvent, GaBi, GREET).  hnlich kºnnte f¿r eine 

einheitliche Erfassungsmethodik eine Reihe von Standardwerten f¿r Schl¿sselmaterialien und -

prozesse seitens der EU-Kommission bereitgestellt und nachgef¿hrt werden, um die Vergleichbarkeit 

zwischen den Ergebnissen zu verbessern. ¦ber die existierenden Datensªtze hinaus wªren 

voraussichtlich jedoch weitere Arbeiten erforderlich, um Datenl¿cken, Unsicherheitsbereiche oder eine 

geringere Robustheit der verf¿gbaren Daten f¿r bestimmte Materialien (z.B. Kohlenstofffasern - 

primªres und sekundªres/recyceltes Material) zu verbessern.  
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6.3.3 "ÅÓÔÅÈÅÎÄÅ ,ĘÓÕÎÇÓÁÎÓßÔÚÅ 

Hier werden zwei bestehende Lºsungsansªtze beschrieben, die das mºgliche Feld zwischen der 

Nutzung sehr grober Standardwerte und einer sehr detaillierten Modellierung aufspannen und daher 

eine gute Grundlage f¿r die weitere Diskussion bieten. 

6ÏÒÓÃÈÌÁÇ ÄÅÒ ÓÃÈ×ÅÄÉÓÃÈÅÎ %ÎÅÒÇÉÅÁÇÅÎÔÕÒ 

Die Schwedische Energieagentur hat sich in einem Gutachten dem Einbezug von 

Umweltinformationen gewidmet und einen Vorschlag f¿r eine pragmatische Umsetzung entwickelt 

(Elmgren, 2020). Dabei wurde zunªchst festgestellt, dass die Lebenszyklusanalyse von Pkw zwar 

prinzipiell w¿nschenswert ist, aber auch eine komplexe und umfangreiche Aufgabe darstellt, f¿r die es 

derzeit keinen Kºnigsweg gibt. Der Vorschlag stellt daher eher eine grobe Annªherung an das Thema 

als eine prªzise Bilanzierungsmethodik dar. Prinzipiell wird es nicht als mºglich angesehen, prªzise 

fahrzeug- oder modellspezifische Informationen zu gewinnen, da es daf¿r keine anerkannte Methode 

gibt. Alle verf¿gbaren Normen und Guidelines (ISO, PEF) lassen weiterhin unterschiedliche 

Messansªtze und Abgrenzungen zu, was zu Unterschieden in der Konsistenz, Zuverlªssigkeit und 

Vergleichbarkeit der Bewertungsergebnisse f¿hren kann. So gibt es auch noch keine PEFCR f¿r Pkw 

und leichte Nutzfahrzeuge. 

Die von der Schwedischen Energieagentur beauftragte Studie nutzt daher zwei standardisierte 

Emissionswerte (Mittelklasse und SUV) pro Antriebsstrang, um den Energieverbrauch und die CO2-

Emissionen bei der Herstellung und der Verschrottung abzuleiten. Dabei soll ein durchschnittlicher 

Herstellungsprozess abgebildet werden, der f¿r die derzeit auf dem schwedischen Markt befindlichen 

Fahrzeugmodelle reprªsentativ ist. Der Pauschalbetrag wird dann mit dem Leergewicht multipliziert, 

um einen Pauschalbetrag pro Antriebsstrang zu erhalten, der je nach Gewicht des Fahrzeugs variiert. 

Die Methode arbeitet also mit einem theoretischen Wert f¿r den Energieverbrauch und die 

Treibhausgasemissionen "pro kg produziertes Auto" f¿r verschiedene Antriebsstrªnge, der aus den 

beiden standardisierten Emissionswerten abgeleitet wurde. Empirisch st¿tzt sich der Vorschlag auf die 

¥kobilanzstudie von (Hill et al., 2020). Eine (laufende) Aktualisierung der Daten wird jedoch als 

notwendig angesehen. Die Berechnungsmethode ist bei verf¿gbaren Standardwerten jedoch sehr 

einfach und basiert auf den verf¿gbaren Daten zum Leergewicht. Ergebnis ist ein einfacher Wert, der 

den Antriebsstrang ber¿cksichtigt und proportional zur GrºÇe des Fahrzeugs ist und daher mit den 

entsprechenden Aspekten wªhrend der Nutzungsphase verglichen werden kann. 

Der Nachteil ist, dass keine Unterschiede zwischen verschiedenen Produktionsmethoden oder 

BatteriegrºÇen bzw. Zellchemien abgebildet werden. Daher sollte nicht der Eindruck erweckt werden, 

dass der Wert reprªsentativ f¿r das jeweilige Fahrzeugmodell ist, wªhrend es sich in Wirklichkeit um 

einen Durchschnittswert f¿r einen Antriebsstrang und ein Fahrzeuggewicht handelt. Dabei ist auch die 

lineare Skalierung mit dem Gewicht wahrscheinlich nur eine Annªherung an die Realitªt. 

Schlussendlich fehlt auch die Ber¿cksichtigung individueller Nachhaltigkeitsinitiativen der einzelnen 

Hersteller in der Produktion. Diese relevanten Verbrauchsinformationen werden damit ausgeblendet 

und es ergibt sich auch kein entsprechender Anreiz f¿r die Hersteller.  

Die Schwedische Energieagentur propagiert den Vorschlag dennoch, da dies als der beste (und 

vielleicht einzige) Weg angesehen wird, um Verbraucherinnen und Verbrauchern Informationen ¿ber 
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die Umweltauswirkungen des Fahrzeugs wªhrend seines Lebenszyklus auf der Grundlage der 

verf¿gbaren Daten zu prªsentieren. Ziel des Ansatzes ist es dabei eher, die Lebenszyklusperspektive 

¿berhaupt in den Blickpunkt zu r¿cken und die Umweltauswirkungen der Herstellung und 

Verschrottung von Fahrzeugen Verbraucherinnen und Verbrauchern in verstªndlicher Form 

nªherzubringen und mit der Nutzungsphase zu vergleichen. Insbesondere bei Elektrofahrzeugen 

handelt es sich dabei um eine wichtige Zusatzinformation. 

 

Abbildung 46: Vorschlag zur Kennzeichnung von Umweltinformationen der Schwedischen 

Energieagentur (Beispiel Elektrofahrzeug). Quelle: Elmgren (2020). 

Klar sollte dabei werden, dass es sich nicht um prªzise Angaben f¿r exakt dieses Fahrzeugmodell 

handelt. Die Visualisierung sollte daher einen anderen Charakter haben als f¿r die prªziseren und 

fahrzeugindividuelleren Informationen zur Nutzungsphase und gesondert dargestellt werden (siehe 

Abbildung 46). Den Herstellungsemissionen auf der einen Seite sollen dann die auf 225.000 Kilometer 

hochgerechnete Emissionen der Nutzungsphase (WtW) direkt gegen¿bergestellt werden. Ein 

Vergleich zwischen Fahrzeugen ist dabei durch die Klassifizierung/Farbgebung der 

Herstellungsemissionen sichtbar.  

Genaue Zahlenangaben f¿r die Produktions- und Verschrottungsphase werden jedoch vermieden, da 

dies den Eindruck erwecken kºnnte, dass es sich um das Ergebnis einer genauen Berechnung 

Herstellung als 

farbliche 

Bewertung

Hochrechnung auf 

225.000 km

Schlechtestes 

Fahrzeug der 

Flotte

Kohlendioxid

Energieaufwand
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handelt. Dies soll nicht nur mit einem erlªuternden Text, sondern auch mºglichst intuitiv grafisch 

dargestellt werden.  

"ÁÔÔÅÒÉÅÖÅÒÏÒÄÎÕÎÇ 

Die EU-Batterieverordnung (EU-Batterieverordnung, 2023) sieht dagegen eine detaillierte Berechnung 

und Verºffentlichung des CO2-FuÇabdrucks f¿r Elektrofahrzeugbatterien ab Februar 2025 vor. Zwar ist 

die Batterie nur eine Teilkomponente von Elektrofahrzeugen, sie ist aber einerseits f¿r den GroÇteil 

der gg¿. Verbrennern hºheren Klimagasemissionen der Herstellung von Elektroautos verantwortlich 

und andererseits lassen sich methodische Aspekte und Erfahrungen dieser Berechnung von 

Umweltinformationen prinzipiell auch auf ganze Pkw ¿bertragen. Eine Ber¿cksichtigung des CO2-

FuÇabdrucks der Batterien kann ï sobald diese Werte verf¿gbar sind ï auch im Vorschlag der 

Schwedischen Energieagentur sinnvoll sein, da ansonsten eventuell widerspr¿chliche Angaben von 

offiziellen Stellen kommuniziert w¿rden.  

Der CO2-FuÇabdruck soll dabei als kg CO2- quivalente pro Ă(é) Gesamtenergie, die das 

Batteriesystem wªhrend seiner Lebensdauer liefertñ (EU-Batterieverordnung, 2023) angegeben 

werden und in die folgenden Phasen des Lebenszyklus differenziert sein: 

Beschaffung und Vorbehandlung der Rohstoffe 

Herstellung des Hauptprodukts 

Vertrieb 

Ende der Lebensdauer und Recycling 

Die dazugehºrige Erklªrung soll zusªtzlich Informationen enthalten, die teilweise auch f¿r die Bilanz 

relevant sind, z.B. Angaben zum Batteriemodell und zum geografischen Standort des 

Erzeugerbetriebs der Batterie. Die Informationen sind in einer Kennzeichnung an der Batterie 

darzustellen, die auch Angaben zur Leistungsklasse der Batterie macht. Ab 2028 sind dann 

leistungsklassenabhªngige Hºchstwerte des CO2-FuÇabdrucks ¿ber den gesamten Lebenszyklus 

vorgesehen (siehe Abbildung 47). 

 

Abbildung 47: Zeitschiene der EU-Batterieverordnung. Quelle: Eigene Darstellung. 

Ein Entwurf des delegierten Rechtsakts zur Festlegung der Methode, nach der der CO2-FuÇabdruck 

der Batterie berechnet werden soll, wurde im Mai 2024 zur Kommentierung verºffentlicht30. Der Scope 

soll sªmtliche oben genannten Abschnitte des Lebenswegs umfassen: Bereitstellung von Rohstoffen 

(inklusive des Bergbaus), Weiterverarbeitung bzw. Herstellung von Komponenten und Transport zum 

 

30 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13877-Batterien-fur-Elektrofahrzeuge-Methode-zur-Ermittlung-des-CO2-
Fu%C3%9Fabdrucks_de 
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eigentlichen Hersteller der Batterie, Montage von Batterien beim Hersteller, Transports zum 

Verkaufsort f¿r den Vertrieb und Sammlung, Zerlegung und Recycling am Lebensende der Batterien. 

Ausgeklammert werden u.a. explizit die Herstellung der Fertigungsinfrastruktur, 

Verpackungsmaterialien und die Montage der Batterie in das Fahrzeug beim OEM, da diese Prozesse 

als vernachlªssigbar in ihrem Beitrag zu den Gesamtemissionen angesehen werden.  

Die Methodik soll mit den Vorgaben des Environmental Footprint (EF) der EU-Kommission kompatibel 

sein und firmenspezifische Daten zu den verwendeten Materialien, der eingesetzten Energie, 

Hilfsmaterialien und Transportprozessen ber¿cksichtigen, die ¿ber ein Jahr gemittelt sind. Der 

Referenzfluss, auf den diese Angaben (Input- und Output-Daten) bezogen werden sollen, ist das 

Batteriegewicht pro Kilowattstunde Gesamtenergie. Als funktionelle Einheit wird die Umweltwirkung 

der Batterieherstellung auf die umgesetzte Kilowattstunde Gesamtenergie bezogen.  

Auch in der Batterieverordnung wird bereits auf eine groÇe Anzahl von Batteriekomponenten 

verwiesen und der Herstellungsprozess wird als komplex bezeichnet. Wenn Aktivitªtsdaten f¿r den 

Materialeinsatz nicht f¿r eine bestimmte Zelle oder Batterie, sondern nur aggregiert f¿r mehrere 

Zellprodukte verf¿gbar sind, kann voraussichtlich die Massenbilanz der Zelle zur Bestimmung des 

Materialeinsatzes verwendet werden. In diesem Fall muss die sich daraus ergebende St¿ckliste alle 

anlagenspezifischen Ausbeuten, wie z. B. Produktionsausschuss und Produktionsabfallraten, 

einschlieÇlich ganzer Zellen am Ende der Testreihe, enthalten.  

Aufgrund des Bezugs auf die Gesamtenergie, die das Batteriesystem wªhrend seiner Lebensdauer 

liefert, kommt dieser GrºÇe eine besondere Bedeutung zu. Sie soll nach bisherigen Informationen31 

aus der Batteriekapazitªt, der typischen Anzahl jªhrlicher Zyklen und den Betriebsjahren berechnet 

werden. Die Betriebsjahre beziehen sich dabei auf den Garantiezeitraum bis zu einer Kapazitªt von 

70 % in Jahren. Etwaige Angaben in Kilometern werden f¿r Pkw mit einem Faktor von 20.000 km pro 

Jahr umgerechnet. Gibt es keine Garantiezeitrªume, werden 5 Jahre angesetzt.  

6.3.4 &ÏËÕÓ ÕÎÄ 0ÒÉÏÒÉÓÉÅÒÕÎÇ ÖÏÎ ,ĘÓÕÎÇÓÏÐÔÉÏÎÅÎ 

Zielsetzung der folgenden Lºsungsvorschlªge ist die Integration einfacher und belastbarer 

Zusatzinformationen mit geringem Aufwand. Die (vollstªndige) Umstellung des eingef¿hrten Pkw-

Labels auf lebenszyklusbasierte Umwelt- bzw. Klimagasemissionen wurde im Rahmen der in Kapitel 4 

dargestellten Untersuchungen verworfen. Die Lºsungsvorschlªge werden hier vor allem nach einer 

sachgerechten Darstellung und einfachen Umsetzung ausgerichtet, eine ausf¿hrliche rechtliche 

Pr¿fung der mºglichen Angaben und ggf. weiterer notwendiger Angaben wurde im Rahmen dieser 

Studie noch nicht durchgef¿hrt. Hier scheint entscheidend, dass die Werte, die auf dem Label 

ausgewiesen werden, belastbar sind, d.h. mºglichst aus amtlichen Dokumenten stammen und f¿r 

Verbraucherinnen und Verbraucher selbsterklªrend sind. Je belastbarer die Datengrundlage der auf 

dem Label ausgewiesenen Werte, desto verstªndlicher und klarer sind diese f¿r Verbraucherinnen 

 

31 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13877-Batterien-fur-Elektrofahrzeuge-Methode-zur-Ermittlung-des-CO2-
Fu%C3%9Fabdrucks_de 
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und Verbraucher und desto weniger potenzielle Haftungsrisiken entstehen f¿r Hersteller und 

Hªndler.32 

Zentrale Elemente einer Darstellung von Umweltinformationen ¿ber den Lebensweg sind a) die Well-

to-Wheel-Emissionen der Nutzung und b) die Herstellungsemissionen f¿r das Fahrzeug oder 

relevanter Komponenten. Zwar kommt nur die Ber¿cksichtigung beider Aspekte einer nªherungsweise 

vollstªndigen Lebenszyklusperspektive gleich, beide Aspekte kºnnen aber auch einzeln ï abhªngig 

von der Zielrichtung und der zu bewertenden Fahrzeugflotte ï sinnvolle Informationen f¿r die 

Verbraucherinnen und Verbraucher liefern. Das liegt auch daran, dass sich die Aussagekraft der 

Informationen mit zunehmender Marktdiffusion von BEV und ggf. auch mit der Darstellung von 

anderen Informationen im Kernlabel wandelt.  

Well-to-Wheel-Emissionen sind heute, durch den immer noch signifikanten fossilen Anteil an der 

Stromerzeugung, besonders f¿r Elektrofahrzeuge relevant. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen 

einer Tank-to-Wheel-Bewertung kann nur so eine Vergleichbarkeit der nutzungsbedingten 

Klimagasemissionen zwischen verschiedenen Antrieben hergestellt werden. Zwei Entwicklungen 

kºnnen die Bedeutung dieser Angabe jedoch in Zukunft verringern: 

1. Sollte mit der nªchsten Novellierung gleichzeitig eine Umstellung des Pkw-Label auf eine 

Bewertung des End- oder sogar Primªrenergieverbrauchs stattfinden (siehe Kapitel 4), 

kºnnen Fahrzeuge mit verschiedenen Antrieben dann zumindest hinsichtlich ihrer 

Energieeffizienz bereits sinnvoll miteinander verglichen werden. F¿r die Klimabilanz spielt 

nat¿rlich weiterhin die CO2-Intensitªt der deutschen Stromerzeugung eine zentrale Rolle. 

Entsprechend kºnnten die derzeit noch relativ hohen fossilen Anteile sowie langfristig 

absehbar die sehr hohen Anteile erneuerbarer Stromerzeugung sichtbar werden. Mit einer 

weitgehend defossilisierten Stromerzeugung gewinnt nach 2030 aber die Bewertung der 

Energieeffizienz tendenziell an Bedeutung. 

2. Bereits 2030 kºnnten BEV-Pkw die dominierende Antriebsart werden. So sieht der 

Projektionsbericht des Umweltbundesamt den Neuzulassungsanteil von BEV 2030 bereits bei 

¿ber 50 % (¥ko-Institut et al., 2023) und ab 2035 ist nach aktueller Beschlusslage ein 

faktisches Verbrenner-Aus bei den Neuzulassungen zu erwarten. Dann ist die Angabe von 

Well-to-Wheel Informationen nur noch f¿r den Vergleich zwischen BEV und FCEV von 

Relevanz. Eine Bewertung von Wasserstoff als Ăgr¿nñ kann dann aber potenziell auf 

methodisch anderen Grundlagen basieren, als bei der Ermittlung der CO2-Intensitªt des 

deutschen Strommixes. F¿r einen Vergleich der BEV-Pkw untereinander ist dagegen die 

Verbrauchsangabe und ggf. -bewertung ausreichend. Entsprechend r¿ckt die Bewertung der 

Batterien bzw. der gesamtem Fahrzeugherstellung in den Vordergrund, zumal deren Anteil an 

den Gesamtemissionen ¿ber den Lebensweg mit der ¿berwiegend erneuerbaren 

Stromerzeugung tendenziell zunehmen d¿rfte. 

 

32 Nach rechtlichem Verstªndnis ist der Hinweis fahrzeugbezogen und der Aushang am Verkaufsort modellbezogen. ĂDisclaimerñ oder 
klarstellende Hinweise auf dem Label, dass sich die Werte bspw. nicht auf ein Einzelfahrzeug beziehen und nur zu Vergleichszwecken erstellt 
wurden, erfordern dann mºglicherweise eine Ănegative Beschaffenheitsvereinbarungñ, die sich der Verkªufer am besten quittieren lassen sollte, 
um Haftungsrisiken vollkommen auszuschließen (siehe Kapitel 5). 
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Damit ist die Darstellung von Well-to-Wheel-Emissionen vor allem kurzfristig (noch) von hoher 

Relevanz. Die Daten sind bereits weitgehend vorhanden, so dass eine Integration auch dann sinnvoll 

ist, wenn mit der nªchsten Novellierung eine Umstellung auf die End- oder Primªrenergiebewertung 

erfolgt und noch keine flªchendeckenden Daten aus dem Batteriepass zur Verf¿gung stehen.  

Langfristig gewinnt dagegen die Darstellung der Herstellungsemissionen an Bedeutung und sollte zum 

nªchstmºglichen Zeitpunkt mindestens durch Integration der Informationen aus dem Batteriepass in 

das Pkw-Label erfolgen. Prinzipiell wªre es auch w¿nschenswert, Informationen f¿r das gesamte 

Fahrzeug und dessen End-of-Life darzustellen, da erst dann eine vollstªndige Lebenszyklusanalyse 

vorliegt. Der Ansatz der Schwedischen Energieagentur wird als Zusatzinformation auf einem Pkw-

Label aber aus den folgenden Gr¿nden f¿r weniger geeignet gehalten:  

Â Im Prinzip wird allein der Antrieb und das Gesamtgewicht des Fahrzeugs verglichen. Eine solche 

Antriebsbewertung wurde schon vielfach im Rahmen von ¥kobilanzstudien vorgenommen, sie wird 

dem Anspruch an eine fahrzeugindividuelle Information jedoch nicht gerecht, was auch 

Haftungsrisiken f¿r Hersteller und Hªndler birgt. Im Falle einer Umsetzung sollten mºglichst, ªhnlich 

dem Batteriepass, weitere fahrzeugspezifische Indikatoren (z.B. die detaillierte Materialbilanz) 

einbezogen werden. 

Â Beim Vergleich zwischen BEV und Verbrennern sowie von BEV untereinander ï der in den nªchsten 

Jahren voraussichtlich im Mittelpunkt steht ï sind die Emissionen der Batterieherstellung die 

zentrale GrºÇe und kºnnen durch den Batteriepass mit hoher Detailtreue angegeben werden. Die 

Darstellung des Carbon Footprint der Batterie stellt daher auch allein schon eine relevante 

Information dar. Der Mehrwert einer sehr groben Schªtzung f¿r den Rest des Fahrzeugs bleibt f¿r 

die Kunden begrenzt.  

Â ¦berdies kºnnen die Hersteller innerhalb eines Antriebs allein durch eine Gewichtsoptimierung (die 

nat¿rlich auch ein Downsizing bedeuten kann) auf die Bewertung Einfluss nehmen. Insbesondere 

bei Elektroautos tragen die einzelnen Bauteile jedoch unterschiedlich zu den 

Herstellungsemissionen bei. Fahrzeuge mit hohem Gewicht aufgrund groÇer Batterien werden dann 

tendenziell genauso bewertet wie Fahrzeuge mit hohem Gewicht aufgrund anderer Komponenten.  

Es wird daher vorgeschlagen, eher auf den Prozess zum CO2-FuÇabdruck der Batterien oder auf 

einer ªhnlichen Methodik aufzusetzen und f¿r die Herstellung des Gesamtfahrzeugs keine neue 

Methodik zu entwickeln, die hinter diesen bereits bestehenden Anspr¿chen deutlich zur¿ckbleibt. Eine 

Abbildung der Herstellungsemissionen des gesamten Fahrzeugs sollte das spezifische Modell 

zumindest nªherungsweise abbilden. Die Entwicklung einer solchen Methode kann jedoch Zeit 

erfordern und es sollten ggf. auch erst die Erfahrungen mit dem Batteriepass abgewartet werden. Das 

spricht aber nicht dagegen, die Informationen zum Carbon Footprint der Batterie, sobald 

flªchendeckend verf¿gbar, auch schon vorher als einzelne Information im Pkw-Label darzustellen.  

6.3.5 ,ĘÓÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÚÕÒ $ÁÒÓÔÅÌÌÕÎÇ ÖÏÎ 7ÅÌÌȤÔÏȤ7ÈÅÅÌȤ%ÍÉÓÓÉÏÎÅÎ 

Nutzungsseitig erlaubt bereits die Angabe der Well-to-Wheel-Emissionen einen sinnvollen Vergleich 

der Klimawirkung ¿ber alle Antriebe. Da die Strombereitstellung und Wasserstoffherstellung in 

Deutschland noch zu relevanten Anteilen auf fossilen Energietrªgern beruht, ist die Information auch 

bei einer Umstellung des Labels auf eine End- oder Primªrenergiebewertung noch hilfreich f¿r den 
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klimabewussten Fahrzeugkªufer. Mit einem mºglichen Verbrenner-Aus f¿r Neuzulassungen ab 2035 

und einer dann mºglichen Dominanz von batterieelektrischen Pkw reduziert sich jedoch der Mehrwert 

gegen¿ber einer endenergiebasierten Bewertung. 

$ÁÔÅÎÇÒÕÎÄÌÁÇÅÎ 

Zur Illustration der Lºsungsvorschlªge werden zwei konkrete Fahrzeugmodelle der Kompaktklasse mit 

Elektro- und Benzinantrieb herangezogen (siehe Tabelle 30). Fahrzeugseitig bilden die im WLTP 

erhobenen Verbrauchswerte die Basis der Berechnung. Grundsªtzliche Schwªchen der 

Verbrauchserhebung im WLTP wirken sich dann nat¿rlich auch auf die Well-to-Wheel-Emissionen aus. 

So sind Nebenaggregate und Ladeverluste weiterhin nicht vollstªndig ber¿cksichtigt (Helms et al., 

2022). Ausgeglichen werden kºnnte dies durch pauschale durchschnittliche Aufschlªge. Dadurch 

ergibt sich dann jedoch eine Diskrepanz zum offiziell kommunizierten und im Label dargestellten 

Verbrauchswert. Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Angabe sinken damit. Grundsªtzlich sollten 

diese Schwªchen daher besser auf der Ebene des WLTP ausgeglichen werden. Erste Vorschlªge 

dazu gibt es bereits (Helms et al., 2022). 

Zusªtzlich zu den Verbrauchswerten, die ohnehin im Label dargestellt sind, werden zur Berechnung 

und Darstellung der Well-to-Wheel-Emissionen Emissionsfaktoren f¿r die Energiebereitstellung 

benºtigt. Die Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix wird 

jªhrlich vom Umweltbundesamt verºffentlicht (UBA, 2023), so dass die direkte ¦bernahme eines 

aktuellen Wertes prinzipiell mºglich ist. Allerdings liegen die Werte immer erst zeitversetzt vor, der 

derzeit aktuellste verf¿gbare Wert ist f¿r 2022. Da im Strombereich eine grºÇere Dynamik besteht, als 

bei der Kraftstoffbereitstellung, ist dies f¿r Elektrofahrzeuge nachteilig. Neben den CO2-Emissionen 

werden auch CO2- quivalente verºffentlich, so dass auch diese problemlos dargestellt werden 

kºnnen (siehe Exkurs). F¿r die Illustration hier wurde der Strominlandsverbrauch 2022 verwendet. Die 

Daten reprªsentieren jeweils eine durchschnittliche Bereitstellung in Deutschland.  

Soll auch die weitere Entwicklung des Strommixes in Szenarien ber¿cksichtigt werden, kºnnte der 

Projektionsbericht eine Datengrundlage sein, der ebenfalls vom Umweltbundesamt verºffentlicht wird 

(¥ko-Institut et al., 2023). Das MMS-Szenario bildet hier die aktuelle MaÇnahmenlage ab 

Exkurs: CO2 oder CO2-ªquivalente Emissionen 

Grundsªtzlich ist f¿r alle zusªtzliche Angaben festzulegen, ob allein die CO2-Emissionen dargestellt werden 

(wie im bisherigen Label) oder die gesamten Klimagasemissionen als CO2-ªquivalente Emissionen mit 

gewichtetem Einbezug von u.a. Methan und Lachgas. F¿r eine Umstellung auf CO2- quivalente spricht die 

umfassendere Ber¿cksichtigung der Klimawirkung. Wªhrend Methan und Lachgas am Auspuff nur eine geringe 

Relevanz haben, kºnnen sie in der Kraftstoffvorkette z.T. eine relevante Rolle spielen. Gegen eine Umstellung 

sprechen der grºÇere Erhebungsaufwand, grºÇere Datenunsicherheiten und die Abweichung von den 

(zumindest derzeitigen) Informationen im Kernlabel. In den Kraftstoffvorketten kºnnen jedoch vor allem 

Methanemissionen eine sehr groÇe Rolle spielen. So sind in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von 

neuen Erkenntnissen zu erhºhten Methanemissionen aus ¥l- und Gasfºrderung verºffentlicht worden. Wie 

u. a. in (IPCC 2023; Jackson et al. 2020; Saunois et al. 2020; UNEP 2019) dargelegt, ist die Fºrderung von ¥l- 

und Gas sehr wahrscheinlich f¿r mehr als 20 % der anthropogenen Methanemissionen verantwortlich. 
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Im Batteriepass werden standardmªÇig CO2-ªquivalente Emissionen angegeben; ob auch allein CO2-Werte 

dokumentiert werden, ist dagegen noch unklar. F¿r Strom werden in (UBA 2023) ebenfalls zusªtzlich CO2-

 quivalente berichtet, f¿r andere Vorketten kºnnten diese Emissionen ebenfalls mit ºkobilanzieller Methodik 

ermittelt werden. Abgasseitig werden weitere Klimagase jedoch nur punktuell erhoben, da die Klimabilanz in 

der Regel durch CO2 dominiert wird.  

 

F¿r die Kraftstoffbereitstellung (Benzin, Diesel, CNG und H2) gibt es derzeit keine ªhnlich konsistente 

und laufend aktualisierte Datengrundlage wie f¿r den Strombereich33. Hier m¿ssten Werte auf Basis 

ºkobilanzieller Studien abgeleitet werden, wie z.B. in (Biemann et al. 2024). Es ergeben sich aber 

auch verschiedene methodische Fragestellungen, z.B. hinsichtlich der Bewertung von Kraftstoffen, die 

sich nur bilanziell als gr¿n qualifizieren. Auch m¿sste der durchschnittliche deutsche Wasserstoffmix 

regelmªÇig ermittelt werden, bei dem es zuk¿nftig zu Verschiebungen zwischen Wasserstoff aus 

Erdgasdampfreformierung und elektrolytischem Wasserstoff kommen kann. Bei (importiertem) 

elektrolytischem Wasserstoff muss zusªtzlich der Strommix f¿r dessen Herstellung definiert sein. Im 

Vergleich zu den Tank-to-Wheel-Emissionen spielt bei Verbrennern die Energiebereitstellung jedoch 

eine geringere Rolle und die Dynamik ist geringer als im Strombereich. Hier kºnnten f¿r einen 

bestimmten Zeitraum auch feste Werte ohne jªhrliche Nachf¿hrung definiert werden. Zu 

ber¿cksichtigen sind neben der fossilen Kraftstoffvorkette auch die Biokraftstoffanteile (ebenso bei 

Dieselkraftstoff und CNG). 

Tabelle 30: Beispielfahrzeuge f¿r Illustration der Lºsungsvorschlªge f¿r die Darstellung der Vorketten-

Emissionen. Quelle: Eigene Darstellung. 

 Elektro Benzin 

Hersteller Volkswagen Volkswagen 

Modell ID.3 Golf 1,5 l TSI 85 kW 

Verbrauch (WLTP) 14,9 kWh/100 km 5,3 l/100 km 

CO2-Emissionen (Label) 0 g/km 122 g /km 

Batterie 55 kWh  

Vorkette 2022 459 g pro kWh34 446 g/ l35 

 

5ÍÓÅÔÚÕÎÇÓÖÁÒÉÁÎÔÅÎ 

Als einfachste Basisvariante kºnnte eine einfache Multiplikation des Verbrauchswertes nach WLTP 

(wie auf dem Label als Energieverbrauch ausgewiesen) mit dem aktuellen Vorkettenfaktor erfolgen. 

Bez¿glich des Vorkettenfaktors sollten mindestens der genaue Rechenwert, das Bezugsjahr und die 

 

33 Zur Illustration wird hier ein durchschnittlicher Wert aus dem ifeu Transportemissionsmodell (TREMOD) verwendet (Allekotte et al. 2022). 
TREMOD wird vom ifeu im Auftrag des Umweltbundesamtes gepflegt und auch für die offiziellen Berichtspflichten der Bundesregierung 
verwendet wird. 

34 CO2-Emissionsfaktor Strominlandsverbrauch nach (UBA 2023) 
35 Werte nach (Allekotte et al. 2022) 
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Datenquelle angegeben werden, damit Verbraucherinnen und Verbraucher die Berechnung 

transparent nachvollziehen kºnnen. Vorgeschlagen wird die erneute Angabe des CO2-AusstoÇes am 

Auspuff und ein Summenwert, um keine Fehlinterpretationen zuzulassen (siehe Abbildung 48). Die 

Angaben erfolgen f¿r alle Antriebe, da auch bei der Kraftstoffbereitstellung relevante CO2-Emissionen 

entstehen (siehe Abbildung 48, rechts). 

Die Basisvariante ber¿cksichtigt damit jedoch nur die Energiebereitstellung zum aktuellen Zeitpunkt. 

In der Praxis wªre das Label dabei jªhrlich, z.B. bis spªtestens 1 Monat nach Verºffentlichung neuer 

amtlicher Vorkettendaten, zu aktualisieren, um eine gute Vergleichbarkeit zu gewªhrleisten. Da sich 

das Pkw-Label an Neuwagenkªufer richtet, deren durchschnittliche Haltedauer nur 5,9 Jahre (DAT 

Report 2021) betrªgt, bietet der aktuelle Wert f¿r die Energiebereitstellung bereits eine gute 

Orientierung, ohne Spekulationen ¿ber die weitere Entwicklung vorzunehmen. Ggf. kºnnte ein 

qualitativer Hinweis auf die wahrscheinliche Verbesserung der Strombereitstellung aufgenommen 

werden (siehe Abbildung 48, links).  

Vorteil der Basisvariante ist die einfache und transparente Berechnung auf Grundlage weniger, aber 

verlªsslicher Daten, die auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern gut nachvollzogen werden 

kann. Die Nutzung relativ aktueller Realdaten f¿r die Energiebereitstellung stellt bei transparenter 

Darstellung des Bezugsjahres und der Quelle eine hohe Verlªsslichkeit der Informationen sicher, die 

Spekulationen und Einflussnahmen weitgehend entzogen ist. Das Vorgehen ist zusªtzlich konsistent 

mit der Angabe der Energiekosten, bei denen auch der Jahresdurchschnitt des letzten Kalenderjahres 

verwendet wird. 

Bei der Strombereitstellung kann in den nªchsten Jahren jedoch relativ richtungssicher mit deutlichen 

Verbesserungen gerechnet werden, so dass Elektroautos in der Basisvariante tendenziell wohl 

schlechter dargestellt werden, als ihre tatsªchliche Bilanz ¿ber einen lªngeren Nutzungszeitraum sein 

wird. Dies gilt umso mehr, da Daten f¿r ein bestimmtes Bezugsjahr fr¿hestens im Laufe des nªchsten 

Kalenderjahres verºffentlicht werden kºnnen. Zwar bleibt der Effekt ¿ber die Haltedauer des 

Neuwagenkªufers wahrscheinlich begrenzt, es kommt dennoch voraussichtlich zu relevanten 

Verzerrungen zwischen den Antrieben.  
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Abbildung 48: Beispielhafte Darstellung von ergªnzenden Well-to-Wheel-Emissionen (Basisvarianten f¿r 

BEV (links) und Verbrenner (rechts). Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der geltenden Pkw-EnVKV. 

 

Abbildung 49: Beispielhafte Darstellung von ergªnzenden Well-to-Wheel-Emissionen (Variante mit 

Szenario f¿r die Strombereitstellung (links) und separater Angabe des Vorkettenfaktors (rechts)). Quelle: 

Eigene Darstellung auf Grundlage der geltenden Pkw-EnVKV.  

Weiterführende Umweltinformation:
CO2-Emissionen der Strombereitstellung 20221        68,4 g CO2/km

CO2-Emissionen am Fahrzeug 0,0 g CO2/km

CO2-Emissionen Gesamt (Well-to-Wheel)                                            68,4 g CO2/km 
1 Durchschnittl iche Strombereitstellung (Strominlandsverbrauch) in Deutschland 2022 nach Umweltbundesamt: 459 g 

CO2 pro kWh (zukünftige Verbesserung CO2-Intensität der Strombereitstellung wahrscheinlich)

Weiterführende Umweltinformation:
CO2-Emissionen der Kraftstoffbereitstellung 20221        23,7 g CO2/km

CO2-Emissionen am Fahrzeug 122,0 g CO2/km

CO2-Emissionen Gesamt (Well-to-Wheel)                                         145,7 g CO2/km 
1 Durchschnittl iche Vorkette für die Bereitstellung von Benzin in Deutschland 2022 nach Umweltbundesamt: 446 g CO2 

pro Liter (CO2-Intensität der Kraftstoffvorkette kann zeitlich und regional variieren)

Weiterführende Umweltinformation:
CO2-Emissionen der Strombereitstellung 20221        68,4 g CO2/km

CO2-Emissionen der Strombereitstellung 2023-20322 47,0 g CO2/km
1 Durchschnittl iche Strombereitstellung (Strominlandsverbrauch) in Deutschland 2022 nach Umweltbundesamt: 459 g 

CO2 pro kWh (zukünftige Verbesserung CO2-Intensität der Strombereitstellung wahrscheinlich)
2 Szenario für die durchschnittl iche Strombereitstellung in Deutschland über den Zeitraum von 2023-2032 auf Basis des 

Projektionsberichtes des Umweltbundesamt 2023

Kraftstoff -
bereitstellung

23,7,4 g CO2eq/km
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Dem kºnnte nur durch die Ber¿cksichtigung von Szenariendaten f¿r die weitere Entwicklung der 

Strombereitstellung Rechnung getragen werden. Potenziell bietet z.B. der Projektionsbericht hier eine 

Datengrundlage, die ebenfalls vom Umweltbundesamt verºffentlicht wird (¥ko-Institut et al., 2023), 

aber ebenfalls laufend aktualisiert werden muss. Zu entscheiden ist dabei auÇerdem, welcher 

Zeithorizont betrachtet wird. Dieser kºnnte sich einerseits nach der durchschnittlichen Haltedauer von 

Neuwagenkªufern in Deutschland richten, als gerundeter Wert w¿rde das eher 5 Jahren entsprechen. 

Alternativ bietet sich der lªngere Betrachtungszeitraum von 10 Jahren an, der auch f¿r die Darstellung 

des CO2-Preises verwendet wird. Mit einem lªngeren Zeitraum steigen jedoch auch die 

Unsicherheiten. Beim CO2-Preis werden diese Unsicherheiten ¿ber die Darstellung von drei Szenarien 

ber¿cksichtigt.  hnlich kºnnte zusªtzlich zum aktuellen Strommix auch eine Darstellung des 

erwarteten Strommix ¿ber einen Zeitraum von 10 Jahren in einem oder mehreren Szenarien 

dargestellt werden (siehe Abbildung 49, links). Aufgrund der grºÇeren Unsicherheiten dieser Angabe 

von szenariobasierten Werten wird vorgeschlagen, diese, wenn, dann nur zusªtzlich zum aktuellen 

Strommix darzustellen. 

Verschiedene Varianten ergeben sich noch bez¿glich der Darstellungsart, z.B. 

Â Angabe allein der Emissionen aus der Energiebereitstellung, da die Tank-to-Wheel-Emissionen 

bereits an anderer Stelle angegeben werden (siehe Abbildung 49, rechts). Es bleibt dann den 

Nutzerinnen und Nutzern selbst ¿berlassen, die Gesamtsumme zu bestimmen. Hier entsteht jedoch 

das Risiko einer Fehlinterpretation, da die Vorkettenemissionen bei Verbrennern heute noch deutlich 

niedriger sind als bei Elektrofahrzeugen. Nicht jedem Kunden d¿rfte klar sein, dass beim Verbrenner 

noch die Auspuffemission hinzukommen. 

Â Angabe allein des Summenwertes, um nicht mit Informationen zu ¿berfrachten. Der Kunde muss 

dann jedoch selbstªndig den Unterschied zu der CO2-Angabe im oberen Teil des Labels erkennen. 

Zudem ist die Entstehung der Zahl damit nicht eindeutig ersichtlich.  

Â Verzicht auf den Summenwert, da die beiden Werte eine unterschiedliche Qualitªt bzgl. Kontinuitªt 

haben. So bleiben die Tank-to-Wheel-Emissionen eines Modells ¿ber die Jahre weitgehend 

konstant, die Emissionen der Energiebereitstellung kºnnen sich dagegen deutlich ªndern. Dabei 

sind dann zumindest alle relevanten Werte transparent und nachvollziehbar angegeben. Die 

Summenbildung ist prinzipiell einfach, doch auch hier kann es Kunden geben, die nicht wissen, dass 

beide Werte additiv gelten. 

Zusªtzlich gibt es noch grºÇeren Gestaltungsspielraum bez¿glich der begleitenden Hinweise und 

Erlªuterungen. Zunªchst ist eine mºglichst prªzise Erlªuterung der Rahmenbedingungen wichtig, also 

Nennung des konkreten Vorkettenwertes, des Bezugsjahres und der Quelle. Weitere Erlªuterungen 

kºnnten sein: 

Â Hinweise zu mºglichen regionalen oder zeitlichen Abweichungen zur Durchschnittsbetrachtung. 

Â Hinweis, dass der Wert bei Eigenstromnutzung und dem ¿berwiegenden Tanken von 

Spezialkraftstoffen (z.B. HVO) abweichen kann. 

Â Bei Strombereitstellung kºnnte ein Hinweis auf den laufenden Ausbau der erneuerbaren 

Stromerzeugung oder gar auf konkrete Ziele (2030) eine Einordnung des Wertes als konservative 

Abschªtzung ermºglichen, wenn keine weiteren Szenarien dargestellt werden. 
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Â Bei Ber¿cksichtigung von Szenarien einer weiteren Entwicklung der CO2-Intensitªt der 

Strombereitstellung sind entsprechende Hinweise notwendig, z.B. bez¿glich Betrachtungszeitraum, 

Quelle und Einordnung der Unsicherheiten. 

Â Bei Kraftstoffen kºnnten zusªtzliche Details zu Beimischungen (z.B. Biokraftstoffe) genannt werden. 

6.3.6 ,ĘÓÕÎÇÓÖÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÚÕÒ $ÁÒÓÔÅÌÌÕÎÇ ÖÏÎ (ÅÒÓÔÅÌÌÕÎÇÓÅÍÉÓÓÉÏÎÅÎ 

Mit zunehmender Elektrifizierung der Fahrzeugflotte und Defossilisierung der Strombereitstellung 

gewinnen die Emissionen der Fahrzeugherstellung tendenziell an Bedeutung. Der Einbezug von 

Herstellungsemissionen ist f¿r die Kundenentscheidung im gleichen Fahrzeugsegment vor allem in 

Bezug auf die Wahl zwischen verschiedenen Antriebskonzepten relevant. Hier werden 

modellspezifisch kurzfristig nur Informationen zur Batterie zur Verf¿gung stehen. Alle weiteren 

Informationen zu anderen Komponenten oder gar dem ganzen Fahrzeug m¿ssten in einem separaten, 

wahrscheinlich aufwªndigen Prozess ermittelt werden. 

Da die Batterieemissionen aber auch die entscheidende Abweichung im Vergleich zwischen den 

voraussichtlich in den nªchsten Jahren dominierenden Verbrennern und BEV sind, kann der Carbon 

Footprint der Batterie bereits allein einen sinnvollen Mehrwert f¿r die Kaufentscheidung bieten, ohne 

dass es einer neuen Methodik und Datenerhebung bedarf. FCEV bleiben dann jedoch vorlªufig 

unber¿cksichtigt. Umfassender, und erst eine nªherungsweise vollstªndige Darstellung der 

Lebenszyklusemissionen, wªre die Erhebung der Herstellungsemissionen des kompletten Fahrzeugs. 

Diese sollten dann aber, wie beim Batteriepass auch, nªherungsweise fahrzeugindividuell sein.  

$ÁÔÅÎÖÅÒÆİÇÂÁÒËÅÉÔ 

Eine modellspezifische Information (Carbon-Footprint) zur Herstellung der Fahrzeugbatterie soll ab 

2025 f¿r Batterien als CO2- quivalente verºffentlicht werden, der Batteriepass ist ab 2027 geplant. 

Sobald die Daten zum Carbon Footprint flªchendeckend verf¿gbar sind, kºnnen diese bei 

Elektrofahrzeugen direkt als Zusatzinformation im Pkw-Label aufgenommen werden. Die Daten aus 

dem Batteriepass sollten prinzipiell eine Umlegung auf den im Label dargestellten Energieverbrauch 

pro gefahrenen Kilometer erlauben und kºnnen dann von Verbraucherinnen und Verbrauchern gut 

eingeordnet werden. Eine Gegen¿berstellung mit dem ab 2028 geltenden, 

leistungsklassenabhªngigen Grenzwert wªre hier eine zusªtzliche Hilfestellung. In Verbindung mit 

einer Erweiterung der Kennzeichnung um Vorkettenemissionen f¿r die genutzten Energietrªger (WtW-

Bilanz) ergªbe sich dann bereits eine weitgehende Vergleichbarkeit zwischen BEV und Verbrennern. 

Problematisch ist an diesem Ansatz, dass nur die Herstellungsemissionen f¿r BEV-Batterien 

dargestellt werden, nicht aber die f¿r die Komponenten der Brennstoffzellen-Pkw. Denn auch dort 

entstehen relevante Zusatzemissionen durch die Brennstoffzelle und den Wasserstofftank (siehe 

Abbildung 45). Da hier aber keine vergleichbar detaillierten und modellbezogenen Werte vorliegen, 

lªsst sich diese L¿cke kurzfristig wohl nur mit Schªtzwerten, ªhnlich dem Ansatz der Schwedischen 

Energieagentur schlieÇen. Die Nutzung grober Standardwerte kºnnte dabei auch allein auf die 

Brennstoffzelle (pro kW-Leistung) und den H2-Tank (pro kg Inhalt) angewendet werden. Prinzipiell 

kºnnen solche Daten im methodischen Rahmen der ¥kobilanz ermittelt werden. Eine aktuelle 

¥kobilanzstudie f¿r das Umweltbundesamt (Biemann et al., 2024) betrachtet z.B. Pkw der 

Kompaktklasse und SUV mit verschiedenen Antrieben und kºnnte hier eine Basis sein. Laufende 
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Aktualisierungen wªren jedoch notwendig. Es best¿nde dann ein relevanter Erhebungs- und 

Berechnungsaufwand bei geringer Modellspezifitªt, so dass hier langfristig eine detaillierte 

Bilanzierung (mºglichst des gesamten Fahrzeugs) sinnvoller wªre.  

Es ist jedoch fraglich, ob der Mehraufwand bei den aktuell und absehbar sehr niedrigen 

Zulassungszahlen von Brennstoffzellen-Pkw gerechtfertigt ist. Unterscheidet sich die 

Bilanzierungsmethodik stark von den Batterien, ist sie f¿r eine direkte Gegen¿berstellung oder 

Summierung mit den Batteriewerten ungeeignet. Daher verzichtet der Vorschlag der Schwedischen 

Energieagentur auch auf die Darstellung von Zahlenwerten und sieht allein eine Einordnung in das 

bewertende Farbschema des Labels sowie eine Gegen¿berstellung mit dem schlechtesten Fahrzeug 

vor.  

Wissenschaftlich korrekter und sachgerechter wªre es daher, die Methodik des Batteriepass langfristig 

auf das gesamte Fahrzeug zu erweitern. Dazu sollten jedoch mºglicherweise erst die Erfahrungen mit 

dem Batteriepass abgewartet werden. Bei den OEM liegen dann schon Erfahrungen mit der 

Datenerhebung und der darauf aufbauenden Bilanzierung vor. Der zusªtzliche Umsetzungsaufwand 

und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nur schwer abzuschªtzen. 

Eine Umsetzung zur nªchsten Novellierung der Pkw-EnVKV erscheint nicht realistisch. 

5ÍÓÅÔÚÕÎÇÓÖÁÒÉÁÎÔÅÎ 

Da Herstellungsemissionen einmalig anfallen, sind die Werte zunªchst nicht mit den 

kilometerbezogenen Werten f¿r die Fahrzeugnutzung vergleichbar. F¿r eine Einordnung bieten sich 

die Umlegung auf den gefahrenen Kilometer an, damit werden die Herstellungsemissionen mit den 

Angaben zu Tank-to-Wheel- oder Well-to-Wheel-Emissionen vergleichbar. Im Batteriepass sollen die 

Angaben ohnehin auf die Gesamtenergie, die das Batteriesystem wªhrend seiner Lebensdauer liefert, 

bezogen werden, so dass eine Umlegung auf den gefahrenen Kilometer problemlos mºglich ist. Der 

Vorschlag der Schwedischen Energieagentur setzt ebenfalls eine erwartete Lebensfahrleistung an 

(225.000 km), geht aber den umgekehrten Weg einer Hochrechnung der Well-to-Wheel-Emission auf 

das gesamte Fahrzeugleben. Auch so werden beide Werte direkt miteinander vergleichbar.  

F¿r die Batterieherstellung kºnnen Daten aus dem Batteriepass problemlos als Zahlenwerte 

angegeben werden, da sie ja auch an anderer Stelle bereits verºffentlicht sind. Eine mºglichst prªzise 

Erlªuterung der Rahmenbedingungen sollte dann jedoch auch im Label aufgenommen werden, also 

der Verweis auf den Batteriepass (ggf. Link/QR-Code36) und die angenommene Lebensdauer der 

Batterie. Eine quantitative Einordnung der kilometerbezogenen Werte ist ¿ber den Vergleich mit den 

Well-to-Wheel-Emissionen mºglich. Zusªtzlich oder alternativ kann auch eine relative Einordnung der 

Batterieemissionen in Bezug auf den Grenzwert hilfreich sein, der ab 2028 eingef¿hrt werden soll. Da 

die Fahrzeugherstellung mit der Batterie nur teilweise abgedeckt ist, wird empfohlen, keinen 

Summenwert mit den Well-to-Wheel-Emissionen zu bilden, da dieser eventuell eine vollstªndige 

Lebenszyklusbilanz suggerieren w¿rde. Bei groben Schªtzwerten, die nicht das spezifische 

Fahrzeugmodell reprªsentieren (z.B. f¿r Brennstoffzellen oder H2-Tanks), ist eine exakte 

 

36 Aus juristischer Sicht sind die Anforderungen, die an eine zulässige Aufklärung mittels eines QR-Codes / weiterführendem Link zu stellen sind, 
derzeit noch nicht höchstrichterlich geklärt. In anderem Kontext wird u.a. zu dieser Fragestellung eine BGH-Entscheidung (Az.: I ZR 98/23) für 
Juni 2024 erwartet. Die konkreten Anforderungen dürften im Fall der Pkw-EnVKV namentlich davon abhängen, ob die originären Pflichtangaben 
oder lediglich weiterführende Hinweise / Hintergrundinformationen über den QR-Code / den weiterführenden Link abzurufen sind.  
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6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

Zahlenangabe oder direkte Gegen¿berstellung mit den fahrzeugindividuellen Angaben zum CO2-

AusstoÇ im Betrieb ohnehin kritisch.  

Abbildung 50 illustriert zwei mºgliche Darstellungen f¿r die Integration von Herstellungsinformationen. 

Links ist die alleinige Darstellung der Information aus dem Batteriepass als separates Icon illustriert. 

Es wird kein Summenwert mit den Well-to-Wheel-Emissionen gebildet, um den Eindruck einer 

kompletten Lebenswegbilanz zu vermeiden. Der Kunde kann die Informationen aber durch den Bezug 

auf den gefahrenen Kilometer leicht selbst addieren und hat damit eine GrºÇe, die sich sogar 

nªherungsweise mit den Well-to-Wheel-Emissionen von Verbrennern vergleichen lªsst. Gleichzeitig 

vermittelt die Einordnung der Batterie in Bezug auf den Grenzwert ein Gef¿hl f¿r die Klimabilanz in 

Bezug auf den heutigen Stand der Technik. 

In Abbildung 50 rechts ist eine Darstellung mit Informationen zur Herstellung des gesamten Fahrzeugs 

illustriert. Hier wird der Wert f¿r die Fahrzeugherstellung ebenfalls auf den gefahrenen Kilometer 

bezogen und mit den Well-to-Wheel Informationen summiert. Erst damit ist eine umfassendere 

Darstellung von Lebenszyklusemissionen erreicht. Das setzt allerdings eine weitgehend 

fahrzeugindividuelle Bilanzierung f¿r das Fahrzeug voraus, die wahrscheinlich nur langfristig 

implementiert werden kann. Der Ansatz der Schwedischen Energieagentur ist daf¿r weniger geeignet.  

 

Abbildung 50: Beispielhafte Illustration der Darstellung von Zusatzinformationen zur 

Energiebereitstellung und Batterieherstellung. Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der geltenden Pkw-

EnVKV. 

6.3.7 &ÁÚÉÔ 

Tabelle 31 zeigt einen ¦berblick ¿ber die Lºsungsoptionen zur Angabe der Umweltwirkung ¿ber den 

Lebensweg mit steigendem Detailgrad und Umsetzungsaufwand. Die Angabe von Well-to-Wheel-

Emissionen als Information f¿r ein konkretes Bezugsjahr lªsst sich, basierend auf dem 

modellspezifischen Verbrauch, mit begrenztem Aufwand umsetzen. Faktoren f¿r die 

Weiterführende Umweltinformation:
CO2-Äquivalente Emissionen der Strombereitstellung 20221     68,4 g CO2eq/km
CO2-Äquivalente Emissionen am Fahrzeug 0,0 g CO2eq/km
CO2-Äquivalente Emissionen Gesamt (Well-to-Wheel)                                       68,4 g CO2eq/km 
1 Durchschnittliche Strombereitstellung (Strominlandsverbrauch) in Deutschland 2022 nach Umweltbundesamt: 459 g CO2 pro kWh 
(zukünftige Verbesserung CO2-Intensität der Strombereitstellung wahrscheinlich)

Weiterführende Umweltinformation zur Klimabelastung:
CO2-Äquivalente Emissionen der Strombereitstellung1 68,4 g CO2eq/km
CO2-Äquivalente Emissionen des Fahrzeugs 0,0 g CO2eq/km
CO2-Äquivalente Emissionen der Fahrzeugherstelung2 38,0 g CO2eqkm
CO2-Äquivalente Emissionen Gesamt (Strom + Batterie)                                  106,4 g CO2eq/km 
1 Durchschnittliche Strombereitstellung (Strominlandsverbrauch) in Deutschland 2022 nach Umweltbundesamt: 459 g CO2 pro kWh 
(zukünftige Verbesserung CO2-Intensität der Strombereitstellung wahrscheinlich)
2 Nach xxxxüber über eine Lebensfahrleistung von xxxx
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6 Regelungsvorschläge für weitere Angaben auf dem Pkw-Label 

Energiebereitstellung in Deutschland liegen hier teilweise schon vor oder kºnnten im Rahmen von 

Studien abgeleitet werden. Eine Einf¿hrung wªre also zeitnah mºglich. 

Auf eine detaillierte Bilanzierung der Herstellungsemissionen f¿r das gesamte Fahrzeug, ªhnlich wie 

beim Batteriepass, sollte zunªchst verzichtet werden, denn eine Erweiterung der Bilanzierung allein 

f¿r das Pkw-Label bedeutet einen erheblichen Aufwand und erscheint f¿r die nªchste Novellierung der 

Pkw EnVKV unrealistisch. Auch sollten hier ggf. erst die Erfahrungen mit dem Batteriepass abgewartet 

werden, um festzustellen, ob diese Methode zu robusten und vergleichbaren Ergebnissen f¿hrt. 

Langfristig ist dies aber wohl der einzige Weg, um wirklich prªzise und umfassend ¿ber die 

Klimawirkung von Fahrzeugen ¿ber den gesamten Lebensweg zu informieren.  

Auf einer k¿rzeren Zeitschiene bietet sich aber bereits die Integration des Carbon Footprint f¿r die 

Batterie an, spªtestens mit der Einf¿hrung des Batteriepasses 2027 sollten die Informationen hier 

umfassend vorliegen. Damit entsteht zwar nur zwischen Verbrennern und BEV eine nªherungsweise 

Vergleichbarkeit, die Angabe bleibt jedoch belastbar und modellspezifisch und es entsteht kein 

zusªtzlicher Erhebungsaufwand. 

Alternativ kºnnte kurzfristig auch dem schwedischen Ansatz einer groben antriebs- und 

gewichtsbasierten Abschªtzung der Herstellungsemissionen gefolgt werden. Dies ermºglicht zwar 

eine grobe Einordnung zwischen den Antrieben, bedeutet jedoch einen zusªtzlichen 

Umsetzungsaufwand bei deutlich weniger prªzisen Werten, die sich am Ende wahrscheinlich noch 

nicht zu einer quantitativ belastbaren Information zu den Lebenswegemissionen addieren lassen. Die 

geringen Neuzulassungszahlen von Brennstoffzellen- und Gas-Pkw stellen den Mehrwert dieses 

Weges derzeit in Frage. 

Tabelle 31: ¦berblick ¿ber die Lºsungsoptionen zur Angabe zur Umweltwirkung ¿ber den Lebensweg von 

Pkw. Quelle: Eigene Darstellung. 

 Fahrzeugindividuell Vergleichbarkeit zw. 

Antrieben im Scope 

Umsetzungs-

aufwand 

Ab wann 

mºglich? 

Well-to-Wheel 

Emissionen 

Ja Ja Niedrig Sofort 

Darstellung CO2-

Footprint Batterie 

Ja Nªherungsweise zw. 

BEV und Verbrennern  

Niedrig 2027 

CO2-Schªtzwerte 

ganzes Fahrzeug 

Nªherungsweise nach 

Antrieb und Gewicht 

Ja Mittel 2027 

CO2-Footprint ganzes 

Fahrzeug 

Ja Ja Hoch 2030 
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7 Vorschläge zur Regelung des Verkaufsortes und der Werbung 

7 6ÏÒÓÃÈÌßÇÅ ÚÕÒ 2ÅÇÅÌÕÎÇ ÄÅÓ 6ÅÒËÁÕÆÓÏÒÔÅÓ ÕÎÄ ÄÅÒ 

7ÅÒÂÕÎÇ 

7.1 )ÎÔÅÇÒÁÔÉÏÎ ÄÉÇÉÔÁÌÅÒ 6ÅÒËÁÕÆÓÏÒÔÅ ÉÎ ÄÉÅ 0Ë×Ȥ%Î6+6 

Die Pkw-EnVKV geht bei der Definition des ĂVerkaufsortesñ von einem tatsªchlichen Verkaufsraum 

aus, in dem der Kunde/die Kundin ein ausgestelltes Fahrzeug besichtigen und ggf. erwerben kann. 

Die Verordnung in ihrer geltenden Fassung hat damit ein physisches/analoges Verstªndnis des 

Verkaufsraums im Blick.  

Allerdings erwerben Verbraucherinnen und Verbraucher Fahrzeuge zunehmend im Internet. F¿r 

diesen Fall, dass ein Pkw im Internet zum Kauf oder zum Leasing angeboten wird, ist in Anlage 4, Teil 

II Nr. 3 Pkw-EnVKV zwar eine Regelung zur Kennzeichnungspflicht enthalten, jedoch ist diese bislang 

lediglich als Sonderfall der elektronischen Werbung geregelt.  

Ziel ist es daher, die Verordnung perspektivisch so zu gestalten, dass die bisherige Regelung zum 

ĂVerkaufsortñ dahingehend modifiziert wird, dass k¿nftig zwischen einem Ăanalogen Verkaufsortñ und 

einem Ădigitalen Verkaufsortñ differenziert wird und entsprechende Regelungen f¿r den Ădigitalen 

Verkaufsortñ in der Verordnung implementiert werden. 

7.1.1 2ÅÇÅÌÕÎÇÓÓÙÓÔÅÍÁÔÉË ÄÅÒ $ÅÆÉÎÉÔÉÏÎ ȵÄÉÇÉÔÁÌÅÒ 6ÅÒËÁÕÆÓÏÒÔȰ 

Im Hinblick auf diese Zielsetzung ergeben sich die folgenden Gestaltungsmºglichkeiten:  

Â Anpassung der bestehenden Definition des ĂVerkaufsortsñ in Ä 2 Nr. 12 Pkw-EnVKV dergestalt, dass 

Ăanalogeñ und Ădigitale Verkaufsorteñ k¿nftig in ein und derselben Begriffsbestimmung erfasst 

werden (Option 1).  

Â Implementierung von zwei separaten Definitionen ï f¿r den Ăanalogen Verkaufsortñ einerseits und 

den Ădigitalen Verkaufsortñ andererseits innerhalb der Anlage 4, Teil II Pkw-EnVKV (Option 2).  

Â Implementierung von zwei separaten Definitionen ï f¿r den Ăanalogen Verkaufsortñ einerseits und 

den Ădigitalen Verkaufsortñ andererseits unmittelbar im Verordnungstext (Option 3).  

- Insoweit wªre weiterhin zu ¿berlegen, ob die Regelungen f¿r den Ăanalogen Verkaufsortñ (Ä 3 

Pkw-EnVKV) auch auf den Ădigitalen Verkaufsortñ ¿bertragen werden kºnnen (Option 3.1), oder 

ob es einer gesonderten Normierung der Regelung f¿r den Ădigitalen Verkaufsortñ bedarf 

(Option 3.2).  
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7 Vorschläge zur Regelung des Verkaufsortes und der Werbung 

7.1.1.1 !ÎÐÁÓÓÕÎÇ ÄÅÒ $ÅÆÉÎÉÔÉÏÎ ÉÎ ɘ ς .ÒȢ ρς 0Ë×Ȥ%Î6+6 ɉ/ÐÔÉÏÎ ρɊ 

F¿r eine einheitliche Regelung in derselben Definition spricht, dass der Ăanalogeñ und der Ădigitale 

Verkaufsortñ in der Praxis gleichbedeutend sind. Dem w¿rde durch eine gemeinsame Normierung 

innerhalb einer Vorschrift Rechnung getragen. Zudem bezºgen sich alle Regelungen der Pkw-EnVKV 

auf dieselbe Definition zum Verkaufsort, was die Gefahr von Regelungsl¿cken reduzieren w¿rde.  

Allerdings m¿sste der Ădigitale Verkaufsortñ in die bestehende Definition eingearbeitet werden ï mit 

der Folge, dass (ggf. erhebliche) sprachliche Anpassungen vorzunehmen wªren. Zudem droht eine 

Ă¦berfrachtungñ der Definition, was deren Lesbarkeit und Verstªndnis erschweren kºnnte: Es gibt 

diverse digitale Plattformen, die mºglichst alle in der Definition des Ădigitalen Verkaufsortsñ (bspw. 

durch Regelbeispiele) abgebildet werden sollten. Eine gemeinsame Definition kºnnte daher zu 

komplex und somit im Ergebnis unpraktikabel werden.  

7.1.1.2 'ÅÓÏÎÄÅÒÔÅ $ÅÆÉÎÉÔÉÏÎÅÎȠ .ÏÒÍÉÅÒÕÎÇ ȵÄÉÇÉÔÁÌÅÒ 6ÅÒËÁÕÆÓÏÒÔȰ ÉÎ !ÎÌÁÇÅ τȟ 4ÅÉÌ )) 0Ë×Ȥ

%Î6+6 ɉ/ÐÔÉÏÎ ςɊ 

Die Regelung von Ăanalogemñ und Ădigitalem Verkaufsortñ in zwei gesonderten Definitionen innerhalb 

von Ä 2 Pkw-EnVKV hªtte den Vorteil, dass der Begriff des Ădigitalen Verkaufsortsñ detaillierter und 

verstªndlicher erlªutert werden kºnnte. Eine inhaltliche Trennung der Regelungen zum Ăanalogen 

Verkaufsortñ in der Verordnung bzw. zum Ădigitalen Verkaufsortñ in Anlage 4, Teil II Pkw-EnVKV, w¿rde 

voraussichtlich auch zu mehr Rechtssicherheit und -klarheit in der Anwendung beitragen und den 

geringsten systematischen Anpassungsbedarf verursachen.  

Abbildung 51: Optionen zur Implementierung einer Definition des digitalen Verkaufsorts. Quelle: Eigene 

Darstellung. 


